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A. Bruttolohnbezogene Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Ren-

tenversicherung in- der öffentlichen Diskussion 

Seit einigen Jahren werden in der Bundesrepublik Deutschland 

alternative Bemessungsgrundlagen für die Beiträge der Arbeit-

geber zu den verschiedenen Einrichtungen der sozialen Sicherung 

kontrovers diskutiert. Angesichts der anhaltend hohen Arbeits-

losigkeit bilden beschäftigungspolitische Fragen einen Schwer-

punkt dieser Auseinandersetzung. Außerdem spielen die fiskali-

schen Eigenschaften unterschiedlicher Beitragssysteme eine we-

sentliche Rolle. Dabei geht es weniger um die aktuellen be-

schäftigungsbedingten Finanzierungsprobleme als um die Bewäl-

tigung zukünftiger Ausgabensteigerungen. Aufgrund der absehba-

ren demographischen Entwicklung hat insbesondere die gesetzli-

che Rentenversicherung langfristig mit einem wachsenden Finanz-

bedarf zu rechnen. Sie steht daher - aber auch wegen ihrer 

herausragenden quantitativen Bedeutung - im Vordergrund der 

Überlegungen zu einer Reform der Sozialabgaben. 1 

I. Schwerpunkte und Entwicklungslinien der Kritik an den lohn-

bezogenen Arbeitgeberbeiträgen 

Schon nach der Rentenreform von 1957 kam es zu einer Debatte 

über die adäquate Finanzierung sozialer Sicherungssysteme, in 

der vorwiegend wettbewerbspolitische Bedenken gegenüber der 

lohnbezogenen Beitragsbemessung geäußert wurden. Die heutige 

Dominanz beschäftigungspolitischer und fiskalischer Aspekte 

signalisiert demzufolge eine Verlagerung der Problemstellung im 

Zeitablauf. Trotzdem sind die ersten Ansätze der Kritik zu Be-

ginn der sechziger Jahre für das Verständnis der unterschied-

1 Zwar würde eine Umstellung der Rentenfinanzierung vermutlich 
gleichgerichtete Veränderungen der Bemessungsgrundlage bei 
der Bundesanstalt für Arbeit und der gesetzlichen Krankenver-
sicherung nach sich ziehen. Zugunsten einer Konzentration auf 
~rundlegende Fragen der Beitragsgestaltung wird jedoch in 
Ubereinstimrnung mit der Literatur auf die Berücksichtigung 
der daraus resultierenden Sonderprobleme verzichtet. 
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liehen Positionen nicht ohne Bedeutung, lassen sie doch bereits 

einige charakteristische Argumentationsmuster der Gegner des 

bestehenden Systems erkennen. Eine Betrachtung der historischen 

Entwicklungslinien der Kritik bildet infolgedessen den geeigne-

ten Ausgangspunkt der Auseinandersetzung mit den lohnbezogenen 

Arbeitgeberbeiträgen zur Rentenversicherung. 1 

1. Die These von der überproportionalen Belastung arbeitsinten-

siver und kleiner Unternehmen 

Der Vorwurf mangelnder Wettbewerbsgerechtigkeit lohnbezogener 

Sozialabgaben wurde in den frühen sechziger Jahren vor allem 

von Vertretern der mittelständischen Wirtschaft erhoben und zur 

Begründung ihrer Forderungen nach einer Umbasierung des Arbeit-

geberanteils verwendet. "Nach Auffassung dieser Kreise belasten 

nach der Lohnsumme berechnete Abgaben besonders die Betriebe, 

in denen verhältnismäßig hohe Arbeitskosten anfallen. Im Wett-

bewerb der kapital- oder materialintensiv arbeitenden mit den 

lohnintensiv arbeitenden Unternehmen müßte deren Vorsprung 

wachsen, je mehr sich das Gewicht der Arbeitskosten über eine 

Zunahme der auf den Lohn bezogenen Abgaben vergrößert." 2 Geht 

man davon aus, daß mittelständische Unternehmen die Verteuerung 

des Produktionsfaktors Arbeit nur begrenzt durch einen Übergang 

zu kapitalintensiveren Produktionsverfahren auffangen können, 

so führt die Gestaltung des Beitragssystems zur Benachteili-

gung lohnintensiver Klein- und Mittelbetriebe gegenüber den 

Großbetrieben. 

Die These von der Diskriminierung arbeitsintensiver mittel-

ständischer Unternehmen wurde in verschiedenen Gutachten ein-

gehend erörtert. J.H.Müller untersuchte 1959 erstmals die 

Wettbewerbswirkungen.der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialver-

sicherung. Er kam zunächst im Rahmen einer theoretischen Mo-

dellbetrachtung zu dem Ergebnis, " ••• daß die lohnintensi-

1 Vgl. zu den inhaltlichen Schwerpunkten der öffentlichen Dis-
kussion insbesondere Krelle,W., 1985, S.26ff. 

2 Interministerieller Arbeitskreis, 1961, S.361. 
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veren Betriebe infolge der Erhöhung lohnabhängiger gesetz-

licher Sozialabgaben in ihrer Konkurrenzlage gegenüber den 

Großbetrieben schlechter gestellt sind." 1 Die folgende empi-

risch-statische Analyse bestätigte die Gültigkeit der An-

nahme, daß kleine und mittlere Betriebe im allgemeinen lohn-

intensiver arbeiten als die Großbetriebe der gleichen Branche. 

"Da sich die Schwierigkeiten für die lohnintensiven Klein- und 

Mittelbetriebe daraus ergeben, daß die Lohnsumme Bemessungs-

grundlage der Sozialabgaben ist, spitzt sich die Diskussion von 

Änderungsvorschlägen auf die Frage zu, ob und inwieweit es mög-

lich ist, an die Stelle der Lohnsumme eine andere Bemessungs-

grundlage bei den gesetzlichen Sozialabgaben zu setzen. 112 Mül-

ler lehnte eine Änderung des Finanzierungsverfahrens jedoch 

ab, weil damit nach seiner Auffassung das herrschende Versi-

cherungssystem aufgegeben werden müßte. 3 

Das im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft erstattete 

Müller-Gutachten bildete den Ausgangspunkt für die Untersuchung 

des Problems der lohnbezogenen Abgaben durch einen Intermini-

steriellen Arbeitskreis. Der Arbeitskreis relativierte die Be-

hauptung, daß vor allem die mittelständigen Betriebe benachtei-

ligt seien: "Es kann unterstellt werden, daß keineswegs alle 

mittelständigen Unternehmen lohnintensiv sind •••• Erst wenn 

lohnbezogene Abgaben sich mit Wettbewerbsverhältnissen verbin-

den, die zuungunsten mittelständischer Betriebe wirken, ••• 

sind die Voraussetzungen gegeben, daß mittelständische Unter-

nehmen in schwierige Situationen kommen. 114 Auch der Intermini-

sterielle Arbeitskreis sprach sich aus ökonomischen und sozial-

versicherungsrechtlichen Erwägungen gegen eine Systemänderung 

aus, ließ aber offen, ob das gesellschaftspolitische Ziel der 

Erhaltung arbeitsintensiver mittelständischer Betriebe nicht 

doch die Wahl anderer Bemessungsgrundlagen rechtfertigen kön-
5 ne. 

1 Müller, J.H., 1960, s.1430. 
2 Müller, J.H., 1960, S.1444. 
3 Vgl. Müller, J.H., 1960, S.1445. 
4 Interministerieller Arbeitskreis, 1961, S.368. 
5 Vgl. Interministerieller Arbeitskreis, 1961, S.373. 
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Auf Vorschlag des Interministeriellen Arbeitskreises. "Lohnbe-

zogene Abgaben" beauftragte das Bundesministerium für Arbeit 

und Sozialordnung das Institut für Wirtschaftspolitik an der 

Universität Köln, ergänzend zu dem Bericht des Arbeitskreises 

die Möglichkeiten eines Ausgleichs der Belastungen durch lohn-

bezogene Abgaben zu prüfen. Die Autoren des Gutachtens, 

C.Watrin und W.Meyer, problematisierten zunächst den Begriff 

"Wettbewerbsgerechtigkeit", der in der politischen, aber auch 

in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung häufig undifferen-

ziert gebraucht wird. Sie stellten drei mögliche Interpretatio-

nen vor: Sozialabgaben können als wettbewerbsneutral angesehen 

werden, (1) wenn sie eine Äquivalenz von einzel- und gesamt-

wirtschaftlichen Kosten herbeiführen, (2) wenn sie die bestehen-

den Gesamtkostenrelationen zwischen den Unternehmen nicht ver-

ändern oder (3) wenn sie aus anderen Gründen bestehende Wett-

bewerbsnachteile kompensieren. 1 Nur wenn man eines der beiden 

letztgenannten Kriterien zugrundelegt, läßt sich der Vorwurf, 

lohnbezogene Arbeitgeberbeiträge seien wettbewerbsverzerrend, 

aufrechterhalten. Watrin und Meyer kamen daher zu dem Ergebnis, 

daß die Frage nach der adäquaten Bemessungsgrundlage nicht ein-

deutig zu beantworten sei. 2 

Die Diskussion der Problematik der lohnbezogenen Arbeitgeber-

beiträge zur Sozialversicherung fand ihren vorläufigen Abschluß 

in einem Bericht der Bundesregierung vom Jahr 1965. 3 Sie ver-

trat die Auffassung, daß nach Auswertung der vorliegenden Un-

tersuchungen die bestehende Beitragsbemessungsgrundlage nicht 

aufgegeben werden sollte, da die angestrebte Entlastung kleine-

rer und mittlerer Betriebe bei der Wahl anderer Bemessungsgrund-

lagen unbestimmt sei und tragende Prinzipien der gesetzlichen 

Sozialversicherung in Frage gestellt würden. 4 

Im Jahr 1979 löste der damalige Bundesarbeitsminister H.Ehren-

berg erneut eine kontrovers geführte Diskussion über die Reform 

der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung aus, die unter 

1 Vgl. Watrin, c./Meyer, w., 1963, S.4-10. 
2 Vgl. Watrin, C./Meyer, W., 1963, S.53. 
3 Vgl. Bericht der Bundesregierung, 1965. 
4 Vgl. Bericht der Bundesregierung, 1965, S.545. 
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dem Schlagwort "Maschinensteuer" geführt wurde. 1 Auch diesmal 

spielte die Frage der Wettbewerbsgerechtigkeit eine wichtige 

Rolle. Die früheren Argumente wurden wieder aufgegriffen: "Die 

gegenwärtige Bemessung der Arbeitgeberbeiträge nach den Lohn-

kosten bevorzugt kapitalintensive Unternehmen und benachteiligt 

personalintensive. 112 Die Kritik richtete sich jedoch nicht mehr 

in erster Linie gegen die mangelnde Neutralität des.Einnahmen-

systems der Sozialversicherung im Hinblick auf die differen-

zierte Belastung der Unternehmen. Man betonte vielmehr den ge-

samtwirtschaftlichen Einfluß der Arbeitgeberbeiträge auf den 

Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit. 

2. Die beschäftigungspolitische Problematik beitragsinduzierter 

Rationalisierungsinvestitionen 

Die relativ geringere Kostenbelastung der kapitalintensiven 

Unternehmen durch lohnbezogene Arbeitgeberbeiträge begünstigt 

nach Auffassung der Kritiker des heutigen Systems den Einsatz 

des Produktionsfaktors Kapital anstelle des Faktors Arbeit, be-

wirkt also eine Bevorzugung der Maschinen vor der menschlichen 

Arbeitskraft, weil der Kapitaleinsatz bei den Sozialbeiträgen 

nicht zu Buche schlägt. 3 Vor dem Hintergrund anhaltend hoher 

Arbeitslosigkeit in den westlichen Industrieländern fand die 

These, daß lohnbezogene Sozialabgaben über eine zunehmende Be-

lastung des Faktors Arbeit den Rationalisierungsdruck verstär-

ken und somit die Arbeitslosigkeit erhöhen würden, zunehmend 

Beachtung. Bereits in den Jahren 1976 und 1977 wurde diese Pro-

blematik in Frankreich, Belgien und den Niederlanden intensiv 

diskutiert. 4 

Ausgangspunkt dieser Untersuchungen war der starke Ans¼ieg der 

Arbeitskosten aufgrund der Ausdehnung der sozialen Sicherungs-

1 Vgl. sozialpolitische Informationen, 22/1979. 
2 Ehrenberg, H./Fuchs, A., 1980, S.385. 
3 Vgl. Frank, M., 1976, S.9. 
4 Vgl. Igl, G., 1979: Frank, M., 1976: Deleeck, H., 1977: 

Schoonbrodt-Clotuche, G., 1979: Douben, N.H., 1976. 
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systeme, insbesondere infolge der wachsenden Zahlnichterwerbs-

tätiger Personen. "Dieses Phänomen hat die Unternehmen veran-

laßt, Investitionen vorzunehmen, die es erlauben, die Kosten der 

Arbeitskraft zu reduzieren, und hat so langfristig zur Erschei-

nung der strukturellen Arbeitslosigkeit beigetragen. 111 Die Kri-

tik an der Beschleunigung des Übergangs zu immer kapitalinten-

siveren Produktionsverfahren richtete sich nicht generell gegen 

arbeitssparende Rationalisierungsinvestitionen. "Das Problem 

ist ••• , daß es sich nicht um Investitionen handelt, die sich 

aus dem Zwang zur Förderung der Produktivität der Unternehmen 

ergeben. Diese Investitionen sind ökonomisch dann gerechtfer-

tigt - selbst wenn sie sich zum Schaden der Vollbeschäftigung 

auswirken-, wenn parallel dazu durch die Schaffung oder Expan-

sion anderer Unternehmen die durch Rationalisierungsmaßnahmen 

freigesetzten Arbeitnehmer aufgenommen würden. Was hier heraus-

gestellt werden soll, sind hingegen die Vorteile infolge staat-

licher oder halbstaatlicher Verordnung, die künstlich zur Über-

investition zum Schaden des Faktors Arbeit verleiten. 112 

Auch in der Bundesrepublik Deutschland wurde diese Argumenta-

tionskette aufgegriffen. Als typisches Beispiel für die Auffas-

sung, daß die geltende Finanzierungsmethode zusätzliche Anreize 

schaffe, Arbeitnehmer durch Maschinen zu ersetzen, kann die 

folgende Stellungnahme von Köhrer angesehen werden: "Die Aus-

wirkungen sind grotesk: Die Freisetzung von Arbeitskräften wird 

honoriert, zumal die Investitionskosten im Bereich der so hilf-

reichen, Arbeitsplätze sparenden Elektronik immer niedriger 

werden. In dieser bereits eingeleiteten Epoche einer hektisch 

voranschreitenden Rationalisierung und Automatisierung muß es 

makaber anmuten, daß das geltende Finanzierungssystem der So-

zialversicherung Anteil daran hat, Arbeitsplätze zu vernichten: 

daß es Anteil an der überproportionalen Verteuerung von Dienst-

leistungen hat: daß es die kapitalintensiven Wirtschaftszweige 

in echt hochkapitalistischer Manier begünstigt. Ein Teil der 

gesamtwirtschaftlichen Produktionsleistung trägt die Hauptlast 

1 Deleeck, H., 1977, s.1. 
2 Frank, M., 1976, S.9. 
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der Finanzierung, der Kapitaleinsatz ist von ihr so gut wie be-

freit."1 

Ausgangspunkt dieser Kritik an den lohnbezogenen Arbeitgeber-

beiträgen war stets die stärkere kostenmäßige Belastung arbeits-

intensiver Produktionsverfahren. Teilweise berücksichtigte man 

neben den rein zahlungstechnischen Beziehungen die unterschied-

lichen Überwälzungsmöglichkeiten der einzelnen Unternehmen. So 

vertrat zum Beispiel Bußmann die Auffassung, daß die bisherige 

Regelung zu einer Freisetzung von Arbeitskräften beitragen kön-

ne, sofern die Vor- oder Rückwälzung der Sozialabgaben den lohn-

intensiven Unternehmen schwererfalle als den kapitalintensiven. 

Die gegenwärtige Form der Beitragsfinanzierung würde unter die-

sen Bedingungen einer Verbesserung der aktuellen Beschäftigungs-

lage entgegenstehen und langfristig zu wachsender struktureller 

Arbeitslosigkeit führen. 2 

Charakteristisch für einen Teil der beschäftigungspolitischen 

Kritik an den lohnbezogenen Abgaben ist die Betrachtung struk-

tureller Aspekte. Die aufgestellten Hypothesen werden allerdings 

in dieser Hinsicht von keinem der genannten Autoren konkreti-

siert. Der Begründungszusammenhang gibt Anlaß zu der Ver.nutung, 

daß Arbeitslosigkeit be.reits dann als strukturelles Phänomen 

angesehen wird, wenn sie dauerhaft ist und auf ein übermäßiges 

allgemeines Wachstum der Arbeitskosten mit der Folge verstärk-

ter Rationalisierungsinvestitionen zurückgeht. In diesem Fall 

sollte man aber besser gleich von arbeitskosten- oder faktor-

preisinduzierter Arbeitslosigkeit sprechen, um Spekulationen 

über die ins Auge gefaßten Beschäftigungsprobleme gar nicht erst 

aufkommen zu lassen. Da sich aus den Beiträgen der Kritiker 

keine Anhaltspunkte für eine differenziertere Betrachtungsweise 

der strukturellen Arbeitslosigkeit ergeben, wird der Begriff im 

weiteren Verlauf der Untersuchung in der skizzierten Abgrenzung 

verwendet. 3 

1 Köhrer, H., 1979, S.337. 
2 Vgl. Bußmann, L., 1981, S.35. 
3 Schmähl, Henke und Schellhaaß diskutieren zwar verschiedene 

Interpretationsmöglichkeiten, können aber keinen klaren Zu-
sammenhang mit der Kritik herstellen. Vgl. Schmähl, w./Henke, 
K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, S.227ff. 
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Die beschäftigungspolitischen Argumente zugunsten einer Reform 

der Arbeitgeberbeiträge wurden von anderen Autoren in Frage ge-

stellt. Man befürchtete negative Wachstumswirkungen und eine 

Verminderung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deut-

schen Wirtschaft infolge der steigenden Belastung des Faktors 

Kapital. 1 Molitor sah daher den positiven Arbeitsmarkteffekt 

zumindest -auf Dauer gefährdet: "Würden die Rationalisierungsin-

vestitionen, die die Gesamtkosten senken und dab~i partiell 

Arbeitskräfte einsparen, unterlassen, so kann in den folgenden 

Perioden diese Unterlassung ihrerseits die Ursache dafür sein, 

daß der Betrieb ganz schließen muß und sämtliche Arbeitskräfte 

beschäftigungslos werden. 112 

Diese Aspekte fanden auch bei den Kritikern des heutigen Sy-

stems Beachtung. Sie betonten aber, eine gezielte Behinderung 

von Rationalisierungsinvestitionen sei angesichts unserer Roh-

stoffabhängigkeit, Exportorientierung und demographischen Ent-

wicklung keineswegs beabsichtigt. 3 Der Vorwurf der Rationali-

sierungsbremsung ließe sich kaum gegenüber denen erheben, " ••• 

die mit einer umstellung der Bemessungsgrundlage die Produk-

tionsfaktoren- und damit -verfahrensneutralität gewährleistet 

sehen wollen. 114 Im übrigen könne - so der frühere Bundesarbeits-

minister Ehrenberg - von einer generellen Benachteiligung der 

Investitionstätigkeit ohnehin keine Rede sein. "Es würde sich 

lediglich das Rentabilitätskalkül für arbeitsplatzmindernde 

Investitionen ändern ••• , da die Reform die menschliche Arbeits-

kraft im Verhältnis zu den Maschinen billiger machen würde. Das 

Rentabilitätskalkül für kapazitätserweiternde Investitionen 

bliebe hingegen völlig unberührt, und auch die Nutzung des tech-

nischen Fortschritts würde nicht beeinträchtigt. 115 

Die These von der beschäftigungsfeindlichen Wirkung lohnbezoge-

ner Arbeitgeberbeiträge steht in engem Zusammenhang mit dem in 

der ersten Phase der Diskussion dominierenden Vorwurf mangelnder 

1 Vgl. Kolb, R., 1980, S.5: Bischoff, G.-u., 1980, S.98. 
2 Molitor, B., 1980, S.239. 
3 Vgl. Rürup, B., 1979, S.550. 
4 Rürup, B., 1980a, S.59. 
5 Ehrenberg, H./Fuchs, A., 1980, S.389. 
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Wettbewerbsgerechtigkeit. Wenn man davon ausgeht, daß lohnbezo-

gene Abgaben zu einer Diskriminierung arbeitsintensiver Produk-

tionsverfahren führen, ist die Schlußfolgerung naheliegend, daß 

gesamtwirtschaftlich gesehen der Einsatz des Produktionsfaktors 

Arbeit behindert wird. Theoretisch lassen sich die beiden As-

pekte aber voneinander trennen. Wettbewerbsverzerrungen können 

durchaus auch bei Vollbeschäftigung eine Rolle spielen, während 

umgekehrt rationalisierungsbedingte Arbeitsmarktprobleme kei-

neswegs eine Diskriminierung bestimmter Unternehmen oder Bran-

chen zur Voraussetzung haben. 

3. Zweifel an der fiskalischen Effizienz lohnbezogener Sozial-

abgaben in langfristiger Perspektive 

Der langfristige Trend zu immer kapitalintensiveren Produktions-

verfahren wurde nicht nur vor dem Hintergrund einer möglichen 

Freisetzung von Arbeitskräften als problematisch angesehen. Ei-

nige Autoren verwiesen darauf, daß die dauerhafte finanzielle 

Ergiebigkeit des heutigen Sozialversicherungssystems aufgrund 

der zunehmenden Bedeutung des Faktors Kapital bei der gesamt-

wirtschaftlichen Produktion nicht mehr gesichert sei. Die for-

cierte Substitution von Arbeit durch Kapital könne zu einer 

"Erosion der Lohnsumme" als Finanzierungsgrundlage der sozialen 

Sicherung führen. 1 

Die Gefahr einer langfristigen Aushöhlung der Beitragsbemes-

sungsgrundlage resultiert nach Auffassung der Kritiker aus der 

mangelnden Anpassungsfähigkeit des bestehenden Systems an die 

veränderten Produktionsmethoden: "Mit zunehmendem technischen 

Fortschritt verliert der Produktionsfaktor Arbeit mehr und mehr 

die Fähigkeit, alleine ein Produktionsergebnis zu erstellen. 112 

Vor diesem Hintergrund plädierte Köhrer für eine Erweiterung 

der Beitragsbemessungsgrundlage: "Wird das Sozialprodukt nicht 

mehr überwiegend von menschlichen Arbeitskräften geschaffen, 

1 Vgl. Rürup, B., 1980a, S.58. 
2 Rürup, B., 1983, S.487. 
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sondern überwiegend von automatisierten, nahezu autonom arbei-

tenden Maschinen, so müssen diese - als die Schöpfer des So-

zialprodukts - auch zur Finanzierung der Sozialversicherung 

nach Maßgabe ihres Beitrags zum Sozialprodukt herangezogen wer-
1 den." Auch Ehrenberg fand e·s aufgrund der Entwicklung der Pro-

duktionstechnik nur folgerichtig, " ••• wenn eines Tages - im 

übertragenen Sinne - dann auch Maschinen einen Teil der Sozial-

versicherungsbeiträge zahlen. 112 

Die Konsequenz derartiger Überlegungen war die Forderung nach 

einer Belastung aller wirtschaftlich produktiven Faktoren gemäß 

ihrer Leistungsfähigkeit. "Für die Arbeitnehmer ist dabei die 

lohnbezogene Abgabe unbestritten, für die Arbeitgeber bieten 

sich vor allem ••• an den Ergebnissen der Produktionsfaktoren 

anknüpfende Bemessungsgrundlagen an. 113 Mit einer Verbreiterung 

der Finanzierungsgrundlage zielte man in erster Linie auf eine 

Stabilisierung des Einnahmensystems der Rentenversicherung. 

Dieser Aspekt wurde aber zum Teil mit den früheren wettbewerbs-

politischen Überlegungen verknüpft: "Beiträge zur Rentenversi-

cherung müssen ••• überproportional von den Wirtschaftszweigen 

aufgebracht werden, in denen die Rationalisierungsmöglichkeiten 

gering sind. Technischer Fortschritt und rationellere Produk-

tionsmethoden - die im internationalen Wettbewerb für die Bun-

desrepublik lebensnotwendig sind - werden damit indirekt zu ei-

nem wesentlichen Teil von den Unternehmen mitfinanziert, die 

daran nicht oder nur begrenzt teilhaben können. 114 Mit einer 

gleichmäßigen Belastung der verschiedenen Produktionsfaktoren 

glaubte man, sowohl dem fiskalischen Ziel als auch dem wettbe-

werbspolitischen Anliegen gerecht werden zu können. 

Die Auffassung, daß die zunehmende Kapitalintensivierung der 

Wirtschaft die Ergiebigkeit des Einnahmensystems der Sozialver-

sicherung gefährde, impliziert einen Trend zur Verminderung der 

1 Köhrer, H., 1979, S.337. 
2 Ehrenberg, H. zitiert nach: sozialpolitische Informationen, 

22/1979. 
3 Hujer, R./Schulte zur Surlage, R., 1980, s.154. 
4 Ehrenberg, H./Fuchs, A., 1980, S.385. 
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gesamtwirtschaftlichen Lohnquote. Selbst einige Befürworter ei-

ner Einbeziehung des Faktors Kapital in die Bemessungsgrundlage 

der Arbeitgeberbeiträge betonten, eine solche Entwicklung sei 

weder bislang zu beobachten, noch in Zukunft zwangsläufig zu 

erwarten. 1 Sie machten aber darauf aufmerksam, daß das Problem 

der finanziellen Ergiebigkeit eine zusätzliche Dimension gewin-

ne, wenn man neben dem Strukturwandel der Wirtschaft die demo-

graphischen Veränderungen in der Bundesrepublik Deutschland in 

Rechnung stelle. Grundlage dieser Überlegungen ist der in ab-

sehbarer Zukunft eintretende Anstieg der Zahl der Rentner in 

Relation zu der Zahl der Erwerbstätigen, der langfristig die 

Frage nach einer Erschließung zusätzlicher Finanzierungsmittel 

für die Rentenversicherung aufwirft. 

Die Bewältigung der demographisch bedingten Finanzierungsschwie-

rigkeiten stellt ein gravierendes gesellschaftspolitisches Pro-

blem dar. In der bisherigen Diskussion äußerten nicht wenige 

Autoren die Befürchtung, " ••• daß die gesetzliche Rentenversi-

cherung ihrer Aufgabe, mittels des Generationenvertrags und 

seiner Finanzierungssystematik den alten Menschen dynamische 

Renten wie heute zu gewähren, nach dem Jahr 2000 ••• nicht mehr 

gewachsen sein wird." 2 In einer Umstellung der Arbeitgeberbei-

träge sah man die Chance, die Finanzen der gesetzlichen Renten-

versicherungsträger.auf eine flächendeckendere, das heißt der 

Veränderung des Bevölkerungsaufbaus angemessene, fiskalisch er-

giebigere und auch intergenerativ gerechtere Grundlage zu 

stellen. 3 Neben der erwähnten Möglichkeit einer Erosion der 

Lohnsumme spielte dieser Gesichtspunkt bei den langfristig 

orienterten Reformvorschlägen eine dominierende Rolle. 

Ausgangspunkt war die These, daß die aus einer Veränderung der 

Bevölkerungsstruktur resultierenden Belastungseffekte zu Ver-

teilungskonflikten führen müßten, wenn man am bestehenden Fi-

nanzierungs- und Leistungssystem festhalten würde. Rürup sprach 

1 Vgl. Rürup, B., 1980a,S.58: Hujer, R./Schulte zur Surlage, R., 
1980, S.153. 

2 Köhrer, H., 1979, S.334. 
3 Vgl. Rürup, B., 1980b, S.57. 
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sich daher für eine Abkoppelung der Arbeitgeberbeiträge von den 

Löhnen aus. Dies hätte seines Erachtens den Effekt einer Erhö-

hung der indirekten Steuern und würde bedeuten, daß der inter-

generative Verteilungsdruck teilweise aufgefangen werden könnte, 

weil Beitragssteigerungen über eine Erhöhung des Preisniveaus 

von allen Gesellschaftsgruppen zu tragen wären. 1 Hinter dieser 

Auffassung stand ein finanzpsychologisches Argument. Man be-

fürchtete aufgrund zukünftig auftretender Belastungsspitzen im 

heutigen System die Grenze der Belastbarkeit der Erwerbstätigen 

durch direkte Abgaben zu überschreiten. 

Die Finanzierungsprobleme wurden also nicht ausschließlich mit 

der mangelnden Zahlungsfähigkeit der Erwerbstätigen (Erosion 

der Lohnsumme), sondern auch mit ihrer möglicherweise unzurei-

chenden Zahlungsbereitschaft begründet. Dem erwarteten Abgaben-

widerstand wollte man mit einer weniger spürbaren, an der Lei-

stungsfähigkeit der gesamten Wirtschaft orientierten Finanzie-

rungsmethode begegnen. Rürup sah in diesem Zusammenhang einen 

weiteren Vorteil lohnunabhängiger Arbeitgeberbeiträge darin, 

daß sie politisch leichter isoliert oder wenigstens relativ 

stärker als die Arbeitnehmerbeiträge erhöht werden könnten -

eine Möglichkeit, die den positiven finanzpsychologischen Effekt 

verstärken würde. 2 

Die langfristige Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen 

Rentenversicherung und die Vermeidung negativer Beschäftigungs-

wirkungen stellen die zentralen Probleme in der neueren Diskus-

sion über eine Reform der Arbeitgeberbeiträge dar. Wettbewerbs-

politische Aspekte werden zwar häufig damit in Verbindung ge~ 

bracht, haben aber im Vergleich zu den früheren Überlegungen 

deutlich an Gewicht verloren. Aufgrund der weiterhin ungelösten 

Arbeitsmarktprobleme und der absehbaren demographischen Entwick-

lung ist damit zu rechnen, daß die neuere Kritik an den lohnbe-

zogenen Sozialabgaben auch weiterhin Gegenstand politischer und 

wissenschaftlicher Auseinandersetzungen sein wird. 

1 Vgl. Rürup, B., 1983, S.490/491. 
2 Vgl. Rürup, B., 1983, S.492. 
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II. Kriterien zur Beurteilung alternativer Bemessungsgrundlagen 

für die Arbeitgeberbeiträge 

Die Eigenschaften unterschiedlicher Formen von Sozialabgaben 

lassen sich nur vor dem Hintergrund wirtschafts- und sozialpo-

litischer Zielvorstellungen beurteilen. Nun existiert aber kein 

anerkannter Kriterienkatalog, den man einer ökonomischen Analy-

se zugrundelegen könnte. Anhänger und Gegner einer Reform der 

Beitragsfinanzierung reden teilweise aneinander vorbei, weil 

sie nicht von den gleichen Maßstäben für die Gestaltung des Ab-

gabensystems ausgehen. Für das Verständnis der abweichenden Po-

sitionen ist es daher von grundlegender Bedeutung, den Streit 

über Prinzipien der öffentlichen Abgabenerhebung, der letztlich 

nicht wissenschaftlich, sondern nur normativ entschieden werden 

kann, von der Debatte über ökonomische Wirkungszusammenhänge, 

die sich theoretisch und empirisch überprüfen lassen, zu tren-

nen. In diesem Sinne dienen die folgenden Überlegungen der Ein-

grenzung des Untersuchungsgegenstandes auf den wissenschaftlich 

diskussionsfähigen Teil der vorgetragenen Argumente zugunsten 

der einen oder anderen Lösung. 

1. Fundamentalprinzipien der Abgabenerhebung und ihre Anwendung 

auf die Rentenfinanzierung 

Die Rentenversicherung in der Bundesrepublik Deutschland hat die 

Aufgabe, Rentenleistungen zu erbringen, die eine Sicherung der 

relativen Stellung des Rentners im Sozialgefüge gewährleisten. 

Die Differenzierung der Renten nach dem in der Phase der Er-

werbstätigkeit erreichten Lebensstandard ließe sich kaum recht-

fertigen, wenn die Renten aus allgemeinen Haushaltsmitteln des 

Staates finanziert würden. Einkommensbezogene Rentenleistungen 

finden ihre Entsprechung in einer Finanzierung über einkommens-

bezogene Beiträge. Hier kommt das Kquivalenzprinzip als im 

Grundsatz geltende Maxime der sozialen Alterssicherung zum Aus-

druck: Leistungen der Rentenversicherung können nur beansprucht 

werden, wenn der Versicherte vorher durch Beitragszahlungen ei-

ne Gegenleistung erbracht hat. Zwar wird in der Sozialversiche-
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rung die Orientierung der beanspruchbaren Leistungen an den ge-

zahlten Beiträgen im Sinne des versicherungstechnischen Äquiva-

lenzprinzips durch den "Grundsatz der Solidarität, das heißt 

der gegenseitigen Hilfe der vom gleichen Schicksal Betroffe-

nen111 modifiziert, doch bilden die einkommensbezogenen Beiträge 

die wesentliche Grundlage für die Ausrichtung der Renten am 

früheren Erwerbseinkommen. Die Beitragsorientierung der Sozial-

leistungen, also der Grundsatz, daß derjenige, der in höherem 

Maße zur Finanzierung beigetragen hat, auch höhere Leistungen 

erhalten soll, wird in der Gesellschaft weitgehend akzeptiert 

und trägt dazu bei, daß das soziale Sicherungssystem als ge-

recht empfunden wird. 2 

In einer auf dem Umlageverfahren basierenden Rentenversicherung 

kann Äquivaienz zwischen Beiträgen und Leistungen allerdings 

nicht bedeuten, daß die individuellen Renten einem versiche-

rungsmathematisch ermittelbaren Kapitalwert der individuellen 

Beiträge entsprechen. Charakteristisch für das Umlageverfahren 

ist zunächst einmal die Gruppenäquivalenz, die bei einer zeit-

lichen Querschnittsbetrachtung eine Gleichheit von Beitragsein-

nahmen und Rentenausgaben in jeder Periode beinhaltet. 3 Hin-

sichtlich der individuellen Äquivalenz ergibt sich in der ge-

setzlichen Rentenversicherung bei einer zeitlichen Längsschnitt-

betrachtung aufgrund der Lohndynamisierung, " ••• daß der Ver-

zicht auf einem bestimmten Anteil am aktuellen Durchschnitts-

lohn durch die Beitragszahlung einen nach dem Risiko bemessenen 

Anspruch auf einen Anteil am späteren Durchschnittslohn begrün-

det".4 Der Unterschied zur Ausprägung der individuellen Äquiva-

lenz in der Privatversicherung, die auf einer Verzinsung der 

gezahlten Beiträge basiert, besteht in der Verwendung von Lohn-

veränderungsraten zur Erfassung der Zeitpräferenz. Da man sich 

in der gesetzlichen Rentenversicherung unter sozialpolitischen 

und verwaltungstechnischen Gesichtspunkten für die Lohndynami-

1 Lampert, H., 1980, S.217. 
2 Vgl. Transfer-Enqu~te-Kommission, 1981, Z.39. 
3 Vgl. Kössler, R., 1982, S.35. 
4 Kössler, R., 1982, S.42. 
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sierung von Beiträgen und Renten entschieden hat, muß der Zins 

im bestehenden System von vornherein als ungeeigneter Maßstab 

für die Herstellung von Äquivalenzbeziehungen angesehen werden. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es unzweckmäßig, in der Renten-

diskussion mit privatwirtschaftlichen Äquivalenzbegriffen zu 

operieren. Äquivalenz zwischen Beiträgen und Leistungen kann nur 

bedeuten, daß die Versicherten als Rentner einen Anspruch auf 

einen·Anteil am gesamten Beitragsaufkommen haben, der ihrem ge-

leisteten ~nteil am früheren Beitragsaufkommen entspricht. 

Das grundlegende Prinzip der Beitragsorientierung der Renten er-

fordert in Verbindung mit dem Ziel der Sicherung der relativen 

Stellung des Rentners im Sozialgefüge zumindest hinsichtlich der 

Beiträge der versicherten Arbeitnehmer eine Bemessung nach dem 

Lohneinkommen. Diese Auffassung wird auch von den Kritikern der 

lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge nicht bestritten. So schreibt 

zum Beispiel Rürup: "Da die duale - nicht aber unbedingt auch 

paritätische - Aufbringung der Beiträge (Arbeitnehmeranteil-

Arbeitgeberanteil) beibehalten werden sollte und die Löhne als 

der adäquate Indikator der ökonomischen Leistungsfähigkeit des 

Faktors 'Arbeit' angesehen werden müssen, wird bei einer 'Bei-

tragsbemessungsgrundlagenreform' die Lohnbezogenheit der Arbeit-

nehmerbeiträge nicht zur Diskussion und Disposition stehen kön-

nen.111 Interessant ist allerdings, daß die Begründung für die 

Lohnbezogenheit der Arbeitnehmerbeiträge sich weniger an der 

Idee der Äquivalenz orientiert, sondern primär auf die ökonomi-

sche Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer abstellt. Im Ergebnis 

wird aber das System der einkommensbezogenen Renten und Beiträge 

bezüglich der Sozialabgaben der Arbeitnehmer durchaus akzep-

tiert. 

Die Gestaltung der Arbeitgeberbeiträge ist dagegen umstritten. 

Formal handelt es sich bei diesem Teil der Sozialabgaben nicht 

um Eigenleistungen der Versicherten, sondern um "fremdnützige 

Abgaben112 , die keinen Versicherungsschutz für den beitrags-

pflichtigen Unternehmer begründen sollen. Der Charakter der Ar-

1 Rürup, B., 1979, S.550. 
2 Isensee, J., 1983, S.459. 
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beitgeberbeiträge als Abgaben zugunsten Dritter eröffnet unter-

schiedliche Interpretationsmöglichkeiten: 

(1) Die Arbeitgeberbeiträge lassen sich als zweckgebundene Be-

standteile der individuellen Löhne auffassen, die den ein-

zelnen Arbeitnehmern zugerechnet werden sollen und im Sin-

ne des Äquivalenzprinzips Ansprüche auf Rentenversicherungs-

leistungen begründen. Die Legitimation der Sozialabgaben er-

gibt sich aus einer Fürsorgepflicht der Arbeitgeber für je-

den einzelnen Beschäftigten und die Beitragszahlung eröffnet 

den Arbeitgebern den Zugang zur sozialen Selbstverwaltung. 

Da jede andere Bemessungsgrundlage keine individuelle Zu-

rechnung der Beiträge auf die Arbeitnehmer erlauben würde, 

muß aus dieser Sicht der Lohn als Bemessungsgrundlage heran-

gezogen werden. Mit anderen Worten: Akzeptiert man die äqui-

valenztheoretische Begründung der lohnbezogenen Sozialabga-

ben, so erübrigt sich die Frage nach alternativen, insbeson-

dere nach leistungsfähigkeitsorientierten Bemessungsgrundla-

gen von vornherein. 

· (2) Man kann die Arbeitgeberbeiträge aber auch als steuerähnli-

che Abgaben auffassen, mit der die Unternehmer zur Finanzie-

rung der Rentenversicherung beizutragen haben, ohne einen 

Anspruch auf Gegenleistung zu erwerben. Die Ertragshoheit 

der Steuer liegt nur wegen der Zweckbindung bei einem Para-

fiskus und nicht bei einer Gebietskörperschaft. 1 Die Legi-

timation der Beiträge ergibt sich wiederum aus der Fürsor-

gepflicht der Arbeitgeber, aber nicht für den einzelnen, 

sondern für die beschäftigten Arbeitnehmer insgesamt. Die 

Beteiligung an der Selbstverwaltung folgt weiterhin aus der 

Beitragszahlung der Unternehmer. Aus dieser Perspektive er-

scheinen die heutigen Arbeitgeberbeiträge als indirekte 

Steuer auf den Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit und 

besitzen Ähnlichkeit mit der Lohnsummensteuer. 2 Da sie kei-
ne äquivalenztheoretischen Merkmale enthalten, ist die Wahl 

des (individuellen) Arbeitsentgelts als Bemessungsgrundlage 

nicht zwingend. Für steuerähnliche Abgaben lassen sich un-

1 Vgl. Mackscheidt, K., 1983, S.519. 
2 Vgl. Schmähl, W./Henke, K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, S.331. 
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terschiedliche Gestaltungsformen, insbesondere eine Orien-

tierung an der ökonomischen Leistungsfähigkeit der Unter-

nehmen begründen. 

Da man auch der zweiten Interpretation eine gewisse Plausibili-

tät nicht absprechen kann, erscheint es wenig hilfreich, wenn 

Anhänger der bestehenden Regelung die Lohnersatzfunktion der 

Arbeitgeberbeiträge immer wieder betonen, werden sie doch auf 

diese Weise diejenigen kaum überzeugen können, die den Sozial-

abgaben der Unternehmer eine äquivalenztheoretische Fundierung 

von vornherein absprechen. 1 Auch der Hinweis auf die möglichen 

Konsequenzen einer Schwächung des Zusammenhangs zwischen Bei-

trägen und Leistungen für den Charakter der sozialen Siche-

rung2 ändert daran nicht viel, denn dieser Effekt stellt sich 

zunächst einmal nur aus der Sicht der Gegner einer Reform als 

problematisch dar, dürfte aber von ihren Befürwortern - eben 

weil sie den Arbeitgeberanteil schon heute als steuerähnliche 

Abgabe interpretieren - gar nicht als Systemänderung wahrgenom-

men werden. 3 

Diskutieren läßt sich allerdings die Vereinbarkeit konkreter 

Reformvorschläge mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Seine An-

wendung erfordert nicht nur die Wahl einer geeigneten Bemes-

sungsgrundlage, sondern auch eine Verteilung der Abgabenlasten 

nach anerkannten Gerechtigkeitskriterien. Im Hinblick auf die 

Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung beschränken sich al-

le Autoren, die eine Reform verlangen, auf das Indikatorproblem. 

Gesucht wird eine Größe, mit der man die ökonomische Leistungs-

kraft der Unternehmen zutreffend erfassen kann. Eine Auseinan-

dersetzung mit der Frage nach der Tarifgestaltung findet dage-

gen nicht statt. Man akzeptiert vielmehr eine proportionale 

Heranziehung der Arbeitgeber zur Finanzierung des sozialen Siehe-

1 Vgl. Mackscheidt, K., 1983, S.519. 
2 Vgl. Schmähl, w./Henke, K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, S.320ff. 
3 Dies gilt zumindest bei unverändertem Anteil der Arbeitgeber-

beiträge an den gesamten Sozialabgaben. Überproportionale Er-
höhungen dieser Beitragskomponente vermindern den Äquivalenz-
charakter des Systems auch aus der Sicht der Reformanhänger, 
sofern sie den Arbeitnehmeranteil nicht als Steuer betrach-
ten. 
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rungssystems ohne Rücksicht auf die besonderen Bestimmungsfak-

toren der betrieblichen Leistungsfähigkeit. 1 Aufgrund dieser 

verkürzten Interpretation werden die vorgeschlagenen Alternati-

ven den selbst gestellten Ansprüchen höchstens ansatzweise ge-

recht. 

Die inkonsequente, nicht zu Ende gedachte Übertragung des Lei-

stungsfähigkeitsprinzips auf die Beitragsbemessung kann nicht 

darüber hinwegtäuschen, daß der Streit zwischen Anhängern und 

Gegnern des heutigen Verfahrens zu einem großen Teil auf un-

terschiedlichen Grundpositionen beruht. Die Kritiker der lohn-

bezogenen Sozialabgaben halten eine Äquivalenzbeziehung zwi-

schen Arbeitgeberbeiträgen und Leistungen offensichtlich weder 

für gegeben, noch für zwingend erforderlich. Entsprechenden 

Einwänden dürften sie mit dem Argument begegnen, die Bevorzu-

gung eines der beiden Fundamentalprinzipien der öffentlichen 

Abgabenerhebung sei eine Wertentscheidung, die wissenschaft-

lich nicht überprüft werden könne. Infolgedessen lassen sich 

auf dieser Ebene der Diskussion keine unstrittigen Anhalts-

punkte für die Beurteilung alternativer Bemessungsgrundlagen 

gewinnen. 

2. Wirtschaftspolitische und fiskalische Anforderungen an die 

Beiträge zur Sozialversicherung 

Bei einer Analyse der zusammenhänge zwischen alternativen For-

men von Sozialabgaben und wirtschaftspolitischen sowie fiska-

lischen Zielen scheinen normative Gesichtspunkte keine besonde-

re Rolle zu spielen. Dies gilt jedoch nicht für alle relevanten 

Problemfelder. In der wettbewerbspolitischen Kontroverse gehen 

die Auffassungen über den adäquaten Maßstab zur Beurteilung der 

ökonomischen Wirkungen der Arbeitgeberbeiträge ebenfalls aus-

einander. Anhand der unterschiedlichen Argumentationslinien 

lassen sich die Ursachen für diesen Dissens verdeutlichen. 

1 Teilweise wird für den Fall einer wertschöpfungsbezogenen Be-
messung des Arbeitgeberanteils eine Freibetragsregelung erwo-
gen, allerdings ohne systematische Verknüpfung mit dem Lei-
stungsfähigkeitsprinzip. Vgl. Bischoff, G.-u., 1980, s.102. 
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Soweit neuere Arbeiten zur Problematik der lohnbezogenen Abga-

ben wettbewerbspolitische Aspekte aufgreifen, orientieren sie 

sich weitgehend an den in der ersten Phase der Diskussion vorge-

tragenen Positionen. Die Ergebnisse fallen mehr oder weniger 

gleich aus: Eine besondere Belastung des Mittelstandes ist eben-

so wenig feststellbar wie eine generelle Entlastung bei einer 

Umstellung der Bemessungsgrundlage. 1 Aus diesem Befund darf je-

doch nicht unmittelbar auf die Irrelevanz der Wettbewerbswir-

kungen für die Beurteilung des Abgabensystems geschlossen wer-

den. Die Konzentration auf die Frage nach der Abhängigkeit der 

Beitragsbelastung von der Unternehmensgröße hat nämlich das 

Interesse auf einen eher nebensächlichen Gesichtspunkt gelenkt 

und zur Verschleierung des normativen Charakters der Auseinan-

dersetzung beigetragen. 

Es kann in der wettbewerbspolitischen Debatte nicht primär darum 

gehen, welche Unternehmen oder Branchen durch staatliche Zwangs-

abgaben besonders stark getroffen werden. Alle empirischen Un-

tersuchungen zu diesem Problem weisen unabhängig von ihrer me-

thodischen Qualität einen gravierenden Mangel auf: Sie geben 

mehr oder weniger zuverlässig Auskunft über Kosteneffekte und 

daraus resultierende Verschiebungen der Wettbewerbspositionen, 

erlauben aber keine wissenschaftlich begründete Bewertung dieser 

Wirkungen des Beitragssystems. Unterschiedliche Auffassungen re-

flektieren in Ermangelung anerkannter Beurteilungskriterien 

letztlich nur abweichende Interpretationen der Wettbewerbsge-

rechtigkeit staatlicher Maßna1imen, die sich nicht durch sektora-

le Wirkungsanalysen aus der Welt schaffen lassen. 

Wer die Zurechnung der Sozialabgaben auf den Produktionsfaktor 

Arbeit akzeptiert, weil die Leistungen der Rentenversicherung 

nur den versicherungspflichtigen Arbeitnehmern zugute kommen 

(Lohnersatzfunktion), muß alle aus der Lohnorientierung folgen-

den Belastungsdifferenzen im Unternehmensbereich konsequenter-

weise unabhängig von ihrer konkreten Ausprägung als wettbewerbs-

politisch unbedenklich einstufen. Sie ergeben sich dann aufgrund 

einer verursachungsgerechten Gestaltung des Finanzierungssystems 

1 Vgl. Krelle, W., 1985, S.35. 
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und entsprechen völlig dem Gerechtigkeitsprinzip der Marktwirt-

schaft, nach dem die Nutzer von Gütern oder Faktorleistungen 

alle mit der Nutzung verbundenen Kosten zu tragen haben. 1 

Die Befürworter alternativer Lösungen vertreten offensichtlich, 

auch wenn sie dies im allgemeinen nicht deutlich sagen, die Auf-

fassung, daß die Kosten der sozialen Sicherung der Beschäftigten 

dem Produktionsfaktor Arbeit nicht in vollem Umfang zugerechnet 

werden sollten. 2 Sie plädieren überwiegend für eine Orientierung 

der Beiträge an der ökonomischen Leistungsfähigkeit gesell-

schaftlicher Gruppen3 und lehnen damit das Äquivalenzprinzip als 

Norm zur Gestaltung sozialer Sicherungssysteme wenigstens hin-

sichtlich des Arbeitgeberanteils ab. Aus ihrer Perspektive sind 

die Belastungswirkungen lohnbezogener Sozialabgaben in jedem 

Fall - wiederum unabhängig von ihrer konkreten Gestalt - als 

ungerecht einzustufen, weil die betriebliche Leistungskraft bei 

der Abgabenerhebung keine Rolle spielt. 

Vor diesem Hintergrund reduziert sich die wettbewerbspolitische 

Kontroverse auf unterschiedliche Einstellungen zu den Grund-

prinzipien der sozialen Alterssicherung, also auf normative 

Entscheidungen im Vorfeld der wissenschaftlichen Analyse. 4 Em-

pirische Untersuchungen können daher auch nicht zugunsten der 

einen oder anderen Auffassung angeführt werden. Als Ergebnis 

bleibt vielmehr festzuhalten, daß sich die Wettbewerbswirkun-

1 Diese Konzeption impliziert eine Äquivalenz von einzel- und 
gesamtwirtschaftlichen (sozialen) Kosten im Sinne der Termi-
nologie von Watrin, C./Meyer, W., 1963, S.9. 

2 Hujer und Schulte zur Surlage wenden sich explizit gegen die 
Anwendung des Verursacherprinzips, " ••• denn die Sozialabga-
ben dienen dem Ziel der sozialen Sicherung des Arbeitnehmers 
als Folge des kombinierten Einsatzes von Arbeit und Kapital 
am Arbeitsplatz zur Erzielung des angestrebten Produktionser-
gebnisses. Eine Zurechnung der Sozialversicherungsbeiträge 
allein zum Produktionsfaktor Arbeit ist somit theoretisch 
kaum begründbar." Hujer, R./Schulte zur Surlage, R., 1980, 
S.26/27. Ehrenberg und Fuchs sehen in der Finanzierung der 
Rentenversicherung eine gesellschaftliche Aufgabe: "Sie allein 
den Arbeitnehmern zuzurechnen wäre weder ökonomisch sinnvoll 
noch so.zial gerechtfertigt." Ehrenberg, H./Fuchs, A., 1980, 
S. 389. 

3 Vgl. Hujer, R./Schulte zur Surlage, R., 1980, S.30: Rürup, 
B., 1979, S.549. 

4 Vgl. Krelle, W., 1985, S.32. 
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gen der Arbeitgeberbeiträge ausgehend von ihrem Steuer- oder 

Beitragscharakter jeweils in sich schlüssig beurteilen lassen. 

Da keine der alternativen Positionen von vornherein abgelehnt 

werden kann, dürften weitere Auseinandersetzungen mit diesem 

Fragenkomplex wissenschaftlich gesehen relativ unergiebig sein. 

Berücksichtigt man darüber hinaus ihre untergeordnete Rolle in 

der neueren Diskussion, 1 so erscheint ein Verzicht auf die Un-

tersuchung wettbewerbspolitischer Aspekte insgesamt durchaus ge-

rechtfertigt. 

Demnach müssen sich die weiteren Überlegungen aus der Sicht der 

Kritik an den lohnbezogenen Sozialabgaben auf die beschäfti-

gungspolitischen und fiskalischen Eigenschaften verschiedener 

Beitragssysteme konzentrieren. Die Vermeidung negativer Beschäf-

tigungseffekte und die Sicherung ausreichender Einnahmen stellen 

konsensfähige Anforderungen an die Arbeitgeberbeiträge zur Ren-

tenversicherung dar. Insofern sind die Voraussetzungen für eine 

an unstrittigen Zielen orientierte Debatte über die relativen 

Vor- und Nachteile alternativer Bemessungsgrundlagen gegeben. 

Eine Beschränkung auf die genannten Problemkreise könnte aller-

dings den Vorwurf nach sich ziehen, mit der Auswahl der relevan-

ten Zielsetzungen durch die Anhänger einer Reform der Rentenfi-

nanzierung sei bereits das Spektrum der möglic~en Beurteilungs-

kriterien in unzulässiger Weise verengt worden. Man müsse zwar 

kein umfassendes und in sich konsistentes wirtschafts- und 

sozialpolitisches Zielsystem zugrunde legen, 2 aber es reiche 

nicht aus, nur einem kleinen, wenn auch wichtigen Teil der öko-

nomischen zusammenhänge Aufmerksamkeit zu schenken. 

Gegen die Forderung nach einem umfassenden Vergleich zwischen 

lohnbezogenen Sozialabgaben und anderen Möglichkeiten läßt sich 

grundsätzlich wenig einwenden. Die Berücksichtigung weiterer 

Zielbereiche - zu denken wäre etwa an stabilitäts-, wachstums-

und verteilungspolitische Ziele - ist jedoch erst dann erforder-

1 Vgl. Köhrer, H., 1980, S.734: Ehrenberg, H./Fuchs, A., 1980, 
S.386. 

2 Vgl. in diesem Sinne Schmäh!, W./Henke, K.-D./Schellhaaß, 
H.M., 1984, S.55/56. 
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lieh, wenn sich, gemessen an den Anforderungen, die von den Re-

formanhängern besonders betont werden, die heutige Lösung tat-

sächlich als die schlechtere erweist. Sollte dies nicht der Fall 

sein, so erübrigt sich die Frage nach anderen als den bis dahin 

diskutierten Eigenschaften verschiedener Beitragsformen, solange 

keine neuen Einwände gegen die lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge 

zur Rentenversicherung vorgebracht werden. 

III. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes und Aufbau der 

Arbeit 

Anhand der Entwicklungslinien der Kritik am heutigen Rentenfi-

nanzierungssystem wurden zunächst die Schwerpunkte der Auseinan-

dersetzung und ihre Verlagerung im Zeitablauf verdeutlicht. Die 

anschließend vorgenommene Differenzierung der verschiedenen Ar-

gumentationsebenen nach ihrem normativen Gehalt ermöglichte 

dann eine Eingrenzung der Problematik auf wissenschaftlich dis-

kussionsfähige ökonomische Wirkungszusammenhänge. Vor diesem 

Hintergrund kann nun der Untersuchungsgegenstand der vorliegen-

den Arbeit, ihr methodischer Ansatz und die weitere Vorgehens-

weise umrissen werden. 

Das Hauptanliegen besteht in der Überprüfung der beschäftigungs-

politisch und fiskalisch relevanten Eigenschaften lohnbezogener 

Sozialabgaben. Dabei wird von den vorgetragenen Einwänden aus-

gegangen, aber auch nach weiteren möglichen Ursachen einer Ge-

fährdung der angesprochenen Ziele gefragt. Nur soweit sich aus 

dieser Analyse begründete Zweifel an der Effizienz des heutigen 

Beitragssystems ergeben, ist die Notwendigkeit einer Beschäfti-

gung mit anderen Formen der Rentenfinanzierung anzuerkennen. Der 

Vorteil eines solchen methodischen Ansatzes liegt gerade in sei-

ner Beschränkung auf die beiden zentralen Fragen einer Reform 

der Arbeitgeberbeiträge: (1) Gehen von der lohnbezogenen Bei-

tragsbemessung im Sinne der Kritik negative Wirkungen aus und 

(2) können diese durch einen Wechsel der Finanzierungsgrundlage 

beseitigt werden? Andere Probleme der Gestaltung des Abgaben-
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systems, die in Teilen der Literatur ausführlich behandelt wer-

den, rücken allenfalls unter der Voraussetzung einer positiven 

Antwort auf diese Fragen in den Vordergrund des Interesses. In-

sofern soll die vorliegende Arbeit auch dazu beitragen, der 

Tendenz zur Ausweitung der Diskussion auf irraner neue Problem-

felder entgegenzuwirken. 

Im ersten Schritt der Untersuchung werden anhand eines einfachen 

Modells die grundlegenden zusammenhänge zwischen Finanzierung 

und Leistungen der Rentenversicherung und die unmittelbar daraus 

resultierenden Kosten- und Nachfrageeffekte dargestellt (Kapi-

tel B). Sie bilden den Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen 

zur Bedeutu~g der makroökonomischen Überwälzungsmöglichkeiten 

für die Beschäftigungswirkungen und die fiskalische Effizienz 

der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge (Kapitel C). Nach der 

Analyse dieser häufig vernachlässigten Aspekte wendet sich die 

Arbeit dem Rationalisierungsdruckargument und den Konsequenzen 

einer wachsenden Kapitalintensivierung der Produktion für die 

Rentenfinanzen zu (Kapitel D). Die Auseinandersetzung mit den 

lohnbezogenen Sozialabgaben endet mit der Frage nach ihrer 

langfristigen finanziellen Ergiebigkeit angesichts der absehba-

ren Verschiebungen in der Bevölkerungsstruktur (Kapitel E). Vor 

dem Hintergrund der bis dahin erkennbaren beschäftigungspoli-

tischen und fiskalischen Problematik des bestehenden Beitrags-

systems erfolgt dann ein Vergleich mit dem in der Diskussion 

dominierenden Vorschlag einer wertschöpfungsbezogenen Bemessung 

des Arbeitgeberanteils (Kapitel F). Eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse und ihrer Konsequenzen für die Beurteilung alterna-

tiver Möglichkeiten der Rentenfinanzierung bildet den Abschluß 

der Untersuchung (Kapitel G). 
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B. Entwicklung eines makroökonomischen Ausgangsmodells zur Ana-

lyse der Wirkungen lohnbezogener Sozialabgaben 

I. Grundlagen des Finanzierungs- und Leistungssystems der ge-

setzlichen Rentenversicherung 

Ziel der folgenden Überlegungen ist die Entwicklung eines Mo-

dells zur Erfassung der Funktionsweise einer Rentenversicherung 

auf der Basis lohnbezogener Beiträge. Den Ausgangspunkt bildet 

das gesetzliche Alterssicherungssystem in der Bundesrepublik 

Deutschland. Seine charakteristischen Finanzierungs- und Lei-

stungselemente werden zunächst herausgearbeitet und in eini-

gen grundlegenden Modellgleichungen überschaubar zusammenge-

stellt. Dabei stehen die systematischen Beziehungen zwischen 

Einnahmen und Ausgaben im Vordergrund des Interesses, weil 

sich die Wirkungen der Beitragsfinanzierung nur unter Be-

rücksichtigung der Mittelverwendung zutreffend analysieren 

lassen. 

1. Die Finanzierung der Renten über lohnbezogene Arbeitnehmer-

und Arbeitgeberbeiträge 

Die Finanzierung der Renten erfolgt im bestehenden Rentenversi-

cherungssystem überwiegend durch lohnbezogene Arbeitnehmer- und 

Arbeitgeberbeiträge. 1 Beitragsbemessungsgrundlage ist das Brut-

toeinkommen der Arbeitnehmer bis zur Beitragsbemessungsgrenze, 

die dem Doppelten der jeweils geltenden allgemeinen Bemessungs-

grundlage entspricht. Der Beitragssatz der Arbeitgeber stimmt 

von wenigen Ausnahmen abgesehen mit dem der Arbeitnehmer über-

ein.2 Während die Arbeitnehmerbeiträge vom Bruttoeinkommen ab-

gezogen werden und damit das verfügbare Einkommen der Arbeit-

nehmer vermindern, müssen die Arbeitgeberbeiträge zusätzlich zum 

Bruttolohneinkommen gezahlt werden. Sie erhöhen die Arbeitsko-

1 Vgl. zu den Grundlagen der Rentenfinanzierung zum Beispiel 
Lampert, H., 1980, S.247ff. 

2 Wenn der Versicherte mit seinem Bruttoarbeitsverdienst unter 
einem Zehntel der Beitragsbemessungsgrenze liegt, zahlt der 
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sten der Unternehmen, die sich im wesentlichen aus den Brutto-

löhnen und den gesamten Sozialversicherungsbeiträgen der Unter-

nehmen zusammensetzen. 

Neben den einkomrnensproportionalen Arbeitnehmer- und Arbeitge-

berbeiträgen erhält die Rentenversicherung von der Bundesan-

stalt für Arbeit Beiträge für die Bezieher von Arbeitslosengeld, 

Arbeitslosenhilfe und Unterhaltsgeld. Sie richten sich seit dem 

1. Januar 1983 nach den Unterstützungszahlungen, weisen aber 

keinen Bezug zu den späteren Rentenansprüchen der Arbeitslosen 

auf. Zeiten, in denen die Versicherten Leistungen der Bundesan-

stalt für Arbeit erhalten, werden vielmehr - wie schon vor dem 

1. Juli 1978 - als Ausfallzeiten bewertet. 1 Aufgrund dieser Re-

gelung stellen die Beiträge heute keinen systemgerechten Ersatz 

der ausfallenden regulären Sozialabgaben dar. Aus Vereinfachungs-

gründen werden sie nicht im Modell, wohl aber im Zusammenhang 

mit den beschäftigungsbedingten Finanzierungsproblemen der Ren-

tenversicherung berücksichtigt. 

Auch die staatlichen Zuschüsse unterscheiden sich grundlegend 

von den einkomrnensbezogenen Beiträgen. Ihre Aufgabe besteht ge-

nerell darin, Ausgaben abzudecken, die nicht als Leistungen der 

Rentenversicherung gelten. 2 In der Praxis werden sie allerdings 

nicht am Umfang der sogenannten versicherungsfremden Leistungen 

orientiert, sondern auf der Grundlage eines 1957 festgelegten 

Betrages mit der allgemeinen Bemessungsgrundlage fortgeschrie-

ben.3 Die Bundeszuschüsse bleiben in dieser Arbeit außer Be-

tracht, da sie konzeptionell keine Alternative zur Beitragsfi-

nanzierung darstellen und im Zusammenhang mit einer Reform der 

lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge keine Rolle spielen. 

Arbeitgeber den Beitrag allein. In der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung übernimmt der Arbeitgeber einen relativ höhe-
ren Anteil an der Finanzierung. Vgl. Brück, G.W., 1976, S.166/ 
167. 

1 Vgl. Albrecht, G./Backhaus, R., 1983, S.147. 
2 Vgl. Kössler, R., 1982, S.109. 
3 Vgl. Transfer-Enqu~te-Komrnission, 1981, Z.396. 
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Vernachlässigt man darüber hinaus die sogenannte Schwankungsre-

serve, die den durchschnittlichen Aufwendungen für drei Monate 

entsprechen soll, so ist die Rentenversicherung idealtypisch 

gesehen darauf angewiesen, ihre Ausgaben im Umlageverfahren aus-

schließlich durch laufende Beitragszahlungen der Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber zu finanzieren. "Um allzu häufige Anpassungen 

der Beitragssätze zu vermeiden, können vorübergehend Überschüs-

se oder Defizite hingenommen werden, die sich in einer Ansamm-

lung oder Auflösung von Vermögensbeständen ••• zeigen. 111 Von 

derartigen vorwiegend konjunkturell bedingten Abweichungen zwi-

schen laufenden Einnahmen und Ausgaben wird bei der Entwicklung 

des makroökonomischen Ausgangsmodells jedoch abgesehen. Die 

Vernachlässigung von Budgetsalden ermöglicht eine Betrachtung 

der grundlegenden mittelfristigen zusammenhänge zwischen Finan-

zierung und Leistungen des sozialen Sicherungssystems. Konjunk-

turelle Aspekte werden erst im Rahmen der Analyse der ökonomi-

schen Wirkungen lohnbezogener Sozialabgaben diskutiert. 

Ohne Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze ergeben sich 

unter den erwähnten Voraussetzungen die gesamten Beitragsein-

nahmen der Rentenversicherung (B) in Abhängigkeit von Arbeit-

nehmerbeitrag (bA)' Arbeitgeberbeitrag (bu) und Bruttoeinkommen 
· br 

der Arbeitnehmer (YA ): 

( 1) 

Die aus der unterschiedlichen Erhebungstechnik resultierenden 

Besonderheiten der beiden Beitragskomponenten lassen sich an-

hand einiger grundlegender Beziehungen zwischen Bruttoerwerbs-

einkommen, Nettoerwerbseinkommen und Arbeitskosten verdeutli-

chen. Die sonstigen Sozialabgaben und die direkten Steuern blei-

ben (vorläufig) außer Betracht. In diesem Fall unterschreitet 

das Nettoeinkommen der Arbeitnehmer (Y1) ihr Bruttoeinkommen im 

Umfang der Arbeitnehmerbeiträge zur Rentenversicherung, deren 

Höhe vom Beitragssatz bA bestimmt wird: 

1 Oberhauser, A., 1982, S.139. 
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Die Arbeitgeberbeiträge beeinflussen dagegen das verfügbare Ein-

kommen der Arbeitnehmer nicht, sondern bewirken eine vom Arbeit-

geberbeitrag bestimmte Erhöhung der Arbeitskosten (KA): 

(3) KA = (l+bu) y~r. 

Unter der Annahme, daß die Ausgaben der Rentenversicherung nur 

Einkommensersatzleistungen umfassen, 1 entspricht das gesamte 

(Netto-)Einkommen der Rentner (Y~) den Beitragseinnah~en, die 

sich alternativ als Differenz zwischen Arbeitskosten und ver-

fügbarem Arbeitnehmereinkommen darstellen lassen: 

Da sich das gesamte (Netto-)Einkomnen der Nichtunternehmer (Y~) 

aus dem verfügbaren Rentner- und Arbeitnehmereinkommen zusammen-

setzt, liegt im einfachen Modell eine Identität von Arbeitsko-

sten und der Summe der Gruppeneinkommen von Arbeitnehmern und 

Rentnern vor: 

(5) 

Alle Größen hängen unmittelbar von der Beitragsbemessungsgrund-

lage und den darauf bezogenen Beitragssätzen ab. Die erforder-

liche Höhe der Rentenversicherungsbeiträge richtet sich im Um-

lageverfahren nach den laufenden Rentenausgaben. Entscheidend 

für den aktuellen Finanzbedarf sind daher die Bestimmungsfakto-

ren der Leistungen der Rentenversicherung. Sie werden im folgen-

den Abschnitt untersucht. 

2. Die Berechnung einkommensbezogener Renten nach der Rentenfor-

mel 

Die Aufgabe der gesetzlichen Rentenversicherung in der Bundes-

republik Deutschland besteht primär in der Gewährung von Renten 

als Ersatz des ausfallenden Arbeitseinkommens der Versicherten. 2 

1 Vgl. Abschnitt B.I.2. 
2 Vgl. zu den Leistungen der Rentenversicherung zum Beispiel 

Lampert, H., 1980, S.244ff. 
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Die Leistungspflicht erstreckt sich auf verschiedene Arten von 

Einkommensminderungen. Neben den Altersrenten zahlt die Renten-

versicherung Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und 

Hinterbliebenenrenten. Darüber hinaus übernimmt sie (zum Teil) 

die Finanzierung der Krankenversicherung der Rentner und führt 

Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation in Fällen vorzeitiger 

Verringerung der Berufs- oder Erwerbsfähigkeit durch. Die wei-

teren Überlegungen konzentrieren sich auf den entscheidenden 

Leistungsbereich der Rentenversicherung, die Gewährung von Al-

tersruhegeldern. 

Das zentrale Ziel der deutschen Rentenversicherung ist die Si-

cherung der relativen Einkommensposition des Rentners nach dem 

Ausscheiden aus dem Erwerbsleben. 1 Dieses Ziel geht über die 

Vermeidung von Armut, also über die Sicherung eines Mindestein-

kommens in Höhe des soziokulturellen Existenzminimums hinaus 

und beinhaltet zusätzlich, daß der Ausfall von Arbeitseinkommen 

aufgrund bestimmter erwarteter oder unerwarteter Ereignisse im 

Lebenszyklus nicht zu einem plötzlichen und stärkeren Absinken 

des Einkommens führen darf. Daher kann auch von dem Ziel der 

Sicherheit und Stetigkeit des Einkommens gesprochen werden. 

Die Aufrechterhaltung der relativen Stellung des Rentners im 

Sozialgefüge beinhaltet eine Orientierung der Rente am früheren 

Erwerbseinkommen. "Für eine dem früheren Einkommen proportionale 

Sicherung spricht, daß die Ansprüche der Umwelt an die Menschen 

und die ••• Ansprüche der Menschen selbst je nach ihrem früheren 

Einkommen unterschiedlich sind. Ein plötzliches Absinken von re-

lativ hohem Einkommen auf das für alle gleiche konventionelle 

Existenzminimum würde dem nicht Rechnung tragen und könnte zu 

einer erheblichen Störung des sozialen Friedens führen. 112 Wenn 

man den Rentnern ein Verbleiben in ihrer sozialen Schicht ermög-

lichen will, muß die Rentenbezugsgröße an die allgemeine Einkom-

mensentwicklung angepaßt werden, damit die Rentner gegen Preis-

steigerungen gesichert sind und am durchschnittlichen Anstieg 

des Lebensstandards teilhaben. 

1 Vgl. zu den Zielen der Rentenpolitik Transfer-Enqu~te-
Kommission, 1979, Z.36ff. 

2 Sozialenqu~te-Kommission, 1966, Z.331. 
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Im heutigen Rentenversicherungssystem versucht man die relative 

Einkommensposition der Rentner zu sichern, indem man die Neu-

renten (R) als Produkt der persönlichen Bemessungsgrundlage 

(P), der allgemeinen Bemessungsgrundlage (B), der Zahl d~r an-

rechnungsfähigen Versicherungsjahre (J) und des Steigerungs-

satzes je anrechnungsfähigem Versicherungsjahr (S) berechnet: 

( 6) R = ( PxB) x ( JxS) • l 

Die persönliche Bemessungsgrundlage entspricht dem Verhältnis 

zwischen dem Bruttoarbeitsentgelt des Versicherten und dem 

durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten wäh-

rend der Versicherungszeit. Zusanmen mit der Zahl der anrech-

nungsfähigen Versicherungsjahre, die neben den Beitragszeiten 

auch die sogenannten Ersatz-, Ausfall- und Zurechnungszeiten 

enthält, 2 stellt sie eine Äquivalenzbeziehung zwischen Renten-

anspruch und Beitragsleistung des Versicherten her. Der Steige-

rungssatz dient der Rentendifferenzierung nach Art des einge-

tretenen Scha_dens und _beträgt für die Altersrenten 1, 5%. 3 

Die allgemeine Bemessungsgrundlage ist der dynamisierende Fak-

tor der Rentenformel. Bis 1983 wurde sie " ••• alljährlich um 

den gleichen Prozentsatz verändert, um den sich die Summe der 

Bruttoentgelte dreier aufeinanderfolgender Jahre geändert hat, 

deren aktuellstes zwei Jahre zurückliegt." 4 Dieser Prozentsatz 

war gleichzeitig der Anpassungssatz ·für die bereits laufenden 

Renten. "Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 1984 ist festgelegt 

worden, daß sich die Veränderung der allgemeinen Bemessungsgrund-

lage und damit auch der jährliche Anpassungsprozentsatz künftig 

1 Vgl. zum Beispiel Lampert, H., 1980, S.245. 
2 Ersatzzeiten sind" ••• Zeiten, in denen der Versicherte ohne 

eigenes Zutun an einer Beitragsleistung verhindert war, ins-
besondere Zeiten militärischen oder militärähnlichen Dien-
stes." Unter Ausfallzeiten versteht man" ••• Zeiten, in denen 
der Versicherte ohne staatliches Zutun an der Ausübung einer 
Beschäftigung gehindert war wie z.B. Zeiten einer Krankheit 
oder unverschuldeter Arbeitslosigkeit." Zurechnungszeiten er-
höhen die Zahl der anrechnungsfähigen Versicherungsjahre um 
die Differenz zwischen dem 55.Lebensjahr und dem Jahr des Ein-
tritts des Versicherungsfalles. Vgl. Lampert, H., 1980,. S.245. 

3 Auch für Renten wegen Erwerbsunfähigkeit beträgt der Steige-
rungssatz 1, 5%, während bei Beruf·sunfähigkeit nur 1% angesetzt 



36 

an einer aktuelleren Lohnentwicklung als bisher orientieren 

soll. Maßgebend ist nunmehr das Verhältnis, in dem sich das 

durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten im 

Vorjahr gegenüber diesem Durchschnittsentgelt in dem dem Vor-

jahr vorangegangenen Jahr verändert hat. 111 

Die Neuregelung läuft auf eine Verkürzung des time-lag zwischen 

Renten- und Lohnentwicklung hinaus. Die für das heutige Renten-

versicherungssystem charakteristische Koppelung der individuel-

len Rentenansprüche an den allgemeinen Zuwachs der Bruttolöhne 

kommt damit noch deutlicher zum Ausdruck als bisher. Im Ergeb-

nis führt die Berechnung der Zugangsrenten nach der Rentenfor-

mel zusammen mit der Anpassung der Bestandsrenten zu einer Dif-

ferenzierung der Altersruhegelder, die der Differenzierung der 

Bruttolöhne weitgehend entspricht. Grundsätzlich orientiert 

sich also die Sicherung der relativen sozialen Stellung des 

Rentners an seiner früheren Bruttoeinkommensposition. 2 

Aus der Rentenformel läßt sich die durchschnittliche (Netto-) 

Rente ableiten, die zusammen mit der Anzahl der Rentner den 

absoluten Finanzbedarf der Rentenversicherung bestimmt. Der 

Durchschnittsrentner hat eine persönliche Bemessungsgrundlage 

von hundert Prozent, so daß dieser Faktor in der Rentenformel 

entfällt. Die allgemeine Bemessungsgrundlage kann als Prozent-

satz des mittleren Bruttoarbeitnehmereinkommens ausgedrückt 

werden. Wenn man bei ihrer Fortschreibung aktuelle Lohnsteige-

rungsraten zugrundelegt, bleibt dieser Prozentsatz im Zeitab-

wird. Vgl. Lampert, H., 1980, S.246. Im folgenden werden n~r 
die Altersrenten betrachtet. 

4 Müller, H.-W., 1983, s.122. 

1 Albrecht, G./Backhaus, R., 1984, S.78. 
2 Das Absicherungsniveau läßt sich anhand der sogenannten Eck-

rente veranschaulichen: Ein Rentner mit 40 anrechnungsfähigen 
Versicherungsjahren und durchschnittlichem Bruttoarbeitsein-
kommen erhält eine Rente in Höhe von 60% der allgemeinen Bei-
tragsbemessungsgrundlage. Das Rentenniveau wird als Relation 
zwischen dieser Größe und dem aktuellen durchschnittlichen 
Brut.tc;>arbei tsentgel t berechnet. Vgl. Müller, H. -W. , 1983, 
s.132/133. 
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lauf konstant. Der real existierende time-lag verursacht zwar 

Abweichungen zwischen der Entwicklung der Bruttolöhne und der 

allgemeinen Bemessungsgrundlage, kann aber im Rahmen einer mit-

telfristig orientierten Betrachtung vernachlässigt werden, so-

lange die Lohnzuwachsraten nicht permanent steigen oder sinken. 

Ersetzt man in der Rentenformel die allgemeine Bemessungsgrund-

lage (B) durch den entsprechenden Anteil (n) am durchschnittli-

chen Bruttoarbeitnehmereinkommen (Y~r/A), so entspricht die 

durchschnittliche Rente (Y~/R) dem Produkt aus dieser Größe, 

der mittleren Anzahl der anrechnungsfähigen Versicherungsjahre 

(J) und dem Steigerungssatz (S). Die Faktoren n, J und S lassen 

sich nun zusammenfassen. Ihr Produkt (g) symbolisiert das mitt-

lere Rentenniveau und stellt die Beziehung zwischen der durch-

schnittlichen Rente und dem aktuellen durchschnittlichen Brut-

toarbeitsentgelt her: 

Der absolute Finanzbedarf der Rentenversicherung entspricht dem 

Produkt aus durchschnittlicher Rente und Anzahl der Rentner: 

(8) Y~ = g (R/A) Y~r. 

Aus Gleichung (8) ergibt sich in Verbindung mit Gleichung (4) 

folgende Beziehung zwischen der zur Finanzierung der Renten er-

forderlichen Höhe der Beitragssätze und den Bestirrmungsfaktoren 

der Leistungen der Rentenversicherung: 

(9) bA + bU = g (R/A). 

In einem durch lohnbezogene Beiträge finanzierten Rentenversi-

cherungssystem richtet sich also die erforderliche Höhe der Bei-

tragssätze ausschließlich nach dem mittleren (bruttolohnbezoge-

nen) Rentenniveau und dem Alterslastquotienten (R/A). 

1 Die durchschnittliche Rente unterscheidet sich von der Eckren-
te, weil sie nicht von vierzig anrechnungsfähigen Versiche-
rungsjahren, sondern von der mittleren Anzahl ausgeht. Die Eck-
rente konkretisiert das Sicherungsniveau, während die aus so-
zialpolitischen Entscheidungen resultierende Durchschnittsren-
te über den Finanzbedarf entscheidet. 
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3. Bruttolohnbezogene Renten und nettolohnorientiertes Siche-

rungsziel 

Ein Hauptproblem des bestehenden Rentenversicherungssystems bil-

det die bruttolohnbezogene Festlegung des Absicherungsniveaus. 

Grundsätzlich muß man davon ausgehen, daß der individuelle Le-

bensstandard in der aktiven Lebensphase vom Nettoeinkommen be-

stimmt wird. Deshalb erfordert die Sicherung der relativen so-

zialen Stellung des Rentners eigentlich eine Orientierung der 

Rente am Nettoeinkommen eines vom erreichten Einkommensniveau 

her vergleichbaren Arbeitnehmers. 1 Inwiefern die praktizierte 

bruttolohnbezogene Rentenberechnung mit der nettolohnorientier-

ten Zielsetzung der Rentenversicherung zu vereinbaren ist, soll 

im folgenden geprüft werden. 

a. Die Belastung der Erwerbseinkommen durch Arbeitnehmerbei-

träge zur Rentenversicherung 

Das nettolohnorientierte Sicherungsziel kommt im durchschnitt-

lichen Nettorentenniveau (h), also im Verhältnis zwischen durch-

schnittlicher {Netto-)Rente und mittlerem Nettoarbeitnehmerein-

kommen zum Ausdruck: 

(10) h = (Y~/R) / (Y~/A). 

Daraus ergibt sich die nettolohnbezogene Durchschnittsrente: 

( 11) 

Aus Gleichung ( 11) folgt in Verbindung mit Gleichung ( 2) _: 

{ 12) 

Ein Vergleich mit der Beziehung zwischen Rente und Bruttoarbeit-

nehmereinkommen (7) zeigt, daß sich die sozialpolitisch erwünsch-

te Relation zwischen Rente und Nettoerwerbseinkommen im einfa-

chen Modell unter Berücksichtigung des Arbeitnehmerbeitrags zur 

1 Vgl. Albers, w., 1982, S.107. 
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Rentenversicherung in eine entsprechende Relation zwischen Ren-

te und Bruttoerwerseinkommen umrechnen läßt. Das sozialpoli-

tisch erwünschte Bruttorentenniveau ergibt sich in Abhängigkeit 

von Arbeitnehmerbeitrag und angestrebtem Nettorentenniveau: 

(13) g = h (1-bA). 

In einem Rentenversicherungssystem mit nettolohnorientierter 

Zielsetzung muß bei einer Berechnung der Renten nach den Brutto-

löhnen immer dann eine Veränderung des Bruttorentenniveaus vor-

genommen werden, wenn sich der Arbeitnehmerbeitrag zur Renten-

versicherung ändert. Nur durch diesen zusätzlichen Anpassungs-

mechanismus kann eine vom angestrebten Absicherungsniveau her 

ungewollte Verschiebung zwischen Rente und vergleichbarem Net-

toerwerbseinkommen vermieden werden. 1 Das hier vorgestellte ein-

fache Modell der Einnahmen und Ausgaben der Rentenversicherung 

basiert auf einer in diesem Sinne modifizierten Rentenbemessung, 

weil sie der Zielsetzung des Alterssicherungssystems am besten 

entspricht. Gleichung (11) bildet daher den Ausgangspunkt der 

weiteren Überlegungen zu den Beziehungen zwischen lohnbezogenen 

Beiträgen und Rentenausgaben. 

b. Exkurs: Die Bedeutung der sonstigen direkten Abgaben für die 

Bemessung der Renten 

Neben den Arbeitnehmerbeiträgen zur Rentenversicherung werden 

die Erwerbseinkommen in der Realität mit direkten Steuern und 

Arbeitnehmerbeiträgen zur Kranken- und Arbeitslosenversicherung 

belastet. Sofern die übrigen Sozialabgaben nur von den Erwerbs-

tätigen entrichtet werden, können sie im Rahmen einer nettolohn-

orientierten Zielsetzung der Rentenversicherung analog zu den 

1 Die Transfer-Enqu~te-Kommission hat vorgeschlagen, Veränderun-
gen der Beitragssätze zur Rentenversicherung im Rahmen einer 
"modifizierten Nettoanpassung" anzurechnen. Vgl. Transfer-
Enqu~te-Kommission, 1981, Z.481. In die gleiche Richtung gehen 
die Vorstellungen des Sozialbeirats. Vgl. Sozialbeirat, 1981, 
Z.19. Die bestehende Rentenformel müßte dann entsprechend an-
gepaßt werden. Ob dies praktisch durch eine Variation des 
Steigerungssatzes (vgl. Berthold, N./Roppel, u., 1983, S.305: 
Berthold, N./Külp, B., 1984, S.23ff.) oder durch Einführung 



40 

bislang berücksichtigten Rentenversicherungsbeiträgen der Ar-

beitnehmer in die Rentenbemessung einbezogen werden. Bis zur 

jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze1 belasten diese Abgaben (V) 

das Bruttoarbeitnehmereinkommen in Abhängigkeit von der Summe 

der Beitragssätze der Arbeitnehmer (vA) einkommensproportional: 

Sie führen daher zu einer veränderten Beziehung zwischen Brutto-

und Nettoarbeitnehmereinkommen: 

(15) 

Unter Einbeziehung von vA ergibt sich die sozialpolitisch er-

wünschte durchschnittliche Nettorente in Abhängigkeit von Netto-

rentenniveau und gesamten Sozialabgaben der Arbeitnehmer: 

(16) 

Neben den Veränderungen der Arbeitnehmerbeiträge zur Rentenver-

sicherung müssen also au9h Variationen der übrigen Sozialabga-

ben der Arbeitnehmer bei der grundsätzlich bruttolohnbezogenen 

Rentenbemessung modifizierend angerechnet werden, wenn das Si-

cherungsziel tatsächlich erreicht werden soll. Diese Notwendig-

keit erstreckt sich jedoch nur auf den Teil der Sozialabgaben, 

der ausschließlich von den Arbeitnehmern entrichtet wird. Sofern 

die Rentner selbst aus ihrem (Brutto-)Einkommen Beiträge zahlen, 

ist eine Korrektur der Rentenberechnung bei Veränderungen der 

Beitragssätze nicht mehr erforderlich. 2 Dies trifft beispiels-

weise bei einer (umfassenden) Einbeziehung der Renten in die 

eines zusätzlichen Korrekturfaktors (vgl. Schmähl, W., 1983, 
S.517/518) erfolgt, spielt letztlich nur eine untergeordnete 
Rolle. 

1 Eine Betrachtung von Einkommensrelationen erscheint nur bis 
zu diesen fixierten Einkommenswerten sinnvoll, da sich die so-
zialpolitische Zielsetzung auf die Sicherung von ausfallenden 
Arbeitseinkommen unterhalb der Beitragsbemessungsgrenzen be-
schränkt. Aus Vereinfachungsgründen bleiben sie auch hier un-
berücksichtigt. 

2 Dies gilt auch für den Fall einer Übernahme der technischen 
Abwicklung durch die Rentenversicherung. 
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Krankenversicherungspflicht auf den Krankenversicherurigsbeitrag 
1 

zu. 

Die Untersuchung der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversiche-

rung zeigt, daß die Berechnung der Renten nach dem Bruttoein-

kommen immer dann mit einer nettolohnorientierten Zielsetzung 

vereinbart werden kann, wenn das Verhältnis zwischen Brutto-

und Nettoeinkommen (bis zur Beitragsbemessungsgrenze) für alle 

Einkommensbezieher das gleiche ist. Schwierigkeiten ergeben sich 

jedoch bei der aufgrund faktisch steuerfreier Renten ebenfalls 

erforderlichen Berücksichtigung der Belastung der Erwerbseinkom-

men durch die Einkommensteuer, weil diese nicht einkommenspro-

portional, sondern progressiv gestaltet ist. Die Umrechnung der 

angestrebten Relation zwischen Rente und Nettoerwerbseinkommen 

in eine entsprechende Relation zwischen Rente und Bruttoerwerbs-

einkommen kann daher für den einzelnen Rentner nicht mehr ohne 

weiteres durchgeführt werden. 

Die progressive Einkommensteuer bewirkt mit zunehmendem Erwerbs-

einkommen eine Verminderung des Nettoeinkommens in Relation zum 

Bruttoeinkommen. Bruttolohnbezogene Sozialleistungen erreichen 

daher mit steigendem Bruttoeinkommen zunehmende Anteile des 

Nettoerwerbseinkommens. 2 Dieser Mangel des heutigen Rentenver-

sicherungssystems ließe sich nur dann völlig beseitigen, wenn 

man bei der Berechnung der einzelnen Renten individuelle Netto-

einkommenswerte zugrunde legen könnte. Wegen der kaum zu bewäl-

tigenden technischen Schwierigkeiten kommt ein solches Verfah-

ren jedoch nicht in Betracht. 

Eine im Gegensatz dazu durchaus realisierbare Möglichkeit, den 

nicht zielkonformen Wirkungen des heutigen Systems zu begegnen, 

besteht in der Besteuerung der bruttolohnbezogenen Renten. Sieht 

man von sonstigen Einkommensteilen ab, so liegt der Steuersatz 

für die Rente in einem progressiven Steuersystems allerdings 

immer unter dem Steuersatz für das vergleichbare Erwerbseinkorn-

1 Vgl. Transfer-Enqu~te-Kommission, 1981, Z.441. An dieser 
Stelle verweist die Kommission auch darauf, daß die Berück-
sichtigung der Beiträge an die Bundesanstalt für Arbeit sach-
lich nicht völlig überzeugend begründet werden kann. 

2 Vgl. Albers, w., 1978, s.602. 
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men, weil die Bruttorente entsprechend der sozialpolitischen 

Zielsetzung niedriger ausfällt als das der Rentenbemessung zu-

grundeliegende Bruttoerwerbseinkommen. Deshalb steigt auch 

hier das Verhältnis zwischen Nettorente und Nettoerwerbsein-

kommen (bis zur Beitragsbemessungsgrenze) an, doch fällt 

dieser Anstieg im Vergleich zur heutigen Lösung wesentlich 

geringer aus. Im übrigen resultiert der Effekt aus der Orien-

tierung der Einkommensbesteuerung am Leistungsfähigkeits-

prinzip und an verteilungspolitischen Vorstellungen. "Geht man 

davon aus, daß die mit Hilfe der Einkommensteuer erreichte 

gleichmäßigere Verteilung der Nettoeinkommen der gewünschten 

Einkommensverteilung entspricht, gibt es im Prinzip keinen 

Grund, eine davon abweichende Verteilung der Transfereinkommen 

anzustreben. 111 Im Gegensatz zu der heutigen Differenzierung der 

Renten nach dem Bruttoeinkommen, die auch bei einer pauschalen 

Berücksichtigung der Einkommensteuer aufrechterhalten würde, 2 

erscheint die Differenzierung der (Netto-)Renten aufgrund der 

Steuerprogression durchaus gerechtfertigt. 

Angesichts der politischen Widerstände gegen eine umfassende 

Einbeziehung der Renten in die Besteuerung ist es jedoch nicht 

ausgeschlossen, daß nur die Veränderungen der durchschnittlichen 

Steuerbelastung bei der Anpassung der Renten angerechnet werden. 

In diesem Fall lassen sich die direkten Abgaben, soweit sie nur 

von den Erwerbstätigen zu zahlen sind, zusammenfassend berück-

sichtigen. Generell besteht bei einem derartigen Verfahren die 

Notwendigkeit, auch die Beiträge zur Rentenversicherung ent-

sprechend zu korrigieren. Steigen beispielsweise die direkten 

Abgaben und bleiben die Rentenerhöhungen aus diesem Grund hinter 

der Bruttolohnentwicklung zurück, so ergeben sich isoliert ge-

sehen Einnahmenüberschüsse bei der Rentenversicherung, die zu-

mindest auf Dauer durch Beitragssenkungen abgebaut werden müs-

sen. Bei einer Besteuerung der Renten sind dagegen weder auf der 

Einnahmen- noch auf der Ausgabenseite Korrekturen aufgrund einer 

1 Albers, W., 1978, S.603. 
2 Vgl. Transfer-Enqu~te-Kommission, 1981, Z.438. 
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Veränderung der Steuerbelastung erforderlich. Die Sozialabgaben 

müssen allerdings in diesem Fall gesondert in Rechnung gestellt 

werden. 

Modifikationen der Renten- und Beitragsgestaltung, die sich bei 

nettolohnorientiertem Sicherungsziel aufgrund der sonstigen di-

rekten Abgaben ergeben, werden im weiteren Verlauf der Untersu-

chung vernachlässigt. Sie betreffen das Finanzierungs- und Lei-

stungssystem im allgemeinen, weisen aber keinen direkten Bezug 

zu den Arbeitgeberbeiträgen auf. Auch nach einer Umstellung der 

Bemessungsgrundlage wären bei unveränderter Zielsetzung der Al-

terssicherung entsprechende Korrekturen vorzunehmen. Die Aus-

klammerung der genannten Faktoren führt zwar an einigen Stellen 

zu Formulierungen, die in ihrer Eindeutigkeit nur für ein ideal-

typisches Modell gelten. Da die Wahl eines erweiterten Bezugs-

rahmens die Grundaussagen aber nicht wesentlich verändern wür-

de, können diese Abweichungen zwischen Modell und Realität zu-

gunsten einer Konzentration auf die Hauptprobleme der Rentenfi-

nanzierung hingenommen werden. 

4. Der Zusammenhang zwischen Einnahmen und Ausgaben im einfachen 

Modell 

Der Finanzbedarf der Rentenversicherung resultiert aus den so-

zialpolitischen Zielsetzungen, die der Gestaltung des Siche-

rungssystems zugrunde liegen. Es ist davon auszugehen, daß die 

in der Bundesrepublik Deutschland angestrebte Gewährleistung 

der relativen Einkommensposition grundsätzlich eine Orientie-

rung der Renten am Nettoeinkommen vergleichbarer Arbeitnehmer 

erfordert. Die Argumentation kann daher vereinfacht werden, 

wenn man nicht von der heutigen Rentenformel und den im Hinblick 

auf das Sicherungsziel erforderlichen Modifikationen, sondern 

direkt von der Formel für die nettolohnbezogene Durchschnitts-

rente ausgeht: 
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Der absolute Finanzbedarf der Rentenversicherung ergibt sich 

dann unmittelbar in Abhängigkeit von durchschnittlichem Netto-

rentenniveau, Alterslastquotient und gesamtem Nettoarbeitneh-

mereinkonunen: 

(18) Y~ = h (R/A) Y~. l 

Aus Gleichung (18) erhält man nach Division durch Y~ die aus 
der Zielsetzung des Sicherungssystems resultierende und in die-

sem Sinne sozialpolitisch erwünschte Relation zwischen dem 

Gruppeneinkonunen der Rentner und dem der Arbeitnehmer: 

(19) Y~/Y~ = h (R/A). 2 

Sie stellt den Finanzbedarf der Rentenversicherung im Verhältnis 

zum gesamten Nettoarbeitnehmereinkonunen dar. Aufgrund der Über-

einstinunung des gesamten Nichtunternehmereinkommens mit der Sum-

me der Gruppeneinkommen kann Gleichung (19) auch als Ausdruck 

der "sozialpolitisch erwünschten" Verteilung des Nichtunterneh-

mereinkonunens auf Arbeitnehmer und Rentner gesehen werden. Als 

Bestimmungsfaktoren des relativen Finanzbedarfs der Rentenver-

sicherung erweisen sich der Alterslastquotient und das Netto-

rentenniveau. Eine Veränderung von R/A erfordert eine entspre-

chende Variation der Einkonunensanteile von Rentnern und Arbeit-

nehmern, wenn das Verhältnis von individueller Rente und Netto-

erwerbseinkommen vergleichbarer Arbeitnehmer unberührt bleiben 

soll. Die Einkonunensrelation Y~/Y1 dient im folgenden zur Cha-
rakterisierung der Leistungsseite der Rentenversicherung. 

Geht man von der Finanzierungsseite aus, so ergibt sich unter 

Verwendung der Bestimmungsgleichungen (2) und (4) für das Netto-

arbeitnehmer- bzw. -rentnereinkonunen die Einkommensrelation 

Y~/Y1 in Abhängigkeit von den Beitragssätzen bA und b0 : 

( 20) 
(bA+bu) y~r 

(1-bA) y~r 

1 Gleichung (8) verdeutlicht den Unterschied zur bruttolohnbe-
zogenen Ermittlung des Finanzbedarfs. Vgl. S.37. 

2 Vgl. Forster, E., 1977, S.119. 
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In einem beitragsfinanzierten Rentenversicherungssystem mit der 

Bemessungsgrundlage Bruttolohn wird die Aufteilung des gesamten 

Nichtunternehmereinkonrnens zwischen der Gruppe der Arbeitnehmer 
und der Gruppe der Rentner ausschließlich von der Höhe der Bei-
tragssätze bestimmt. Sozialpolitisch erwünscht ist die Einkom-
mensrelation, die der Bedingung (19) genügt. Die Beitragssätze 

müssen daher in Abhängigkeit von Rentenniveau und Alterslast-
quotient festgelegt werden: 

(21) = h (R/A) 

Dabei kommen unterschiedliche Kombinationen von Arbeitnehmer-

und Arbeitgeberbeitrag in Betracht. 1 Gleichung (21) verdeut-

licht in einfacher Form den Zusanrnenhang zwischen Leistungen 
und Finanzierung eines Rentenversicherungssystems auf der Grund-

lage lohnbezogener Beiträge. Sie bildet den Ausgangspunkt der 

weiteren Überlegungen zu den ökonomischen Wirkungen der heuti-

gen Arbeitgeberbeiträge, die sich nur vor dem Hintergrund der 

Verwendung der Einnahmen, also unter Berücksichtigung des Lei-

stungssystems der Rentenversicherung mit der erforderlichen 

Realitätsbezogenheit analysieren lassen. 

1 Für die beiden Grenzfälle einer ausschließlichen Finanzierung 
der Renten über Arbeitnehmer- (a) bzw. Arbeitgeberbeiträge (c) 
und für die bestehende Regelung einer Finanzierung je zur 
Hälfte über beide Beitragskomponenten (b) erhält man folgende 
Beziehungen zwischen Beitragssätzen, Rentenniveau und Alters-
lastquotient: 

h (R/A} 
(a) bA 1 + h (R/A) 

_ h (R/A} 
(b) bA = hu - 2 + h (R/A) 

(c) hu h (R/A). 
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II. Wirkungen der Rentenversicherung auf Arbeitskosten und Kon-

sumgüternachfrage 

In Kenntnis der systematischen Beziehungen zwischen Einnahmen 

und Ausgaben der Rentenversicherung lassen sich ihre direkten 

Wirkungen auf die gesamtwirtschaftlichen Angebots- und Nachfra-

gebedingungen ableiten. Auch dabei werden Budgetsalden vorläufig 

ausgeschlossen. Unter dieser Voraussetzung beeinflussen Verände-

rungen der Arbeitgeberbeiträge sowohl die Produktionskosten der 

Unternehmen als auch - über ihren Einkommenseffekt - die Konsum-

güternachfrage der Rentner. Variationen der Arbeitnehmerbeiträge 

tangieren dagegen nur das Einkommen und den Konsum der Nicht-

unternehmer unmittelbar. Welche kombinierten Kosten- und Nach-

frageeffekte im einzelnen zu erwarten sind, wird im folgenden 

anhand der verschiedenen Bestimmungsfaktoren des Beitragsauf-

kommens unter Ceteris-Paribus-Bedingungen überprüft. 

1. Kosten- und Nachfrageeffekte in Abhängigkeit von Bemessungs-

grundlage und Beitragssätzen 

a. Wirkungen einer Veränderung der Bruttolöhne bei konstanten 

Beitragssätzen 

In einem Rentenversicherungssystem mit der Beitragsbemessungs-

grundlage Bruttolohn hängt die aktuelle Höhe der Arbeitskosten 

unter den bislang getroffenen Annahmen ausschließlich vom Brut-

toeinkommen der Arbeitnehmer und dem darauf bezogenen Arbeitge-

berbeitrag zur Rentenversicherung ab. Quantitative Veränderungen 

der Beitragsbemessungsgrundlage ziehen bei konstantem Arbeitge-

berbeitrag proportionale Veränderungen der Arbeitskosten nach. 

sich: 

(22) dK = (l+b) dYbr A U A • 

In Verbindung mit der Bestimmungsgleichung (3) für die Arbeits-

kosten folgt aus dieser Beziehung eine Übereinstimmung der Wachs-

tumsrate der Bruttolöhne mit der Wachstumsrate der Arbeitskosten: 
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Die Konsumgüternachfrage der Nichtunternehmer wird von Varia-

tionen der Bemessungsgrundlage ebenfalls beeinflußt. Unter der 

Annahme einer proportionalen Beziehung zwischen Konsum und Net-

toeinkommen erhält man für die beiden sozialen Gruppen folgende 

Konsumfunktionen: 

(24) 

(25) 

(1-b) ybr 
A A 

(b +h) ybr 
A -u A 

und 

Als Bestimmungsfaktoren des Konsums (CA und CR) erweisen sich 

die (marginalen) gruppenspezifischen Konsumquoten (cA und~), 

die Rentenversicherungsbeiträge und die Beitragsbemessungs-

grundlage. Die gesamte Konsumgüternachfrage der Nichtunternehmer 

(CNU) entspricht der Surmne der gruppenspezifischen Konsumfunk-

tionen: 

(26) 
1 

Veränderungen der Bruttolöhne führen unter der Voraussetzung 

einer unverzögerten Rentenanpssung zu gleichgerichteten Verän-

derungen des Nichtunternehmerkonsums: 

(27) 

Daraus folgt unter Berücksichtigung der Gleichungen (23) und 

(26): 

(28) 

Die Wachstumsrate der Konsumgüternachfrage der Nichtunternehmer 

entspricht also bei einer Variation der Bruttolöhne der Wachs-

tumsrate der Arbeitskosten. 

1 Die Größe m stellt keine echte Konsumquote dar, da sie sich 
nicht auf das Gesamteinkommen der Arbeitnehmer und Rentner, 
sondern auf das Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer bezieht. 
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b. Wirkungen einer Veränderung der Beitragssätze bei konstanten 

Bruttolöhnen 

Veränderungen der Arbeitnehmerbeiträge sind hinsichtlich der 

Entwicklung der Arbeitskosten neutral, da der Arbeitnehmeran-

teil vom Bruttolohneinkommen abgezogen wird. Die Wachstumsrate 

der Arbeitskosten nimmt dementsprechend den Wert Null an: 

Im Gegensatz dazu verändert sich die Konsumgüternachfrage der 

Nichtunternehmer im Zuge einer Beitragssatzvariation: 

(30) 

In Verbindung mit Gleichung (26) ergibt sich folgende Wachstums-

rate der gesamten Konsumgüternachfrage der Nichtunternehmer: 

Bei übereinstimmenden gruppenspezifischen Konsumquoten ist die 

Wachstumsrate der Konsumgüternachfrage gleich Null, entspricht 

also der Wachstumsrate der Arbeitskosten: 

Übersteigt die Konsumquote der Rentner dagegen die der Arbeit-

nehmer,1 so nimmt der gesamte Konsum der Nichtunternehmer bei 

konstanten Arbeitskosten im Zusammenhang mit einer Erhöhung 

(Verminderung) des Arbeitnehmerbeitrags zu (ab). Die möglicher-

weise eintretenden Schwankungen der Konsumgüternachfrage in Re-

lation zu den Arbeitskosten sind ein Ergebnis der mit Beitrags-

satzvariationen einhergehenden Verschiebungen der Anteile von 

Arbeitnehmern und Rentnern am gesamten Nichtunternehmereinkom-

men. 

Veränderungen der Arbeitgeberbeiträge haben gleichgerichtete 

Veränderungen der Arbeitskosten zur Folge, da der Arbeitgeberan~ 

teil zusätzlich zum Bruttolohneinkommen abgeführt werden muß: 

1 Der umgekehrte Fall ist praktisch irrelevant und kann daher 
vernachlässigt werden. 
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( 33) 

Unter Berücksichtigung der Bestimmungsgleichung (3) für die Ar-

beitskosten erhält man folgende Wachstumsrate: 

Auch der Nichtunternehmerkonsum verändert sich bei unverzöger-

ter Verausgabung der Beitragseinnahmen in Abhängigkeit von Va-

riationen des Arbeitgeberbeitrags: 

Nach Division durch CNU erhält man für den vorliegenden Fall 

wiederum eine Wachstumsrate der gesamten Konsumgüternachfrage 

der Nichtunternehmer: 

Aus der Identität von Arbeitskosten und gesamtem Nichtunterneh-

mereinkommen folgt, daß die Relation zwischen CNU und KA als 

Konsumquote der Nichtunternehmer angesehen werden kann. Zwischen 

dieser (echten) Konsumquote(~) und der Größe m besteht fol-

gende Beziehung: 

( 37) 1 
m. 

Gleichung (36) läßt sich unter Verwendung der Gleichungen (34) 
und (37) umformen: 

( 38) 

Bei einem Vergleich der Wachstumsrate der Konsumgüternachfrage 

mit der der Arbeitskosten sind wiederum zwei Fälle zu unter-

scheiden. Entsprechen sich die marginalen Konsumquoten der Ar-

beitnehmer und Rentner, so liegt auch eine Übereinstimmung von 

1 Gleichung (37) ergibt sich unter Berücksichtigung der Glei-
chungen (3), (5) und (26): 

~ = (CNU/YNU) = (CNU/KA) = m/(l+bu>-



so 

cR und~ vor. Arbeitskosten und Konsum der Nichtunternehmer 

wachsen dann mit der gleichen Rate: 

Ist dagegen cR größer als cA und damit auch größer als cNU, so 

nimmt der Nichtunternehmerkonsum bei einer Erhöhung (Verminde-

rung) des Arbeitgeberbeitrags stärker zu (ab) als die Arbeits-

kosten. Relative Schwankungen der Konsumgüternachfrage resul-

tieren auch hier aus der Verschiebung der Anteile am gesamten 

Nichtunternehmereinkommen zwischen der Gruppe der Rentner und 

der Gruppe der Arbeitnehmer in Verbindung mit differierenden 

gruppenspezifischen Konsumquoten. 

Die abgeleiteten zusammenhänge zwischen Arbeitskosten und 

Konsumgüternachfrage bei einer Variation der Bruttolöhne oder 

der Beitragssätze bilden den Ausgangspunkt der gesamtwirtschaft-

lichen Analyse eines Rentenversicherungssystems auf der Basis 

lohnbezogener Sozialabgaben. Bevor sich die Überlegungen den 

Problemen im einzelnen zuwenden, wird im folgenden Abschnitt 

noch kurz auf die makroökonomische Relevanz der bislang aufge-

zeigten Kosten- und Nachfragewirkungen eingegangen. 

2. Die Bedeutung der Kosten- und Nachfrageeffekte im gesamt-

wirtschaftlichen Zusammenhang 

Die Wirkungen auf Arbeitskosten und Konsumgüternachfrage der 

Nichtunternehmer stellen nur den Primäreffekt von Bruttolohn-

oder Beitragssatzvariationen dar. Veränderungen der Arbeits-

kosten und des Nichtunternehmerkonsums beeinflussen die gesamt-

wirtschaftlichen Angebots- und Nachfragebedingungen. Sie 

rufen Anpassungsprozesse im Unternehmensbereich hervor, die 

letztlich über die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen der aus-

lösenden Bruttolohn- oder Beitragssatzvariationen entscheiden. 
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Die Kritik an der Finanzierung der Renten geht von einer zuneh-

menden Belastung des Faktors Arbeit durch lohnbezogene Sozial-

abgaben aus. Der mit dem Wachstum des sozialen Sicherungssystems 

verbundene Anstieg der Arbeitskosten wird als Ursache eines zu-

nehmenden Rationalisierungsdrucks angesehen. Die daraus resul-

tierenden Freisetzungseffekte führen nach Auffassung der Kriti-

ker des heutigen Systems kurzfristig zu steigender Arbeitslosig-

keit. Gleichzeitig erscheint ihnen aufgrund der forcierten Sub-

stitution von Arbeit durch Kapital langfristig die Ergiebigkeit 

der Bemessungsgrundlage und damit die finanzielle Stabilität 

der Rentenversicherung gefährdet. 

Diese Einwände gegen die lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge ba-

sieren auf einer spezifischen Annahme über das Verhalten der 

Unternehmer bei Kostensteigerungen: Nur wenn sie auf eine Er-

höhung der Arbeitskosten tatsächlich mit wachsenden Rationali-

sierungsanstrengungen reagieren, können die genannten Wirkungen 

überhaupt auftreten. Der Übergang zu kapitalintensiveren Pro-

duktionsverfahren im Zuge verstärkter Rationalisierungsinvesti-

tionen bildet jedoch nur eine Möglichkeit, einem zunehmenden 

Kostendruck auszuweichen. Die Unternehmen können alternativ 

oder ergänzend dazu auch eine Überwälzung der Kostensteigerungen 

ins Auge fassen. 1 Da Veränderungen der Produktionstechnik nicht 

von heute auf morgen realisiert werden können, dürften Anpassun-

gen der Absatzpreise in der Praxis zumindest kurzfristig eine 

größere Rolle spielen. Insofern erscheint die weitgehende Ver-

nachlässigung dieser Möglichkeit in der Literatur zu den lohnbe-

zogenen Arbeitgeberbeiträgen kaum verständlich. 

Entscheidend für den makroökonomischen Erfolg der Überwälzungs-

versuche und damit auch für das Ausmaß des Rationalisierungs-

drucks ist die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 

im Zusammenhang mit kostensteigernden Bruttolohn- oder Beitrags-

satzvariationen. Die abgeleiteten Veränderungen der Konsumgüter-

nachfrage der Nichtunternehmer, die parallel zu den Veränderungen 

der Arbeitskosten auftreten, spielen dabei eine wesentliche Rol-

1 Vgl. Kromphardt, J., 1968, S.510. 
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le. Neben diesen Primäreffekten müssen allerdings die Folgewir-

kungen von Lohn- oder Beitragsverschiebungen auf die übrigen 

Nachfragekomponenten berücksichtigt werden, wenn man die Reak-

tionen der Unternehmen auf einen Anstieg der lohnbezogenen Ar-

beitgeberbeiträge zur Rentenversicherung zutreffend einschätzen 

will. 

Eine isolierte Betrachtung von Kosteneffekten würde zu einer 

Vernachlässigung dieser gleichzeitig auftretenden Nachfragever-

schiebungen führen und damit den Blick für ebenfalls mögliche, 

unter Umständen sogar ausschlaggebende Verhaltensweisen der Un-

ternehmen verstellen. Ausgebend von den primären Einflüssen auf 

Arbeitskosten und Konsum der Arbeitnehmer und Rentner ist daher 

zu untersuchen, welche gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen sich 

aus der Finanzierung der Renten unter Berücksichtigung von Über-

wälzungs~ und Rationalisierungsprozessen ergeben. Dabei stehen 

zunächst die kurzfristigen preispolitischen Reaktionen der Un-

ternehmen und ihre Wirkungen auf Beschäftigung und Rentenfinan-

zen im Vordergrund des Interesses. 
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c. Die Überwälzbarkeit lohnbezogener Arbeitgeberbeiträge als 

Bestimmungsfaktor ihrer ökonomischen Wirkungen 

Die Reaktionen der Unternehmen auf Veränderungen der Beitrags-

sätze und ihrer Bemessungsgrundlage beeinflussen die Entwicklung 

verschiedener makroökonomischer Größen. Im Sinne der Kritik an 

den lohnbezogenen Sozialabgaben konzentrieren sich die weiteren 

Überlegungen auf die beschäftigungspolitischen und fiskalischen 

Konsequenzen eines Anstiegs der Arbeitskosten, soweit dieser 

mit der Rentenfinanzierung in Zusammenhang gebracht werden kann. 

Wirkungen auf andere Zielgrößen der Wirtschafts- und Finanzpoli-

tik - wie zum Beispiel Preisniveau und Einkommensverteilung -

sind zwar ebenfalls zu berücksichtigen, werden aber nur am Rande 

zur Beurteilung des Beitragssystems herangezogen. Die Analyse 

erfolgt in zwei Schritten: Zunächst werden die Beschäftigungs-

effekte arbeitskosteninduzierter Überwälzungsprozesse, anschlie-

ßend die damit einhergehenden (Rück-)Wirkungen auf die Renten-

versicherung diskutiert. 

I. Mögliche Ursachen eines nominellen Anstiegs der Arbeitskosten 

im Überblick 

Ausgangspunkt der Kritik an den lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträ-

gen ist der empirisch zu beobachtende deutliche Anstieg der Ar-

beitskosten im Zuge der Ausdehnung sozialer Sicherungssysteme. 

Es wird im allgemeinen nicht danach unterschieden, ob wachsende 

Beitragszahlungen aufgrund einer steigenden Bemessungsgrundlage 

oder aufgrund erhöhter Beitragssätze zustande kommen. Ebenso er-

scheit unklar, ob sich die Kritik auf Gesamt- oder nur auf Stück-

kostenzuwächse bezieht. Insofern bietet es sich an, keine der ge-

nannten Möglichkeiten von vornherein auszuschließen. 
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In einem über lohnbezogene Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträ-

ge finanzierten Rentenversicherungssystem, das auf dem Umlage-

verfahren basiert und lohndynamisierte Rentenleistungen er-

bringt, kann es aus verschiedenen Gründen zu einem nominellen 

Anstieg der Arbeitskosten kommen: 

(1) Nominallohnerhöhungen bewirken bei konstanten Beitragssätzen 

und gegebenem Beschäftigungsniveau einen Anstieg des gesam-

ten Beitragsaufkommens. Aufgrund der Lohnproportionalität 

der Arbeitgeberbeiträge nehmen die Arbeitskosten mit der 

Lohnsteigerungsrate zu, wenn man weiterhin von der Existenz 

einer Beitragsbemessungsgrenze abstrahiert. 1 Die Wirkungen, 

die sich aus der parallelen Entwicklung von Bemessungsgrund-

lage und Arbeitskosten ergeben, lassen sich nur vor dem Hin-

tergrund der Anpassung der Renten an die Lohnsteigerungen, 

also unter Berücksichtigung der Einnahmen- und Ausgabenseite 

der Rentenversicherung, zutreffend beurteilen. 

(2) Die Arbeitskosten nehmen auch dann zu, wenn die Finanzie-

rungsstruktur der Rentenversicherung in Richtung auf die 

Beiträge der Arbeitgeber verschoben wird. In diesem vor al-

lem theoretisch interessanten Fall 2 kommt es bei einer auf-

kommensneutralen Umstellung gleichzeitig zu einer Verminde-

rung der direkten Belastung der Löhne mit Arbeitnehmerbei-

trägen. Die Ableitung der daraus resultierenden Wirkungen 

ermöglicht eine Einschätzung der Unterschiede zwischen Ar-

beitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen, da hier ausschließlich 

die Finanzierungsseite der Rentenversicherung im Sinne einer 

Analyse der Differentialinzidenz betrachtet wird. 

(3) Eine weitere mögliche Ursache für einen Anstieg der Arbeits-

kosten besteht in der Ausweitung der Leistungen der Renten-

versicherung, sofern diese bei gegebener Bemessungsgrundlage 

durch Beitragssatzerhöhungen finanziert werden. Hier müssen 

insbesondere zwei Fälle unterschieden werden: Der Finanzbe-

darf der Rentenversicherung nimmt einmal dann zu, wenn das 

1 Im vorliegenden Zusammenhang genügt bereits die abgeschwächte 
Voraussetzung, daß die Bemessungsgrenze mit der Lohnsteigerungs-
rate angehoben wird. 

2 Teilweise wird erwogen, die relative Bedeutung der Beitragskorn-
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durchschnittliche Rentenniveau angehoben werden soll. Zum 

anderen steigt er, wenn der Alterslastquotient aufgrund ei-

ner Verschiebung der Bevölkerungsstruktur wächst. 1 Beide 

Fälle sind gekennzeichnet durch eine parallele Entwicklung 

von Einnahmen und Ausgaben der Rentenversicherung. Die Ana-

lyse läuft somit auf eine Betrachtung der Budgetinzidenz 

hinaus. 

Eine systematische Untersuchung der Beschäftigungswirkungen des 

bestehenden Rentenversicherungssystems erfordert die Berücksich-

tigung aller genannten Ursachen für einen Anstieg der Arbeitsko-

sten. Zunächst werden daher die Wirkungen abgeleitet, die sich 

aus der Anpassung der Renten an Nominallohnsteigerungen bei kon-

stanten Beitragssätzen ergeben. Anschließend ist zu untersuchen, 

ob von einer stärker auf Arbeitgeberbeiträge zurückgreifenden 

Finanzierung der Renten andere Wirkungen ausgehen als vom be-

stehenden System. Mit der Analyse eines beitragsfinanzierten An-

stiegs der Rentenausgaben endet die gesamtwirtschaftliche Be-

trachtung überwälzungsbedingter Beschäftigungseffekte. Eine Dis-

kussion ihrer fiskalischen Konsequenzen erfolgt im letzten Ab-

schnitt dieses Kapitels. 

ponenten tatsächlich in Richtung des Arbeitgeberanteils zu ver-
schieben. Vgl. Arbeitsgruppe Alternativen der Wirtschaftspoli-
tik, 1982, S.297. 

1 Die Auswirkungen einer Vorverlegung der Altersgrenze und son-
stiger ausgabenwirksamer Maßnahmen werden nicht berücksichtigt. 
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II. Steigende Arbeitskosten bei konstanten Beitragssätzen: 

Bemessungsgrundlage und Beschäftigung 

1. Die Anpassung der Renten an Nominallohnsteigerungen 

Nominallohnerhöhungen sind in einem durch lohnbezogene Beiträge 

finanzierten Rentenversicherungssystem gleichbedeutend mit einem 

Anstieg der Beitragsbemessungsgrundlage. Es wird zunächst davon 

ausgegangen, daß die Rentenversicherung die daraus resultieren-

den zusätzlichen Beitragseinnahmen ohne zeitliche Verzögerung 

wieder in vollem Umfang verausgabt. Darüber hinaus bleiben Ver~ 

änderungen des Sparverhaltens der Arbeitnehmer, Rentner und Un-

ternehmer sowie Verschiebungen in der Verwendungsstruktur des 

Sozialprodukts bei der Analyse der gesamtwirtschaftlichen Wir-

kungen lohndynamisierter Renten vorläufig außer Betracht. 

a. Lohn- und Rentenerhöhungen im Umfang des Produktivitätsfort-

schritts 

Lohnsteigerungen im Umfang des Produktivitätsfortschritts laufen 

bei gegebenem Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung auf ei-

nen nominellen lohnproportionalen Anstieg der Arbeitskosten hin-

aus. Da die nominelle Wachstumsrate der Arbeitskosten mit dem 

Produktivitätsfortschritt übereinstimmt, bleiben die Arbeitsko-

sten pro Stück im Durchschnitt konstant. Gleichzeitig nimmt die 

Konsumgüternachfrage der Arbeitnehmer und Rentner zu. Da sich 

bei unverzögerter Rentenanpassung die Verteilung des gesamten 

Nichtunternehmereinkommens auf Arbeitnehmer und Rentner nicht 

verändert, bleibt bei gegebenen gruppenspezifischen Konsumquoten 

die durchschnittliche Konsumneigung der Nichtunternehmer kon-

stant. Daraus resultiert ein Wachstum des gesamten Konsums 

der Arbeitnehmer und Rentner mit der Lohnsteigerungsrate und 

somit im Umfang des Produktivitätsfortschritts. 

Für di~ Unternehmerhaushalte läßt sich vereinfachend unterstel-

len, daß sie ihre Konsumausgaben kurzfristig an der erreichten 

relativen Einkommensposition ausrichten. Diese Annahme impliziert 
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eine nominelle - und im vorliegenden Fall auch reale - Auswei-

tung des Konsums mit der allgemeinen Einkommensentwicklung. Die 

Unternehmer" ••• fixieren das absolute Niveau ihres realen Kon-

sums entsprechend ihren Ansichten über den adäquaten Lebens-

standard ••• 111, also weitgehend unabhängig von ihrem laufenden 

nominellen Einkommen. Grundsätzlich zu den gleichen Schlußfol-

gerungen gelangt man unter der Voraussetzung einer proportiona-

len Beziehung zwischen Unternehmereinkommen und -konsum, wie sie 

in der verteilungstheoretischen Literatur häufig unterstellt 

wird. 2 Erhöhungen der Löhne führen gesamtwirtschaftlich zu einem 

kurzfristigen Anstieg der durchschnittlichen Konsumquote. Die 

Unternehmer können daher - wenn auch zunächst nicht im Umfang 

der Lohnsteigerungen - ihre Produktion bei konstanten realen 

Lohnstückkosten ausdehnen. Der daraus resultierende Einkommens-

zuwachs bewirkt dann im zweiten Schritt einen Anstieg des Kon-

sums der Unternehmer. Dieser Anpassungsprozeß hält bei gegebener 

Investitionsquote solange an, bis die durchschnittliche Konsum-

quote auf ihren ursprünglichen, mit der Gleichheit von geplanten 

Investitionen und Ersparnissen zu vereinbarenden Wert gesunken 

ist. 

Unter Berücksichtigung des Konsumverhaltens der Unternehmer er-

scheint es im vorliegenden Zusammenhang gerechtfertigt, von ei-

nem Wachstum der gesamten Konsumgüternachfrage nach Maßgabe der 

gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung auszugehen. Bei 

konstanten Arbeitskosten pro Stück dürften die Unternehmen im 

Konsumgütersektor auf den Nachfrageanstieg mit einer Ausweitung 

ihrer Produktion reagieren. Da die Mehrnachfrage real abgedeckt 

werden kann, treten keine arbeitskosteninduzierten Preissteige-

rungen auf. Aufgrund der steigenden Produktion werden Freiset-

zungseffekte vermieden, das heißt die Beschäftigungssituation 

bleibt - unabhängig vom aktuellen Beschäftigungsniveau - stabil. 

1 Jeck, A., 1962, S.140. 
2 Vgl. zum Beispiel Külp, B., 1974, S.13. 
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Der Anstieg der Gewinne im Konsumgütersektor, der sich bei ten-

denziell konstanten Stückkosten und zunehmender Nachfrage er-

gibt, dürfte die betreffenden Unternehmen dazu veranlassen, ihre 

Investitionen im Verhältnis zu ihren Gewinn- und Absatzmöglich-

keiten aufrechtzuerhalten. Dies gilt genauso für Unternehmen im 

Investitionsgüterbereich, die ihrerseits Investitionsgüter nach-

fragen. Insgesamt kann bei einem derartigen Investitionsverhal-

ten damit gerechnet werden, daß sich auch die Investitionen weit-

gehend parallel zum gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfort-

schritt entwickeln. Im Ergebnis dürften gesamtwirtschaftliche 

Nachfrage und Produktion annähernd in gleichem Umfang wachsen, 

während Beschäftigungs- und Preisniveau weitgehend unberührt 

bleiben. 1 Für die Gültigkeit dieser Wirkungszusammenhänge spre-

chen zum Beispiel die Erfahrungen der sechziger Jahre, in denen 

zeitweise bei einer zurückhaltenden, in etwa produktivitätsbe-

zogenen Lohnpolitik ein reales Wachstum bei Vollbeschäftigung 

und Preisniveaustabilität erzielt werden konnte. 

Produktivitätsbezogene Lohnabschlüsse führen unter den darge-

stellten Bedingungen in Verbindung mit lohndynamisierten Renten 

zu einer proportionalen Beteiligung von Arbeitnehmern, Rentnern 

und Unternehmern am Anstieg des realen Sozialprodukts - die Ver-

teilungsrelationen ändern sich nicht. Die Rentenversicherung er-

füllt mit der Anpassung der Leistungen an die allgemeine Einkom-

mensentwicklung ihre sozialpolitische Aufgabe. Bei einer unver-

zögerten Anpassung trägt sie gleichzeitig dazu bei, daß sich die 

gesamtwirtschaftliche Nachfrage in Einklang mit den Produktions-

möglichkeiten entwickelt. Die Finanzierung über lohnbezogene 

Beiträge wirkt sich bei konstanten Beitragssätzen und steigender 

Bemessungsgrundlage nicht negativ auf die gesamtwirtschaftliche 

Beschäftigung aus, solange dem nominellen Anstieg der Arbeitsko-

sten eine höhere Produktivität gegenübersteht und Stückkosten-

steigerungen vermieden werden können. 

1 Auch wenn die übrigen Nachfragequoten nicht völlig konstant 
bleiben, läßt sich die Auffassung vertreten, daß produktivi-
tätsbezogene Lohn- und Rentenerhöhungen Preise und Beschäfti-
gung zumindest nicht unmittelbar beeinflussen. Vgl. Güssregen, 
N., 1974, S.30. 
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b. Lohn- und Rentenerhöhungen über den Produktivitätsfortschritt 

hinaus 

Im Gegensatz zu Lohnerhöhungen im Rahmen des gesamtwirtschaft-

lichen Produktivitätsfortschritts bewirken darüber hinausgehen-

de Nominallohnsteigerungen bei gegebener Höhe des Arbeitgeber-

beitrags zur Rentenversicherung einen Anstieg der Arbeitskosten 

pro Stück. Außerdem kommt es bei nominell stärker steigenden 

Lohn- und Renteneinkommen zu einer entsprechend höheren Zunahme 

der gesamten Konsumgüternachfrage. Da dem Nachfrage- ein paral-

ler Stückkostenzuwachs gegenübersteht, werden die Unternehmen 

versuchen, den lohnbedingten Anstieg der Arbeitskosten zu über-

wälzen.1 Die Unternehmen im Konsumgütersektor haben von der 

Nachfrageentwicklung her keine Schwierigkeiten zu erwarten, wenn 

sie ihre Preise erhöhen. Ihre Produktionserlöse steigen tenden-

ziell in gleichem Umfang wie die Arbeitskosten, das heißt sie 

können den Teil der Lohnerhöhung, der über den Produktivitäts-

fortschritt hinausgeht, voll überwälzen. Diese Unternehmen haben 

daher auch keinen Grund für eine Verminderung ihrer Investitio-

nen. 

Die Investitionsgüterindustrie wird ebenfalls versuchen, den 

eingetretenen Arbeitskostenanstieg durch entsprechende Preis-

steigerungen zu kompensieren. Man kann davon ausgehen, daß höhe-

re Investitionsgüterpreise von den nachfragenden Unternehmen so-

lange akzeptiert werden,wie sie sich im Rahmen des aufgrund der 

Arbeitskostenentwicklung allgemein erwarteten Preisanstiegs bewe-

gen. Derartige Preiserhöhungen bewirken noch keine Verschlechte-

rung der Kosten-Erlös-Relation im Vergleich zur Situation vor der 

Lohnerhöhung. Unter diesen Umständen wird auch die Investitions-

güterindustrie ihre Preise soweit erhöhen können, daß im Durch-

schnitt eine Überwälzung der gestiegenen Arbeitskosten gelingen 

dürfte. 

Im Ergebnis führt der Teil der Lohn- und Rentenerhöhungen, der 

über den Produktivitätsfortschritt hinausgeht, bei gegebenem 

Sparverhalten und konstanter Verwendungsstruktur des Sozialpro-

1 Vgl. Marx, D., 1980, s.103. 
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dukts zu einem Anstieg des Preisniveaus. Die Unternehmer können 

ihren Anteil am Sozialprodukt aufrechterhalten. Da auch die Auf-

teilung des Nichtunternehmereinkommens zwischen Arbeitnehmern 

und Rentnern bei unverzögerter Rentenanpassung konstant bleibt, 

beeinflussen Nominallohnerhöhungen die Verteilung des Volksein-

kommens auf die großen sozialen Gruppen nicht. Die Verteilungs-

und Beschäftigungsneutralität ergibt sich auch im vorliegenden 

Fall unabhängig von der aktuellen Höhe der Rentenversicherungs-

beiträge. Die Finanzierung der Renten über lohnbezogene Abgaben 

stabilisiert bei gegebenen Beitragssätzen in Verbindung mit der 

Lohndynamisierung die Wirkungen der Nominallohnpolitik auf Ko-

sten- und Nachfrageniveau, übt aber darüber hinaus keinen beson-

deren Einfluß aus. 

Die tendenzielle Beschäftigungsneutralität expansiver Lohnerhö-

hungen wurde unter der Voraussetzung einer Überwälzung eintre-

tender Stückkostensteigerungen abgeleitet. Von der Nachfragesei-

te her gesehen, scheint die Überwälzung kaum gefährdet zu sein. 

Allerdings muß damit gerechnet werden, daß die Zentralbank bei 

deutlichen Preisniveausteigerungen geldpolitische Gegenmaßnah-

men ergreift. Die bislang implizit unterstellte Elastizität des 

Geldangebots wäre dann nicht mehr gegeben. Versucht die Zentral-

bank, durch einen restriktiven Einsatz ihres geldpolitischen In-

strumentariums den Inflationsprozeß zu stoppen, so trifft sie 
über einen Anstieg des Zinsniveaus zunächst die privaten Inve-

stitionen. Ein Rückgang der Investitionsnachfrage schränkt aber 

den Überwälzungsspielraum der Unternehmen ein, da dem Kostenan-

stieg nun kein paralleler Nachfragezuwachs mehr gegenübersteht. 

Produktions- und Beschäftigungseinbußen sind die Folge: Die ex-
pansive Nominallohnpolitik erweist sich nicht nur hinsichtlich 

ihrer Inflations-, sondern auch hinsichtlich ihrer Beschäfti-

gungswirkungen als problematisch. 

Die Rentenversicherung wirkt in diesem Prozeß bei unverzögeiter 

Rentenanpassung unterstützend, weil sie dazu beiträgt, daß Ar-

beitskosten und Konsumgüternachfrage tendenziell mit der Lohn-

steigerungsrate zunehmen. Sie kann aber kaum für die möglicher-

weise eintretenden negativen Beschäftigungseffekte verantwort-
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lieh gemacht werden, denn der Preisanstieg, auf den die Zentral-

bank wahrscheinlich restriktiv reagiert, resultiert keineswegs 

aus der Finanzierung und Dynamisierung der Renten, sondern geht 

eindeutig auf den lohnbedingten Anstieg der Arbeitskosten pro 

Stück zurück. Würden sich die Lohnabschlüsse im Rahmen der gü-

terwirtschaftlichen Möglichkeiten bewegen, so wären auch unter 

Berücksichtigung von Leistungen und Finanzierung der Rentenver-

sicherung keine negativen Preis- und/oder Beschäftigungswirkun-

gen zu erwarten. 

Die Auffassung, daß gesamtwirtschaftliche Fehlentwicklungen 

nicht unmittelbar aus der Lohnbindung der Renten resultieren 

können, wurde bereits im Zusammenhang mit der Rentenreform 1957 

von Albers vertreten. Er sah die Gefahr ebenfalls darin, " ••• 

daß möglicherweise die Löhne infolge der gewerkschaftlichen 

Lohnpolitik stärker als die Produktivität steigen und daß die 

davon ausgehende inflatorische Lücke durch die an die Löhne ge-

koppelten Renten vergrößert wird. 111 Auch andere Autoren bewerte-

ten die Anpassung der Renten an die Lohnentwicklung nicht als 

Ursache, sondern als Verstärker negativer Preis- und/oder Be-

schäftigungseffekte.2 Im Gegensatz zu diesen Stellungnahmen wur-

de jedoch hier gezeigt, daß die Rentenversicherung lohninduzier-

te Anpassungsprozesse keineswegs verstärkt, sondern nur stabili-

siert. 

2. Modifikationen der grundlegenden makroökonomischen zusammen-

hänge 

a. Wirkungen zeitlicher Verzögerungen bei der Rentenanpassung 

Die bislang abgeleiteten Ergebnisse müssen in gewissem Umfang 

relativiert werden, wenn man die Annahme einer unverzögerten 

Rentenanpassung aufgibt. Die Renten können dann stärker oder 

schwächer als die Löhne ansteigen und es entstehen (vorüber-

gehend) Defizite oder Überschüsse bei der Rentenversicherung. 

1 Albers, W., 1957/58, S. 78. 
2 Vgl. zum Beispiel Schultz, s., 1969, S.43. 
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Betrachtet man die Wirkungen für eine Periode, in der die Ren-

ten prozentual mehr zunehmen als die Erwerbseinkommen, so er-

gibt sich bei konstanten Beitragssätzen ein Anstieg der Konsum-

güternachfrage, der über den Nominallohnzuwachs hinausgeht. Die 
daraus resultierenden Wirkungen werden zunächst unter der An-

nahme produktivitätsorientierter und damit stückkostenneutraler 

Lohnabschlüsse diskutiert. 

Bei unterausgelastetem Produktionspotential wäre der überpro-

portionale Nachfrageanstieg positiv zu beurteilen, da bei unver-

änderten Stückkosten und steigender Nachfrage mit einer Ausdeh-

nung von Produktion und Beschäftigung gerechnet werden kann. Ein 

zeitliches zusammentreffen von relativ hohen Rentensteigerungen 

und konjunkturellen Rückschlägen ist allerdings nur vorübergehend 

in der ersten Phase einer Rezession zu erwarten. Die Stabilisie-

rungswirkung entfällt nach einiger Zeit, wenn die Renten nur 

noch mit den konjunkturbedingt geringeren Lohnzuwachsraten dyna-

misiert werden. 1 

Auch bei Vollauslastung der Produktionskapazitäten kann es in-

folge relativ starker Lohnerhöhungen im A~fschwung zu Renten-

steigerungen über den Produktivitätsfortschritt hinaus kommen. 

Sie bewirken eine stabilitätspolitisch unerwünschte Erhöhung 

des Preisniveaus, ohne die Beschäftigungssituation unmittelbar 

zu beeinflussen. Denkbar ist allerdings, daß es infolge der In-

flationstendenzen zu erhöhten Lohnforderungen im Sinne einer 

Preis-Lohn-Spirale kommt und die Zentralbank daraufhin restrik-

tive Maßnahmen ergreift. Die damit verbundenen gesamtwirtschaft-

lichen Folgen wurden bereits im Zusammenhang mit expansiven 

Lohnerhöhungen untersucht, so daß hier nicht näher darauf einge-

gangen werden muß. 

Die Überlegungen zu den Wirkungen verzögerter Rentenanpassungen 

auf die Beschäftigung können weitgehend analog auf den Fallei-

nes Zurückbleibens der Renten gegenüber den Lohnsteigerungen an-

gewendet werden. Die Zuwachsrate der Konsumgüternachfrage ist 

dann bei produktivitätsbezogenen Lohnerhöhungen geringer als der 

1 Vgl. Oberhauser, A., 1969, S.221. 
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Produktivitätsfortschritt. Eine derartige Konstellation dürfte 

vor allem für den Beginn eines konjunkturellen Aufschwungs ty-

pisch sein, wenn die Lohnzuwachsraten bei verbesserter Kapazi-

tätsauslastung und Arbeitsproduktivität bereits ansteigen. Die 

verzögerte Rentenanpassung kann sich in diesem Fall negativ auf 

die Beschäftigung auswirken, sofern die Unternehmen wegen der 

unterproportional steigenden Konsumnachfrage ihre Produktion we-

niger ausweiten als es zur Ausschöpfung des Produktivitätsfort-

schritts notwendig ist. Aufgrund des begrenzten quantitativen 

Umfangs der Nachfrageeffekte und der im Aufschwung vorherrschen-

den positiven Absatzerwartungen ist es aber unwahrscheinlich, 

daß spürbare Beschäftigungseffekte auftreten. 

Bewegen sich die Nominallohnsteigerungen nicht - wie bisher un-

terstellt - im Rahmen des Produktivitätsfortschritts, sondern 

gehen sie merklich darüber hinaus, so müssen neben den Nachfra-

geeffekten die Kostenwirkungen berücksichtigt werden. Es liegt 

dann eine Situation vor, in der sich die Konsumgüternachfrage 

aufgrund zeitlich verzögerter Rentenanpassungen nicht mehr paral-

lel zu den Stückkosten entwickelt. Ein über- bzw. unterproportio-

naler Nachfragezuwachs wirkt grundsätzlich bei steigenden nicht 

anders als bei konstanten Stückkosten. Allerdings treten nun ne-

ben den sonst zu erwartenden Preis- oder Mengeneffekten zusätz-

lich kostenbedingte Preiserhöhungen auf. Unabhängig vom Ausla-

stungsgrad des Produktionspotentials wächst deshalb die Wahr-

scheinlichkeit restriktiver geldpolitischer Gegenmaßnahmen und 

damit auch die Gefahr beschäftigungspolitischer Fehlentwicklun-

gen. Diese Wirkung hängt jedoch nicht ursächlich mit dem time-

lag bei der Rentenanpassung, sondern mit der Lohnpolitik zusam-

men. 

Insgesamt ergeben sich daher aus der Berücksichtigung von Abwei-

chungen zwischen Lohn- und Rentenzuwachsrate keine gravierenden 

Veränderungen der Beziehungen zwischen Lohn-, Renten- und Be-

schäftigungsentwicklung. In Rezessionsphasen wirkt ein time-lag 

allenfalls vorübergehend positiv auf die Beschäftigung, während 

sein unmittelbarer Einfluß in anderen Konjunkturphasen eher ge-

ring zu veranschlagen ist. Es erscheint daher gerechtfertigt, 
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von einer weitgehenden Beschäftigungsneutralität zeitlich ver-

zögerter Rentenanpassungen auszugehen. Dies gilt insbesondere 

vor dem Hintergrund der 1984 realisierten Verkürzung des time-

lag gegenüber der früheren Regelung. 1 

b. Veränderungen des Sparverhaltens und der Verwendungsstruktur 

des Sozialprodukts 

Das Verhältnis zwischen Lohn- und Produktivitätsentwicklung ist 

nicht allein ausschlaggebend für die Preis- und/oder Beschäfti-

gungseffekte, die von Nominallohnsteigerungen in Verbindung mit 

lohndynamisierten Renten ausgehen. Aus gesamtwirtschaftlicher 

Sicht spielen darüber hinaus im wesentlichen zwei weitere Fak-

toren eine Rolle, die bisher als konstant angesehen wurden: (1) 

Veränderungen im Sparverhalten und (2) Verschiebungen in der 

Verwendungsstruktur des Sozialprodukts. Die daraus resultieren-

den Modifikationen werden im folgenden anhand charakteristischer 

Beispiele kurz skizziert. 

Veränderungen im Sparverhalten führen zu Abweichungen zwischen 

Nachfrage- und Einkommensentwicklung. Erhöht sich zum Beispiel 

die Sparquote der Nichtunternehmer, so müssen die Unternehmer 

ihre Preise relativ zu den Arbeitskosten senken, wenn sie ihre 

Produktion aufrechterhalten wollen. Solange Unternehmerkonsum 

und Investitionen real unverändert bleiben, bedeuten zusätzliche 

Ersparnisse der Nichtunternehmer einen Realeinkommenszuwachs in 

gleicher Höhe. Dementsprechend steigt der Spielraum für preis-

und beschäftigungsneutrale Einkommensverbesserungen im Umfang 

des zusätzlichen Sparens von Arbeitnehmern und Rentnern, das 

heißt er geht über den gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszu-

wachs hinaus. 

In ähnlicher Weise beeinflussen exogene Veränderungen der Ver-

wendungsstruktur des Sozialprodukts den Umfang volkswirtschaft-

lich unbedenklicher Lohn- und Rentenerhöhungen. Nimmt beispiels-

weise die Investitionsquote zu, so fällt der mögliche Anstieg 

1 Vgl. Albrecht, G./Backhaus, R., 1984, S.78. 
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der Konsumgüterproduktion geringer aus als der Produktivitäts-

fortschritt. Bei unverändertem Sparverhalten würden produkti-

vitätsbezogene Lohn- und Rentenerhöhungen zu einem Anstieg der 

Konsumgüternachfrage über den erreichbaren Produktionszuwachs 

hinaus führen und preissteigernd wirken. 1 Daraus folgt, daß 

ein zunehmender Anteil der Investitionen am Sozialprodukt den 

Spielraum für preis- und beschäftigungsneutrale Einkommensver-

besserungen der Nichtunternehmer einschränkt. 2 

Diese kurzen Ausführungen zeigen bereits, daß die genannten Fak-

toren im Rahmen einer makroökonomischen Analyse nicht vernach-

lässigt werden dürfen. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll 

trotzdem aus Vereinfachungsgründen der Produktivitätsfortschritt 

als kritische Grenze unproblematischer Lohn- und Rentensteige-

rungen angesehen werden. Wenn man berücksichtigt, daß die auf 

diese Weise erhaltenen Ergebnisse gegebenenfalls in gewissem Um-

fang zu relativieren sind, können sich daraus keine schwerwie-

genden Einwände gegen die Analyse ergeben. 

c. Die Bedeutung von Produktivitätsdifferenzen zwischen den Un-

ternehmen 

Die weitgehende Preis- und Beschäftigungsneutralität produktivi-

tätsbezogener Lohn- und Rentenerhöhungen wird häufig auch mit 

dem Hinweis auf Abweichungen zwischen einzel- und gesamtwirt-

schaftlichen Produktivitätszuwächsen in Frage gestellt. Da sich 

empirisch deutliche Produktivitätsdifferenzen zwischen einzelnen 

Branchen oder Unternehmen beobachten lassen, erscheint es ange-

bracht, diesen Einwand zu prüfen und eine disaggregierte Betrach-

tung von Lohnabschlüssen im Umfang des durchschnittlichen Produk-

tivitätsfortschritts vorzunehmen. 

1 Vgl. Rothschild, K.W., 1963, S.135. 
2 Dieser Zusammenhang führt letztlich zu der Überlegung, die 

Löhne an der Zuwachsrate der Konsumgüterproduktion zu orien-
tieren, um Inflationsimpulse weitgehend auszuschließen. Vgl. 
Oberhauser, A., 1985, S.202/203. 
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In Unternehmen mit überdurchschnittlichem Produktivitätszuwachs 

kommt es bei produktivitätsbezogenen Lohnerhöhungen und gegebe-

nem Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung zu sinkenden Ar-

beitskosten pro Stück, während in produktivitätsschwachen Unter-

nehmen Kostensteigerungen hervorgerufen werden. Gesamtwirtschaft-

lich ergeben sich daraus keine spürbaren Preis- und Beschäfti-

gungswirkungen, sofern die entlasteten Unternehmen ihre Preise 

senken und ihre Produktion über den Produktivitätsfortschritt 

hinaus ausdehnen, während die belasteten Unternehmen umgekehrt 

ihre Preise bei unterproportionalem Produktionszuwachs erhöhen. 

Ein derartiges symmetrisches Verhalten ist aber nicht ohne wei-

teres zu erwarten. Insbesondere erscheint nicht gesichert, daß 

diejenigen Unternehmen und Branchen, die einen überdurchschnitt-

lichen Produktivitätsfortschritt aufweisen, die zum Ausgleich 

der von den produktivitätsschwachen Wirtschaftszweigen vorgenom-

menen Preiserhöhungen notwendigen Preissenkungen tatsächlich 

durchführen. 1 Geben die produktivitätsstarken Unternehmen ihren 

Kostenvorteil nicht oder nur zum Teil an die Nachfrager weiter, 

so kann es aufgrund der relativ zum Produktivitätsfortschritt 

unterproportional steigenden Produktion in den belasteten Be-

reichen zu Beschäftigungseinbußen kommen. 

Auch bei einem asymmetrischen Preisbildungsverhalten sind negati-

ve Beschäftigungswirkungen aber keineswegs zwingend. Abgesehen 

von der theoretisch naheliegenden Möglichkeit einer Orientierung 

der Löhne an der einzelwirtschaftlichen Produktivitätsentwick-

lung, die den lohnpolitischen Vorstellungen der Gewerkschaften 

zuwiderläuft, gibt es wenigstens zwei weitere Anpassungsreaktio-

nen, die auf eine Kompensation des Beschäftigungseffekts hinaus-

laufen. Zunächst dürften produktivitätsstarke Wirtschaftszweige, 

in denen die Gewinne bereits bei annähernd konstanten Preisen 

und sinkenden Stückkosten ansteigen, zu einer Ausweitung ihrer 

Investitionen tendieren, um mittelfristig ihre Produktion und 

Beschäftigung zu erhöhen. In diesem Fall würde allenfalls kurz-

fristig friktionelle Arbeitslosigkeit als Ausdruck eines noch 

nicht abgeschlossenen Anpassungsprozesses auftreten. Darüber 

1 Vgl. Güssregen, N., 1974, S.31; Dieckow, J., 1960, S.69. 
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hinaus ist nicht auszuschließen, daß es in den produktivitäts-

starken Unternehmen aufgrund der günstigen Gewinnentwicklung zu 

einer Erhöhung der Effektivlöhne kommt. Arbeitskosten und Nach-

frage würden dann insgesamt stärker zunehmen als die Tariflöhne 

und die schwächeren Unternehmen müßten ihre Produktion und Be-

schäftigung bei leicht steigendem Preisniveau nicht zwangsläufig 

relativ zum Produktivitätsfortschritt einschränken. 

Berücksichtigt man diese möglichen Anpassungsprozesse, so kann 

davon ausgegangen werden, daß negative Beschäftigungswirkungen 

produktivitätsbezogener Lohn- und Rentenerhöhungen von unterge-

ordneter Bedeutung sein dürften. Auch empirisch lassen sich für 

die Bundesrepublik Deutschland Perioden weitgehender Preisni-

veaustabilität nachweisen, in denen die Arbeitskosten ungefähr 

mit der durchschnittlichen Produktivitätssteigerung zugenommen 

haben. Offensichtlich sind die Anpassungsmöglichkeiten im all-

gemeinen groß genug, um den Einfluß von Produktivitätsdifferen-

zen auszugleichen, ohne daß merkliche Beschäftigungsreaktionen 

auftreten. 1 

d. Anpassungsprozesse unter den Bedingungen einer offenen Volks-

wirtschaft 

Der Zusanunenhang zwischen Arbeitskosten- und Beschäftigungsent-

wicklung wurde bislang ohne Berücksichtigung der außenwirt-

schaftlichen Beziehungen diskutiert. Nach Auffassung zahlreicher 

Ökonomen gehen aber von expansiven Erhöhungen der Arbeitskosten 

in offenen Volkswirtschaften relativ stärkere Beschäftigungswir-

kungen aus. 2 Dahinter steht die Vermutung, daß kosteninduzierte 

Preiseffekte die internationale Wettbewerbsfähigkeit der inlän-

dischen Anbieter beeinträchtigen. Voraussetzung für ihre prak-

tische Relevanz ist nicht nur ein absoluter Anstieg des Preis-

niveaus, sondern auch eine relativ höhere Inflationsrate im In-

land. Bereits unter diesem Gesichtspunkt muß eine außenwirtschaft-

lich bedingte Verstärkung der negativen Beschäftigungswirkungen 

1 Vgl. Güssregen, N., 1974, 5.32. 
2 Vgl. Kalmbach, P., 1985, S.374. 
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über den Produktivitätsfortschritt hinausgehender Arbeitskosten-

zuwächse für die Bundesrepublik Deutschland bezweifelt werden. 

Auch wenn die Preise im Inland tatsächlich stärker steigen als 

im Ausland, ist noch lange nicht gesagt, daß daraus zwangsläufig 

eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit resultieren muß. Zwar dürfte 

sich die Leistungsbilanz bei festen Wechselkursen tendenziell 

defizitär entwickeln und damit negativ auf die Beschäftigung 

wirken. Unter der realitätsnäheren Voraussetzung flexibler Wech-

selkurse treten aber nach kurzer Zeit Wechselkursänderungen auf, 

die der Verschlechterung des Leistungsbilanzsaldos entgegenwir-

ken. Da in diesem Fall auf Dauer kein außenwirtschaftlich be-

dingter Nettonachfrageverlust entsteht, bleibt das inländische 

Beschäftigungsniveau weitgehend unberührt. 

Der Anpassungsprozeß kann durch internationale Kapitalbewegungen 

modifiziert werden. Eine Erhöhung der Kapitalimporte würde 

auch bei flexiblen Wechselkursen eine defizitäre Entwicklung der 

Leistungsbilanz implizieren. Voraussetzung wäre allerdings ein 

relativ steigendes inländisches Zinsniveau, denn als dauerhaft 

angesehene Wechselkursverschiebungen bedeuten noch keine Änderung 

der Relation der Ertragsraten für neu anzulegendes Kapital. In-

folgedessen muß erst dann mit negativen Beschäftigungseffekten 

gerechnet werden, wenn arbeitskosteninduzierte Inflationstenden-

zen einen restriktiven Kurs der Geldpolitik provozieren. In die-

sem Fall verschlechtert sich die Arbeitsmarktsituation ohnehin. 

Der Zinsmechanismus gewinnt unter den Bedingungen offener Volks-

wirtschaften also nur quantitativ an Bedeutung. 

Insgesamt läßt sich daher festhalten, daß expansive Erhöhungen 

der Arbeitskosten bei elastischem Geldangebot auch in offenen 

Volkswirtschaften weitgehend beschäftigungsneutral überwälzt wer-

den können, sofern die Wechselkurse im relevanten Bereich flexi-

bel sind. Bei unelastischem Geldangebot gehen von der Außenwirt-

schaft eventuell negative Beschäftigungseffekte aus, die aber 

die bislang abgeleiteten Wirkungen nicht in ihrer Richtung, son-

dern hur in ihrem Ausmaß modifzieren. Vor diesem Hintergrund 

dürfte die Vernachlässigung außenwirtschaftlicher Faktoren im 
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weiteren Verlauf der Arbeit - wie auch sonst in der Literatur 

zu den lohnbezogenen Sozialabgaben - keine gravierenden Nach-

teile mit sich bringen. 

3. Zwischenergebnis: Bemessungsgrundlage und Beschäftigung 

Die Analyse der Beschäftigungswirkungen, die von Nominallohner-

höhungen in Verbindung mit lohnbezogenen Renten und Beiträgen 

ausgehen können, führt zu folgenden thesenartig zusammengefaßten 

Ergebnissen: 

(1) Lohn- und Rentenerhöhungen im Umfang des Produktivitätsfort-

schritts bewirken aufgrund der Vermeidung von Freisetzungs-

effekten eine Stabilisierung des bestehenden Beschäftigungs-

niveaus bei konstanten Preisen und steigender Produktion. 

Die Rentenversicherung trägt durch die Verausgabung des 

steigenden Beitragsaufkommens dazu bei, daß sich gesamtwirt-

schaftliche Nachfrage und Produktionsmöglichkeiten parall~l 

entwickeln. Der lohnproportionale nominelle Anstieg der Ar-

beitskosten ist beschäftigungspolitisch unbedenklich, da er 

sich im Rahmen des Produktivitätsfortschritts bewegt und 

keinen Stückkostenzuwachs verursacht. 

(2) Lohn- und Rentenerhöhungen über den Produktivitätsfortschritt 

hinaus bewirken einen weitgehend parallelen Anstieg von 

Stückkosten und Nachfrage. Bei ausreichend elastischem Geld-

angebot muß nicht mit negativen Beschäftigungseffekten, wohl 

aber mit Preissteigerungstendenzen gerechnet werden. Rea-

giert die Zentralbank auf den arbeitskostenbedingten 

Preisanstieg restriktiv und begrenzt damit den gesamtwirt-

schaftlichen Überwälzungsspielraum, so sind allerdings Pro-

duktions- und Beschäftigungseinbußen zu erwarten. Unabhängig 

von den monetären Gegebenheiten gilt jedoch, daß die Renten-

versicherung die jeweils eintretenden Wirkungen der Nominal-

lohnsteigerungen zwar unterstützt, aber keinen darüber hin-

ausgehenden Einfluß ausübt. 



70 

(3) Diese grundlegenden zusammenhänge zwischen Lohn-, Renten-

und Beschäftigungsentwicklung lassen sich unter verschiede-

nen Aspekten relativieren: 

- Ein time-lag bei der Rentenanpassung wirkt darauf hin, 

daß Löhne, Renten, Arbeitskosten und Nachfrage nicht völ-

lig parallel zunehmen. 

- Sparverhalten und Einkommensverwendung beeinflussen den 

Spielraum für preis- und damit beschäftigungsneutrale 

Lohn- und Rentensteigerungen. 

Produktivitätsdifferenzen zwischen den Unternehmen können 

bei produktivitätsbezogenen Lohn- und Rentenerhöhungen 

kurzfristig zu Anpassungsproblemen führen. 

- Außenwirtschaftliche Faktoren verstärken den Zusammenhang 

zwischen Arbeitskosten und Beschäftigung bei einem re-

striktiven Einsatz der Geldpolitik. 

Die genannten Einflußgrößen dürften jedoch von untergeordne-

ter Bedeutung sein und die Grundaussagen nicht wesentlich 

modifizieren. 

Insgesamt zeigt sich, daß nominell steigende Arbeitskosten bei 

konstanten Beitragssätzen und wachsender Bemessungsgrundlage un-

ter Berücksichtigung der Anpassung der Renten an die Lohnent-

wicklung die Beschäftigungssituation nicht zwangsläufig beein-

trächtigen. Nur wenn Löhne, Beitragsaufkommen, Arbeitskosten 

und Renten so stark zunehmen, daß Inflationsimpulse ausgelöst 

werden, erscheint die Beschäftigung gefährdet. Auch dann kann 

aber die Rentenversicherung nicht als Ursache der Fehlentwick-

lungen angesehen werden, denn sie unterstützt durch die Gestal-

tung ihrer Finanzierung und Leistungen die gesamtwirtschaftlichen 

Wirkungen, die von der Lohnpolitik ausgelöst werden, verstärkt 

sie aber nicht. 
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III. steigende Arbeitskosten durch Beitragserhöhungen: Arbeit-

geberanteil und Beschäftigung 

1. Aufkommensneutrale Verschiebungen der Beitragsstruktur 

Veränderungen der Arbeitskosten ergeben sich in einem durch 

lohnbezogene Abgaben finanzierten Rentenversicherungssystem bei 

gegebener Beitragsbemessungsgrundlage nur im Falle einer Varia-

tion des Arbeitgeberbeitrags. Dagegen beeinflussen Veränderungen 

des Arbeitnehmerbeitrags die Höhe der Arbeitskosten nicht unmit-

telbar. Beschäftigungswirkungen, die ausschließlich aus der Form 

der Rentenfinanzierung resultieren, lassen sich am besten anhand 

einer aufkommensneutralen Umstrukturierung der Rentenversiche-

rungsbeiträge aufzeigen. Die Analyse einer stärker auf Arbeitge-

berbeiträge zurückgreifenden Finanzierung der Renten erscheint 

geeignet, die wesentlichen Unterschiede zwischen Arbeitgeber-

und Arbeitnehmerbeiträgen herauszuarbeiten. Sie liefert damit 

die Grundlage für eine Beurteilung der Arbeitgeberbeiträge aus 

beschäftigungspolitischer Sicht. 

a. Abgrenzung der Aufkommensneutralität bei einer Veränderung 

der Finanzierungsanteile 

Eine Analyse der Differentialwirkungen von Veränderungen der Bei-

tragsstruktur muß alle von der Ausgabenseite der Rentenversiche-

rung ausgehenden Effekte unberücksichtigt lassen. Unterstellt 

wird daher sowohl ein konstantes Rentenniveau als auch eine kon-

stante Bevölkerungsstruktur. Aufkommensneutralität bedeutet aber 

im vorliegenden Zusammenhang nicht, daß die nominellen Gesamtein-

nahmen und -ausgaben der Rentenversicherung unverändert bleiben. 

Am Beispiel einer Verschiebung der Finanzierungsstruktur in Rich-

tung der Arbeitgeberbeiträge lassen sich die charakteristischen 

Merkmale einer aufkommensneutralen Umstellung der Beitragssätze 

verdeutlichen. 
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Eine Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge bewirkt bei gegebener Bei-

tragsbemessungsgrundlage einen Anstieg der nominellen Arbeitsko-

sten der Unternehmen. Da die Summe der Rentner- und Arbeitnehmer-

einkommen den Arbeitkosten entspricht, geht der Kostenanstieg mit 

einer Erhöhung des gesamten Einkommens der beiden sozialen Grup-

pen einher. 1 Bei steigendem Gesamteinkommen der Arbeitnehmer und 

Rentner darf sich dessen Verteilung nicht verändern, wenn das 

Rentenniveau konstant bleiben soll. Daraus folgt, daß die beiden 

Teilgrößen Renten und Erwerbseinkommen mit der Zuwachsrate der 

Gesamtgröße wachsen müssen. Eine Zunahme des nominell verfügba-

ren Arbeitnehmereinkommens läßt sich bei annahmegemäß gegebenem 

Bruttoerwerbseinkommen nur durch eine Senkung des Arbeitnehmer-

beitrags herbeiführen. Der Umfang der Beitragsreduktion ist da-

bei so zu bemessen, daß in Verbindung mit der Erhöhung des Ar-

beitgeberbeitrags die Relation der Nettoeinkommen zwischen Ar-

beitnehmern und Rentnern gerade aufrechterhalten bleibt. 2 Das 

Beitragsaufkommen und die Ausgaben der Rentenversicherung stei-

gen in diesem Fall ebenso wie das verfügbare Arbeitneh~ereinkom-

men nominell mit der Zuwachsrate der Arbeitskosten. 

Die hier verwendete Definition der Aufkommensneutralität ent-

spricht nicht der gängigen Vorstellung eines Vergleichs alterna-

tiver Finanzierungsmöglichkeiten bei konstantem Ausgabenvolumen. 

Sie scheint aber für die Analyse der beschäftigungspolitischen 

Bedeutung des Arbeitgeberbeitrags zweckmäßig zu sein, da die 

Ausgabenseite der Rentenversicherung aufgrund der .sozialpoliti-

schen Zielsetzung der Sicherung der relativen Stellung des Rent-

ners im Sozialgefüge nicht durch einen absolut fixierten, son-

dern durch einen relativen Finanzbedarf zu charakterisieren ist. 

1 Überschüsse oder Defizite der Rentenversicherung bleiben auch 
hier zunächst außer Betracht. 

2 Aus Gleichung (20) ergibt sich unter der Annahme einer konstan-

ten Relation zwischen Y~ und Y~ im Falle einer aufkommensneu-

tralen Umstellung von bA und bu nach einigen Umformungen fol-

gende Bestirranungsgleichung für die erforderliche Veränderung 

von bA: dbA = - dbu (1-bA)/(l+bu>- Vgl. Abschnitt B.I.4. 
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Auch an diesem Beispiel zeigt sich, daß eine von der Funktion 

der Rentenversicherung abstrahierende Betrachtungsweise der Fi-

nanzierungsprobleme nicht als problemadäquat angesehen werden 

kann. Die folgenden Überlegungen zu den Beschäftigungswirkungen 

einer verstärkten Finanzierung der Renten über Arbeitgeberbei-

träge basieren somit auf der Annahme einer Kompensation der Wir-

kungen des steigenden Arbeitgeberanteils auf die Relation der 
. k d b . hm · l Gruppeneinkommen durch eine Sen ung es Ar eitne erbeitrags. 

b. Makroökonomische Wirkungen aufkommensneutraler Beitragssatz-

variationen 

Eine Umschichtung der Rentenfinanzierung in Richtung der Arbeit-

geberbeiträge verursacht unter den dargestellten Bedingungen bei 

unverändertem Bruttoeinkommen der Arbeitnehmer einen parallelen 

Anstieg der Arbeitskosten und der (Netto-)Einkommen von Rentnern 

und Arbeitnehmern. 2 Da sich die Verteilung des gesamten Nichtun-

ternehmereinkommens auf die beiden sozialen Gruppen nicht verän-

dert, bleibt die durchschnittliche Konsumneigung der Nichtunter-

nehmer bei gegebenen gruppenspezifischen Konsumquoten konstant. 

Daraus folgt, daß die Konsumgüternachfrage der Nichtunternehmer 

genauso stark steigt wie ihr Einkommen, also mit der Zuwachsra-

te der Arbeitskosten. 3 

Mit dem parallelen Anstieg von Arbeitskosten und Konsumgüternach-

frage liegt eine Konstellation vor, die dem bereits analysierten 

1 Die hier zu diskutierende Verschiebung zwischen Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberanteil darf nicht als Umkehrung des Schreiber-
Plans verstanden werden. Schreiber hat den Vorschlag unterbrei-
tet, die Arbeitgeberbeiträge abzuschaffen und die Bruttolöhne 
und -gehälter (einmalig) in entsprechendem Ausmaß zu erhöhen. 

· Vgl. Schreiber, w., 1962. Im Zeitpunkt der Umstellung blieben 
dabei die Arbeitskosten ebenso wie die Beitragseinnahmen und 
Rentenausgaben absolut konstant. Dagegen wird hier von einer 
gegebenen Bemessungsgrundlage und relativ konstanten Beiträgen 
und Leistungen ausgegangen. 

2 Wie erwähnt wird angenommen, daß Brutto- und Nettoeinkommen 
der Arbeitnehmer sich nur im Umfang der Arbeitnehmerbeiträge 
zur Rentenversicherung unterscheiden. 

3 Dieses Ergebnis läßt sich auch formal ableiten, indem man die 
bereits bekannten Kosten- und Nachfrageeffekte einer isolier-
ten Variation des Arbeitnehmerbeitrags mit denen einer isolier-
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Fall einer Anpassung der Renten an Nominallohnerhöhungen weit-

gehend entspricht. Nimmt man an, daß der Produktivitätsfort-

schritt bereits zu entsprechenden Lohn- und Rentensteigerungen 

genutzt wurde, so treten die gleichen Effekte auf wie bei über 

den Produktivitätsfortschritt hinausgehenden Lohnabschlüssen. 

Die Unternehmen können unter den bereits bekannten Bedingungen 

bei elastischem Geldangebot die erhöhten Arbeitskosten überwäl-

zen und ihren Anteil am Sozialprodukt aufrechterhalten. Da auch 

die Relation zwischen Rentner- und Arbeitnehmereinkommen von ei-

ner aufkommensneutralen Umstrukturierung nicht beeinflußt wird, 

bewirkt eine stärker auf Arbeitgeberbeiträge zurückgreifende 

Finanzierung der Renten im Ergebnis keine Veränderung der Ver-
1 teilung des Volkseinkom.~ens auf die großen sozialen Gruppen. 

Bei Erfüllung der gesamtwirtschaftlichen Überwälzungsbedingun-

gen ist der einzige Effekt in der Erhöhung des Preisniveaus zu 

sehen, das tendenziell mit der Zuwachsrate der Arbeitskosten 

steigt, während die Beschäftigungssituation weitgehend stabil 

bleibt. 

Auch im vorliegenden Fall läßt sich jedoch nicht ausschließen, 

daß die Zentralbank auf den Inflationsimpuls mit restriktiven 

Maßnahmen reagiert. Neben den Preiseffekten können dann zusätz-

lich Beschäftigungseinbußen auftreten. Die Analogie zu den Wir-

kungen expansiver Nominallohnerhöhungen erstreckt sich also 

nicht nur auf Situationen, in denen ein elastisches Geldangebot 

vorliegt. Der wesentliche Unterschied besteht in der Zurechnung 

möglicherweise eintretender negativer Beschäftigungseffekte: 

Während bei der Anpassung der Renten an Nominallohnsteigerungen 

die Ursache der Fehlentwicklungen in der stabilitätspolitisch 

ten Variation des Arbeitgeberbeitrags (vgl. Abschnitt B.II.1. 
b) unter Verwendung der Aufkommensneutralität herstellenden 
Beziehung dbA = - dbu (1-bA)/(l+bu) kombiniert. Man erhält 

dann folgende mit der Wachstumsrate der Arbeitskosten überein-
stimmende Wachstumsrate für den Konsum der Nichtunternehmer: 
dCNU/CNU = dbu/(l+bu) = dKA/KA. 

1 Aus diesen Zusammenhängen folgt im übrigen, daß die bestehen-
de Finanzierungsstruktur der Rentenversicherung über die ef-
fektive Inzidenz der Beitragsfinanzierung hinwegtäuscht. 
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problematischen und verteilungspolitisch ineffizienten Lohnpo-

litik zu sehen ist, resultieren unerwünschte Wirkungen hier aus 

der Veränderung der Rentenfinanzierung und gehen daher zu Lasten 

der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge. 1 

Hebt man die Annahme einer Nutzung des Produktivitätsfort-

schritts zu entsprechenden Lohn- und Rentenerhöhungen auf, so 

müssen aufkommensneutrale Beitragsverschiebungen nicht zwangs-

läufig zu beschäftigungspolitisch problematischen Preiserhöhun-

gen führen. Hinter der Produktivitätsentwicklung zurückbleibende 

Lohnabschlüsse können nämlich den Spielraum für preis- und damit 

beschäftigungsneutrale Beitragserhöhungen schaffen. Auf die Mög-

lichkeit einer lohnpolitischen Kompensation von Beitragsänderun-

gen wird später noch näher eingegangen. 

2. Beitragserhöhungen zur Finanzierung steigender Rentenausgaben 

Die zweite zu betrachtende Möglichkeit eines Anstiegs der Ar-

beitskosten bei konstanter Beitragsbemessungsgrundlage besteht 

in einer beitragsfinanzierten Ausweitung der Leistungen der Ren-

tenversicherung. Derartige über die Lohndynamisierung hinaus-

gehende Leistungssteigerungen laufen darauf hinaus, daß die 

Gruppe der Rentner einen größeren Anteil am Sozialprodukt bean-

sprucht. Da die neuere Kritik an den lohnbezogenen Arbeitgeber-

beiträgen vor allem vor dem Hintergrund überproportional wach-

sender Sozialleistungen entwickelt wurde, ist eine Analyse die-

ser Möglichkeit für die Beurteilung der Rentenfinanzierung von 

besonderem Interesse. Es wird im folgenden angenommen, daß die 

bestehende Beitragsstruktur, also das Verhältnis zwischen Ar-

beitgeber- und Arbeitnehmeranteil im Zuge einer Anhebung des 

Beitragsniveaus unverändert bleibt. 

1 Es erscheint daher naheliegend, von einer umgekehrten Verlage-
rung der Beitragsbelastung auf die Arbeitnehmer positive Be-
schäftigungswirkungen zu erwarten. Analog zu den Erkenntnis-
sen der kreislauftheoretisch fundierten Lohntheorie kommt man 
aber zu dem Ergebnis, daß parallele Kosten- und Nachfragesen-
kungen die Verteilungsrelationen bei niedrigerem Einkommens-
und Preisniveau ebensowenig beeinflussen wie den erreichten 
Beschäftigungsstand. Vgl. zum Beispiel Rothschild, K.W., 1963, 
s.121. 
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a. Mögliche Ursachen eines wachsenden Finanzbedarfs der Renten-

versicherung 

Der Finanzbedarf der Rentenversicherung kann aus verschiedenen 

Gründen zunehmen. Im Rahmen einer makroökonomischen Analyse, die 

sich auf die wesentlichen zusammenhänge konzentriert, erscheinen 

aber vor allem zwei mögliche Fälle von Bedeutung: (1) Eine Erhö-

hung der Rentenausgaben kann einmal bei konstanter Anzahl der 

Leistungsberechtigten erfolgen. Als charakteristisches Beispiel 

wird eine Anhebung des durchschnittlichen Rentenniveaus heran-

gezogen. (2) Wachsende Ausgaben können aber auch aufgrund einer 

Zunahme der Leistungsberechtigten bei unverändertem Rentenniveau 

zustande kommen. In diesem Zusammenhang verdient eine Verschlech-

terung des Alterslastquotienten besondere Beachtung. 

Im wesentlichen unterscheiden sich die beiden Möglichkeiten 

durch die jeweils damit einhergehende Entwicklung des Arbeits-

kräftepotentials. Eine Erhöhung des durchschnittlichen Renten-

niveaus erfolgt unabhängig von demographischen Verschiebungen, 

so daß die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen ohne Berücksichti-

gung von Veränderungen des Arbeitskräfteangebots analysiert wer-

den können. Im Gegensatz dazu ist mit einer Verschlechterung des 

Alterslastquotienten im allgemeinen eine Abnahme der zur Verfü-

gung stehenden Arbeitskräfte verbunden, 1 deren Wirkungen auf Pro-

duktion und Beschäftigung zusätzlich in Rechnung gestellt werden 

müssen. 

Ausgehend von einer normal ausgelasteten Wirtschaft dürfte die 

Verminderung des Arbeitskräftepotentials auch zu einer Reduktion 

des Arbeitseinsatzes und der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 

führen. Ein kompensatorischer Zustrom ausländischer Arbeitnehmer 

läßt sich selbst bei günstiger Wirtschaftslage angesichts der 

verbreiteten politischen Bedenken gegen weitere Einwanderungen 

kaum unterstellen. Auch die verstärkte Inanspruchnahme der vor-

handenen Arbeitskräfte stößt über kurz oder lang an Grenzen der 

1 Der Alterslastquotient kann sich auch bei konstantem Erwerbs-
personenpotential verschlechtern. Dieser Fall bleibt jedoch un-
berücksichtigt, da er auf einem dauerhaften Anstieg der Gebur-
tenhäufigkeit beruht. Vgl. Kössler, R., 1982, s.55. 
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Belastbarkeit der Unternehmen durch steigende Stückkosten (Über-

stunden) und der Bereitschaft der Arbeitnehmer zu permanenter 

Mehrarbeit. Der langfristige Charakter demographischer Verschie-

bungen spricht aber dafür, daß sich der weitgehend parallele 

Rückgang von Arbeitseinsatz und Nachfrage primär als Abschwä-

chung des wirtschaftlichen Wachstums äußert. Die Unternehmen 

können ihre Produktionskapazitäten schrittweise an die veränder-

ten gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse anpassen. Spürbar nega-

tive Wirkungen auf die Beschäftigung sind daher gemessen an der 

Zahl der Arbeitslosen nicht zu erwarten. 

Wenn ein Teil der Erwerbstätigen bislang arbeitslos war, besteht 

die Möglichkeit, durch ihren Einsatz in der Produktion einen 

Rückgang der Wachstumsrate vorübergehend zu vermeiden oder wenig-

stens zu begrenzen. Ein allmählicher Ersatz altersbedingt aus-

scheidender Arbeitnehmer durch neue Arbeitskräfte ist bei Unter-

beschäftigung durchaus wahrscheinlich, da die betroffenen Unter-

nehmen keinen Nachfrageverlust zu verzeichnen haben, solange 

Produktion und Beschäftigung insgesamt unverändert bleibe1:. Die-

se Voraussetzung ist für den einzelnen Unternehmer in der Über-

gangsphase erfüllt und gilt auch gesamtwirtschaftlich, wenn sich 

die einzelnen Unternehmer in der beschriebenen Weise verhalten. 

Obwohl die nachgefragte Arbeitsmenge im Zuge des Austauschs 

zwischen Neurentnern und bislang Arbeitslosen nicht steigt, 

kommt es im vorliegenden Fall gemessen an der Zahl der Arbeits-

losen zu einer Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage und 

daher zu einer relativ günstigeren Ausgangsposition für die not-

wendigen Beitragssteigerungen. 

Die vorübergehenden Beschäftigungs- und dauerhaften Wachstums-

wirkungen demographisch bedingter Veränderungen des Arbeits-

kräftepotentials stehen nicht in direktem Zusammenhang mit der 

Form der Rentenfinanzierung. Sie können allenfalls durch Erhö-

hungen der Altersgrenze beeinflußt werden, aber derartige Maß-

nahmen betreffen das Leistungssystem der Rentenversicherung und 

spielen für die Analyse der lohnbezogenen Beiträge keine aus-

schlaggebende Rolle. Die skizzierten Unterschiede zwischen den 

beiden Möglichkeiten einer beitragsfinanzierten Ausweitung der 
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Rentenzahlungen beziehen sich also auf den Hintergrund der wei-

teren Überlegungen, ohne selbst für die Beurteilung der Sozial-

abgaben relevant zu sein. Unter Berücksichtigung der abweichen-

den makroökonomischen Ausgangsbedingungen können Anhebungen des 

mittleren Rentenniveaus und Verschlechterungen des Alterslast-

quotienten .daher zusammenfassend analysiert werden, solange es 

um die Primärwirkungen der Mehrausgaben geht. Diese resultieren 

wiederum aus den in beiden Fällen weitgehend übereinstimmenden 

beitragsabhängigen Veränderungen der Arbeitskosten und den Nach-

frageeffekten der Mittelverwendung. 1 Sie werden im folgenden am 

Beispiel eines steigenden Rentenniveaus diskutiert. 

b. Makroökonomische Primärwirkungen einer beitragsfinanzierten 

Erhöhung der Rentenausgaben 

Eine Anhebung der Relation zwischen Durchschnittsrente und mitt-

lerem Nettoarbeitnehmereinkommen setzt bei konstanter Beitrags-

struktur prozentual übereinstimmende Erhöhungen von Arbeitnehmer-

und Arbeitgeberbeitrag voraus. Das Gesamteinkommen der Arbeit-

nehmer und Rentner wächst nominell mit der Zuwachsrate der Ar-

beitskosten, also in Abhängigkeit von der Veränderung des Arbeit-

geberbeitrags. Durch die Anhebung des Arbeitnehmerbeitrags sinkt 

das nominell verfügbare Einkommen der Arbeitnehmer, während das 

Einkommen der Rentner im Umfang der Veränderung der Differenz 

zwischen Arbeitskosten und Nettoarbeitnehmereinkommen ansteigt. 

Sowohl der nominelle Zuwachs des gesamten Nichtunternehmerein-

kommens als auch die damit einhergehende Verschiebung der Ein-

kommensrelation zugunsten der Rentner kann die gesamtwirtschaft-

liche Entwicklung beeinflussen. 

Sofern man übereinstimmende gruppenspezifische Konsumquoten der 

Rentner und Arbeitnehmer unterstellt, steigt die Konsumgüter-

nachfrage der Nichtunternehmer nominell mit der Zuwachsrate des 

gesamten Nichtunternehmereinkommens und damit arbeitskostenpro-

1 Denkbar wäre allenfalls, daß bei überproportional steigenden 
individuellen Renten die Konsumquote der Rentner im Durch-
schnitt geringfügig absinkt. Der Nachfrageeffekt würde dann 
etwas schwächer ausfallen. 



79 

portional. 1 Wenn der Produktivitätsfortschritt bei gegebener 

Verwendungsstruktur des Sozialprodukts bereits zu entsprechen-

den Lohnsteigerungen und damit verbundenen Rentenanpassungen 

genutzt wurde, wachsen Stückkosten und Nachfrage infolge der 

beitragsfinanzierten Anhebung des Rentenniveaus weitgehend pa-

rallel. Es liegt also wiederum eine Konstellation vor, die mit 

dem früher diskutierten Fall von Lohn- und Rentenerhöhungen 

über den Produktivitätsfortschritt hinaus vergleichbar ist. 

Bei elastischem Geldangebot kommt es tendenziell zu arbeitsko-

stenproportionalen Preissteigerungen, die den Unternehmern eine 

Aufrechterhaltung ihres Anteils am Sozialprodukt ermöglichen. 

Die Beitragserhöhung beeinflußt allerdings die Verteilung des 

Nichtunternehmereinkommens zwischen Arbeitnehmern und Rentnern. 

Dabei werden die Arbeitnehmer als Gruppe real belastet, wäh-

rend die Gruppe der Rentner ihren Anteil am Volkseinkommen ver-

größern kann. 2 Begrenzt die Zentralbank durch re1triktive geld-

politische Maßnahmen den Überwälzungsspielraum der Unternehmen, 

so muß neben den Inflationstendenzen mit negativen Wirkungen 

auf das gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsniveau gerechnet 

werden. 

Diese Wirkungsanalyse ist zu modifizieren, wenn man die Annahme 

übereinstimmender gruppenspezifischer Konsumquoten aufhebt und 

durch die vermutlich realitätsnähere Annahme einer relativ höhe-

ren Konsumquote der Rentner ersetzt. 3 In diesem Fall kommt es 

aufgrund der Verschiebung des Nichtunternehmereinkommens zugun-

sten der konsumfreudigeren Rentner zu einem Anstieg der Konsum-

güternachfrage der Nichtunternehmer, der über den Arbeitskosten-

1 Auch dieses Ergebnis läßt sich formal ableiten, indem man die 
isolierten Kosten- und Nachfrageeffekte (vgl. Abschnitt B.II. 
1.b) unter der Annahme, daß dbA und dbu sowie cA und cR über-

einstimmen, kombiniert. In diesem Fall gilt wiederum: 
dCNU/Sro = dbu/(l+bu) = dKA/KA. 

2 Dies gilt im Fall einer Verschlechterung des Alterlastquotien-
ten nicht für den einzelnen Rentner. 

3 Die durchschnittliche Konsumquote der Rentner dürfte trotz 
des vielfach abnehmenden Bedarfs im Alter über der der Bei-
tragszahler liegen, weil sie über ein relativ geringeres Ein-
kommen verfügen. "Das läßt sich aber auch mit einer oberhalb 
des Existenzminimums konstanten, im Vergleich der beiden 
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zuwachs hinausgeht. Von der jeweils gegebenen konjunkturellen 

Ausgangslage hängt es ab, welche Wirkungen durch den überpro-

portionalen Nachfragezuwachs hervorgerufen werden. 

Sind die Produktionskapazitäten weitgehend ausgelastet, so dürf-

ten die Unternehmen ihre Preise stärker erhöhen als dies bei 

übereinstimmenden gruppenspezifischen Konsumquoten der Fall wä-

re. Im Marktprozeß ergibt sich dann nicht nur eine volle Über-

wälzung der Kostensteigerungen, sondern auch eine Ausweitung 

des Anteils der Unternehmer am Sozialprodukt. Die Ursache für 

diesen Verteilungseffekt liegt in der Verminderung des Sparens 

der Nichtunternehmer. Mit den Inflationstendenzen nimmt aller-

dings auch die Wahrscheinlichkeit geldpolitischer Gegenmaßnah-

men und damit die Gefahr negativer Beschäftigungswirkungen zu. 

Bei konjunkturbedingt unterausgelastetem Produktionspotential 

ist dagegen aufgrund der günstigen Nachfrageentwicklung eher ei-

ne Ausweitung der Produktion und Beschäftigung zu erwarten. Zwar 

werden die Unternehmen auch dann zunächst den beitragsbedingten 

Kostenanstieg in den Preisen weitergeben, aber die darüber hin-

ausgehende Mehrnachfrage dürfte überwiegend zu Mengenanpassungen 

führen. Beschäftigungspolitisch wäre diese Wirkung beitragsfi-

nanzierter Rentenerhöhungen in der Rezession daher positiv zu 

beurteilen; allerdings nur unter der Voraussetzung, daß die ko-

stenbedingten Preissteigerungen von der Zentralbank akzeptiert 

werden. Unabhängig von der konjunkturellen Ausgangslage gilt 

aber, daß die abgeleiteten Effekte quantitativ nur gering aus-

fallen dürften, da sie von der vermutlich nicht allzu großen 

Differenz der gruppenspezifischen Konsumquoten abhängen. 1 

Gruppen also identischen marginalen Konsumquote erklären, so 
daß ein Rückschluß auf unterschiedliche marginale Konsumquo-
ten nicht zwingend ist." Kössler, R., 1982, S.27. 

1 Die Wirkungen überproportional steigender Rentenausgaben auf 
das nominelle oder reale Volkseinkommen lassen sich anhand 
eines "Rentenmultiplikators" aufzeigen, der maximal den Wert 1 
annehmen kann. Vgl. Kössler, R., 1982, S.26; Schultz, s., 
1969, S.76ff. 
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Aus diesen Überlegungen folgt, daß es im Zuge einer beitragsfi-

nanzierten Erhöhung des Rentenniveaus aus zwei Gründen zu be-

schäftigungspolitisch problematischen Inflationsimpulsen kommen 

kann: 

(1) pie Erhöhung des Arbeitgeberbeitrags wirkt unabhängig von 

der aktuellen Beschäftigungssituation kostensteigernd und 

veranlaßt die Unternehmen zu Preisanhebungen. Dieser Effekt 

resultiert aus der Form der Rentenfinanzierung. Möglicher-

weise eintretende Beschäftigungseinbußen sind daher den 

lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträgen anzulasten. 

(2) Die Einkommensverschiebung zugunsten der Rentner kann zu-

sätzlich nachfrage- und bei weitgehend ausgelasteten Pro-

duktionskapazitäten auch preissteigernd wirken. Dieser Ef-

fekt ist unabhängig von der Form der Rentenfinanzierung, so 

daß daraus resultierende Fehlentwicklungen nicht gegen die 

lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge sprechen. 

Sowohl die Analyse aufkommensneutraler Verschiebungen der Bei-

tragsstruktur in Richtung der Arbeitgeberbeiträge als auch die 

Analyse beitragsfinanzierter Ausgabensteigerungen führt zu dem 

Ergebnis, daß unter bestimmten Voraussetzungen negative Beschäf-

tigungswirkungen auftreten können, die ausschließlich auf die 

Form der Rentenfinanzierung zurückgehen. Insofern erweist sich 

die beschäftigungspolitisch motivierte Kritik an den lohnbezoge-

nen Arbeitgeberbeiträgen partiell als berechtigt. Wesentliche 

Bedingung für einen Rückgang der Beschäftigung ist allerdings 

in beiden Fällen ein unelastisches Geldangebot, das der Überwäl-

zung steigender Arbeitskosten entgegenwirkt. Es stellt sich da-

her die Frage, ob in der Realität mit einem ausgeprägt restrik-

tiven Verhalten der Zentralbank bei sozialabgabenbedingten Ko-

stensteigerungen gerechnet werden muß. 

Ausschlaggebend für die geldpolitischen Reaktionen dürfte der 

quantitative Umfang der Inflationsimpulse sein. Da die Zentral-

bank nicht ohne Rücksicht auf die Beschäftigungsentwicklung han-

delt und keine Feinsteuerung des Preisniveaus anstrebt, wird sie 

bei geringen Preissteigerungen kaum zu rigorosen Maßnahmen grei-
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fen. Im Gegensatz zu expansiven Lohn- und Rentenerhöhungen bei 

konstanten Beitragssätzen hält sich aber der unmittelbare Ein-

fluß steigender Arbeitgeberbeiträge auf das Preisniveau in en-

gen Grenzen. 

Dies läßt sich zumindest für den Fall beitragsfinanzierter Aus-

gabensteigerungen anhand der tatsächlichen Entwicklung der So-

zialabgaben in der Bundesrepublik Deutschland belegen. Der Ar-

beitgeberbeitrag wurde in der Vergangenheit nie um mehr als ein 
1 halbes Prozent im Jahr angehoben. Daraus resultierende Infla-

tionstendenzen lassen auch bei völlig kostenproportionaler Preis-

entwicklung isoliert gesehen keine geldpolitischen Eingriffe er-

warten. In Anbetracht der zur Diskussion stehenden Relationen 

verliert die beschäftigungspolitische Kritik an den lohnbezoge-

nen Arbeitgeberbeiträgen zunächst stark an Gewicht. Dieser 

Schluß könnte sich aber als vorschnell erweisen, denn die bis-

lang aufgezeigten Wirkungen eines beitragsbedingten Arbeitsko-

stenanstiegs stellen nur den Primäreffekt dar. Mögliche Sekun-

därwirkungen von Beitragssatzänderungen sind noch zu untersu-

chen, bevor eine abschließende Beurteilung der Arbeitgeberbei-

träge unter dem Aspekt der makroökonomischen Überwälzungsmög-

lichkeiten vorgenommen werden kann. 

3. Beitragssätze und Entwicklung der Beitragsbemessungsgrund-

lage 

Die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen von Beitragssatzänderungen 

wurden bislang vor dem Hintergrund einer gegebenen Beitragsbe-

messungsgrundlage diskutiert. Veränderungen der Rentenversiche-

rungsbeiträge können jedoch die Entwicklung der Beitragsbemes-

sungsgrundlage "Versicherungspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt" 

beeinflussen. Dabei sind zwei mögliche Rückwirkungen zu unter-

scheiden: (1) Einerseits ist zu erwarten, daß Arbeitgeber und 

Gewerkschaften die Wirkungen von Beitragssatzvariationen auf Ko-

1 VgL die Übersicht bei Schmäh!, w./Henke, K.-D./Schellhaaß, 
H.M., 1984, S.110. 



83 

sten und Nominaleinkommen in den Tarifverhandlungen berücksich-

tigen. (2) Zum anderen können die aus Beitragsänderungen resul-

tierenden Preiseffekte indirekt zu modifizierten Lohnabschlüs-

sen führen. Derartige Sekundäreffekte von Beitragsverschiebun-

gen müssen berücksichtigt werden, wenn man die gesamtwirt-

schaftliche Bedeutung des Arbeitgeberanteils zutreffend einzu-

schätzen versucht. 

a. Die Einschätzung der Rentenversicherungsbeiträge durch Ar-

beitgeber und Gewerkschaften 

Entscheidend für die unmittelbare lohnpolitische Bedeutung der 

Rentenversicherungsbeiträge ist ihre Beurteilung aus der Sicht 

der Tarifpartner. Relativ einfach sind die Beiträge aus unter-

nehmerischer Perspektive zu bewerten: "Die Arbeitskosten als 

Block sind für den Unternehmer allein wichtig. Ihn interessiert 

weniger die Zusammensetzung als die absolute Höhe der Arbeits-

kosten.111 Die Arbeitgeber dürften daher einer Veränderung des 

Arbeitnehmerbeitrags gleichgültig gegenüberstehen, während je-

de mit einer Variation des Arbeitgeberbeitrags einhergehende 

Veränderung der Arbeitskosten aus ihrer Sicht den Spielraum für 

Lohnerhöhungen beeinflußt. Insofern erscheint es naheliegend, 

bei einer Erhöhung dieser Beitragskomponente den Versuch zu un-

ternehmen, die steigenden Arbeitskosten im Rahmen der Lohnver-

handlungen auf die Arbeitnehmer rückzuwälzen. 

Die Einschätzung der Beiträge aus der Sicht der Gewerkschaften 

wird vermutlich nicht so eindeutig ausfallen. Als Interessen-

vertreter der Arbeitnehmer dürften sie die Wirkungen von Bei-

tragsänderungen auf das nominelle Arbeitnehmereinkommen zur Be-

urteilung heranziehen. Das Problem liegt dabei in der Wahl der 

relevanten Einkommensgröße, denn es bieten sich zwei grundsätz-

lich verschiedene Möglichkeiten an: 2 

1 Berichte des Deutschen Industrieinstituts zur Sozialpolitik, 
1967, S.8. Vgl. auch Schmäh!, w., 1977, s.116. 

2 Vgl. Watrin, Ch./Meyer, W., 1963, S.29; Schmaltz, H.-J., 1969, 
S.165ff; Loeffelholz, H.D.v., 1979, S.60ff und S.79ff. 
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(1) Rentenversicherungsbeiträge können insgesamt als verwen-

dungsgebundene Teile des Erwerbseinkommens angesehen wer-

den. Sie stellen aus der Sicht des einzelnen Arbeitnehmers 

(Zwangs-)Ersparnisse dar, die ihm langfristig in Form von 

Rentenleistungen wieder zugute kommen. Wenn die Gewerkschaf-

ten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge dem Erwerbsein-

kommen zurechnen würden, müßten sie - wie die Arbeitgeber -

einer Veränderung des Arbeitnehmeranteils indifferent gegen-

überstehen. Dagegen würden sie eine Senkung des Arbeitgeber-

beitrags als Einkommensreduktion empfinden, die höhere Lohn-

forderungen gerechtfertigt erscheinen ließe. Umgekehrt wären 

bei einer Erhöhung des Arbeitgeberbeitrags verminderte 

Lohnforderungen zu erwarten. Diese Position läßt sich als 

gesamtlohnorientierte Beitragsbewertung bezeichnen. 

(2) Rentenversicherungsbeiträge können alternativ als Zwangsab-

gaben betrachtet werden, die in erster Linie eine Reduktion 

des verfügbaren Arbeitnehmereinkommens bewirken. Sofern die 

Gewerkschaften die Entwicklung des verfügbaren Einkommens 

als ausschlaggebend ansehen würden, hätten Variationen des 

Arbeitgeberbeitrags keine lohnpolitische Bedeutung. Eine 

Erhöhung des Arbeitnehmerbeitrags würde aber aufgrund ihrer 

nettoeinkornrnensmindernden Wirkung erhöhte Lohnforderungen 

nach sich ziehen, während eine Senkung zu geringeren Lohn-

forderungen führen müßte. Diese mögliche Position kann als 

nettolohnorientierte Beitragsbewertung charakterisiert wer-

den. 

Zwar dürfte ein relativ enger und erkennbarer Zusammenhang zwi-

schen Beitragszahlung und Leistungsgewährung, wie er in der ge-

setzlichen Rentenversicherung vorliegt, dazu beitragen, daß der 

Lohncharakter der Beiträge stärker in den Vordergrund rückt. 1 

1 Hinsichtlich des Arbeitnehmeranteils wird die These, es han-
dele sich um Lohnbestandteile, die langfristig keine Einkom-
mensreduktion bewirken, durch eine empirische Untersuchung von 
Schmaltz gestützt, in der 80% der befragten Arbeitnehmer aus-
schließlich die Sparfunktion der Beiträge betonten. Vgl. 
Schrnaltz, H.-J., 1969, s.166. Es kann allerdings nicht ohne 
weiteres angenommen werden, daß die Auffassung der Arbeitneh-
mer mit der Position der Gewerkschaften übereinstimmt. Dar-
über hinaus läßt sich dieser Befund nicht verallgemeinern, 
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Andererseits muß man aber berücksichtigen, daß bei den Arbeit-

nehmern das Abzugsdenken weit verbreitet ist, weil ihnen oft 

nur die frei verfügbaren Einkommensteile als vollwertig er-

scheinen.1 Insofern ist die Frage nach dem dominierenden ge-

werkschaftlichen Beurteilungskriterium nicht eindeutig zu be-

antworten. Obwohl in der Praxis vermutlich beide Aspekte eine 

Rolle spielen, soll daher der mögliche Einfluß lohnpolitischer 

Reaktionen zunächst anhand der beiden Extrempositionen einer 

rein gesamt- bzw. rein nettolohnorientierten Beitragsbewertung 

aufgezeigt werden. Die Analyse beschränkt sich auf die bereits 

bekannten Fälle einer aufkommensneutralen Umschichtung der Bei-

tragsstruktur in Richtung .der Arbeitgeberbeiträge und einer 

beitragsfinanzierten Erhöhung der Ausgaben der Rentenversiche-

rung. 

b. Anpassungsprozesse bei gesamt- und bei nettolohnorientierter 

Beitragsbewertung 

unterstellt man ein Gesamtlohndenken der Gewerkschaften, so ist 

- unabhängig von der Veränderung des Arbeitnehmersbeitrags - zu 

erwarten, daß sie steigende Arbeitgeberbeiträge als Äquivalent 

für sonst mögliche Lohnerhöhungen betrachten. Da bei den Arbeit-

gebern diese Auffassung ohnehin dominieren dürfte, ergibt sich 

in beiden zur Diskussion stehenden Fällen wegen des zunehmenden 

Widerstands der Arbeitgeber und der wachsenden Konzessionsbe-

reitschaft der Gewerkschaften ein dämpfender Effekt auf die 

Lohnabschlüsse. Der beitragsbedingte Anstieg der Arbeitskosten 

weil" ••• Situationen denkbar sind, in denen die Lohnempfän-
ger zwar die geschilderte Funktion sehen, aber dennoch z.B. 
bei Erhöhung ihrer Sozialabgabe keine Beschneidung des Ein-
kommens hinnehmen wollen." Loeffelholz, H.D.v., 1979, S.79. 
Für den Arbeitgeberanteil kommt Schmaltz im übrigen zu einem 
weniger eindeutigen Ergebnis, denn 48% sahen darin einen Zu-
schuß des Arbeitgebers, während nur 49% den Lohncharakter in 
den Vordergrund rückten. Vgl. Schmaltz, H.-J., 1969, s.169. 

1 Vgl. Willgerodt, H., 1955, s.148. Dieses Argument steht nicht 
im Widerspruch zu der zitierten empirischen Untersuchung von 
Schmaltz, H.-J., 1969, denn selbst wenn die Sparfunktion der 
Beiträge erkannt wird, können die Arbeitnehmer frei verfügba-
re und gebundene Einkommensteile unterschiedlich hoch bewer-
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wird somit durch ein vermindertes Wachstum der Beitragsbemes-

sungsgrundlage tendenziell kompensiert. 1 Die ursprünglich abge-

leiteten Preis- und/oder Beschäftigungseffekte treten dement-

sprechend nicht oder nur in vernachlässigbarem Umfang ein. Ge-

samtlohndenken impliziert die Wirkungslosigkeit jeder Beitrags-

satzverschiebung.2 Würde man eine rein gesamtlohnorientierte 

Beurteilung der Beiträge als realistisch ansehen, so wäre die 

Kritik an den lohnbezogenen Sozialabgaben von vornherein gegen-

standslos. 

Orientieren sich die Gewerkschaften dagegen an der Nettolohn-

entwicklung, so werden sie - unabhängig von der Veränderung des 

Arbeitgeberbeitrags - ihre Lohnforderungen erhöhen (reduzieren), 

wenn der Arbeitnehmerbeitrag steigt (sinkt). Im Gegensatz zu 

den Anpassungsprozessen bei gesamtlohnorientierter Beitragsbe-

wertung müssen hier die beiden verschiedenen Fälle, in denen es 

zu einem sozialabgabenbedingten Anstieg der Arbeitskosten kommt, 

differenziert behandelt werden. 

Bei einer gleichzeitigen Erhöhung des Arbeitgeber- und Senkung 

des Arbeitnehmerbeitrags im Sinne einer aufkommensneutralen Um-

strukturierung ist damit zu rechnen, daß die Gewerkschaften 

aufgrund des zunehmenden Nettoarbeitnehmereinkommens ihre Lohn-

forderungen zurückschrauben und damit den beitragsbedingten Ar-

beitskostenanstieg ausgleichen. Dieses Ergebnis unterscheiQ~t 

sich nur in der Begründung von demjenigen, das sich unter der 

Annahme des Gesamtlohndenkens einstellt. In beiden Fällen werden 

ten. Möglicherweise spielt dabei auch die relative Höhe der 
Beitragsbelastung eine Rolle. So vertritt Schmähl die Auffas-
sung, eine steigende direkte Belastung könne dazu führen, daß 
Lohnverhandlungen zunehmend über die Erhöhung von Nettoent-
gelten geführt werden. Vgl. Schmähl, W., 1977, S.107. Auch das 
Deutsche Industrieinstitut sieht in steigenden Lohnforderungen 
ein Ventil für verstärkt empfundene Beitragsbelastungen. Vgl. 
Berichte des Deutschen Industrieinstituts zur Sozialpolitik, 
1967, S.29. 

1 Von zeitlichen Verzögerungen zwischen Beitragsänderungen und 
lohnpolitischen Reaktionen wird zunächst abgesehen. 

2 Der Zusammenhang zwischen Lohn- und Beitragsentwicklung gilt 
für den Fall einer Senkung des Arbeitgeberbeitrags analog: 
Durch entsprechend erhöhte Lohnforderungen, die auf einem ver-
minderten Widerstand der Arbeitgeber stoßen, ist wiederum ein 
Ausgleich der Beitragsänderungen zu erwarten. 
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Beitragsstrukturverschiebungen in ihrer Wirkung auf Arbeitsko-

sten, Preise und Beschäftigung durch entsprechende Lohnänderun-
. h d l' . l gen weitge en neutra isiert. 

Im Gegensatz dazu kommt es bei einer Erhöhung der Rentenversi-

cherungsbeiträge zur Finanzierung wachsender Ausgaben wegen der 

Anhebung des Arbeitnehmerbeitrags trotz parallel steigendem Ar-

beitgeberbeitrag zu erhöhten Lohnforderungen. Allerdings werden 

die Unternehmen nicht ohne weiteres bereit sein, beitragsbeding-

te Lohnanpassungen zu akzeptieren, denn ihre Produktionskosten 

sind durch die zusätzlichen Sozialabgaben ohnehin gestiegen. 

Der Widerstand gegen zunehmende Lohnforderungen und die Tatsa-

che, daß auch die Unternehmen (formal) stärker belastet werden, 

erschwert den Gewerkschaften die Begründung und Durchsetzung 

entsprechend höherer Löhne. Gelingt es ihnen trotzdem, wenig-

stens einen nominellen Teilausgleich zu erzielen, so treten die 

bislang für diesen Fall abgeleiteten Preis- und/oder Beschäfti-

gungswirkungen in verschärfter Form auf. 

c. Berücksichtigung weiterer Bestimmungsfaktoren des Verhaltens 

der Tarifpartner 

Die vorliegenden Ergebnisse der Untersuchung lohnpolitischer 

Anpassungsprozesse unter alternativen Annahmen über die Ein-

schätzung der Rentenversicherungsbeiträge durch die Gewerkschaf-

ten können nicht unmittelbar überzeugen. So scheint die völlige 

Kompensation aufkorrunensneutraler Veränderungen der Beitrags-

struktur, die unabhängig von der gewählten Annahme über die ge-

werkschaftliche Beitragsbewertung abgeleitet wurde, wenig plau-

sibel zu sein. Zwar kann bei einer Verlagerung der formalen 

Beitragsbelastung auf die Arbeitnehmer noch durchaus mit Über-

wälzungsversuchen der Gewerkschaften gerechnet werden, doch ist 

in dem hier primär interessierenden umgekehrten Fall einer Ver-

lagerung auf die Arbeitgeber keineswegs zwangsläufig von ent-

sprechend verminderten Lohnforderungen auszugehen. 

1 Die Aussage gilt mit umgekehrten Vorzeichen auch für eine auf-
kommensneutrale Verschiebung der (formalen) Beitragsbelastung 
auf die Arbeitnehmer. 
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Es dürfte dem tatsächlich vorherrschenden Verhandlungskalkül 

der Gewerkschaften besser entsprechen, wenn man annimmt, daß 

sie zu einem asymmetrischen Verhalten neigen und derartige Bei-

tragsverschiebungen allenfalls zum Teil lohnpolitisch honorie-

ren. Als Vertreter der (vermeintlichen) Interessen der Arbeit-

nehmer wird es ihnen nicht schwerfallen, genügend vordergründig 

einleuchtende Argumente zur Rechtfertigung einer scheinbar 

stärkeren Beteiligung der Arbeitgeber an der Finanzierung der 

sozialen Sicherung zu finden. Darüber hinaus muß man beachten, 

daß eine Vielzahl von Faktoren wie Beschäftigungs-, Preis-, Pro-

duktivitäts- oder Gewinnentwicklung die Lohnforderungen beein-

flußt. Auch versuchen die Gewerkschaften immer wieder, eine Um-

verteilung zugunsten der Arbeitnehmer zu erreichen. Beitragsän-

derungen stellen also nur eine nicht unbedingt ausschlaggebende 

Größe unter anderen dar. Dieser Tatbestand dürfte ebenfalls 

darauf hinwirken, daß sie in den Tarifverhandlungen nur teilwei-

se berücksichtigt werden. 

Hinsichtlich einer beitragsfinanzierten Erhöhung der Rentenaus-

gaben scheint zumindest das unter der Annahme einer gesamtlohn-

orientierten Beitragsbewertung erzielte Ergebnis - Kompensation 

der Erhöhung des Arbeitgeberbeitrags durch sinkende Lohnforde-

rungen - nicht mit der Realität übereinzustimmen, denn es impli-

ziert die Akzeptanz einer Rückwälzung des Arbeitgeberanteils 

durch die Gewerkschaften. Zwar können die Arbeitnehmer im Gegen-

satz zu einer aufkommensneutralen Umstrukturierung hier meist 

davon ausgehen, daß ihr aktueller Einkommensverzicht höhere Ren-

tenansprüche in der Zukunft begründet. 1 Sie werden deshalb aber 

nicht auch noch den Arbeitgeberanteil in Form geringerer Lohn-

steigerungen auf sich nehmen wollen, sondern allenfalls den Ver-

such einer Abwälzung des Arbeitnehmeranteils mit geringerem 

Nachdruck verfolgen. 2 Die Hypothese einer konsequent gesamtlohn-

bezogenen Beitragsbeurteilung muß daher als unrealistisch ange-

sehen werden. 

1 Erfolgt die Beitragserhöhung wegen einer Verschlechterung des 
Alterslastquotienten, so ist nicht einmal diese Wirkung ge-
geben. 

2Vgl. Schmäh!, W., 1977, S.109/110. 



89 

Auch die Annahme eines reinen Nettolohndenkens dürfte den tat-

sächlichen Gegebenheiten nicht ganz entsprechen, denn die Ge-

werkschaften werden den Zusammenhang zwischen Beiträgen und Lei-

stungen kaum völlig ignorieren. 1 Sofern sich die Notwendigkeit 

paritätischer Beitragserhöhungen einleuchtend begründen läßt, 

erscheint es nicht ausgeschlossen, daß die Gewerkschaften ange-

sichts der proportionalen Beteiligung der Arbeitgeber auf eine 

direkte Einbeziehung der Beitragsänderungen in die Tarifver-

handlungen verzichten. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ver-

haltens nimmt zu, wenn man berücksichtigt, daß Kostenüberlegun-

gen nicht den einzigen oder wichtigsten Bestimmungsgrund von 

Lohnverhandlungen darstellen. 2 Gemeinsame Interessen der Arbeit-

geber und Gewerkschaften wie die Beibehaltung des Besetzungsmo-

dus in den Selbstverwaltungsorganen können" ••• beide Seiten des 

Verhandlungstisches veranlassen, die Überwälzung der jeweiligen 

Abgabe auf die Gegenseite mit geringerem Nachdruck zu verfol-

gen."3 

Der letztgenannte Aspekt deutet bereits an, daß auch die Arbeit-

geber keineswegs wie zunächst unterstellt ausschließlich die mit 

einer Variation des Arbeitgeberbeitrags einhergehende Verände-

rung der Arbeitskosten in Rechnung stellen dürften. Nicht nur 

gemeinsame Interessen der Tarifpartner, sondern vor allem gün-

stige Vorwälzungsaussichten wirken auf eine Verminderung des 

Stellenwertes der Arbeitgeberbeiträge im unternehmerischen Ver-

handlungskalkül hin. 4 Da die Unternehmen von Beitragserhöhungen 

durchgängig getroffen werden und von einem parallelen Nachfrage-

anstieg ausgehen können, werden sie im allgemeinen keinen be-

sonders großen Widerstand gegen Lohnforderungen leisten, die sie 

ohne Veränderung der Beitragsbelastung akzeptiert hätten. 

1 Dieser Zusammenhang ist, wie erwähnt, bei einer aufkommens-
neutralen Umstrukturierung der Beitragskomponenten nicht gege-
ben. Daher sind in diesem Fall die nominellen Einkommenseffek-
te ausschlaggebend. 

2 Vgl. Külp, B., 1973, S.127. 
3 Loeffelholz, H.D.v., 1979, S.96. 
4 Vgl. Loeffelholz, H.D.v., 1979, s.104. 
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Unter Berücksichtigung der genannten Bestimmungsfaktoren des 

Verhaltens der Tarifpartner lassen sich zusammenfassend folgen-

de Tendenzaussagen zu den Wirkungen von Beitragssatzänderungen 

auf die Entwicklung der Beitragsbemessungsgrundlage vertreten: 

(1) Aufkommensneutrale Verschiebungen der Beitragsstruktur hin 

zu den Arbeitgeberbeiträgen werden lohnpolitisch zum Teil 

kompensiert. Die ursprünglich abgeleiteten Wirkungen blei-

ben in abgeschwächter Form bestehen. Damit vermindert sich 

in gewissem Umfang die Gefahr negativer Beschäftigungsef-

fekte. 

(2) Beitragsfinanzierte Ausgabensteigerungen werden in den Ta-

rifverhandlungen nicht oder nur in geringem Umfang lohn-

steigernd berücksichtigt. 1 Die Preis- und/oder Beschäfti-

gungseffekte bleiben zumindest bestehen, können aber mögli-

cherweise auch verschärft werden. 

Unter plausiblen Verhaltensannahmen erweist sich also der un-

mittelbare Einfluß der Beiträge auf die Lohnpolitik als relativ 

gering. Neben den direkten zusammenhängen zwischen Beitrags-

und Lohnentwicklung ist allerdings eine indirekte Beziehung 

aufgrund der Preiswirkungen erhöhter Arbeitgeberbeiträge zu 

vermuten, die abschließend berücksichtigt werden muß. 

d. Indirekte Wirkungen einer Variation der Beitragssätze auf 

die Lohnabschlüsse 

Lohnverhandlungen finden in der Regel nicht unmittelbar nach 

der Durchführung von Beitragsänderungen in der Rentenversiche-

rung statt. Daher ist anzunehmen, daß die ohne Berücksichtigung 

lohnpolitischer Reaktionen aufgezeigten Wirkungen zunächst tat-

sächlich eintreten. Da die Gewerkschaften in der Bundesrepublik 

Deutschland neben der Beteiligung der Arbeitnehmer am steigenden 

Sozialprodukt meist einen sogenannten Inflationsausgleich zu re-

alisieren versuchen, gewinnen die aus Erhöhungen des Arbeitge-

1 Dafür sprechen auch einige gewerkschaftliche Stellungnahmen, 
nach denen Beitragserhöhungen kein Lohnforderungen begründen-
des Argument sein sollen. Vgl. Schmähl, W., 1977, S.109. 
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berbeitrags resultierenden Inflationstendenzen lohnp~litisch an 

Gewicht. 1 Sie werden vermutlich Anlaß für erhöhte Lohnforderun-

gen sein und führen zumindest bei günstiger Einschätzung der 

Vorwälzungsmöglichkeiten durch die Unternehmen auch zu höheren 

Lohnabschlüssen. 

Die Begründung über den Produktivitätsfortschritt hinausgehender 

Nominallohnsteigerungen ändert nichts an ihren Wirkungen. Sie 

verstärken die ohnehin vorhandenen Preisauftriebstendenzen. Die 

Wahrscheinlichkeit restriktiver Gegenmaßnahmen der Zentralbank 

und damit verbundener negativer Beschäftigungswirkungen nimmt 

zu. Dies gilt prinzipiell für aufkommensneutrale Anteilsver-

schiebungen hin zu den Arbeitgeberbeiträgen ebenso wie für bei-

tragsfinanzierte Ausgabensteigerungen, hat aber im letztgenann-

ten und praktisch wichtigeren Fall besondere Bedeutung, weil 

dort im allgemeinen keine Gegeneffekte von der Beitragsseite 

ausgehen. 

Betrachtet man die direkten und indirekten Wirkungen von Bei-

tragssatzänderungen auf die Entwicklung der Bemessungsgrundlage 

insgesamt, so kommt man zu dem Ergebnis, daß sie die Preis- und 

möglicherweise hinzutretenden Beschäftigungseffekte eher ver-

stärken. Da diese Sekundärwirkungen durch rentenpolitische Maß-

nahmen ausgelöst werden, erscheint es nicht gerechtfertigt, nur 

die Tarifparteien, insbesondere die Gewerkschaften, dafür ver-

antwortlich zu machen. Eine beitragsbedingte Preis-Lohn- oder 

Lohn-Preis-Spirale geht einschließlich der daraus vermutlich 

folgenden Beeinträchtigung der Beschäftigung auch zu Lasten der 

Rentenversicherung. 2 

Dagegen könnte man einwenden, daß die Gewerkschaften durch eine 

zurückhaltende Lohnpolitik den Spielraum für weitgehend preis-

und beschäftigungsneutrale Beitragserhöhungen schaffen könnten. 

1 Auch die eventuell aus Einkommensverschiebungen zugunsten der 
Rentner folgenden Inflationsimpulse können eine Rolle spielen. 
Sie ergeben sich aber, wie erwähnt, unabhängig von der Renten-
finanzierung. 

2 In der Praxis dürfte es ohnehin schwerfallen, bei "mehrstufi-
gen Überwälzungsprozessen" (Schmähl, w., 1977, S.118) eine 
eindeutige Zurechnung der Verantwortlichkeit vorzunehmen. 
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Genauso gut ließe sich aber argumentieren, daß die Zentralbank 

sozialpolitisch bedingte Inflationsimpulse hinnehmen sollte, 

wenigstens solange die Inflationsraten nicht permanent anstei-

gen. Es mag daher im hier interessierenden Zusammenhang genügen, 

die rentenpolitischen Maßnahmen als auslösenden, wenn auch nicht 

unbedingt alleinverantwortlichen Faktor zu betrachten. Im übri-

gen ist mit dem Hinweis auf die Gefahr gesamtwirtschaftlicher 

Fehlentwicklungen noch nicht gesagt, daß die Rentenversicherung 

ihre Ziele auf anderen Wegen - zum Beispiel durch eine Reform 

der Arbeitgeberbeiträge - besser erreichen kann. Vorläufig 

bleibt nur festzuhalten: Ein Anstieg der lohnbezogenen Arbeit-

geberbeiträge kann die Ursache beschäftigungspolitischer Proble-

me sein, selbst wenn die Beitragserhöhung als solche nur gerin-

ge Kosten- und Preiswirkungen mit sich bringt. 

4. Zwischenergebnis: Arbeitgeberbeitrag und Beschäftigung 

Unter dem Aspekt der makroökonomischen Überwälzungsmöglichkei-

ten lassen sich hinsichtlich der beschäftigungspolitischen Be-

deutung des Arbeitgeberbeitrags folgende Ergebnisse festhalten: 

(1) Aufkommensneutrale Verschiebungen der Beitragsstruktur in 

Richtung der Arbeitgeberbeiträge bewirken einen weitgehend 

parallelen Anstieg von Arbeitskosten und Nachfrage. Wurde 

der Produktivitätsfortschritt bereits zu entsprechenden 

Lohn- und Rentensteigerungen genutzt, so korrunt es zu Preis-

erhöhungen, die den Unternehmen eine Überwälzung beitrags-

bedingt zunehmender Stückkosten ermöglichen. Sofern die 

Zentralbank den gesamtwirtschaftlichen Überwälzungsspiel-

raum beschränkt, können negative Beschäftigungseffekte auf-

treten, die den lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträgen anzu-

lasten sind. 

(2) Auf Beschäftigung und Preisniveau wirken beitragsfinanzier-

te Ausgabensteigerungen bei übereinstirrunenden gruppenspe-

zifischen Konsumquoten der Arbeitnehmer und Rentner unter 

vergleichbaren Voraussetzungen wie aufkorrunensneutrale Er-
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höhungen des Arbeitgeberanteils. Übersteigt die Konsumquote 

der Rentner die der Arbeitnehmer, so wächst die Nachfrage 

überproportional und es treten bei unterausgelastetem Pro-

duktionspotential positive Beschäftigungseffekte, bei Voll-

beschäftigung dagegen zusätzliche Preissteigerungen ein. 

Diese Wirkungen sind jedoch im Gegensatz zu den kostenbe-

dingten Preis- und Beschäftigungseffekten nicht den lohnbe-

zogenen Arbeitgeberbeiträgen zuzurechnen. 

(3) Variationen der Beitragssätze können die Lohnverhandlungen 

und damit die Entwicklung der Beitragsbemessungsgrundlage 

beeinflussen. Die Unternehmen dürften Beitragsänderungen 

primär unter Kostenaspekten, aber auch unter Berücksichti-

gung der Vorwälzungsmöglichkeiten bewerten. Die Position 

der Gewerkschaften hängt einmal davon ab, ob sie die Beiträ-

ge als Bestandteile des (Gesamt-)Einkommens der Arbeitnehmer 

oder als (netto-)einkommensmindernde Zwangsabgaben betrach-

ten. Zum anderen spielen verteilungspolitische Vorstellun-

gen, mit den Beitragsverschiebungen einhergehende Leistungs-

änderungen und gemeinsame Interessen der Tarifpartner eine 

Rolle für die unmittelbare lohnpolitische Bedeutung der So-

zialabgaben. Hinzu treten indirekte Einflüsse aufgrund der 

Preiseffekte einer Erhöhung des Arbeitgeberbeitrags. 

(4) Extreme Annahmen über das Verhalten der Tarifpartner, etwa 

im Sinne einer reinen Gesamt- oder Nettolohnorientierung 

der Gewerkschaften, führen zu wenig realitätsnahen Ergebnis-

sen. Die Vielzahl der Bestimmungsfaktoren ermöglicht nur 

grobe Tendenzaussagen über die beitragsbedingten Veränderun-

gen der Bemessungsgrundlage. Unter Berücksichtigung der di-

rekten und indirekten Beziehungen läßt sich die Auffassung 

vertreten, daß lohnpolitische Sekundärwirkungen die Preis-

und möglicherweise hinzutretenden Beschäftigungseffekte so-

wohl von aufkommensneutralen als auch von paritätischen Er-

höhungen des Arbeitgeberbeitrags eher verstärken. 

Insgesamt zeigt sich, daß ein Anstieg der lohnbezogenen Arbeit-

geberbeiträge auch dann Beschäftigungsprobleme verursachen kann, 

wenn die unmittelbaren Kosten- und Preiseffekte relativ unbe-

deutend erscheinen. 
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IV. Probleme der Rentenfinanzierung bei einer Begrenzung der 

gesamtwirtschaftlichen Überwälzungsmöglichkeiten 

Da expansive Erhöhungen der Arbeitskosten bei beschränkten 

makroökonomischen Überwälzungsspielräumen Beschäftigungsproble-

me verursachen können, erscheint es angebracht, die daraus re-

sultierenden Konsequenzen für die finanzielle Stabilität des 

Rentenversicherungssystems zu analysieren. Dieser Zusammenhang 

wird von der Kritik an den lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträgen 

weitgehend vernachlässigt, da sie sich kurzfristig auf die be-

schäftigungspolitischen Aspekte - vor allem hinsichtlich der 

Wirkungen der Sozialabgaben auf Faktorpreise und Faktoralloka-

tion - konzentriert und den fiskalischen Problemen nur in lang-

fristiger Perspektive erhöhte Aufmerksamkeit schenkt. 1 Die ak- · 

tuelle Entwicklung der Beschäftigungssituation in der Bundes-

republik Deutschland mit ihren gravierenden Auswirkungen auf 

die Beitragseinnahmen der Rentenversicherung belegt jedoch die 

Relevanz des Zusammenhangs zwischen Arbeitskosten, Geldpolitik 

und Rentenfinanzierung für die Beurteilung des bestehenden Ein-

nahmensystems. 

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist ein finanzielles 

Gleichgewicht der Rentenversicherung bei gegebenem Beschäfti-

gungsstand.2 Diese Voraussetzung impliziert eine unverzögerte 

Anpassung der Renten an Nominallohnsteigerungen, solange der 

relative Finanzbedarf und die Beitragssätze konstant bleiben. 3 

Darüber hinaus sind Verschiebungen der Beitragsstruktur oder 

Beitragserhöhungen zur Finanzierung relativ steigender Renten-

1 Überwälzungsprobleme spielen in der Literatur ohnehin eine un-
tergeordnete Rolle. Sie werden im allgemeinen nur hinsichtlich 
der mikroökonomischen Belastungswirkungen im Unternehmensbe-
reich diskutiert. Vgl. Bußmann, L., 1981, S.35ff: Watrin, C./ 
Meyer, W., 1963, S.49ff. Sofern makroökonomische Gesichtspunk-
te überhaupt angesprochen werden, beschränken sich die Überle-
gungen auf formale Inzidenzaspekte. Vgl. Rürup, B., 1980a, 
S.61. Eine Ausnahme bilden Schmähl, W./Henke, K.-D./Schell-
haaß, H.M., 1984, S.260ff, die allerdings nicht zu den Anhän-
gern einer Reform der Bemessungsgrundlage der Arbeitgeberbei-
träge zählen. 

2 Die Analyse läßt sich ohne weiteres auf den Falleinerbe-
reits bestehenden Finanzierungslücke übertragen, wenn man 
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ausgaben gegebenenfalls so zu gestalten, daß isoliert gesehen 

keine Finanzierungsdefizite entstehen. Über den Produktivitäts-

fortschritt hinausgehende Arbeitskostenzuwächse führen nun un-

abhängig von ihrer konkreten Ursache mit großer Wahrscheinlich-

keit zu einem Rückgang der Beschäftigung, wenn die Zentralbank 

eine restriktive Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflationsten-

denzen betreibt. 

Die Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Arbeitslosenquote bedeu-

tet für die Rentenversicherung eine Verminderung der Beitrags-

bemessungsgrundlage im Vergleich zu ihrem Ausgabenvolumen, so 

daß bei konstanten Beitragssätzen Finanzierungsengpässe auftre-

ten.1 Neben geringeren Einnahmen spielen in der Realität auch 

Ausgabensteigerungen eine Rolle, weil ältere Arbeitslose unter 

bestimmten Voraussetzungen vorzeitig in den Ruhestand wechseln 

können. Langfristig sinken außerdem die Rentenansprüche der 

zeitweise unbeschäftigten Arbeitnehmer. Derartige Modifikatio-

nen werden im weiteren jedoch vernachlässigt, da sie das Grund-

problem eines aktuellen Budgetdefizits nicht verändern. 

Geht man in Übereinstimmung mit den tatsächlichen Verhältnissen 

davon aus, daß Beitragsausfälle nicht in vollem Umfang durch Aus-

gleichszahlungen der Arbeitslosenversicherung und/oder erhöhte 

Bundeszuschüsse kompensiert werden, so verbleiben nur drei Mög-

lichkeiten zur Bewältigung einer Finanzierungslücke bei der Ren-

tenversicherung: Man kann (1) die Rentenzahlungen reduzieren, 

(2) die Beitragssätze anheben oder (3) früher angesarrrnelte Rück-

lagen auflösen beziehungsweise Kredite aufnehmen. 2 Im letztge-

nicht den absoluten Budgetsaldo, sondern seine Veränderungen 
betrachtet. 

3 Zeitlich verzögerte Rentenanpassungen ändern nichts an der 
Richtung der im folgenden diskutierten Wirkungen, sondern be-
einflussen nur deren quantitative Bedeutung. 

1 Ein Rückgang der Zahl der Beitragspflichtigen kann als Abwei-
chung zwischen dem der Beitragsbemessung zugrundeliegenden 
Alterslastquotienten bei normaler Beschäftigung und dem tat-
sächlichen Quotienten interpretiert werden. Insofern lassen 
sich beschäftigungs- und bevölkerungsbedingte Erhöhungen des 
relativen Finanzbedarfs durchaus miteinander vergleichen. 

2 Die aus der Auflösung von Rücklagen resultierenden Wirkungen 
unterscheiden sich kaum von denen einer Kreditaufnahme, so 
daß auf diesen Fall nicht näher eingegangen werden muß. 
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nannten Fall spielt es keine wesentliche Rolle, ob sich die Ren-

tenversicherung selbst verschuldet oder ob der Staat auf Kredite 

zurückgreift und diese der Rentenversicherung zur Verfügung 

stellt. Sollte der Staat die erforderlichen Mittel durch Ausga-

benkürzungen oder Steuererhöhungen beschaffen, so dürften die 

daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Wirkungen weitge-

hend analog zu denen einer Verminderung der Rentenausgaben oder 

einer Erhöhung der Beitragssätze ausfallen. Im folgenden wird 

von derartigen finanziellen Transaktionen zwischen Staat und 

Rentenversicherung aus Vereinfachungsgründen abgesehen. 

Die Strategie einer Konsolidierung des Haushalts der Rentenver-

sicherung über Ausgabenkürzungen läuft auf eine Herabsetzung 

des mittleren Rentenniveaus nach Maßgabe der durchschnittlichen 

Nettoeinkommensverluste der Arbeitnehmer hinaus. 1 Sozialpoli-

tisch muß diese Wirkung als problematisch angesehen werden, weil 

das Ziel der Sicherung der relativen Stellung des Rentners im 

Sozialgefüge gefährdet erscheint. Würde man den erwünschten Le-

bensstandard der Rentner generell am durchschnittlichen Einkom-

men vergleichbarer Arbeitnehmer unter Einschluß der gerade Ar-

beitslosen orientieren, so könnte man den Einkommensverlust 

zwar hinnehmen. Eine solche Vorgehensweise entspricht jedoch 

nicht der herrschenden Interpretation des Sicherungsziels, das 

von den Einkommensverhältnissen der Erwerbstätigen ausgeht. 

Auch unter stabilitätspolitischen Aspekten wirkt eine Kürzung 

der Renten bei Unterbeschäftigung nicht überzeugend, da sie den 

konjunkturellen Abwärtstrend im Sinne einer Parallelpolitik 

stabilisiert. 

Eine Haushaltskonsolidierung über Einnahmensteigerungen läuft 

zwar nicht der sozialpolitischen Zielsetzung des Sicherungs-

systems entgegen, da die Beiträge unter Berücksichtigung ihrer 

1 Dies gilt in der Tendenz auch unter Berücksichtigung der Ar-
beitslosenversicherung, die einerseits durch Transferzahlungen 
die Nettoeinkommensverluste der Arbeitnehmer und andererseits 
durch Beiträge für die Arbeitslosen die Einnahmenausfälle bei 
der Rentenversicherung begrenzt. 
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Wirkungen auf das Nettoeinkommen der Arbeitnehmer so festge-

setzt werden können, daß die erwünschte Relation zwischen Ren-

te und vergleichbarem Erwerbseinkommen aufrechterhalten bleibt. 

Konjunkturpolitisch gesehen ergibt sich aber auch hier eine 

prozyklische Wirkung der Rentenversicherung. Aufgrund des Ko-

stencharakters der Arbeitgeberbeiträge kann diese Strategie 

- insbesondere in Verbindung mit beitragsinduziert steigenden 

Lohnforderungen - sogar kontraproduktiv wirken, wenn die Zen-

tralbank einer Verschärfung der ohnehin vorhandenen Inflations-

tendenzen entgegenwirkt und damit die Beschäftigung und die 

Beitragseinnahmen weiter absinken. 

Im Gegensatz zu den kurzfristig orientierten Konsolidierungs-

maßnahmen ermöglichen Kreditaufnahmen grundsätzlich eine Kom-

pensation der aktuellen Finanzierungslücke ohne negative Rück-

wirkungen auf sozial- und stabilitätspolitische Ziele. Wenn 

die Rentenversicherung beschäftigungsbedingte Defizite akzep-

tiert, wirkt sie konjunkturellen Rückschlägen entgegen, da sie 

die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert. Allerdings 

scheint diese Konzeption den fiskalischen Erfordernissen nicht 

ausreichend Rechnung zu tragen. Berücksichtigt man jedoch ne-

ben der finanziellen Situation der Rentenversicherung bei Un-

terbeschäftigung auch die Entstehung von Budgetüberschüssen bei 

Überschreitung des normalen Beschäftigungsgrades in Hochkon-

junkturphasen, so gelangt man möglicherweise zu einer anderen 

Beurteilung: Unter der Voraussetzung mittelfristig konstanter, 

am durchschnittlichen Finanzbedarf der Rentenversicherung 

orientierter Beitragssätze gleichen sich Budgetdefizite und 

-Überschüsse im Idealfall über den Konjunkturzyklus hinweg 

weitgehend aus, so daß keine dauerhaften Finanzierungsprobleme 

entstehen. 

Die Vorstellung einer mittelfristig tendenziell konfliktfreien 

Beziehung zwischen fiskalischen, stabilitäts- und sozialpoli-

tischen Zielen läßt sich aber nur unter bestimmten Vorausset-

zungen aufrechterhalten. Vor allem muß eine hinreichend große 

Übereinstimmung der Dauer und Stärke konjunktureller Depres-

sions- und Expansionsprozesse vorliegen, um einen zyklusbezo-
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genen Budgetausgleich zu gewährleisten. Außerdem basiert das 

Konzept der built-in-flexibility des sozialen Sicherungssystems 

auf traditionellen Konjunkturmustern. In Stagflationsphasen 

wird jedoch die stabilitätspolitische Effizienz der konjunktur-

abhängigen Defizite durch die restriktive Gestaltung der mone-

tären Bedingungen beschränkt. 1 Die praktischen Erfahrungen der 

zurückliegenden Jahre waren durch heftige Konjunktureinbrüche 

mit nur kurzen und mäßigen Aufschwungperioden geprägt und spre-

chen eher für die Möglichkeit einer anhaltenden Massenarbeits-

losigkeit als für weitgehend symmetrische Wachstumszyklen. 

Vor diesem Hintergrund erweisen sich die lohnbezogenen Sozial-

abgaben - im übrigen unter Einschluß der Arbeitnehmerbeiträge -

nicht nur beschäftigungspolitisch, sondern auch fiskalisch ge-

sehen als problematisch. In einer dauerhaft unterbeschäftigten 

Wirtschaft reichen sie bei gegebenem Beitragsniveau nicht mehr 

zur Deckung des Finanzbedarfs der Rentenversicherung aus. Für 

diesen Befund ist es unerheblich, ob die Finanzierung der Ren-

ten sich über ihre Beschäftigungswirkungen im Einzelfall selbst 

die Grundlage entzieht, oder ob andere Faktoren - insbesondere 

expansive Lohnsteigerungen, deren vollständige Überwälzung 

verhindert wird - den konjunkturellen Rückschlag verursachen. 

Lehnt man Rentenkürzungen vor allem aus sozialpolitischen und 

Beitragserhöhungen aus stabilitätspolitischen Gründen ab, so 

läßt sich eine Gefährdung des finanziellen Gleichgewichts der 

Rentenversicherung nur durch eine erfolgreiche, auf Stagfla-

tionsperioden zugeschnittene Beschäftigungspolitik vermeiden. 2 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß die Rentenversicherung· 

bei einer lohnbezogenen Bemessung der Sozialabgaben im Fall 

langanhaltender Arbeitslosigkeit mit gravierenden Finanzierungs-

problemen zu rechnen hat. Dieser Zusammenhang wird zwar auch von 

den Kritikern der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge gesehen, 

aber sie begründen ihn nicht mit den mangelnden Möglichkeiten 

1 Dieser Zusammenhang gilt generell für eine antizyklische Fi-
nanzpolitik des Staates. Vgl. Oberhauser, A., 1985, S.205. 

2 Vgl. dazu Oberhauser, A., 1985, S.201-216. 
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einer Überwälzung über den Produktivitätsfortschritt hinaus-

gehender Arbeitskosten, sondern mit deren Wirkungen auf Faktor-

preise und Rationalisierungsinvestitionen. Im Zentrum der Dis-

kussion steht dabei eine arbeitskosteninduzierte Substitution 

der Produktionsfaktoren, also eine Verstärkung des Kapitalein-

satzes zu Lasten der Beschäftigung. Die Bedeutung derartiger 

Überlegungen hinsichtlich der Beziehungen zwischen Arbeitsko-

sten, Beschäftigung und Rentenfinanzen wird im folgenden Kapi-

tel einer näheren Prüfung unterzogen. 
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D. Arbeitgeberbeiträge und Rationalisierung: Interdependenzen 

zwischen Rentenfinanzierung und Produktionstechnik 

I. Beitragsfinanzierte Renten und produktionstechnische Entwick-

lung im Zusammenhang 

Der langfristige Trend zur Rationalisierung und Kapitalintensi-

vierung der Produktion bildet einen wesentlichen Ausgangspunkt 

der neueren Auseinandersetzung mit den lohnbezogenen Arbeitge-

berbeiträgen zur Rentenversicherung. Er wird sowohl unter be-

schäftigungspolitischen als auch unter fiskalischen Aspekten als 

problematisch angesehen. Zwischen den Veränderungen der Produk-

tionsbedingungen und der Finanzierung der Renten bestehen aus 

der Sicht der Kritik an den lohnbezogenen Sozialabgabenwechsel-

seitige Beziehungen: 

(1) Der Kostencharakter der Arbeitgeberbeiträge kann die Unter-

nehmen zu einer Verstärkung ihrer Rationalisierungsbemühun-

gen veranlassen. Sofern produktivitätssteigernde Rationali-

sierungsinvestitionen tatsächlich eine Freisetzung von Ar-

beitskräften und/oder eine langfristige Erosion der Bei-

tragsbemessungsgrundlage mit der in beiden Fällen möglichen 

Konsequenz einer Destabilisierung der Rentenfinanzen nach 

sich ziehen, erscheint es plausibel, die Gestaltung des Bei-

tragssystems für diese Fehlentwicklungen verantwortlich zu 

machen. Die Rentenversicherung spielt in diesem Zusammenhang 

als einer der Bestimmungsfaktoren des produktionstechnischen 

Wandels eine aktive Rolle. Daher hängt die Relevanz dieser 

Variante der Kritik von der behaupteten Kausalität der Ar-

beitgeberbeiträge für den Rationalisierungsprozeß ab. 

(2) Sofern der Übergang zu kapitalintensiveren Produktionsver-

fahren nicht unmittelbar auf die Bemessung der Sozialabga-

ben nach den Bruttolöhnen zurückgeführt werden kann, ver-

lieren die Einwände gegen die bestehende Form der Beitrags-

finanzierung stark an Gewicht. Allerdings läßt sich auch 

dann noch die Eignung der Löhne als Finanzierungsgrundlage 

der Rentenversicherung mit dem Hinweis auf ihre mangelhafte 

Anpassungsfähigkeit an Veränderungen der Produktionstechnik 
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in Frage stellen. Aus dieser Perspektive rücken die Wir-

kungszusammenhänge zwischen den Rationalisierungsinvesti-

tionen und der finanziellen Ergiebigkeit der Arbeitgeber-

beiträge in den Mittelpunkt des Interesses. Die Rentenver-

sicherung wird nun zum passiven Element in einer ökonomi-

schen Entwicklung, deren Konsequenzen jedoch für die Beur-

teilung ihres Finanzierungssystems relevant erscheinen. 

Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Argumentationsebe-

nen bietet es sich an, die Analyse der Beziehungen zwischen Ar-

beitgeberbeiträgen und Rationalisierungsinvestitionen in zwei 

Schritte aufzuteilen. Zunächst werden die Wirkungen beitragsbe-

dingt steigender Arbeitskosten auf den produktionstechnischen 

Wandel untersucht. Unabhängig von den dabei gewonnenen Ergeb-

nissen sind anschließend die Beschäftigungseffekte und die da-

mit möglicherweise einhergehenden Aufkommensschwankungen bei 

den Einnahmen der Rentenversicherung sowie die Wirkungen einer 

zunehmenden Kapitalintensivierung der Produktion auf die lang-

fristige finanzielle Ergiebigkeit der Beitragsbemessungsgrund-

lage zu-diskutieren. In beiden Fällen werden die Finanzierungs-

aspekte nicht isoliert, sondern stets in Verbindung mit den 

gleichzeitig auftretenden Veränderungen der Leistungen der Ren-

tenversicherung betrachtet. 
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II. Wirkungen steigender Arbeitskosten auf Faktorpreise, Ratio-

nalisierungsinvestitionen und Beschäftigung 

1. Theoretische Grundlagen arbeitskosteninduzierter Rationali-

sierungseffekte 

Während die Frage nach den gesamtwirtschaftlichen Überwälzungs-

möglichkeiten von den Kritikern des heutigen Rentenfinanzie-

rungssystems in der Regel vernachlässigt wird, betonen sie ins-

besondere die beschäftigungspolitische Problematik eines ar-

beitskosteninduzierten Anstiegs der Rationalisierungsinvesti-

tionen.1 Der theoretische Hintergrund dieser Auffassung läßt 

sich folgendermaßen skizzieren: "Unter der produktionstechni-

schen Annahme der Substituierbarkeit der Produktionsfaktoren 

Arbeit und Kapital .•• und bei vollkommener Konkurrenz auf den 

Faktormärkten sowie Entlohnung der Faktoren nach ihrer Grenzlei-

stungsfähigkeit ist jedem Faktorpreisverhältnis (Lohnsatz-

Kapitalkosten-Verhältnis) ein kostenminimales Faktoreinsatzver-

hältnis zugeordnet. Ändert sich das Lohnsatz-Kapitalkosten-

Verhältnis, so werden die Unternehmer bestrebt sein, den nun 

teurer gewordenen Faktor in solchem Maße durch den jetzt billi-

geren Faktor zu ersetzen, daß sich ein neues kostenminimales 

Faktoreinsatzverhältnis einstellen wird. Dies ist die Hypothese 

der faktorpreisinduzierten Faktorsubstitution. 112 

Geht man von dem hier angesprochenen Wirkungszusammenhang aus, 

so erscheint die Schlußfolgerung naheliegend, daß ein Anstieg 

der Arbeitskosten pro Beschäftigten zu einer (forcierten) Sub-

stitution von Arbeit durch Kapital 3 und damit zu (steigender) 

Arbeitslosigkeit führt. Aus der Sicht eines einzelnen Unter-

nehmers wäre ein solches Verhalten durchaus zu erwarten, denn 

isoliert gesehen verstärken wachsende Arbeitskosten die Attrak-

tivität zusätzlicher Rationalisierungsinvestitionen4 • Entschei-

1 Da die Beschäftigungswirkungen der Rationalisierungsinvesti-
tionen im Vordergrund der Diskussion stehen, werden die Ratio-
nalisierungseffekte am Zuwachs der Arbeitsproduktivität ge-
messen. Vgl. Külp, B., 1984, S.2. 

2 Basler, H.-P., 1981, S.77. 
3 Vgl. zum Beispiel Sachverständigenrat, 1976, Z.298. 
4 Erweiterungsinvestitionen spielen im vorliegenden Zusammen-
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dend für die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen ist aber die 

Frage, ob allgemein zunehmende Arbeitskosten den Preis der al-

ternativ einsetzbaren Investitionsgüter unberührt lassen. Nur 

wenn der Preis des Faktors Kapital sich nicht oder zumindest 

nicht völlig parallel zu den Arbeitskosten verändert, korrant es 

überhaupt zu einer Verschiebung des Faktorpreisverhältnisses. 

Eine Überprüfung der Kritik an den lohnbezogenen Sozialabgaben 

setzt daher zweckmäßigerweise an diesem Problem an. Ob die Vor-

aussetzungen für eine Substitution zwischen Arbeit und Kapital 

in der Realität gegeben sind, kann vorläufig offen bleiben. Das 

gleiche gilt für die beschäftigungspolitischen Konsequenzen 

verstärkter Rationalisierungsbestrebungen aus gesamtwirtschaft-

licher Perspektive. Die Analyse beschränkt sich somit im ersten 

Schritt auf die Wirkungen nominell steigender Arbeitskosten auf 

das Faktorpreisverhältnis. Um die Preiswirkungen isolieren zu 

können, werden Veränderungen der Faktorproduktivität im folgen-
1 

den zunächst ausgeschlossen. 

Die bislang vorgenorranene Differenzierung nach den alternativen 

Formen einer Zunahme der Arbeitskosten erscheint im Zusarranen-

hang mit der Untersuchung von Rationalisierungseffekten ent-

behrlich, da mögliche Faktorpreisverschiebungen alle betrach-

hang eine untergeordnete Rolle, da sie in erster Linie von 
der Nachfrage- und weniger von der Faktorpreisentwicklung ab-
hängen. Auch die Kritiker der lohnbezogenen Sozialabgaben 
lassen sie außer Betracht. (Reine) Ersatzinvestitionen dienen 
der Aufrechterhaltung des Kapitalbestandes, tragen also nicht 
zur Rationalisierung und Kapitalintensivierung der Produktion 
bei. Sie werden im folgenden ebenfalls nicht berücksichtigt. 

1 Diese Annahme impliziert einen gegebenen Stand der verfügba-
ren Produktionstechnik. Bei konstanter Produktionsmenge kann 
eine Substitution von Arbeit durch Kapital zwar auch dann 
die tatsächliche Arbeits- zu Lasten der Kapitalproduktivität 
erhöhen (Bewegung entlang der Produktivitätskurve). Dieser 
Effekt geht aber nicht auf eine Veränderung der Produktivität 
potentiell einsetzbarer Produktionsfaktoren (Bewegung der 
Produktivitätskurve selbst), sondern ausschließlich auf die 
Mechanisierung der Produktion zurück. Vgl. Külp, B., 1984, 
s.2. 
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teten Fälle in gleicher Weise betreffen. Wie schon die Analyse 

der gesamtwirtschaftlichen Überwälzungsmöglichkeiten gezeigt 

hat, liegen die Unterschiede ohnehin nicht in der Richtung der 

zu erwartenden Wirkungen, sondern in ihrer quantitativen Bedeu-

tung und in ihrer beschäftigungspolitischen Würdigung. Solange 

es nur um die ökonomischen zusammenhänge geht, können die Ur-

sachen des Arbeitskostenanstiegs daher außer Betracht bleiben. 

2. Die Entwicklung der Faktorpreise und ihr Einfluß auf die Be-

schäftigung bei elastischem Geldangebot 

a. Bestimmungsfaktoren der Preise der Produktionsfaktoren Ar-

beit und Kapital 

Der Preis eines Produktionsfaktors entspricht den Faktorkosten 

pro Mengeneinheit. Da sich die Arbeitskosten aus Bruttolöhnen 

und Arbeitgeberbeiträgen zur Rentenversicherung zusammensetzen, 1 

läßt sich der Preis des Produktionsfaktors Arbeit (pA) in Ab-

hängigkeit von Bruttolohn pro Arbeitnehmer2 und Arbeitgeberbei-

trag darstellen: 

Bezeichnet man die Relation zwischen Bruttolöhnen und Arbeits-

menge als Bruttolohnsatz (1), so gilt: 

Damit ist die erste Komponente des Faktorpreisverhältnisses, 

der Arbeitskostensatz fixiert. Der Preis der Arbeit steigt (no-

minell) mit zunehmendem Bruttolohn und/oder zunehmendem Arbeit-

geberbeitrag zur Rentenversicherung. Die zweite Komponente des 

Faktorpreisverhältnisses läßt sich erst im Rahmen einer Analyse 

der Bestimmungsfaktoren der Kapitalkosten ennitteln. 

1 Es werden weiterhin die im einfachen Modell der Einnahmen und 
Ausgaben der Rentenversicherung verwendeten Abgrenzungen un-
terstellt. 

2 An den Ergebnissen würde sich nichts ändern, wenn man Arbeits-
tage oder -stunden als Bezugsgröße einsetzen würde. 
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Für die Überlegungen zu den Wirkungen steigender Arbeitskosten 

auf die Rationalisierungsinvestitionen ist es unerheblich, wel-

che Kosten dem Unternehmen bislang aus dem Einsatz des Produk-

tionsfaktors Kapital entstanden sind. Bei Entscheidungen über 

Variationen der Produktionstechnik wird ein rational handelnder 

Unternehmer unter der Voraussetzung einer gegebenen Produk-

tionsmenge1 und gegebener Produktivität der Produktionsfaktoren 

die zusätzlich~n Kapitalkosten, die aus einer Vergrößerung des 

Kapitaleinsatzes resultieren würden, mit den dadurch einzuspa-

renden Arbeitskosten vergleichen. Zusätzliche Rationalisierungs-

investitionen werden immer dann rentabel, wenn der Arbeitsko-

stensatz relativ zum Kapitalkostensatz steigt. 

Die Kapitalkosten, die ein Unternehmen für den Einsatz weiterer 

Kapital- bzw. (Sach-)Investitionsgüter aufwenden muß (K1 ) hän-

gen zunächst einmal von den aktuellen Investitionsgüterpreisen 

(p1 ) ab. Da die Investitionen über mehrere Produktionsperioden 

hinweg genutzt werden, ist es erforderlich, die Anschaffungs-

kosten auf den gesamten Nutzungszeitraum zu verteilen. Unter-

stellt man der Einfachheit halber einen konstanten Abschrei-

bungssatz (d), so erhält man die aus dem Mehrverbrauch des Pro-

duktionsfaktors Kapital resultierenden Kosten einer Produktions-

periode (K1 ,d) als Produkt von Investitionsgüterpreisniveau, Ab-

schreibungssatz und Investitionsmenge (I): 

(42) KI,d = Pr d I. 

Dem Unternehmen entstehen über den periodenbezogenen zusätzli-

chen Kapitalverzehr hinaus jedoch weitere Kapitalkosten infolge 

der Notwendigkeit zur (Vor-)Finanzierung der Investitionen. 2 

Diese Finanzierungskosten (K1 ,i) hängen vom Zinssatz (i) und 

den zunächst anfallenden Investitionsausgaben ab: 

1 Nur unter dieser Voraussetzung lassen sich Ersatz-, Erweite-
rungs- und Rationalisierungsinvestitionen analytisch sauber 
voneinander trennen. 

2 Es spielt für den Umfang dieser Kosten keine Rolle, ob die 
Investition mit Krediten oder Eigenkapital finanziert wird. 
Im zweiten Fall sind die (kalkulatorischen) Zinsen als Aus-
druck der entgangenen Kapitalerträge aus alternativen Anlagen 
zu verstehen (Opportunitätskosten). 
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(43) KI,i = Pr i I. 

In Verbindung mit Gleichung (42) können nun die zusätzlichen 

Kapitalkosten pro Produktionsperiode als Summe des erhöhten Ka-

pitalverzehrs und der zusätzlichen Zinsaufwendungen dargestellt 

werden: 

(44) K1 = KI,d + KI,i = Pr (d+i) r. 1 

Die Faktoren d und i bringen zum Ausdruck, 11 daß eine Ver-

größerung des Kapitaleinsatzes pro Produkteinheit die Kosten-

rechnung des Unternehmers doppelt belastet: Erstens erhöht sie 

den Kapitalverzehr (die realen Kapitalkosten) und zweitens die 

Zinsbelastung je Produkteinheit. Der erhöhte Kapitalverzehr be-

deutet einen Mehrverbrauch an Produktionsfaktoren, während die 

stärkere Zinsbelastung die erhöhten Zahlungen widerspiegelt, 

die an die Besitzer der Verfügungsgewalt über den Produktions-

faktor Kapital zu leisten sind." 2 Nach Division durch die Menge 

der neu beschafften Kapitalgüter ergibt sich unter Berücksich-

tigung von Abschreibungen und Zinsen folgender Kapitalkosten-

satz als Preis einer zusätzlichen Einheit dieses Produktionsfak-

tors: 

Unter der Voraussetzung eines konstanten Abschreibungssatzes 

variiert der Preis des Produktionsfaktors Kapital mit dem In-

vestitionsgüterpreisniveau und dem Zinssatz. Nur wenn diese bei-

den Bestimmungsfaktoren im Zuge eines Anstiegs der Arbeitskosten 

weitgehend unverändert bleiben, kann der von den Kritikern der 

lohnbezogenen Abgaben behauptete Zusammenhang zwischen Arbeits-

kostenentwicklung und Veränderungen der Produktionstechnik 

auftreten. Daher ist nun zu fragen, ob und in welcher Weise 

Veränderungen der Arbeitskosten die Investitionsgüterpreise 

und/oder das Zinsniveau beeinflussen. 

1 Diese Definition der aus der Beschaffung und Nutzung zusätz-
licher Investitionsgüter resultierenden Kapitalkosten ergibt 
sich analog zu der in der Literatur üblichen Abgrenzung der 
gesamten Kosten des Kapitaleinsatzes. Vgl. Kromphardt, J., 
1968, S.537; Basler, H.-P., 1981, S.81: Krelle, W., 1985, 
S.236. 

2 Kromphardt, J., 1968, S.538/539. 
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b. Alternative Ansätze zur Erklärung der Preisbildung in der 

betrieblichen Praxis 

Solange der Zinssatz konstant bleibt, entscheidet die Entwick-

lung der Investitionsgüterpreise über die Wirkungen zunehmender 

Arbeitskosten auf Faktorpreisverhältnis und Faktorallokation. 

Im folgenden wird daher zunächst unterstellt, daß die Zentral-

bank keine aktive Geldpolitik betreibt, sondern zum gegebenen 

Zinssatz die gerade vorhandene Geldnachfrage befriedigt, das 

heißt das Geldangebot wird vorläufig als völlig elastisch an-

gesehen. Unter dieser Voraussetzung läßt sich der Zusammenhang 

zwischen Arbeitskosten und InVestitionsgüterpreisen im Zugeei-

ner Betrachtung des Preisbildungsprozesses im Investitionsgüter-

sektor herausarbeiten. 

Ausschlaggebend für die Wirkungen eines allgemeinen Anstiegs 

der Arbeitskosten auf die Absatzpreise der Unternehmen (im In-

vestitionsgüterbereich) sind die in der betrieblichen Praxis 

vorherrschenden Preisbildungsprinzipien. Die in der klassischen, 

marginalanalytisch orientierten Preistheorie dominierenden Ge-

winnmaximierungsmodelle werden von den Unternehmen im allgemei-

nen als wenig hilfreich bei der Lösung preispolitischer Proble-

me angesehen, da sie auf weitgehend realitätsfernen Prämissen 

hinsichtlich der Kenntnisse und Verhaltensweisen der Wirt-

schaftssubjekte beruhen. 1 Auch die im folgenden diskutierten 

praxisbezogenen Preisbestimmungsverfahren vereinfachen die tat-

sächlichen Gegebenheiten durch die starke Betonung einzelner 

Determinanten der Preispolitik, erfüllen aber die grundlegenden 

Voraussetzungen für preispolitische Entscheidungen bei unvoll-

kommener Informationslage uhd variablen Umweltbedingungen. 2 

1 Vgl. Schierenbeck, H., 1981; S.229: Meffert, H., 1980, S.293. 
Meffert verweist in diesem Zusam.~erihang auf die Problematik 
folgender Annahmen (S.293/294): 
- kurzfristige Konstanz von Kosten und Nachfrage 
- kurzfristige Gewinnma~imierung als monistisches Ziel 
- vollkommene Information der Ehtscheidungsträger 
- Beschränkung der Analyse auf Ein-Produkt-Unternehmen 
- unendliche Informations- und Reaktionsgeschwindigkeit 
- Rationalverhalten der Kons~~enten und Unternehmer 
- Abstraktion von sonstigen absatzpolitischen Instrumenten 
- statischer Charakter der Preisbildungsmodelle und 
- freie Preisgestaltung ohne äußere (staatliche) Restriktionen. 

2 Vgl. Kotler, P., 1974, S.515. 
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Einen ersten Ansatzpunkt zur Bestimmung der Absatzpreise bilden 

die Produktionskosten eines Unternehmens. Zwar weisen sie unter 

marktwirtschaftlichen Bedingungen keinen unmittelbaren Zusam-

menhang mit der Preisgestaltung auf, aber die Daten der Kosten-

rechnung spielen traditionell eine große Rolle im unternehmeri-

schen Entscheidungskalkül. 1 Die in dieser Hinsicht vermutlich 

vorherrschende Auffassung der Entscheidungsträger läßt sich 

folgendermaßen skizzieren: "Die Preisbildung kann ••• wegen der 

stets unvollkommenen Kenntnis der einzelnen Preis-Absatz-Funk-

tionen und/oder wegen Unsicherheiten über eventuelle Konkurrenz-

reaktionen nicht nach dem theoretischen 'Idealprinzip' der 

(eindeutigen, sicheren) Gewinnmaximierung erfolgen. Vielmehr 

findet im allgemeinen auf sehr vielen Gütermärkten die Preis-

bildung nach dem - im Detail etwas modifizierbaren - Prinzip 

statt: 'Preis= Stückkosten bei normaler Auslastung der Kapazi-

tät plus branchenüblicher (oder marktmachtentsprechender) Ge-

winnzuschlag' - wobei der branchenübliche durchsetzbare Gewinn-

zuschlag in einem gewissen, allerdings nicht sehr starkem Aus-

maß von der (Branchen-)Konjunkturlage abhängig ist. 112 

Das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen 

(IAW) ermittelte 1983 aufgrund von Unternehmensbefragungen in 

baden-württembergischen Industriebetrieben, daß etwa 66% der 

Unternehmen ihre Preise stückkostenbezogen kalkulieren. Mitei-

nem starren Gewinnzuschlag operierten nach eigenen Angaben an-

nähernd 37% der betreffenden Firmen, während die übrigen 63% 

geringfügige situationsabhängige Modifikationen zuließen. Im 

Vergleich zu einer ähnlichen Untersuchung des IAW aus dem Jahr 

1971 nahm der Anteil der primär kostenorientiert kalkulierenden 

Betriebe um fast 12% zu. Gleichzeitig erhöhte sich die Flexi-

bilität der Preisgestaltung, denn der Anteil der mit starren 

Gewinnzuschlägen operierenden Unternehmen sank um rund 17%. 3 

Diese Ergebnisse bestätigen die herausragende Bedeutung der Pro-

duktionskosten in der praktischen Preispolitik. 

1 Vgl. Meffert, H., 1980, S.295. 
2 Kowalski, E., 1978, S.88. 
3 Vgl. Wied-Nebbeling, s., 1984, S.113-115. Die Prozentangaben 

basieren zum Teil auf eigenen Berechnungen anhand der dort 
vorgestellten Untersuchungsergebnisse. 
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Charakteristisch für die kostenbezogene Preisbildung erscheint 

die Orientierung an den Stückkosten bei Normalauslastung. Wür-

den die Unternehmen nämlich ihre Absatzpreise auf der Grundla-

ge tatsächlicher Stückkosten kalkulieren, so liefen sie Gefahr, 

bei nachfragebedingten Absatzeinbußen aufgrund des fixkosten-

induzierten Anstiegs der gesamten Stückkosten konkurrenzunfähig 

zu werden. 1 Der störende Einfluß der Fixkosten läßt sich aller-

dings nicht nur durch eine Preissetzung anhand der "normalen" 

Stückkosten, sondern auch durch einen generellen Verzicht auf 

die Berücksichtigung dieser Kostenkomponente ausschalten. Der 

Preis muß dann auf die variablen Stückkosten bezogen werden, 

von denen man annehmen kann, daß sie über den größten Teil des 

Ausbringungsbereichs hinweg kurzfristig annähernd konstant 

sind. 2 Der Gewinnzuschlag ist bei diesem Kalkulationsprinzip 

eine Bruttogröße, bei der nicht von vornherein feststeht, wie 

hoch der Gewinn- bzw. Fixkostendeckungsbeitrag ausfällt, denn 

es wird ausdrücklich auf eine Verrechnung der fixen Kosten auf 

die Produkte verzichtet. 3 

Stückkostenorientierte Preisbildungsverfahren erfreuen sich in 

der betrieblichen Praxis großer Beliebtheit, weil sie einfach 

zu handhaben sind, den Preiskampf auf ein Minimum reduzieren 

und dem unternehmerischen Streben nach einem "angemessenen Ge-

winn114 Rechnung tragen. Ihre Problematik liegt in der Vernach-

lässigung der Nachfrageentwicklung, insbesondere wenn sie mit 

konstanten Gewinnzuschlägen operieren. Dieser Einwand verliert 

jedoch vor dem Hintergrund allgemein steigender Arbeitskosten 

an Gewicht, da die Unternehmen in der Regel (insbesondere bei 

elastischem Geldangebot) mit weitgehend kostenproportionalen 

Nachfragezuwächsen rechnen können. Sie werden daher aufgrund 

praktischer Erfahrungen mit derartigen Situationen zu Preiser-

höhungen tendieren, solange Konkurrenzunternehmen sich genauso 

verhalten und steigende Preisforderungen am Markt durchgesetzt 

werden können. Allenfalls bei relativ zur Stückkostenentwick-

1 Vgl. Schierenbeck, H., 1981, S.229. 
2 Vgl. Kowalsi, E., 1978, S.88. 
3 Vgl. Schierenbeck, H., 1981, S.230. 
4 Vgl. Lübbert, J., 1964, S.69. 



110 

lung schwankender Nachfrage erscheinen Abweichungen vom einge-

spielten Zuschlagsprinzip möglich, wobei die Flexibilität des 

Gewinnzuschlags nach unten vergleichsweise gering sein dürfte. 

Insgesamt läßt sich daher festhalten, daß Nachfrage- und damit 

einhergehende Absatzveränderungen die Dominanz der kostenbezo-

genen Preispolitik nicht grundsätzlich in Frage stellen, son-

dern nur zu situationsabhängigen Modifikationen der Zuschlags-

kalkulation führen. 1 Die erforderliche Elastizität der Preisge-

staltung wird dabei durch eine - allerdings begrenzte-. Varia-

tion des kostenbezogenen Gewinnzuschlags herbeigeführt. 

Neben der J{qsten- und Nachfrageentwicklung spielt in der preis-

politischen Praxis auch das erwartete Verhalten der konkurrie-

renden Anbieter eine Rolle. 2 Eine konkurrenz- oder branchen-

orientierte Preisbildung läuft darauf hinaus, daß die Unterneh-

men den bisher geforderten Preis beibehalten, sofern der soge-

nannte Leitpreis konstant bleibt. Allgemeine Kostensteigerun-

gen dürften aber - unabhängig davon, ob die Unternehmen sich am 

Preis eines Marktführers oder an den durchschnittlich erzielten 

Preisen der Branche ausrichten - aufgrund eines stillschweigen-

den Einvernehmens zwischen den Anbietern dazu führen, daß sie 

die Preise versuchsweise parallel zu den Stückkosten anheben 

und bei ausreichender Nachfrage auch aufrechterhalten. Die 

Einbeziehung der erwarteten Maßnahmen der Konkurrenz in die 

preispolitische Strategie spricht daher zumindest bei generell 

veränderter Kostensituation nicht gegen die Annahme einer 

grundsätzlich stückkostenbezogenen Kalkulation der Absatzpreise 

und ihrer Veränderungen im Zuge eines Anstiegs der Arbeitsko-

sten. 

Im folgenden wird der Einfluß zunehmender Bruttolöhne und/oder 

Arbeitgeberbeiträge auf den Preis des Produktionsfaktors Kapi-

tal ausgehend von einem derartigen Preisbildungsverhalten ana-

1 In der bereits erwähnten Untersuchung des IAW gaben über 80% 
der befragten Unternehmen an, ihre Preise bei Kostenänderun-
gen zu variieren, während nur rund 15% Nachfrageverschiebun-
gen als Anlaß für Preisänderungen nannten. Vgl. Wied-Nebbe-
ling, S., 1984, S.114. 

2 Vgl. Meffert, H., 1980, S.303. 
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lysiert. Aufgrund der erwähnten Problematik der Zurechnung 

fixer Kosten bietet es sich an, zwei alternative Möglichkeiten 

der kostenbezogenen Preisfestsetzung zu unterscheiden: 

(1) Der Preis kann einmal auf der Basis der Gesamtkosten pro 

Stück bei normaler Auslastung der Produktionskapazitäten 

und eines branchenüblichen (weitgehend konstanten) Gewinn-

zuschlags auf die Gesamtkosten berechnet werden. 

(2) Zum anderen besteht die Möglichkeit, den Preis nach Maßga-

be der variablen Stückkosten und eines branchenüblichen 

(ebenfalls relativ starren) Gewinnzuschlags auf diesen Teil 

der Gesamtkosten zu kalkulieren. 

Weitere Bestimmungsfaktoren der Preisbildung, insbesondere Ver-

änderungen der Nachfrage, werden an entsprechender Stelle modi-

fizierend berücksichtigt. Die klassischen preistheoretischen Er-

klärungsansätze bleiben dagegen aufgrund ihrer problematischen 

Voraussetzungen und mangelnden Realitätsnähe außer Betracht. 

c. Kalkulation der Investitionsgüterpreise nach Maßgabe der 

variablen Stückkosten 

Preisveränderungen kommen bei einer Dominanz der Zuschlagskal-

kulation immer dann zustande, wenn sich die Stückkosten erhö-

hen. Dies ist bei einem sozialabgaben- oder lohnbedingten An-

stieg der Arbeitskosten über den Produktivitätsfortschritt hin-

aus der Fall. Solange das Zinsniveau stabil bleibt, können ar-

beitskosteninduzierte Preiserhöhungen von der Nachfrageentwick-

lung her gesehen am Markt durchgesetzt werden (vgl. Abschnitt 

C.II.1). Vor diesem Hintergrund werden die Wirkungen allgemein 

steigender Arbeitskosten auf den Preis des Produktionsfaktors 

Kapital zunächst analysiert. 

Die einfachste Beziehung zwischen Investitionsgüterpreisen und 

Arbeitskosten erhält man unter der Annahme einer arbeitskosten-

bezogenen Preisbestimmung im Investitionsgütersektor. Diese 

Form der Zuschlagskalkulation läuft .im Ergebnis auf eine Preis-

setzung nach Maßgabe der variablen Kosten pro Stück hinaus, 
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wenn man die gesamten Kapitalkosten als fix betrachtet1 und von 

der Existenz fixer Arbeitskosten absieht. 2 Die variablen (Ar-

beits-)Kosten pro Stück werden aus Vereinfachungsgründen über 

den gesamten relevanten Produktionsbereich hinweg als gleich 

hoch angesehen. Diese Annahme impliziert einen einheitlichen, 

ausbringungsunabhängigen Preis des Produktionsfaktors Arbeit. 

Sie dürfte zumindest bis zur normalen Auslastung der Produkti-

onskapazitäten mit den tatsächlichen Verhältnissen im industri-

ellen Sektor weitgehend übereinstimmen. 3 Alternativ dazu könnte 

man analog zu der Vorgehensweise bei gesamtkostenorientierter 

Preiskalkulation unterstellen, daß die variablen Kosten bei 

normaler Kapazitätsauslastung als Berechnungsgrundlage herange-

zogen werden. 

Die variablen (Arbeits-)Kosten pro Stück (Investitionsgütermen-

geneinheit) ergeben sich unter den erwähnten Voraussetzungen 

als Produkt aus dem Preis des Faktors Arbeit und dem Kehrwert 

der Arbeitsproduktivität (Arbeitskoeffizient) im Investitions-

gütersektor: 

1 In Übereinstimmung mit der Literatur werden die gesamten Pro-
duktionskosten als Summe von Arbeits- und Kapitalkosten in-
terpretiert. Vgl. Kromphardt, J., 1968, S.537: B~sler, H.-P., 
1981, S.77. Die aus der Existenz variabler Kapitalkosten re-
sultierenden Modifikationen werden später berücksichtigt. 

2 Fixe Arbeitskosten spielen erst im Zusammenhang mit einer ge-
samtkostenbezogenen Kalkulation der Investitionsgüterpreise 
eine wesentliche Rolle und werden an entsprechender Stelle 
(implizit) berücksichtigt. Da sich die fixen Arbeitskosten 
im Zuge von Beitrags- und/oder Lohnerhöhungen weitgehend pro-
portional zu den variablen entwickeln dürften, erscheint es 
unproblematisch, die Zuwachsrate der gesamten Arbeitskosten 
auf den variablen Teil zu übertragen. Variationen der Absatz-
preise lassen sich daher auch bei einer Preisbildung nach 
Maßgabe der variablen (Arbeits-)Kosten pro Stück auf den An-
stieg der gesamten Arbeitskosten beziehen. 

3 Erst bei Überschreitung der Normalkapazität ist mit Stückko-
stensteigerungen - etwa aufgrund von Überstundenzuschlägen -
zu rechnen. Aufgrund der günstigen Nachfragesituation können 
die Unternehmen in der Regel auch dann ihre Preise entspre-
chend anheben. Im vorliegenden Zusammenhang kann dieses Pro-
blem jedoch vernachlässigt werden, da es zunächst um die 
Preisveränderungen bei weitgehend parallelen Kosten- und 
Nachfrageverschiebungen vor dem Hintergrund einer gegebenen 
Kapazitätsauslastung geht. Kosteneffekte einer Variation der 
Produktionsmenge resultieren dagegen aus einem überproportio-
nalen Nachfrageanstieg, der durch andere Faktoren erklärt 
werden muß. 
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Unter Berücksichtigung eines branchenüblichen Gewinnzuschlags 

auf die Arbeitskosten {zA) erhält man aus Gleichung (46) den 

Preis einer Investitionsgütereinheit: 

In Verbindung mit Gleichung (45) resultiert aus dieser Bezie-

hung folgende Bestimmungsgleichung für den Preis des Produk-

tionsfaktors Kapital: 

(48) PK = Pr (d+i) = l{l+bu) {l+zA){d+i){A/I). 

Bei konstantem Zinsniveau und konstanter Arbeitsproduktivität 

ziehen beitrags- oder lohnbedingte Erhöhungen der Arbeitsko-

sten unter der Voraussetzung einer arbeitskostenbezogenen Kal-

kulation der Investitionsgüterpreise proportionale Erhöhungen 

der Kapitalkosten nach sich. 1 Das Faktorpreisverhältnis, also 

die Relation zwischen dem Preis des Produktionsfaktors Kapital 

und dem des Produktionsfaktors Arbeit verändert sich nicht, 

denn es wird ausschließlich vom arbeitskostenbezogenen Gewinn-

zuschlag, von Abschreibungs- und Zinssatz sowie von der Ar-

beitsproduktivität in der Investitionsgüterindustrie bestimmt: 

(49) 
l(l+bu) (l+zA)(d+i)(A/I) . 

(1 ) = (l+zA)(d+i)(A/I). 
1 +hu 

Da Veränderungen der Arbeitskosten unter den bislang getroffe-

nen Annahmen keine Verschiebung des Faktorpreisverhältnisses 

zu Lasten des Produktionsfaktors Arbeit bewirken, erweist sich 

die besc:häftigungspolitisch motivierte Kritik an den lohnbezo-

genen Arbeitgeberbeiträgen zur Rentenversicherung vor dem HiA-

tergrund des betrachteten Preisbildungsverfahrens als weitgehend 

gegenstandslos. 

1 Der Wirkungszusanvnenhang impliziert eine vollständige Über-
wälzung des Arbeitskostenanstiegs. Im Zusanvnenhang mit der 
Frage nach den makroökonomischen Überwälzungsrnöglichkeiten 
konnte bereits gezeigt werden, daß die Voraussetzungen da-
für bei elastischem Geldangebot und arbeitskostenproportio-
naler Nachfrageentwicklung erfüllt sind. Die hier vorgenom-
mene Analyse der Faktorpreiseffekte läßt sich daher in vol-
lem Umfang mit der kreislauftheoretischen Betrachtung der 
Überwälzungsproblematik vereinbaren. 
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Dieses Ergebnis gilt jedoch nur, solange die Unternehmen bei 

der Preisbestimmung keine Kapitalkosten berücksichtigen, denn 

eine Preispolitik auf der Grundlage der gesamten variablen Ko-

sten gewährleistet nicht zwangsläufig eine proportionale Ent-

wicklung von Investitionsgüterpreisen und Arbeitskosten. Zwar 

dürfte der größte Teil der variablen Einsatzmengen des Produk-

tionsfaktors Kapital (insbesondere Vorleistungen anderer Unter-

nehmen) in einem limitationalen Verhältnis zu den variablen 

Einsatzmengen des Produktionsfaktors Arbeit stehen. Die gesam-

ten variablen Kosten verändern sich aber nur dann völlig paral-

lel zu den variablen Arbeitskosten, wenn die Preise der aus-

bringungsabhängig zu beschaffenden Kapitalgüter mit der Zuwachs-

rate der Arbeitskosten steigen. Da der Einfluß von Kapitalko-

stenbestandteilen vor allem im Zusammenhang mit einer Kalkula-

tion der Investitionsgüterpreise auf Gesamtkostenbasis eine we-

sentliche Rolle spielt, bietet es sich jedoch an, die Diskus-

sion dieses Problems vorläufig zurückzustellen. 

d. Kalkulation der Investitionsgüterpreise nach Maßgabe der 

totalen Stückkosten 

Werden die Investitionsgüterpreise auf der Grundlage der gesam-

ten Kosten pro Stück festgesetzt, so müssen die Unternehmen von 

den Stückkosten bei normaler Auslastung der Produktionskapazi-

täten ausgehen, wenn ausbringsabhängige Stückkostenschwankungen 

keinen negativen Einfluß auf die Absatzmöglichkeiten ausüben 

sollen. Auf einem derartigen Berechnungsverfahren basieren die 

folgenden Überlegungen zu den Bestimmungsfaktoren der Investi-

tionsgüterpreise bei gesamtkostenorientierter Preisbildung. Die 

gesamten Produktionskosten (KG) pro Stück (Investitionsgüter-

einheit) setzen sich dann aus den zu Faktorpreisen bewerteten 

Einsatzmengen von Arbeit (A) und Kapital (K) pro Stück bei Nor-

malauslastung zusanmen: 
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Unter Berücksichtigung eines branchenüblichen Gewinnzuschlags 

auf die Gesamtkosten (zG) erhält man wiederum den Preis einer 

Investitionsgütereinheit: 

Daraus ergibt sich durch Auflösung nach dem Investitionsgüter-

preisniveau: 

( 52) 
(l+zG) l(l+b0 ) (A/I) 

p = 
I 1 - (l+zG)(d+i)(K/I) 

Neben den bekannten Bestimmungsfaktoren Bruttolohnsatz, Arbeit-

geberbeitrag zur Rentenversicherung und Arbeitsproduktivität im 

Investitionsgütersektor erweisen sich der gesamtkostenbezogene 

Gewinnzuschlag und die Kapitalproduktivität (als Kehrwert des 

Kapitalkoeffizienten) im Investitionsgütersektor bei gesamtko-

stenorientierter Preisbildung als Determinanten der Investi-

tionsgüterpreise. Aus Gleichung (52) erhält man in Verbindung 

mit Gleichung (45) den Preis des Produktionsfaktors Kapital: 

l(l+bul (l+zG)(d+i)(A/I) 

1 - (l+zG)(d+i)(K/I) 

Erhöhungen der Arbeitskosten bewirken bei konstantem Zinsniveau 

auch unter der Voraussetzung einer gesamtkostenbezogenen Kalku-

lation der Investitionsgüterpreise proportionale Erhöhungen der 

Kapitalkosten. Das Faktorpreisverhältnis ist wiederum unabhän-

gig von Bruttolohnsatz und Rentenversicherungsbeitrag der Ar-

beitgeber: 

1 Der Kapitaleinsatz wird zu Wiederbeschaffungspreisen, also 
mit dem aktuellen Investitionsgüterpreisniveau (pI) bewertet. 

Diese Vorgehensweise ist in der betriebswirtschaftlichen Ko-
stenrechnung üblich. So schreibt zum Beispiel Kilger: "Die 
Abschreibungen sind ••• so zu bemessen, daß ihre Höhe jeweils 
dem Preisniveau der laufenden jährlichen Planungs- bzw. Abre-
chungsperiode entspricht." Kilger, W., 1980, S.116. Die For-
derung nach einer zeitgerechten Bewertung folgt aus der Ziel-
setzung der Substanzerhaltung, die eine Ausschüttung von 
Scheingewinnen aufgrund falsch verrechneter Faktoreinsatz-
mengen verbietet. 
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(54) 
(l+zG)(d+i)(A/I) 

1 - (l+zG)(d+i)(K/I) • 

Die im Zusammenhang mit einer arbeitskostenbezogenen Preisbil-

dung im Investitionsgütersektor abgeleiteten Schlußfolgerun9en 

hinsichtlich der beschäftigungspolitischen Relevanz der Arbeit-

geberbeiträge gelten weiterhin in vollem Umfang: Eine Verschie-

bung des Faktorpreisverhältnisses und daraus resultierende ver-

stärkte Rationalisierungsbestrebungen lassen sich unter den 

bislang getroffenen Annahmen nicht begründen. 

Dieses Ergebnis basiert allerdings auf einer Bewertung des Ka-

pitaleinsatzes (pro Stück) mit dem Investitionsgüterpreisni-

veau, das sich erst im Zuge der gesamtkostenbezogenen Preisan-

passung im Investitionsgütersektor einstellt. Die betreffenden 

Unternehmen dürften aber die Wirkungen ihrer Preispolitik auf 

die Kapitalkosten kaum in vollem Umfang antizipieren. Reali-

stischer erscheint daher die Annahme einer zeitlich verzögerten 

Abhängigkeit zwischen dem Preis einer Investitionsgütereinheit 

und den Kapitalkosten pro Stück im Investitionsgütersektor. Sie 

kann durch folgende Funktion, in der t die Bezugsperiode dar-

stellt, konkretisiert werden: 

Bruttolohn- und/oder Beitragssatzvariationen führen nun erst 

nach einiger Zeit zu entsprechenden Veränderungen der Investi-

tionsgüterpreise und der Kapitalkosten. 1 Nach Ablauf der Anpas-

sungsprozesse erreicht das Faktorpreisverhältnis jedoch wieder 

seinen Ausgangswert, so daß zumindest auf Dauer kein Anreiz 

zur Rationalisierung entsteht. 

Zunächst muß allerdings aufgrund der kurzfristig eintretenden 

relativen Verteuerung des Produktionsfaktors Arbeit mit zusätz-

lichen Rationalisierungsinvestitionen gerechnet werden. Da die 

1 Daraus folgt, daß Arbeitskostensteigerungen nicht sofort voll 
überwälzt werden. Diese Überlegung modifiziert die Analyse 
der Überwälzungszusammenhänge geringfügig. Faktorpreis- und 
Preisniveaueffekte lassen sich aber weiterhin im Rahmen eines 
gemeinsamen Erklärungsansatzes ableiten. 
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Lohn- und Lohnnebenkosten gesamtwirtschaftlich den quantitativ 

weitaus bedeutendsten Kostenfaktor darstellen, dürfte aber -

unter Berücksichtigung der ebenfalls arbeitskostenbedingt stei-

genden Preise für Vorleistungen - der größte Teil der Preiser-

höhungen für Investitionsgüter sofort oder nur mit geringer 

Verzögerung anfallen. Nimmt man hinzu, daß Entscheidungen über 

Veränderungen der Produktionstechnik Zeit benötigen, so werden 

vorübergehende Faktorpreisverschiebungen die Rationalisierungs-

tätigkeit allenfalls in geringem Maße anregen. Die Existenz 

zeitlicher Verzögerungen bei der Preisanpassung beinhaltet zwar 

theoretisch die Möglichkeit einer forcierten Substitution von 

Arbeit durch Kapital, relativiert aber die These von der Wir-

kungslosigkeit allgemein steigender Arbeitskosten auf die Ra-

tionalisierungsinvestitionen nur unwesentlich. 1 

Die Ergebnisse der Analyse gesamtkostenbezogener Kalkulations-

verfahren lassen sich ohne weiteres auf die im letzten Abschnitt 

zurückgestellte Preissetzung nach Maßgabe der variablen Gesamt-

kosten übertragen, wenn man annimmt, daß die variablen Einsatz-

mengen der Produktionsfaktoren pro Stück über den relevanten 

Ausbringungsbereich hinweg annähernd konstant sind und die Fak-

torpreise von Mengenvariationen nicht beeinflußt werden. 2 In 

diesem Fall unterscheiden sich die beiden Preisbildungsverfah-

ren nur in der Behandlung fixer Kostenbestandteile: Sie werden 

entweder von vornherein ausgeschlossen, oder - bezogen auf die 

normale Auslastung der Produktionskapazitäten - als konstante 

Größe verrechnet. Unter Berücksichtigung entsprechender Diffe-

renzen bei der Festlegung des angestrebten Gewinnzuschlags, der 

bezogen auf die variablen Gesamtkosten höher angesetzt werden 

muß, wenn der gleiche (Netto-)Stückgewinn erzielt werden soll, 

1 Auch Krelle hält den im Zusammenhang mit allgemeinen Lohn-
bzw. Arbeitskostenveränderungen auftretenden Substitutions-
effekt für zweitrangig, da er nur vor-übergehend - " ••• so-
lange sich die erhöhten Arbeitskosten noch nicht voll auf den 
Preis der Maschinen ausgewirkt haben ••• " - eine Rolle 
spielt. Vgl. Krelle, W., 1961, S.14. Föhl führt zeitlich be-
fristete Faktoreinsatzvariationen ebenfalls auf eine unvoll-
ständige Antizipation der Wirkungen steigender Arbeitskosten 
auf den Preis der Investitionen zurück. Vgl. Föhl, c., 1955, 
s.62. 

2 Vgl. S. 112. 
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führen die alternativen Kalkulationsmethoden tendenziell zu 

übereinstimmenden Preisänderungen bei einer allgemeinen Erhö-

hung der Arbeitskosten. 

Obwohl die Einbeziehung von Kapitalkostenbestandteilen in die 

Preisbildung auch unter Berücksichtigung zeitlicher Verzögerun-

gen bei der Anpassung der Investitionsgüterpreise an die Ar-

beitskostenentwicklung allenfalls vorübergehend zu einer rela-

tiven Verteuerung des Faktors Arbeit führen kann, soll ab-

schließend auf einen bislang vernachlässigten Aspekt eingegan-

gen werden, der erst dann eine Rolle spielt, wenn die Rationa-

lisierungsinvestitionen tatsächlich zunehmen. In diesem Fall 

sind nämlich aufgrund eines Anstiegs der gesamten Investitions-

güternachfrage Rückwirkungen auf das Faktorpreisverhältnis 

nicht ausgeschlossen. 1 Waren die Produktionskapazitäten in der 

Investitionsgüterindustrie vorher annähernd normal ausgela-

stet, so werden die betreffenden Unternehmen auf eine zunehmen-

de Nachfrage wenigstens zum Teil mit Preiserhöhungen reagieren. 

Sie können ihren kostenbezogenen Gewinnzuschlag situationsge-

recht anheben, ohne Mengeneinbußen in Kauf nehmen zu müssen. 

Der Preisanstieg verteuert bei konstantem Zinsniveau den Ein-

satz des Produktionsfaktors Kapital und wirkt daher den Ratio-

nalisierungsbestrebungen (zusätzlich) entgegen. Dieser Effekt 

kann durch auslastungsbedingt steigende Stückkosten (Überstun-

denzuschläge, erhöhter Materialverbrauch etc.) verstärkt wer-

den. Als weitere Voraussetzung für eine Realisierung arbeits-

sparender Investitionen sind daher ausreichende freie Kapazi-

täten im Investitionsgütersektor anzuführen. 2 Auch dieser Ge-

sichtspunkt spricht dafür, die Wahrscheinlichkeit arbeitsko-

steninduzierter Substitutionseffekte eher gering zu veranschla-

gen. 

1 Es wird vorausgesetzt, daß die übrigen Investitionskomponen-
ten nicht zurückgehen. Dies dürfte bei elastischem Geldange-
bot und dementsprechend günstigen Überwälzungsbedingungen im 
allgemeinen zu erwarten sein. 

2 Diese Voraussetzung wird im allgemeinen übersehen. Vgl. Bock, 
G.H., 1968, S.13. 



119 

3. Die Entwicklung der Faktorpreise und ihr Einfluß auf die Be-

schäftigung bei unelastischem Geldangebot 

Die Wirkungen steigender Arbeitskosten auf das Faktorpreisver-

hältnis bei primär kostendeterrniniertem Preissetzungsverhalten 

der Unternehmen (im Investitionsgütersektor) wurden bislang un-

ter der Voraussetzung diskutiert, daß Preissteigerungen für In-

vestitionsgüter am Markt durchgesetzt werden können. Die Reali-

sierbarkeit kostenbezogener Preisforderungen hängt von der Ent-

wicklung der nominellen Nachfrage (nach Investitionsgütern) ab. 

Im Rahmen der Analyse der makroökonomischen Überwälzungsmög-

lichkeiten konnte gezeigt werden, daß bei elastischem Geldange-

bot auf Stückkostenerhöhungen beruhende Preissteigerungen kaum 

an einer unzureichenden Nachfrage scheitern dürften. Die im 

voranstehenden Abschnitt getroffene Annahme eines unabhängig 

von der Geldnachfrage konstanten Zinssatzes ermöglichte es zu-

nächst, von entsprechenden geldpolitischen Rahmenbedingungen 

auszugehen. Da in der Realität allenfalls mit einer begrenzten 

Elastizität des Geldangebots gerechnet werden kann, muß aber 

das Zinsniveau als zweiter Bestimmungsfaktor der Kapitalkosten 

in die Betrachtung aufgenommen werden. 

a. Wirkungen einer restriktiven Geldpolitik auf Kapitalkosten 

und Faktorpreisverhältnis 

Aufgrund der stabilitätspolitischen Zielsetzung der Zentralbank 

sind im Zuge eines Anstiegs der Arbeitskosten immer dann re-

striktive, zinssteigernde geldpolitische Maßnahmen zu erwarten, 

wenn kostenbedingte Inflationstendenzen auftreten. Wie die 

Überlegungen zur Überwälzung von Bruttolohn- und/oder Beitrags-

satzerhöhungen gezeigt haben, gilt dieser Zusammenhang im all-

gemeinen bei Kostensteigerungen über den Produktivitätsfort-

schritt hinaus. Unterstellt man weiterhin eine konstante Fak-

torproduktivität,1 um die Faktorpreiseffekte isoliert herausar-

beiten zu können, so liegt eine entsprechende Konstellation be-

reits bei absolut steigenden Arbeitskosten vor. 

1 Diese Annahme wird im folgenden Abschnitt problematisiert. 
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Wenn die Zentralbank stückkosteninduzierte Inflationstendenzen 

mit einem restriktiven Einsatz ihres geldpolitischen Instru-

mentariums zu bekämpfen versucht, sind aufgrund der damit 

einhergehenden Beschränkung der gesamtwirtschaftlichen Über-

wälzungsmöglichkeiten negative Beschäftigungswirkungen zu 

erwarten. Sie werden sich wegen des steigenden Zinsniveaus 

zunächst auf den Investitionsgüterbereich konzentrieren. 

Der eintretende Rückgang der gesamten Investitionsgüternach-

frage muß aber nicht zwangsläufig mit sinkenden.Rationalisie-

rungsinvestitionen verbunden sein. Geldpolitisch bedingte Nach-

fragesenkungen (relativ zur Stückkostenentwicklung) könnten die 

Unternehmen gerade wegen der verminderten Absatzchancen zu ko-

stensparenden Rationalisierungsbestrebungen veranlassen, wäh-

rend sie nur auf Erweiterungsinvestitionen zunehmend verzich-

ten, möglicherweise sogar (reine) Ersatzinvestitionen nicht 

mehr in vollem Umfang realisieren. Insofern ist eine Verschär-

fung der Beschäftigungssituation durch Verschiebungen der In-

vestitionsschwerpunkte nicht ohne weiteres ausgeschlossen. 

Fraglich erscheint aber, ob sich eine forcierte Substitution 

von Arbeit durch Kapital unter Kostenaspekten bei den herrschen-

den monetären Bedingungen noch lohnt, denn der Zinsanstieg ver-

teuert den Einsatz des Produktionsfaktors Kapital und wirkt da-

her einer Veränderung der Faktorkombination entgegen. 

Sofern sich die Investitionsgüterpreise weitgehend parallel zu 

den Arbeitskosten entwickeln, ergibt sich unter Berücksichti-

gung der Zinssteigerungstendenzen sogar eine Veränderung des 

Faktorpreisverhältnisses zu Lasten des Produktionsfaktors Kapi-

tal und damit ein Anreiz zur Verminderung der Rationalisierungs-

investitionen. Allenfalls bei einer Kalkulation der Investiti-

onsgüterpreise nach Maßgabe der variablen oder gesamten Arbeits-

und Kapitalkosten pro Stück sowie einer zeitlich verzögerten 

Preisanpassung ist vorübergehend mit gegenläufigen Effekten zu 

rechnen. Auch dann dürfte aber der Zinsanstieg den mittelfri-

stig ohnehin entfallenden und quantitativ nicht allzu gravie-

renden Trend zur verstärkten Rationalisierung zumindest weiter 

abschwächen. Man kann sogar vermuten, daß der Zinseffekt im 

Vergleich zu der kurzfristig unterproportionalen Verteuerung der 
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Investitionsgüter dominiert, da eine inflationspolitisch effi-

ziente Geldpolitik mit deutlichen Zinssteigerungen arbeiten 

muß. Selbst wenn die Investitionsgüterpreise der Arbeitskosten-

entwicklung zeitlich verzögert folgen, scheint daher - in völ-

ligem Gegensatz zu der Auffassung der Kritiker lohnbezogener 

Sozialabgaben - ein Substitutionseffekt zu Lasten des Faktors 

Kapital im Sinne einer gebremsten Rationalisierungstätigkeit 

die realistischere Möglichkeit zu sein. 

Man muß allerdings beachten, daß diese Schlußfolgerung für kon-

junkturunabhängige, rein stückkostenorientierte Preisforderun-

gen der Investitionsgüterindustrie abgeleitet wurde. Aufgrund 

der zinsbedingten Einschränkung der gesamten Investitionsgüter-

nachfrage sinkt jedoch die Produktion im Investitionsgütersek-

tor. Denkbar wäre daher, daß die betreffenden Unternehmen ihre 

Preisforderungen bzw. ihren kostenbezogenen Gewinnzuschlag re-

duzieren. Wenn aber die Preise industriell gefertigter Produk-

te primär von den Produktionskosten determiniert werden und 

daher - auch aus organisatorischen Gründen - kurzfristig ziem-

lich starr sind, führen Nachfrage- und Absatzverluste auf sol-

chen Märkten zunächst einmal zu Mengen- und erst sekundär zu 

Preisreaktionen. 1 Daher kann grundsätzlich nicht mit einer aus-

reichenden Flexibilität der Investitionsgüterpreise nach unten 

gerechnet werden. Auch wenn der Gewinnzuschlag in gewissem Um-

fang von der Absatzentwicklung beeinflußt wird, dürfte der 

Preis des Produktionsfaktors Kapital wegen des steigenden Zins-

niveaus in Relation zu den Arbeitskosten eher zunehmen. 

Unter restriktiven geldpolitischen Rahmenbedingungen, wie sie 

bei Arbeitskostenzuwächsen über den Produktivitätsfortschritt 

hinaus typischerweise vorliegen, erweist sich das Rationalisie-

rungsdruckargument daher als unzutreffend. Im Gegensatz zu dem 

häufig behaupteten Zusammenhang zwischen Arbeitskosten, Faktor-

preisverhältnis und Faktorkornbination läßt sich aus der Analyse 

der Entwicklung von Investitionsgüterpreisen und Zinsen eher 

der umgekehrte Schluß ziehen: steigende Arbeitskosten führen 

ohne parallele Erhöhungen der Arbeitsproduktivität zu Inflati-

1 Vgl. Kowalski, E., 1978, S.88. 
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onstendenzen. Der Preis des Produktionsfaktors Kapital nimmt 

infolge der Kostensteigerungen im Investitionsgütersektor ten-

denziell mit der Wachstumsrate der Arbeitskosten zu. Restrik-. 

tive Maßnahmen der Zentralbank als Reaktion auf Preisniveau-

steigerungen wirken zinstreibend und laufen in Verbindung mit 

dem dominierenden Preisbildungsverhalten in der Investitions-

güterindustrie auf eine relative Verteuerung des Faktors Kapi-

tal hinaus. Infolgedessen werden die Unternehmen insgesamt da-

zu tendieren, ihre Rationalisierungstätigkeit gegenüber der 

Situation vor der Erhöhung der Arbeitskosten einzuschränken. 

b. Rationalisierung bei Unterbeschäftigung: Kostendruck und 

technischer Fortschritt 

Empirisch kann in Stagflationsphasen eine Erhöhung des Anteils 

der Rationalisierungsinvestitionen am gesamten Investitionsvo-

lumen beobachtet werden. 1 Dieses Phänomen steht jedoch nicht 

im Widerspruch zu der vorliegenden Wirkungsanalyse, sondern 

bringt allenfalls zum Ausdruck, daß Erweiterungs- und vermut-

lich auch reine Ersatzinvestitionen von restriktiven geldpoli-

tischen Maßnahmen und damit verbundenen Nachfragesenkungen 

noch stärker getroffen werden als die Rationalisierungsinvesti-

tionen. Eine Verlagerung der Investitionsschwerpunkte kann erst 

dann zu einer Verschärfung der Beschäftigungssituation beitra-

gen, wenn die Rationalisierungskomponente nicht nur relativ, 

sondern auch absolut ausgeweitet wird. Nehmen die Rationali-

sierungsinvestitionen dagegen absolut ab, so läuft dies auf 

eine Verminderung der technologisch bedingten Arbeitskräfte-

freisetzungen hinaus, 2 obwohl die Arbeitslosigkeit aus konjunk-

turellen Gründen insgesamt durchaus wachsen kann. Es wäre da-

her verfehlt, wollte man aus Veränderungen der relativen Be-

deutung einzelner Investitionskomponenten direkt auf einen 

zunehmenden Rationalisierungsdruck zu Lasten des Faktors Ar-

beit schließen. 

1 Vgl. Basler, H.-P., 1981, S.77. 
2 Derartige Freisetzungseffekte müssen sich nicht zwangsläufig 

in einem Anstieg der Arbeitslosigkeit niederschlagen. Auf 
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Andererseits resultiert aus einer geringfügigen Verschiebung 

des Faktorpreisverhältnisses im Sinne einer relativen Verteue-

rung des Produktionsfaktors Kapital noch keine Tendenz zu ab-

soluten Einschränkungen arbeitssparender Investitionen. Die in 

Stagflationsphasen eintretende Verschlechterung der Kosten-

Erlös-Relation stellt in jedem Fall einen wirksamen Anreiz für 

die Suche nach kostensparenden Maßnahmen im Produktionsbereich 

dar. Sofern die Produktivität der Investitionsgüter im Zuge 

des technischen Fortschritts verbessert werden kann, mag es 

unter Kostenaspekten auch bei weitgehend unverändertem oder zu 

Lasten des Kapitals verschobenem Faktorpreisverhältnis lohnend 

erscheinen, arbeitskostenmindernde Rationalisierungsinvestitio-

nen durchzuführen. Dies gilt unter der Voraussetzung, daß die 

bislang ausgeklammerten Produktivitätsveränderungen gegenüber 

den Preiseffekten dominieren. Unterstellt man aber eine weit-

gehend arbeitskostenunabhängige technologische Entwicklung, so 

ist mit dieser Wirkung in jedem Fall zu rechnen. Sie wird 

durch die Faktorpreiseffekte zunehmender Arbeitskosten in Ver-

bindung mit restriktiven monetären Bedingungen sogar geringer 

ausfallen als bei nominell unveränderten Arbeits- und Kapital-

kosten. 

Dem könnte man entgegenhalten, daß der technische Fortschritt 

langfristig durch Arbeitskostensteigerungen verstärkt in ar-

beitssparender Richtung verläuft. 1 Wäre dies zutreffend, so 

müßte man faktorpreisinduzierte Produktivitätseffekte zugun-

sten des Kapitals bei der Beurteilung wachsender Arbeitskosten 

berücksichtigen. Wenn aber gesamtwirtschaftlich der Preis des 

Produktionsfaktors Kapital systematisch mit dem des Produk-

tionsfaktors Arbeit zusammenhängt, dürfte es - gerade auf lan-

ge Sicht - wenig wahrscheinlich sein, daß ein derartiger An-

reiz zur Konzentration der Forschungs- und Entwicklungsaktivi-

die Frage nach den Kompensationsmöglichkeiten wird im weite-
ren Verlauf der Arbeit noch näher eingegangen. Vgl. Abschnitt 
D.III.2. 

1 Vgl. Kromphardt, J., 1968, s.529ff. 
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täten auf arbeitssparende Erfindungen zustande kommt. 1 Insge-

samt läßt sich daher auch unter Einschluß der Wirkungen der 

Arbeitskosten auf den technischen Fortschritt die Auffassung 

vertreten, daß von der Faktorpreisentwicklung her gesehen we-

nig für die Gültigkeit des Rationalisierungsdruckarguments 

spricht. 

Damit soll nicht gesagt werden, daß Arbeitskostensteigerungen 

über den Produktivitätsfortschritt hinaus überhaupt keine Wir-

kungen auf die Investitionstätigkeit ausüben. Aufgrund der 

geldpolitisch begrenzten Überwälzungsmöglichkeiten müssen die 

Unternehmen in Stagflationsphasen eine Verschlechterung ihrer 

Kosten-Erlös-Relation hinnehmen, wenn es ihnen nicht gelingt, 

die Gesamtkosten entsprechend zu reduzieren. Insofern erscheint 

es naheliegend, daß sie auf den anhaltenden Kostendruck bei 

unzureichenden Preiserhöhungsspielräumen mit verstärkten Ratio-

nalisierungsanstrengungen reagieren. Möglicherweise werden da-

durch Rationalisierungspotentiale erschlossen, deren Nutzung 

bislang nicht unbedingt erforderlich war. 2 Dieser Effekt ba-

siert jedoch nicht auf einer Verschiebung des Faktorpreisver-

hältnisses und muß daher auch keineswegs zwangsläufig auf eine 

Veränderung der Faktorkombination hinauslaufen, sondern kann 

sich ebensogut in einer proportionalen Verminderung der Faktor-

einsatzmengen niederschlagen. Maßgeblich für die Richtung der 

Rationalisierungseffekte sind die verfügbaren produktionstech-

nischen Alternativen, während die Faktorpreise aus den erwähn-

1 Die technologische Entwicklung kann trotzdem primär zu einer 
Verminderung des Arbeitseinsatzes führen, wenn Produktivi-
tätssteigerungen in diesem Bereich leichter zu erzielen sind. 

2 Rothschild schreibt in diesem Zusammenhang: "Wir dürfen uns 
den Unternehmer nicht als einen homo oeconomicus vorstellen, 
der täglich und stündlich darauf aus ist, seine Produktions-
methoden zu ändern und auf den neusten Stand zu bringen. Der 
Produktionsablauf in einem Betrieb ist fast immer bis zu ei~ 
nem gewissen Grad an eine bestimmte Betriebstradition gebun-
den. Werden nun höhere Löhne gefordert und dadurch die Kosten 
gesteigert, so werden die Betriebsleitungen veranlaßt, ihren 
Produktionsprozeß neu zu durchdenken und nach Rationalisie-
rungs- und Einsparungsmöglichkeiten Ausschau zu halten." 
Rothschild, K.W., 1963, S.137. 
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ten Gründen nur eine untergeordnete Rolle spielen. 1 

Freisetzungseffekte ergeben sich aber unabhängig davon, ob der 

Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit über- oder nur unter-

proportional eingeschränkt wird. 2 Da diese Rationalisierungs-

möglichkeiten andernfalls nicht genutzt worden wären, erscheint 

eine Zurechnung der Beschäftigungswirkungen auf den Arbeits-

kostenanstieg durchaus gerechtfertigt. Allerdings dürften zu-

sätzliche Produktivitätssteigerungen nur in eng begrenztem Maße 

realisierbar sein, da die Unternehmen im Wettbewerb auf vor-

teilhafte produktionstechnische Neuerungen allenfalls dann 

(vorübergehend) verzichten können, wenn diese nur zu geringen 

Einsparungen führen. 3 Insgesamt läßt sich daher festhalten, 

daß die Erschließung bereits vorhandener, aber noch nicht um-

gesetzter Rationalisierungspotentiale keine wesentlichen Modi-

fikationen der Untersuchungsergebnisse erfordert. Die negati-

ven Beschäftigungswirkungen expansiver Arbeitskostensteigerun-

gen bei begrenztem Geldangebot dürften selbst unter der noch 

zu diskutierenden Annahme, daß die Freisetzungseffekte in vol-

lem Umfang zu Arbeitslosigkeit führen, kaum spürbar verstärkt 

werden. 

1 Diese Auffassung wird durch eine empirische Untersuchung von 
Basler bestätigt, der bei einem Vergleich von Industriegrup-
pen in der Verarbeitenden Industrie keine Anhaltspunkte für 
einen Zusammenhang zwischen Lohnkostendruck und Rationalisie-
rung fand. "Es scheint daher eher erfolgversprechend zu sein, 
den hauptsächlichen Bestimmungsgrund für die industrielle 
Rationalisierung im Bereich neuer Technologien zu suchen." 
Basler, H.-.P., 1981, s.102. 

2 Freisetzungseffekte dieser Art werden von den Kritikern der 
lohnbezogenen Sozialabgaben im übrigen nicht berücksichtigt. 

3 Auf Märkten mit geringer Wettbewerbsintensität sind im allge-
meinen die Überwälzungsmöglichkeiten entsprechend besser, so 
daß hier der Kostendruck weniger zu Buche schlägt. Daher kön-
nen auch in diesem Fall die zusätzlichen Rationalisierungs-
effekte im großen und ganzen vernachlässigt werden. 
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4. Zwischenergebnis: Faktorpreise und Rationalisierung 

Die Analyse der Wirkungen einer allgemeinen Zunahme der Arbeits-

kosten auf die Entwicklung der relativen Faktorpreise führt zu 

folgenden thesenartig zusammengefaßten Ergebnissen: 

(1) Der Preis des Produktionsfaktors Arbeit hängt von den Ver-

änderungen des Bruttolohnsatzes und des Arbeitgeberbei-

trags zur Rentenversicherung ab, während der Preis des 

Produktionsfaktors Kapital mit dem Investitionsgüterpreis-

niveau und dem Zinssatz variiert. Arbeits- und Kapitalko-

stensatz können nicht isoliert gesehen werden, da Verände-

rungen der Arbeitskosten die Investitionsgüterpreise und 

das Zinsniveau beeinflussen. Realitätsnahe Aussagen über 

die Entwicklung des Faktorpreisverhältnisses setzen daher 

eine systematische Analyse dieser Wirkungszusammenhänge 

voraus. 

(2) Bei elastischem Geldangebot bzw. konstantem Zinssatz ent-

scheidet die Entwicklung der Invesitionsgüterpreise über 

den Einfluß der Arbeitskosten auf den Preis des Produk-

tionsfaktors Kapital. Die Absatzpreise. werden in derbe-

trieblichen Praxis vorzugsweise nach Maßgabe der variablen 

oder gesamten Kosten pro Stück sowie eines kostenbezogenen 

Gewinnzuschlags kalkuliert. In beiden Fällen ergibt sich 

bei Erhöhungen des Arbeitskostensatzes ein arbeitskosten-

proportionaler Anstieg der Kapitalkosten, so daß die rela-

tiven Faktorpreise tendenziell unverändert bleiben. Zusätz-

liche Rationalisierungsinvestitionen sind daher im allge-

meinen nicht oder allenfalls vorübergehend und nur in ge-

ringem Umfang zu erwarten. 

(3) Die Annahme einer begrenzten Elastizität des Geldangebots 

dürfte den tatsächlichen Verhältnissen besser entsprechen 

als die Voraussetzung eines unabhängig von der Geldnachfra-

ge konstanten Zinssatzes. Versucht die Zentralbank, arbeits-

kosteninduzierte Inflationstendenzen durch eine restriktive 

Geldpolitik zu bekämpfen, so bewirken die daraus resultie-

renden Zinssteigerungstendenzen bei weitgehend arbeitsko-

stenproportional zunehmenden Investitionsgüterpreisen eine 
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relative Verteuerung des Produktionsfaktors Kapital. Dies 

gilt auch uriter Berücksichtigung zeitlich verzögerter 

Preisanpassungen im Investitionsgütersektor und einer ge-

wissen konjunkturellen Elastizität des kostenbezogenen Ge-

winnzuschlags. Insgesamt werden die Unternehmen daher 

nicht zu einer Ausweitung, sondern eher zu einer Verminde-

rung ihrer Rationalisierungsinvestitionen tendieren. 

(4) Dieses Ergebnis steht nicht im Widerspruch zu der empiri-

schen Beobachtung eines relativen Anstiegs der Rationalisie-

rungstätigkeit in Stagflationsphasen und impliziert auch 

keineswegs zwangsläufig einen absoluten Rückgang arbeits-

sparender Investitionen, da die technologische Entwicklung 

trotz der Verschiebung des Faktorpreisverhältnisses einen 

verstärkten Einsatz des Produktionsfaktors Kapital nahele-

gen kann. Die Richtung des technischen Fortschritts dürfte 

jedoch aufgrund des systematischen Zusammenhangs zwischen 

Arbeits- und Kapitalkosten nicht von den Faktorpreisen be-

stimmt werden, so daß zunehmende Arbeitskosten in Verbin-

dung mit restriktiven monetären Bedingungen dem technolo-

gisch bedingten Trend zur Kapitalintensivierung insgesamt 

eher entgegenwirken. Bei begrenzten Überwälzungsmöglichkei-

ten kann allenfalls die dadurch hervorgerufene verstärkte 

Nutzung von Rationalisierungspotentialen Arbeitskräftefrei-

setzungen nach sich ziehen, deren quantitative Bedeutung 

jedoch eher gering zu veranschlagen ist. 

Insgesamt läßt sich daher festhalten, daß die Analyse der Fak-

torpreisentwicklung im Zuge eines allgemeinen Anstiegs der Ar-

beitskosten kaum überzeugende Anhaltspunkte für die Gültigkeit 

des Rationalisierungsdruckarguments liefert. Die zentrale These 

der beschäftigungspolitisch motivierten Kritik an den lohnbe-

zogenen Arbeitgeberbeiträgen zur Rentenversicherung muß somit 

im wesentlichen als unbegründet angesehen werden. 
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III. Wirkungen steigender Rationalisierungsinvestitionen auf 

die Einnahmen der Rentenversicherung 

1. Theoretische Grundlagen rationalisierungsbedingter Einnah-

meneffekte 

Die beschäftigungspolitisch motivierte Kritik an den lohnbezo-

genen Arbeitgeberbeiträgen widmet ihre Aufmerksamkeit in erster 

Linie dem Zusarranenhang zwischen Arbeitskosten, Rationalisierung 

und Faktoreinsatz. Demgegenüber greift die Diskussion der Wir-

kungen steigender Rationalisierungsinvestitionen auf die Ent-

wicklung der Rentenversicherungseinnahmen auch die fiskalischen 

Aspekte produktionstechnischer Veränderungen auf: "Das Ziel der 

finanziellen Ergiebigkeit kann bei einer lohnbezogenen Bemes-

sungsgrundlage dauerhaft in Gefahr geraten,wenn die Betriebe 

stark rationalisieren und weniger Arbeitskräfte benötigen. Die 

gesamtwirtschaftliche Leistung würde stärker ansteigen als die 

Lohnsumme, weil bisher beitragspflichtige Arbeitskräfte durch 

Maschinen ersetzt werden. 111 Infolge der Kapitalintensivierung 

der Produktion rechnet man also mit einer sinkenden Bedeutung 

des Produktionsfaktors Arbeit für die Erstellung des Sozialpro-

dukts, so daß die Möglichkeit einer Erosion der Finanzierungs-

grundlage der sozialen Sicherung in Betracht gezogen werden 

muß. 2 

Aufgrund der Verknüpfung von Beschäftigungs- und Finanzierungs-

aspekten in der aktuellen Diskussion erscheint es naheliegend, 

die Zweifel an der finanziellen Ergiebigkeit der Bemessungs-

grundlage unmittelbar auf ihre vermuteten Wirkungen hinsicht-

lich der Rationalisierungsinvestitionen zurückzuführen. In die-

sem Fall hätte man es nur mit einer langfristigen Variante des 

Rationalisierungsdruckarguments zu tun. Arbeitskosteninduzierte 

Faktorpreisverschiebungen würden demnach zu einer forcierten 

Substitution von Arbeit durch Kapital führen. Daraus resultie-

rende Freisetzungseffekte wären als dauerhaft anzusehen und wür-

den dementsprechend auch langfristig sinkende Beitragseinnahmen 

1 Bußmann, L., 1981, S.58. 
2 Vgl. Rürup, B., 1980b, s.57. 
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nach sich ziehen. Beitragssatzerhöhungen zum Ausgleich der Fi-

nanzierungsengpässe hätten in einer solchen Situation kontra-

produktive Wirkungen, da sie den beschriebenen Anpassungspro-

zeß erneut in Gang setzen würden: Der circulus vitiosus wäre 

geschlossen. Aus dieser Sicht gelangt man zu der Schlußfolge-

rung, daß die Beitragsbemessungsgrundlage selbst eine Ursache 

der Kapitalintensivierung der Produktion darstellt, deren Kon-

sequenzen ihre Ergiebigkeit auf Dauer gefährden. 1 

Da die langfristige Variante des Rationalisierungsdruckargu-

ments in ihrer theoretischen Begründung mit der kurzfristigen 

übereinstimmt, erübrigt sich eine gesonderte Behandlung dieses 

Problems. Wie die Analyse der Beschäftigungsaspekte gezeigt 

hat, dürfte der unterstellte Zusammenhang zwischen Arbeitsko-

sten, Faktorpre_isverhäl tnis und Faktorsubsti tution gesamtwirt-

schaftlich nicht gegeben sein. Allerdings kann daraus noch kei-

neswegs auf die Irrelevanz rationalisierungsbedingter Einnah-

meneffekte geschlossen werden. Die Eignung der Beitragsbemes-

sungsgrundlage läßt sich unter fiskalischen Gesichtspunkten 

auch dann in Frage stellen, wenn Substitutionsvorgänge zwischen 

Arbeit und Kapital aus anderen Gründen zustande kommen. Die 

Problematik reduziert sich damit jedoch auf die Analyse der 

Konsequenzen eines primär technologisch determinierten, lang-

fristig als gegeben unterstellten Trends zur Kapitalintensivie-

rung der Produktion für die Finanzierung der Renten. 

In diesem Sinne verbleiben zwei Möglichkeiten einer Erosion der 

Bemessungsgrundlage aufgrund fortgesetzter Rationalisierungsbe-

strebungen, die im allgemeinen nicht deutlich voneinander un-

terschieden werden: 

(1) Wenn sich rationalisierungsbedingte Produktivitätssteige-

rungen gesamtwirtschaftlich in einem dauerhaften Anstieg 

der Arbeitslosigkeit niederschlagen, kommt es zu einer an-

haltenden Belastung der Rentenversicherung durch ausfallen-

de Beiträge, sofern man in Übereinstinmung mit den tatsäch-

1 Vgl. Mackscheidt, K., 1983, S.503. 
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liehen Gegebenheiten annimmt, daß die Arbeitslosenversiche-

rung keinen vollständigen Ausgleich der Mindereinnahmen ge-

währleistet. 

(2) Auch unter der Voraussetzung einer wirksamen Kompensation 

der Freisetzungseffekte von Rationalisierungsinvestitionen 

können Finanzi_erungsengpässe auftreten, wenn der Produkti-

onsfaktor Arbeit im Zuge der technologischen Entwicklung 

an Bedeutung verliert und sein Anteil an der gesamtwirt-

schaftlichen Wertschöpfung zurückgeht. In diesem Fall wür-

den die Einnahmen der Rentenversicherung nicht mehr mit 

der Leistungskraft der Wirtschaft Schritt halten. 

Um der Gefahr einer Vermischung der Rationalisierungsaspekte 

mit anderen Problemkreisen vorzubeugen, erfolgt die Überprüfung 

dieser alternativen Möglichkeiten vor dem Hintergrund eines ge-

gebenen Rentenniveaus und einer konstanten Bevölkerungsstruk-

tur. Demographische Veränderungen übernehmen zwar in der fiska-

lisch begründeten Kritik an den lohnbezogenen Arbeitgeberbei-

trägen häufig eine Verstärkerfunktion für die produktionstech-

nisch orientierten Argumente, weil sich die Gefahr einer Ero-

sion der Bemessungsgrundlage bei steigendem Finanzbedarf der 

Rentenversicherung besonders dramatisch ausnirnrnt. 1 Da zwischen 

technischem Wandel und Bevölkerungsentwicklung jedoch kaum 

systematische zusammenhänge bestehen dürften, scheint eine ge-

trennte Behandlung demographisch bedingter Finanzierungsschwie-

rigkeiten der bessere Weg zu sein (vgl. Kapitel E). 

1 Vgl. Rürup, B., 1979, S.554: Rürup, B., 1983, S.492-494. 
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2. Freisetzungseffekte der Rationalisierungsinvestitionen und 

Möglichkeiten einer Kompensation 

Die Finanzierung der Renten erscheint durch die Einführung neu-

er Technologien in den Produktionsprozeß immer dann gefährdet, 

wenn die freigesetzten Arbeitskräfte nicht in andere Positionen 

vermittelt werden können. 1 Die aktuelle Entwicklung in der Bun-

desrepublik Deutschland bestätigt zumindest den zweiten Teil 

dieser These. Der Zusammenhang zwischen Beschäftigungsentwick-

lung und Beitragsaufkommen (unter Einschluß der Beiträge der 

Bundesanstalt für Arbeit) dürfte allerdings unumstritten sein 

und stellt nicht d~n eigentlichen Kern des Problems dar. Zu 

fragen ist vielmehr, wie es sich mit der behaupteten Kausalität 

des technischen Wandels für die Arbeitsmarktsituation verhält. 

Nur wenn Rationalisierungsinvestitionen zwangsläufig oder wenig-

stens mit großer Wahrscheinlichkeit dauerhafte Freisetzungsef-

fekte nach sich ziehen würden, könnte man dieser Variante der 

fiskalisch orientierten Kritik an den lohnbezogenen Arbeitge-

berbeiträgen reale Bedeutung beimessen. 

a. Alternative Strategien zur Kompensation der Beschäftigungs-

wirkungen des technischen Fortschritts 

Die Beziehungen zwischen Rationalisierungsinvestitionen und 

Be_schäftigung stehen seit langem im Mittelpunkt einer wissen-

schaftlichen Kontroverse zwischen Freisetzungs- und Kompensa-

tionstheoretikern.2 Die rationalisierungsbedingte Einsparung 

von Arbeitskräften, die weitgehend als Resultat des technischen 

Wandels akzeptiert wird, 3 bildet den Ausgangspunkt dieser De-

1 Vgl. Mackscheidt, K., 1983, S.506. 
2 Vgl. Mettelsiefen, B., 1981, S.18-21. 
3 Eine Ausnahme bildet der Sachverständigenrat, wenn er beh~up-

tet, daß eine Freisetzung von Arbeitskräften durch d~n Über-
gang zu kapitalintensiveren Produktionsverfahren gesamtwirt-
schaftlich gesehen nicht bewirkt wird, weil die Maschinen 
und die eingesetzten Vorprodukt~ unter Einsatz von Arbeits-
kräften hergestellt werden müssen. Vgl. Sachverständigenrat, 
1976, Z.298. Wäre dies tatsächlich der Fall, so würden Ratio-
nalisierungsinvestitionen gesamtwirtschaftlich keine Produk-
tivitätssteigerungen nach sich ziehen" ••• - ein offensicht-
lich unsinniges Ergebnis." Krüger, D., 1983, S.58. 
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hatte. Der Freisetzungseffekt umfaßt die (potentielle) Vennin-

derung der eingesetzten Arbeitsmenge bei gegebener Produktion 

und konstanter Arbeitszeit pro beschäftigtem Arbeitnehmer. Die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung wird in erster Linie über 

die Bedingungen der Kompensation, also über die Voraussetzun-

gen einer Wiedereingliederung rationalisierungsbedingt freige-

setzter Arbeitskräfte in dem Produktionsprozeß geführt. 1 

In diesem Zusammenhang vertreten gleichgewichtstheoretisch 

orientierte Ökonomen die Auffassung, daß der technische Wandel 

allenfalls vorübergehend zu friktioneller Arbeitslosigkeit füh-

ren kann, während die Selbststeuerungskräfte des ökonomischen 

Systems bei funktionsfähigen Märkten in relativ kurzer Zeit 

Vollbeschäftigung auf dem Arbeitsmarkt wieder herstellen. 2 Als 

notwendige und auch hinreichende Bedingung für eine Anpassung 

an die neuen produktionstechnischen Rahmenbedingungen gelten 

ausreichend flexible Faktorpreise: Die Freisetzungseffekte der 

Rationalisierungsinvestitionen können dann durch entgegengerich-

tete Substitutionsprozesse zwischen Arbeit und Kapital auch 

kurzfristig ausgeglichen werden, sofern die Arbeitskosten, ins-

besondere die Löhne sich stark genug senken lassen, Aus dieser 

Sicht erweist sich jede technologisch induzierte Reduktion der 

Beschäftigung letztlich als eine Fenn der sogenannten Mindest-

lohnarbeitslosigkeit und damit als Folge eines gestörten 

Gleichgewichtsmechanismus. 3 

Die Kritik an dieser harmonistischen Kompensationstheorie rich-

tet sich primär gegen die Vorstellung einer automatischen Kom-

pensation der Freisetzungseffekte durch den Marktprozeß. Dabei 

wird sowohl die theoretische Fundierung als auch die praktische 

Realisierbarkeit einer faktorpreisorientierten Kompensations-

strategie in Frage gestellt. 4 Wenn der Faktorpreismechanismus 

nicht oder nur unzulänglich funktioniert, rücken andere Mög-

lichkeiten eines Ausgleichs der potentiellen Arbeitsersparnis 

durch den technischen Fortschritt in den Mittelpunkt des Inte-

1 Vgl. Mettelsiefen, B., 1981, S.17. 
2 Vgl. Külp, B., 1984, S.3. 
3 Vgl. Hagemann, H./Kalmbach, P., 1983, S.12. 
4 Vgl. Mettelsiefen, B., 1981, S.219/220. 
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resses. Argumentationsgrundlage ist in diesem Zusammenhang die 

Überlegung, daß die Wirkungen rationalisierungsbedingter Pro-

duktivitätssteigerungen auf die Beschäftigung gesamtwirtschaft-

lich gesehen durch Produktionserhöhungen und/oder Arbeitszeit-

verkürzungen neutralisiert werden können. 

Die Ausschöpfung des Produktivitätsfortschritts durch ein 

Wachstum der Produktion setzt eine entsprechende Erhöhung der 

gesamtwirtschaftlichen Nachfrage voraus. Rationalisierungsin-

vestitionen können zwar selbst nachfragesteigernd wirken und 

auch Multiplikatoreffekte nach sich ziehen. 1 Zwei wesentliche 

Einwände sprechen jedoch gegen die Auffassung, damit ließen 

sich Arbeitskräftefreisetzungen in der Regel vermeiden: 

(1) Zunehmende Rationalisierungseffekte können auch bei konstan-

ter (Netto-)Investitionsquote zustande kommen, wenn die Pro-

duktivität der Investitionsgüter und/oder der Anteil der Ra-

tionalisierungsinvestitionen steigt. 

(2) Der eventuell eintretende Nachfrageeffekt spielt nur kurz-

fristig eine Rolle, während die Arbeitsproduktivität auf 

Dauer zunimmt. 2 Es gibt keinen plausiblen Grund zu der An-

nahme, daß die Investitionsgüternachfrage auch langfristig 

ausreicht, um diesen Effekt zu kompensieren. 

Der letztgenannte Aspekt spricht zumindest nach Ablauf der In-

vestitionsperiode für eine Freisetzung von Arbeitskräften. An-

passungsprozesse im Zeitraum zwischen Herstellung und Nutzung 

der Rationalisierungsinvestitionen modifizieren diesen Zusam-

menhang, können aber aus Vereinfachungsgründen vernachlässigt 

werden. 

Angesichts der Notwendigkeit einer dauerhaft steigenden volks-

wirtschaftlichen Gesamtnachfrage zur Neutralisierung des Produk-

tivitiätsfortschritts durch ein Wachstum der Produktion er-

scheint es naheliegend, im Hinblick auf die Entwicklung des pri-

vaten Konsums eine produktivitätsbezogene Anhebung der Löhne 

1 Vgl. Külp, B., 1984, S.6ff. 
2 Vgl. Kromphardt, J., 1977, S.297. 
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und Renten zu fordern. Offensichtlich steht diese Auffassung 

in völligem Gegensatz zu der (neo-)klassischen Position einer 

Kompensation der Freisetzungseffekte über Lohnsenkungen. Zwei-

fel an der Realisierbarkeit eines weiteren Wachstums nach Maß-

gabe des technischen Fortschritts und die aktuelle Beschäfti-

gungsentwicklung in den Industrieländern haben in den letzten 

Jahren zu einer stärkeren Beachtung arbeitszeitorientierter 

Kompensationsstrategien geführt. 1 Sie laufen auf eine Kanali-

sierung der Freisetzungseffekte durch eine gleichmäßige Vertei-

lung der Arbeitsersparnis auf die beschäftigten Arbeitnehmer 

bei unverändertem Lohn- und Rentenniveau hinaus. 

Die skizzierten Konzeptionen zeichnen sich dadurch aus, daß 

eine Neutralisierung rationalisierungsbedingter Arbeitskräfte-

freisetzungen gemessen an der Zahl der beschäftigungslosen Ar-

beitnehmer grundsätzlich als möglich angesehen wird. Eine Über-

prüfung ihres Realitätsgehalts bildet daher den Ausgangspunkt 

der Analyse des Zusammenhangs zwischen Rationalisierungsinve-

stitionen, Beschäftigung und Rentenfinanzen. Die Ergiebigkeit 

der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge 2 erscheint erst dann 

ernsthaft gefährdet, wenn sich alle in Betracht kommenden Kom-

pensationsstrategien als untauglich erweisen. 3 

1 Vgl. Mettelsiefen, B., 1981, S.286/287. 
2 Konsequenterweise müßte man auch die Arbeitnehmerbeiträge be-

rücksichtigen, die bei Unterbeschäftigung und/oder sinkender 
Lohnquote ebenfalls zurückgehen. Die sachlich nicht angemes-
sene Beschränkung auf die Beiträge der Arbeitgeber resultiert 
vermutlich aus der Verknüpfung fiskalischer Aspekte mit dem 
Rationalisierungsdruckargument, das sich nur auf diese direkt 
kostenwirksame Beitragskomponente bezieht. 

3 Die Konzeption einer Steuerung des technischen Fortschritts 
unter beschäftigungspolitischen Aspekten besitzt aufgrund 
ihrer dirigistischen Elemente keine wirtschaftspolitische Re-
alisierungschance. Vgl. Mettelsiefen, B., 1981, S.287. Daher 
scheint es nicht sinnvoll zu sein, diese Alternative weiter 
zu verfolgen. 
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b. Die Problematik einer Reduktion der Arbeitskosten bei stei-

gender Arbeitsproduktivität 

Die These von der ausgleichenden Wirkung sinkender Arbeitsko-

sten auf die Freisetzungseffekte der Rationalisierungsinvesti-

tionen basiert auf den gleichen theoretischen Vorstellungen wie 

das Rationalisierungsdruckargument. Faktorpreisinduzierte Sub-

stitutionsprozesse sollen den technologisch bedingten ursprüng-

lichen Anstieg der Arbeitslosigkeit nachträglich neutralisie-

ren. Den zentralen Ansatzpunkt dieser Strategie bilden auch 

hier die relativen Preise der Produktionsfaktoren Arbeit und 

Kapital, so daß auf die bereits bekannten Überlegungen zu den 

Beziehungen zwischen Arbeitskosten, Faktorpreisverhältnis und 

Beschäftigung zurückgegriffen werden kann. 

Allgemeine Erhöhungen der Arbeitskosten ziehen aufgrund ihrer 

Kreislaufwirkungen einen weitgehend arbeitskostenproportiona-

len Anstieg der Kapitalkosten nach sich und üben daher keinen 

spürbaren Einfluß auf das Faktorpreisverhältnis aus. Insofern 

erscheint es naheliegend, auch im hier interessierenden umge-

kehrten Fall einer allgemeinen Verminderung der Arbeitskosten 

Substitutionseffekte, die nachträglich eine Korrektur der Ar-

beitskräftefreisetzungen ermöglichen würden, im großen und 

ganzen auszuschließen. Eine Reduktion der Bruttolöhne oder 

der Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung bewirkt zunächst 

eine annähernd parallele Senkung der Stückkosten und der Nach-

frage. Die Unternehmen müssen daher ihre Absatzpreise entspre-

chend vermindern, wenn sie ihre Produktion aufrechterhalten 

wollen. Ihre Kosten-Erlös-Relation verbessert sich im Ergebnis 

nicht, so daß sie weder von der Gewinn- noch von der Nachfrage-

entwicklung her gesehen zu einer Erhöhung der Beschäftigung 

tendieren dürften. 1 

Da der parallele Kosten- und Nachfragerückgang auch die Inve-

stitionsgüterpreise nach unten drückt, kann mit einer Ein-

schränkung der Rationalisierungstätigkeit, also mit geringeren 

Freisetzungseffekten ebenfalls nicht gerechnet werden. Die re-

1 Vgl. Rothschild, K.W., 1963, s.121. 
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lativen Faktorpreise bewegen sich im Zuge der arbeitskostenin-

duzierten Anpassungsprozesse hin zu ihrem ursprünglichen Niveau. 

Sollte es infolge der Preissenkungstendenzen zu einem Rückgang 

der Zinsen kommen, so würde sich daraus in Verbindung mit ar-

beitskostenproportional abnehmenden Investitionsgüterpreisen 

sogar ein Anreiz zu verstärkten Rationalisierungsinvestitionen 

ergeben, der den beschäftigungspolitischen Intentionen der 

Vertreter einer faktorpreisorientierten Kompensationsstrategie 

zuwiderlaufen würde. 

Wenn die Unternehmen auf parallele Verminderungen von Stückko-

sten und Nachfrage nicht - wie bislang angenommen - mit ent-

sprechenden Preissenkungen reagieren, haben sie (zusätzliche) 

Produktions- und Beschäftigungseinbußen zu erwarten. Ursache 

für eine derartige asymmetrische Berücksichtigung der Arbeits-

kosten in der Preispolitik könnte die Befürchtung sein, daß 

eine Weitergabe von Kostenvorteilen im Ergebnis nicht zu einer 

Erhöhung des Absatzes führt, weil die Konkurrenz mit Preiszu-

geständnissen nachziehen wird. 1 In diesem Fall würden zwar auch 

die Investitionsgüterpreise nur begrenzt nachgeben - mit der 

Konsequenz einer Verschiebung des Faktorpreisverhältnisses zu-

gunsten der Arbeit. Selbst wenn dadurch die Rationalisierungs-

investitionen relativ sinken, dürfte die Gesamtwirkung auf die 

Beschäftigung aber aufgrund der sofort eintretenden Produktions-

verluste negativ ausfallen. Gegenläufige Zinseffekte, die im 

vorliegenden Fall bei nur geringen Deflationstendenzen ohnehin 

unwahrscheinlich sind, können diesen Zusammenhang höchstens 

nachträglich modifizieren, aber nicht aufheben. Die Umkehrung 

der Analyse steigender Arbeitskosten führt also unter Berück-

sichtigung der makroökonomischen Überwälzungs- und Rationali-

sierungsaspekte zu dem Ergebnis, daß reduzierte Löhne oder 

Rentenversicherungsbeiträge ein untaugliches Mittel zur Neutra-

lisierung von Freisetzungseffekten darstellen. 

Fiskalisch gesehen wäre die faktorpreisorientierte Kompensa-

tionsstrategie im übrigen selbst dann als problematisch einzu-

stufen, wenn sie tatsächlich zur Vollbeschäftigung zurückführen 

1 Vgl. Wied-Nebbeling, S., 1984, s.115. 
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würde, denn sie impliziert einen Rückgang der Lohnquote im Ver-

gleich zur Ausgangssituation. Bevor man dieser Konzeption hin-

sichtlich der langfristigen finanziellen Ergiebigkeit der Bei-

tragsbemessungsgrundlage Unbedenklichkeit attestieren kann, 

muß man somit nachweisen, daß die Einnahmeneffekte in Verbindung 

mit der Lohndynamisierung der Renten nicht zu Finanzierungseng-

pässen führen. Sofern man der vorgetragenen Argumentation folgt 

und bereits die beschäftigungspolitische Effizienz einer Reduk-

tion der Arbeitskosten bei steigender Arbeitsproduktivität be-

zweifelt, kann der Einfluß einer sinkenden Lohnquote auf die 

Rentenfinanzen jedoch zunächst außer Betracht bleiben. 1 

c. Die Nutzung rationalisierungsbedingter Produktivitätssteige-

rungen durch Einkommenserhöhungen 

Da mit einer kompensatorischen Wirkung sinkender Arbeitskosten 

auf die Freisetzungseffekte des technischen Fortschritts kaum 

zu rechnen ist, stellt sich die Frage nach alternativen Mög-

lichkeiten einer Ausschöpfung rationalisierungsbedingter Pro-

duktivitätssteigerungen. Die potentielle Ersparnis an Arbeits-

kräften kann gesamtwirtschaftlich gesehen entweder durch eine 

Erhöhung der Produktion bei gegebener durchschnittlicher Ar-

beitszeit oder durch Arbeitszeitverkürzungen bei unverändertem 

Produktionsvolumen aufgefangen werden. 2 Produktionsbezogene 

Kompensationsstrategien zielen auf die Nutzung des Produktivi-

tätsfortschritts durch reale Einkommenssteigerungen, während 

arbeitszeitbezogene Ansätze einen Verzicht auf sonst mögliche 

Einkommenserhöhungen zugunsten der Freizeit beinhalten. 

In beiden Fällen kommt eine Kompensation der Freisetzungseffek-

te nicht automatisch zustande. Produktionserhöhungen setzen ei-

ne entsprechende Ausweitung der volkswirtschaftlichen Gesamt-

nachfrage voraus, die den Unternehmen bei tendenziell konstanten 

Absatzpreisen Gewinnchancen durch Mengensteigerungen eröffnet. 

1 Vgl. Abschnitt D.III.3. 
2 Kombinationen dieser beiden Ansätze, die zu Zwischenlösungen 

führen, werden aus Vereinfachungsgründen nicht berücksichtigt. 
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Zwar wäre es theoretisch durchaus denkbar, daß die Unternehmen 

Produktivitätsverbesserungen über sinkende Preise an ihre Ab-

nehmer weitergeben, ohne die Beschäftigung zu reduzieren. In 

der Praxis dürften aber die Absatzpreise bei zunächst gegebe-
1 

ner Nachfrage nicht schnell genug gesenkt werden, weil die 

Unternehmer mit unelastischen Reaktionen ihrer Kunden rechnen 

und darüber hinaus annehmen, "••· daß der eventuelle Erfolg ei-

ner Preissenkung durch ein Mitziehen der Konkurrenz verhindert 

wird. 102 Die mangelhafte Flexibilität der Preise nach unten 

steht einer völligen Kompensation produktivitätsbedingter Ar-

beitskräftefreisetzungen entgegen. Da die Beschäftigung abnimmt, 

sind aufgrund der Einkommensverluste der Arbeitnehmer Sekundär-

effekte zu erwarten, die eine Verschärfung der Situation her-

beiführen können. Auch wenn die Arbeitslosenversicherung einen 

Teil des ausfallenden Arbeitnehmereinkommens ersetzt, sinkt 

die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und die Unternehmer müssen 

entweder ihre Preise oder ihre Produktion weiter reduzieren. 

Die Effizienz des Preismechanismus ist daher hinsichtlich der 

Kompensation der Beschäftigungswirkungen des technischen Wan-

dels in Frage zu stellen. 

Im Rahmen der Analyse makroökonomischer Überwälzungsprozesse 

konnte dagegen gezeigt werden, daß Lohn- und Rentenerhöhungen 

nach Maßgabe des Produktivitätsfortschritts bei konstanten Bei-

tragssätzen einer Freisetzung von Arbeitskräften entgegenwir-

ken. Sie führen zu kostenniveauneutralen Nachfragesteigerungen, 

die den Unternehmen eine gewinnbringende Ausweitung ihrer Pro-

duktion ohne Preis- und Beschäftigungsanpassungen ermöglichen 

(vgl. Abschnitt C.II.1.a). Nur wenn die Löhne und Renten hinter 

der Entwicklung der Arbeitsproduktivität zurückbleiben, er-

scheint eine Stabilisierung der bestehenden Beschäftigungssitua-

tion nicht mehr gesichert. In diesem Fall treten zunächst Frei-

setzungseffekte auf, die eine Reduktion der gesamtwirtschaftli-

chen Nachfrage aufgrund der Einkommensausfälle der Arbeitnehmer 

1 Es wäre zwar denkbar, daß die Unternehmer ihre Konsum- und/ 
oder Investitionsgüternachfrage bereits aufgrund des erwarte-
ten Rationalisierungserfolgs ausdehnen, aber die Annahmeei-
nes abwartenden Verhaltens dürfte den tatsächlichen Reaktio-
nen näherkommen. 

2 Wied-Nebbeling, S., 1984, S.115. 
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mit sich bringen. 1 Nachträgliche produktivitätsbezogene Lohn-

und Rentenerhöhungen sind zwar immer noch im Vergleich zur Aus-

gangslage kostenniveauneutral, haben aber nicht mehr den glei-

chen Nachfrageeffekt, weil sie nur den weiterhin beschäftigten 

Arbeitskräften und den Rentnern zugute kommen. Da ein spürba-

rer time-lag zwischen Löhnen, Renten und Produktivitätsfort-

schritt unter den Bedingungen meist jährlicher Lohn- und Ren-

tenanpassungen nicht zu erwarten ist, kann ein derartiger ra-

tionalisierungsbedingter Anstieg der Arbeitslosigkeit weitge-

hend ausgeschlossen werden. Die Überlegungen zeigen aber, daß 

sich die Debatte über Freisetzung und Kompensation nicht auf 

die Wiedereingliederung bereits beschäftigungsloser Arbeitneh-

mer, sondern auf die Vermeidung von Arbeitskräftefreisetzungen 

konzentrieren sollte. 

Fiskalisch gesehen ergeben sich aus einer beschäftigungsneutra-

len Nutzung des Produktivitätsfortschritts durch Einkommenser-

höhungen keine (zusätzlichen) Probleme. Das Beitragsaufkommen 

nimmt bei konstanten Beitragssätzen ebenso wie die Rentenaus-

gaben tendenziell mit der Lohnsteigerungsrate zu. Eine isolier-

te Betrachtung der Rationalisierungseffekte liefert also unter 

den genannten Voraussetzungen kaum Anhaltspunkte für die Gültig-

keit der These von der mangelhaften Anpassungsfähigkeit des Ren-

tenversicherungssystems an technologische Veränderungen. Aller-

dings erscheint der erforderliche Verzicht auf Nominallohn- und 

Rentenerhöhungen über den Produktivitätsfortschritt hinaus 

nicht ohne weiteres gesichert. Arbeitskräftefreisetzungen in-

folge einer überzogenen Lohnpolitik unter restriktiven monetä-

ren Bedingungen können durchaus zu Problemen bei der Rentenfi-

nanzierung führen (vgl. Abschnitt c.rv). Ihre Ursache liegt 

aber gerade nicht in einer zu starken, sondern in einer - bezo-

gen auf die (Arbeits-)Kosten- und (Konsumgüter-)Nachfrageent-

wicklung - zu schwachen Rationalisierung der Produktion. Der-

artige Beschäftigungsprobleme können natürlich nicht dem tech-

nischen Wandel zugerechnet werden, denn sie lassen sich auf 

Dauer nur durch eine Orientierung der Lohnpolitik an den güter-

1 Hier liegt eine Analogie zu den gerade diskutierten Preis-
senkungen vor, die wegen der unzureichenden Anpassungsge-
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wirtschaftlichen Möglichkeiten verhindern. Wesentlich erscheint 

jedoch im vorliegenden Zusammenhang, daß rationalisierungsbe-

dingte Freisetzungseffekte und daraus resultierende Beitrags-

ausfälle bei einer Lohnpolitik, die wenigstens den Produktivi-

tätsfortschritt ausschöpft, nahezu ausgeschlossen werden kön-

nen. 

d. Die Nutzung rationalisierungsbedingter Produktivitätsstei-

gerungen durch Arbeitszeitverkürzungen 

Obwohl die nachfragepolitische Konzeption eines Ausgleichs ra-

tionalisierungsbedingter Arbeitseinsparungen grundsätzlich er-

folgversprechend sein dürfte, erscheint es vor dem Hintergrund 

der aktuellen beschäftigungspolitischen Diskussion in der Bun-

desrepublik Deutschland angebracht, auch die Wirkungen arbeits-

zeitbezogener Kompensationsstrategien zu überprüfen. Sie dienen 

der Nutzung des Produktivitätsfortschritts durch eine Vertei-

lung der Arbeitsersparnis nach im einzelnen sehr unterschiedli-

chen Kriterien auf die bislang beschäftigten Arbeitnehmer. Für 

die Beurteilung ihrer arbeitsmarktpolitischen Effizienz spielt 

die spezifische Ausgestaltung von Arbeitszeitverkürzungen im 

Rahmen der Produktivitätsverbesserungen nur eine untergeordne-

te Rolle. 1 Unter fiskalischen Aspekten ist es jedoch erforder-

lich, eine Differenzierung nach den Wirkungen der Maßnahmen auf 

die Erwerbspersonenzahl vorzunehmen, da die Rentenversicherungs-

ausgaben in Abhängigkeit von Verschiebungen zwischen Erwerbs-

tätigen und Rentnern variieren. Die grundlegenden Unterschiede 

lassen sich anhand einer Verkürzung der durchschnittlichen Wo-

chenarbeitszeit im Vergleich zu einer Vorverlegung der Alters-

grenze verdeutlichen. 

Wochenarbeitszeitverkürzungen im Umfang des Produktivitätsfort-

schritts sind weitgehend stückkosten- und nachfrageneutral, 

wenn auf sonst mögliche Lohnerhöhungen verzichtet wird. Die Un-

schwindigkeit keine völlige Kompensation der potentiellen Ar-
beitsersparnis herbeiführen können. 

lVgl. Oberhauser, A., 1985, S.207. 
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ternehmen haben daher keinen Anlaß für eine Veränderung ihres 

Produktionsvolumens. Zwar reduziert sich der Einsatz des Pro-

duktionsfaktors Arbeit durch die Rationalisierung, aber die 

Arbeitsersparnis läuft nicht auf eine Verminderung der Anzahl 

der beschäftigten Arbeitnehmer hinaus. Bei insgesamt konstan-

ten Arbeitskosten steigen die Stundenlöhne parallel zur Ar-

beitsproduktivität. In diesem Sinne ergibt sich also ein auto-

matischer Lohnausgleich aus der speziellen Verwendung des tech-

nischen Fortschritts. 1 Da Wochenarbeitszeitverkürzungen keine 

Verschiebung zwischen der Zahl der Rentner und der Zahl der Ar-

beitnehmer bewirken, sieht sich die Rentenversicherung im vor-

liegenden Fall nicht mit (zusätzlichen) Finanzierungsschwierig-

keiten konfrontiert. Wenn man von zeitlichen Verzögerungen bei 

der Rentenanpassung einmal absieht, stagnieren sowohl die Bei-

tragseinnahmen als auch die lohnabhängigen Rentenausgaben. Die 

tendenzielle Konstanz des Sozialprodukts impliziert bei dieser 

Form der Arbeitszeitverkürzung zwar eine einseitige Verteilung 

des Produktivitätsfortschritts auf die Erwerbstätigen, die ihr 

(Real-)Einkommen bei erhöhter Freizeit aufrechterhalten können, 

während die Rentner keinen Vorteil von der Rationalisierung der 

Produktion haben. Unter Vernachlässigung ihrer Verteilungswir-

kungen erscheinen produktivitätsbezogene Wochenarbeitszeitver-

kürzungen aber durchaus als geeignetes Mittel, den Freisetzungs-

effekten des technischen Wandels zu begegnen, ohne die Renten-

versicherung vor Finanzierungsprobleme zu stellen. 

Auch eine Vorverlegung der Altersgrenze kann im Rahmen des 

Produktivitätsfortschritts tendenziell stückkosten- und nach-

frageneutral erfolgen, so daß keine rationalisierungsbedingte 

Arbeitslosigkeit entsteht. Allerdings müssen dazu einige Voraus-

setzungen erfüllt werden, die im Falle einer Verkürzung der Wo-

chenarbeitszeit keine Rolle spielen. Der Wechsel eines Teils 

der bislang beschäftigten Arbeitnehmer in den Ruhestand bewirkt 

eine Verschlechterung des Alterslastquotienten und erfordert 

daher eine Anhebung der Rentenversicherungsbeiträge, wenn das 

durchschnittliche Rentenniveau nicht sinken soll. Gleichzeitig 

kann der Bruttolohnsatz für die weiterhin Erwerbstätigen auf-

1 Vgl. Oberhauser, A./Joß, s., 1984, s.175. 
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grund ihrer erhöhten Arbeitsproduktivität so weit steigen, daß 

die Arbeitskosten unter Berücksichtigung der Anhebung des Ar-

beitgeberbeitrags insgesamt unverändert bleiben. Da sich Ar-

beitnehmer- und Arbeitgeberanteil unter der Voraussetzung einer 

konstanten Beitragsstruktur proportional entwickeln, nimmt der 

Nettolohnsatz weniger stark zu als der Bruttolohnsatz, dessen 

Anstieg wiederum hinter dem Produktivitätsfortschritt zurück-

bleibt. Trotz der Beitragsanpassung partizipieren die Arbeit-

nehmer und im Zuge der Lohndynamisierung auch die bereits vor-

handenen Rentner an den produktionstechnischen Verbesserungen: 

Das Renteneinkommen der ausgeschiedenen Erwerbstätigen unter-

schreitet ihr bisheriges Arbeitseinkommen1 , das heißt sie bean-

spruchen nun einen vergleichsweise geringeren Teil des Sozial-

produkts. Der dadurch entstehende Spielraum kann für kosten-

niveauneutrale Erhöhungen der durchschnittlichen (Netto-)Löhne 

und Renten genutzt werden. Da eine Vorverlegung der Altersgren-

ze auch weitgehend nachfrageneutral ist, 2 ermöglicht sie grund-

sätzlich ebenfalls eine Neutralisierung von Arbeitskräftefrei-

setzungen unter Wahrung der finanziellen Stabilität der Renten-

versicherung. 

Die beschäftigungspolitische und fiskalische Unbedenklichkeit 

.der betrachteten Arbeitszeitverkürzungsmodelle gilt immer nur 

unter der Voraussetzung einer Beschränkung auf den vorhandenen 

güterwirtschaftlichen Spielraum. Sofern es nicht gelingt, Ein-

kommenserhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen in ihrer Summe 

an die Produktivitätsentwicklung anzupassen, treten die früher 

diskutierten Überwälzungsmechanismen in Kraft mit der möglichen 

Folge einer Reduktion der Beschäftigung, die dann auch die Ren-

tenfinanzierung aus dem Gleichgewicht bringt. Diese Gefahr ist 

insbesondere bei einer Senkung der Altersgrenze gegeben, da die 

erforderlichen Beitragsanhebungen - obwohl sie keinen absoluten 

Einkommensverzicht zugunsten der Rentner implizieren - zu Aus-

weichreaktionen der Betroffenen führen können. Im Rahmen der 

Analyse der Beziehungen zwischen Beitragssatzvariationen und 

1 Dies gilt auch ohne Berücksichtigung versicherungsmathemati-
scher Abschläge bei der Rentenfestsetzung. 

2 unterschiedliche gruppenspezifische Konsumquoten der Arbeit-
nehmer und Rentner können geringfügige Abweichungen zwischen 
Kosten- und Nachfrageentwicklung bewirken. 



143 

Lohnpolitik wurde bereits auf die möglichen Konsequenzen der-

artiger Verhaltensweisen hingewiesen (vgl. Abschnitt C.III.3). 

Auch hier gilt aber analog zur nachfragepolitischen Konzeption, 

daß negative Beschäftigungs- und Einnahmeneffekte nicht der 

Rationalisierung, sondern einer verfehlten Lohn- und Arbeits-

zeitpolitik zugerechnet werden müssen. 

3. Kapitalintensivierung der Produktion und Entwicklung der Bei-

tragsbemessungsgrundlage 

Die Analyse alternativer Kompensationsstrategien hat gezeigt, 

daß sowohl Einkommenserhöhungen als auch Arbeitszeitverkürzun-

gen die Freisetzungseffekte des technischen Wandels ausgleichen 

können. Somit läßt sich die These von der Gefährdung der lang-

fristigen finanziellen Stabilität der Rentenversicherung durch 

eine zunehmende Faktorsubstitution nicht mit den Beschäftigungs-

wirkungen der Rationalisierungsinvestitionen begründen. Denkbar 

wäre aber immer noch eine Erosion der Lohnsumme infolge einer 

relativ zur gesamtwirtschaftlichen Leistungskraft sinkenden Be-

deutung des Produktionsfaktors Arbeit. Diese Variante der fis-

kalisch motivierten Kritik an den lohnbezogenen Arbeitgeber-

beiträgen zur Rentenversicherung impliziert eine Tendenz zur 

Verminderung der (Brutto-)Lohnquote im Zuge der technologischen 

Entwicklung. Um Verwechslungen der beiden Formen rationalisie-

rungsbedingter Einnahmeneffekte auszuschließen, werden die zu-

sammenhänge zwischen Lohnquote und Rentenfinanzierung unter 

der Voraussetzung einer normal ausgelasteten Wirtschaft disku-

tiert. 

a. Bestimmungsfaktoren der Bruttlohnquote und ihre Abhängigkeit 

von der technologischen Entwicklung 

Die Lohnquote wird im allgemeinen als Relation zwischen dem 

Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit und dem gesamten 

Volkseinkommen bzw. Nettosozialprodukt definiert. Im Hinblick 

auf mögliche langfristige Finanzierungsprobleme der Rentenver-. 
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Sicherung hat Rürup allerdings vorgeschlagen, das Bruttosozial-

produkt als Indikator der volkswirtschaftlichen Leistungskraft 

zu verwenden, weil aufgrund steigender Abschreibungen im Zuge 

der Kapitalintensivierung der Produktion die lohnbezogene Be-

messungsgrundlage auch bei Konstanz der herkömmlichen Lohnquo-
1 te relativ zur gesamten Einkommensentstehung schrumpfen kann. 

Diese Argumentation wirkt jedoch nicht überzeugend, da die Ab-

schreibungen als Reproduktionskosten des Faktors Kapital keinen 

Einkommenszuwachs darstellen, sondern - bei richtiger Bemes-

sung - die eingetretene Wertminderung des Kapitalbestandes zum 

Ausdruck bringen. Darüber hinaus steigt die Kapitalintensität 

nur im Umfang der Nettoinvestitionen, so daß die Einbeziehung 

der Abschreibungen auch nicht wegen der Erfassung der Verände-

rungen der Produktionstechnik erforderlich erscheint. Es drängt 

sich die Vermutung auf, daß die Verwendung des Bruttosozial-

produkts als Bezugsgröße in erster Linie gefordert wird, um 

einen Trend zur Verminderung der Lohnquote leichter nachweisen 

zu können. Die mangelhafte Begründung dieses Vorschlags spricht 

jedenfalls eher dafür, die fiskalische Problematik der Bemes-

sungsgrundlage vor dem Hintergrund der traditionellen Lohnquo-

tenabgrenzung zu diskutieren. 

Der Anteil der Bruttolöhne am Nettosozialprodukt läßt sich nach 

einigen Umformungen aus der bekannten Gewinnquotengleichung von 

Kaldor ableiten. 2 In einer geschlossenen Volkswirtschaft ohne 

Staat hängt der Anteil des Unternehmereinkommens (YU) am Sozial-

produkt (Y) von der Investitionsquote (I/Y) und den Sparquoten 

der Unternehmer (su) und Nichtunternehmer (sNU) ab: 

(56) 3 

1 Vgl. Rürup, B., 1979, S.549. 
2 Auf die Voraussetzungen und Probleme der kaldorianischen 

Verteilungstheorie kann im folgenden nicht eingegangen werden. 
Die zugrundeliegenden Anpassungsprozesse wurden implizit bei 
der Diskussion makroökonomischer Überwälzungsvorgänge darge-
stellt. 

3 Vgl. zum Beispiel Külp, B., 1974, S.17. 
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Die Sparquote der Nichtunternehmer variiert bei unterschiedli-

chen gruppenspezifischen Sparneigungen der Arbeitnehmer (sA) 

und Rentner (5R) mit der Verteilung des gesamten Nichtunter-

nehmereinkommens auf die beiden sozialen Gruppen. Analog zu 

Gleichung (26) für den Konsum der Nichtunternehmer1 läßt sich 

ihre gesamte Ersparnis (SNU) als Summe der gruppenbezogenen 

Sparfunktionen darstellen: 

(57) SNU = SA (1-bA) y~r + SR (bA+bu) y~r. 

Nach Division durch das Nichtunternehmereinkommen, das der 

Summe von Bruttolöhnen und Arbeitgeberbeiträgen zur Rentenver-

sicherung entspricht, 2 erhält man die durchschnittliche Spar-

quote von Arbeitnehmern und Rentnern: 

(58) ybr 
A 1 + ¾, 

Aus Gleichung (58) folgt in Verbindung mit Gleichung (56) für 

den Anteil der Unternehmer am Sozialprodukt: 

( 59) 
(l+bu) I/Y - (1-bA) SA - (bA+bu) SR 

(l+bu) su - (1-bA) SA - (bA+bu) 5R 

Da sich die Bruttolöhne nach Abzug des Unternehmereinkommens 

und der Arbeitgeberbeiträge vom Sozialprodukt ergeben: 

gilt nach einigen Umformungen: 

Als Bestimmungsfaktoren der Bruttolohnquote erweisen sich die 

gruppenspezifischen Sparquoten, der Anteil der Investitionen 

am Sozialprodukt und die Beitragssätze zur Rentenversicherung. 

Anhand der Ableitungen von Gleichung (61) nach den verschiede-

nen Einflußgrößen kann deren Wirkung auf die Lohnquote isolie-

1 Vgl. S.47. 
2 Die bereits bekannten Abgrenzungen werden auch hier verwendet. 
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rend aufgezeigt werden. Unter realistischen Annahmen über das 

Verhältnis zwischen den einzelnen Sparquoten und der Investi-

tionsquote1 gelangt man dabei zu dem Ergebnis, daß die Brutto-

lohnquote sinkt, wenn die Sparneigung der Unternehmer, Arbeit-

nehmer oder Rentner abnimmt, der Anteil der Investitionen am 

Sozialprodukt wächst oder die Beitragssätze zur Rentenversiche-

rung angehoben werden. 

Diese Schlußfolgerungen können hinsichtlich der Veränderungen 

im Spar- und Investitionsverhalten als bekannt vorausgesetzt 

werden. 2 Die Beitragssätze zur Rentenversicherung spielen für 

die Entwicklung der Bruttolohnquote aus zwei Gründen eine Rol-

le:3 

(1) Erhöhungen des Arbeitgeberbeitrags wirken arbeitskosten-

steigernd und ziehen aufgrund der Verausgabung der Bei-

tragseinnahmen durch die Rentenversicherung ein Wachstum 

der Konsumgüternachfrage der Nichtunternehmer nach sich. 

Unabhängig davon, ob sich die Kostensteigerungen im Rahmen 

des Produktivitätsfortschritts bewegen oder über diesen 

hinausgehen, sinkt die Bruttolohnquote, weil das Sozial-

produkt real und/oder nominell zunimmt. Bei konstantem Ar-

beitnehmerbeitrag geht auch die Nettolohnquote zugunsten 

der Rentenquote zurück, während der Anteil der Unternehmer 

am Sozialprodukt tendenziell konstant bleibt. 

(2) Bei unterschiedlichen gruppenspezifischen Sparquoten füh-

ren Anhebungen des Arbeitgeberbeitrags zu einem zusätzli-

chen Nachfrageimpuls, der die erwähnten Wirkungen verstärkt. 

Dieser Effekt resultiert aus der beitragsbedingten Verän~ 

derung der Verteilung des Nichtunternehmereinkommens auf 

die beiden sozialen Gruppen und trifft daher auch für Er-

1 Die Sparquote der Unternehmer dürfte unter Berücksichtigung 
der nicht ausgeschütteten Gewinne die der Arbeitnehmer und 
Rentner deutlich übersteigen. Da Arbeitnehmer- und Rentner-
sparquote nicht sehr stark voneinander abweichen, muß die 
Investitionsquote zwischen diesen beiden Größen und der Spar-
quote der Unternehmer liegen. 

2 Vgl. zum Beispiel Külp, B., 1974, S.18-25 
3 Die folgenden Überlegungen gelten nur unter Ceteris-Paribus-

Bedingungen. Insbesondere darf die Investitionsquote nicht 
sinken. 
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höhungen des Arbeitnehmerbeitrags zu. 1 Der Anteil der Un-

ternehmer am Sozialprodukt steigt ebenso wie die Rentenquo-

te, während die Nettoeinkommen der Arbeitnehmer relativ 

zurückfallen. 

Da Beitragsvariationen (bei Normalauslastung des Produktions-

potentials) nur im Zuge einer sozialpolitisch erwünschten An-

hebung des durchschnittlichen Rentenniveaus oder einer Ver-

schlechterung des Alterslastquotienten notwendig erscheinen, 

läßt sich keine direkte Beziehung zwischen den Rentenversiche-

rungsbeiträgen und der technologischen Entwicklung herstellen. 2 

Insofern kann die Frage nach den möglichen Ursachen einer lang-

fristigen Erosion der Beitragsbemessungsgrundlage von vornherein 

auf die übrigen Größen beschränkt werden. 

Naheliegend erscheint die Annahme einer mit der Kapitalintensi-

vierung der Produktion zunehmenden (Netto-)Investitionsquote. 

Der Zusammenhang zwischen Rationalisierungsinvestitionen und 

dem Anteil der gesamten Investitionen am Sozialprodukt ist je-

doch keineswegs eindeutig. Auch bei konstanter Nettoinvesti-

tionsquote kann die Rationalisierungs- zu Lasten der Erweite-

rungskomponente ansteigen und umgekehrt. Begründungen für ins-

gesamt relativ zum Sozialprodukt wachsende Nettoinvestitionen 

werden von den Kritikern der lohnbezogenen Sozialabgaben nicht 

geliefert. 

Weshalb sollten die Unternehmen auch über einen längeren Zeit-

raum hinweg ihre Investitionen überproportional ausdehnen? Sie 

erhöhen ihre Produktionskapazitäten letzten Endes im Hinblick 

auf die langfristigen Absatzmöglichkeiten. Daher beeinflußt die 

Entwicklung der übrigen Nachfragekomponenten in starkem Maße 

den Umfang der Nettoinvestitionen. Diese stellen also keine exo-

1 In der einfachen kaldorianischen Verteilungsgleichung mani-
festiert sich die Verschiebung zwischen Nettolöhnen und 
-renten als Verminderung der Nichtunternehmersparquote. 

2 Teilweise wird die Auffassung vertreten, daß von einer rück-
läufigen Bevölkerung und der damit einhergehenden Verschie-
bung der Altersstruktur hemmende Wirkungen auf den techni-
schen Fortschritt ausgehen. Dieser Gesichtspunkt kann jedoch 
vernachlässigt werden, da nach empirischen Untersuchungen 
zahlreiche andere Faktoren einen wesentlich stärkeren Einfluß 
auf den technischen Fortschritt ausüben. Vgl. Felderer, B., 
1983a, S.141. 
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gene, sondern eine abgeleitete Größe dar. Auch die empirischen 

Erfahrungen zeigen, daß die Investitionsquote zwar starken 

Schwankungen unterliegt, aber im Trend keineswegs ansteigt. 

Überlegungen zur langfristigen ökonomischen Entwicklung hoch-

industrialisierter Länder gehen ohnehin eher in die andere 

Richtung: Aufgrund globaler Sättigungstendenzen hinsichtlich 

der Versorgung mit Konsumgütern rechnet man mit einer tendenz-

ziell rückläufigen Investitionsneigung. Mit der gleichen Be-

gründung läßt sich für das Sparverhalten langfristig eine um-

gekehrte Entwicklung vermuten, die ebenfalls gegen die These 

von der Erosion der Lohnsumme spricht. 

Insgesamt muß daher die Kritik an den lohnbezogenen Arbeitge-

berbeiträgen in diesem Punkt zurückgewiesen werden. Sie erweist 

sich bereits im Ansatz als verfehlt. Die vorgetragenen Einwän-

de lassen darauf schließen, daß einige Autoren einen Anstieg 

der Kapitalintensität mit einer wachsenden Nettoinvestitions-

quote verwechseln. Würden sie die makroökonomischen Kreislauf-

zusammenhänge beachten, so müßten sie erkennen, daß der Anteil 

der Bruttolöhne am Sozialprodukt nur unter völlig unrealisti-

schen Voraussetzungen dauerhaft sinken kann. 

Obwohl sich eine langfristige Erosion der Lohnsumme weder theo-

retisch noch empirisch belegen läßt, soll abschließend der Fra-

ge nachgegangen werden, welche Konsequenzen eine derartige fik-

tive Entwicklung für die Rentenversicherung hätte. Damit wendet 

sich die Analyse dem Zusarranenhang zwischen Beitragsaufkommen 

und Rentenausgaben bei variabler Lohnquote zu. Aufgrund der 

bislang angestellten Überlegungen dürfte klar sein, daß es im 

folgenden Abschnitt nur darum gehen kann, zusätzliche Anhalts-

punkte für die Beurteilung der fiskalischen Kritik an der lohn-

bezogenen Beitragsbemessung zu gewinnen. 
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b. Auswirkungen einer sinkenden Bruttolohnquote auf Einnahmen 

und Ausgaben der Rentenversicherung 

Eine tendenziell rückläufige Bruttolohnquote verursacht nur 

dann Finanzierungsschwierigkeiten bei der Rentenversicherung, 

wenn die Rentenausgaben in Relation zum Sozialprodukt nicht 

oder weniger stark sinken als die Beitragseinnahmen. Unter der 

Voraussetzung konstanter Beitragssätze variiert das Beitrags-

aufkommen mit der Bemessungsgrundlage. Aus Gleichung (1) für 

die gesamten Rentenversicherungsbeiträge1 erhält man nach 

Division durch das laufende Sozialprodukt folgende Beziehung 

zwischen dem Anteil der Einnahmen der Rentenversicherung und 

der Bruttolohnquote: 

(62) B/Y = (bA+bu) (Y~r/Y). 

Isoliert gesehen scheint also die These von der Gefährdung der 

Rentenfinanzen durch eine Verminderung der relativen Bedeutung 

des Produktionsfaktors Arbeit zutreffend zu sein. Der Finanz-

bedarf der Rentenversicherung ist jedoch keine absolut oder 

bezogen auf das Sozialprodukt feststehende Größe. Bei unver-

zögerter Rentenanpassung richten sich die Ausgaben nach den ak-

tuellen Nettolöhnen, solange das sozialpolitisch erwünschte 

Nettorentenniveau und der Alterslastquotient konstant bleiben. 2 

Die Beziehung zwischen Nettorenten- und Nettolohnquote läßt 

sich aus Gleichung (18) für den absoluten Finanzbedarf der Ren-

tenversicherung3 ableiten: 

(63) Y~/Y = h (R/A) (Y~/Y). 

Da die Nettolohnquote bei gegebenem Arbeitnehmerbeitrag pro-

portional zur Bruttolohnquote schwankt: 

folgt für den Anteil der Renten am Sozialprodukt: 

1 Vgl. S. 32. 
2 Auch hier wird ein nettolohnorientiertes Sicherungsziel ver-

bunden mit einer entsprechenden Gestaltung des Leistungssy-
stems vorausgesetzt. Zeitliche Verzögerungen bei der Renten-
anpassung sind fiskalisch gesehen unproblematisch, wenn die 
Beitragssätze im Durchschnitt eine Finanzierung des erwünsch-
ten Rentenniveaus ermöglichen. 

3 Vgl. S. 44. 
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Unter der Voraussetzung konstanter Beitragssätze variieren auch 

die Ausgaben der Rentenversicherung mit den Bruttolöhnen. Die 

aus den Gleichungen (62) und (65) resultierende Bedingung.für 

ein finanzielles Gleichgewicht der Rentenversicherung, die 

bereits im Zusammenhang mit den grundlegenden Überlegungen 

zum Finanzierungs- und Leistungssystem abgeleitet wurde (vgl. 

Abschnitt B.I.4), weist dagegen keinen Bezug zur Entwicklung 

der Bruttolohnquote auf, weil sich Beiträge und Renten in einem 

umlagefinanzierten Versicherungssystem mit einkommensorientier-

ten Leistungen parallel verschieben: 

(66) h (R/A) 

War die Gleichgewichtsbedingung bereits vor der Lohnquotenände-

rung nicht erfüllt, so schwankt auch der Budgetsaldo der Ren-

tenversicherung proportional mit der Bruttolohnquote, so daß 

zumindest keine zusätzlichen Finanzierungsprobleme entstehen. 

Insgesamt läßt sich daher unter Berücksichtigung der Einnahmen-

und Ausgabenwirkungen bei stabiler Beschäftigung kein negativer 

Einfluß eines tendenziell sinkenden Anteils der Bruttolöhne am 

Sozialprodukt auf die finanzielle Situation der Rentenversiche-

rung feststellen. 

Diese· Zusammenhänge werden von der fiskalisch motivierten Kri-

tik an den lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträgen zur Rentenversi-

cherung offensichtlich übersehen. Selbst wenn die Vorstellung 

einer technologisch bedingten langfristigen Erosion der Bei-

tragsbemessungsgrundlage theoretisch und empirisch fundiert 

werden könnte, ergibt sich aus der Logik des einkommensorien-

tierten Finanzierungs- und Leistungssystems eine weitgehend 

parallele Entwicklung des Beitragsaufkommens und der Rentenaus-

gaben in Relation zum Sozialprodukt. Die systemimmanente Ver-

knüpfung zwischen dem Finanzbedarf der Rentenversicherung und 

dem (Netto-)Einkommen der Arbeitnehmer stabilisiert die Renten-
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finanzen auch im Falle einer bezogen auf die gesamtwirtschaft-

liche Wertschöpfung unterproportionalen Expansion der Löhne. 

Vor diesem Hintergrund verliert der Einwand, lohnorientierte 

Sozialabgaben seien möglicherweise nicht in der Lage, die Ein-

nahmen der Rentenversicherung mit der volkswirtschaftlichen 

Leistungskraft steigen zu lassen, stark an Gewicht. Entschei-

dend für die fiskalische Effizienz der Beitragsbemessungsgrund-

lage ist nicht ihre am gesamten Sozialprodukt, sondern ihre am 

Nettoeinkommen der Arbeitnehmer gemessene Aufkommenselastizi-

tät. 

Die Ursache für die Vernachlässigung der Korrelation von Ein-

nahmen und Ausgaben liegt primär in der isolierten Betrachtung 

der Finanzierungsaspekte. Darüber hinaus verschleiert die häu-

fig anzutreffende Verbindung produktionstechnisch orientierter 

Argumente mit demographischen Gesichtspunkten1 die Beziehungen 

zwischen den relevanten Größen, denn ein bevölkerungsbedingter 

Anstieg des relativen Finanzbedarfs der Rentenversicherung er-

fordert unabhängig von der aktuellen Höhe der Bruttolohnquote 

die Erschließung zusätzlicher Einnahmen. Hinsichtlich der tech-

nologischen Komponente läßt sich jedoch im Ergebnis festhalten, 

daß eine langfristig angelegte, rationalisierungsbedingte Ten-

denz zur Verminderung des Anteils der Bemessungsgrundlage am 

Sozialprodukt, deren Begründung im einzelnen ohnehin noch aus-

steht, keine gravierenden Probleme bei der Rentenfinanzierung 

verursachen kann. 

4. Zwischenergebnis: Rationalisierung und Rentenfinanzen 

Obwohl die Finanzierung der Renten über lohnbezogene Sozialab-

gaben den Rationalisierungsprozeß kaum forcieren dürfte, scheint 

er für die Beurteilung des Einnahmensystems relevant zu sein, 

da aus der Sicht der Kritik an den Arbeitgeberbeiträgen aufgrund 

der Freisetzungseffekte des technischen Wandels und einer lang-

1 Vgl. Köhrer, H., 1979, S.333-335; Rürup, B., 1979, S.550; 
Hujer, R./Schulte zur Surlage, R., 1980, S.4ff; Bischoff, 
G.-U., 1980, S.97. 
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fristigen Verminderung der relativen Bedeutung des Produktions-

faktors Arbeit Finanzierungslücken entstehen können. Die Ana-

lyse rationalisierungsbedingter Einnahmeneffekte belegt jedoch 

die Problematik dieser Auffassung: 

(1) Arbeitskräftefreisetzungen im Zuge der Kapitalintensivie-

rung der Produktion stellen zwar ein beschäftigungspoli-

tisches Problem dar, weil ein automatischer Ausgleich der 

potentiellen Arbeitsersparnis nicht zu erwarten ist. Die 

Diskussion alternativer Kompensationsstrategien liefert 

aber wesentliche Anhaltspunkte dafür, daß eine Verminderung 

der eingesetzten Arbeitsmenge nicht zwangsläufig eintreten 

muß. Die Beschäftigungseffekte der Rationalisierungsinve-

stitionen lassen sich allerdings nicht über eine Reduktion 

der Arbeitskosten umkehren, denn mit faktorpreisinduzierten 

Substitutionsvorgängen zwischen Arbeit und Kapital kann 

kaum gerechnet werden. Auch die Effizienz marktmäßiger 

Preis- und Mengenreaktionen ist aufgrund der mangelhaften 

Flexibilität der Absatzpreise eher gering zu veranschlagen. 

(2) Da die Stabilisierungsmechanismen des Marktes keineswegs 

zwangsläufig eine ausgeglichene Arbeitsmarktentwicklung im 

Zuge der Rationalisierung der Produktion garantieren, rük-

ken andere Formen einer beschäftigungsneutralen Nutzung des 

Produktivitätsfortschritts in den Mittelpunkt des Interes-

ses. Grundsätzlich läßt sich zeigen, daß sowohl Produktions-

erhöhungen als auch Arbeitszeitverkürzungen den rationali-

sierungsbedingten Arbeitskräftefreisetzungen entgegenwirken. 

Im ersten Fall muß die volkswirtschaftliche Gesamtnachfra-

ge über produktivitätsbezogene Lohn- und Rentenerhöhungen 

entsprechend ausgeweitet werden, um den Unternehmern eine 

gewinnbringende Mehrproduktion ohnP Preis- und Beschäfti-

gungsveränderungen zu ermöglichen. Bei den Arbeitszeitver-

kürzungen ist unabhängig von ihrer konkreten Ausgestaltung 

darauf zu achten, daß sie gesamtwirtschaftlich gesehen weit-

gehend stückkosten- und nachfrageneutral bleiben. Unter die-

ser Voraussetzung stellen sie ebenfalls ein geeignetes Mit-

tel zur Stabilisierung der Beschäftigungssituation dar. 
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(3) Die potentielle Vermeidung von Freisetzungseffekten durch 

Einkommensverbesserungen und/oder kürzere Arbeitszeiten 

spricht gegen die These, daß eine fortschreitende Rationa-

lisierung der Produktion zwangsläufig zu Finanzierungseng-

pässen bei der Rentenversicherung führen muß. Wenn man die 

Möglichkeit eines Ausgleichs der Beschäftigungswirkungen 

des technischen Fortschritts grundsätzlich akzeptiert, läßt 

sich eine technologisch bedingte Gefährdung der Rentenfi-

nanzen nur noch mit dem Hinweis auf einen langfristigen 

Trend zur Erosion der Beitragsbemessungsgrundlage begrün-

den. Die Betrachtung der Bestimmungsfaktoren der Brutto-
lohnquote liefert allerdings keine überzeugenden Anhalts-

punkte für eine derartige Entwicklung. Wesentliche Voraus-

setzung wäre ein dauerhafter Anstieg des Anteils der Netto-

investitionen am Sozialprodukt, mit dem aber weder aus 

theoretischer noch aus empirischer Sicht gerechnet werden 

kann. 

(4) Ein zusätzlicher Einwand gegen die Auffassung, eine Vermin-

derung der relativen Bedeutung des Produktionsfaktors Ar-

beit würde die Rentenversicherung belasten, resultiert aus 

der Konstruktion des beitragsfinanzierten Sicherungssystems: 

Da sowohl die Beiträge als auch die Renten an der Lohnsumme 

anknüpfen, sinkt der Finanzbedarf bei konstantem Renten-

niveau und gegebenem Alterslastquotienten ebenso stark wie 

die Löhne und die daraus resultierenden Beitragseinnahmen. 

Dieser Mechanismus gewährleistet selbst bei realtiv sinken-

der Bemessungsgrundlage eine ausreichende finanzielle Er-

giebigkeit der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge. 

Da sich rationalisierungsbedingte Arbeitskräftefreisetzungen 

grundsätzlich vermeiden lassen und eine sinkende Bruttolohnquo-

te, die ohne~in keine gravierenden Finanzierungsprobleme verur-

sachen würde, nicht zu erwarten ist, kann die fiskalisch moti-

vierte Kritik am bestehenden System der Rentenfinanzierung hin-

sichtlich der Interdependenzen zwischen Rationalisierungspro-

zeß und Beitragseinnahmen nicht überzeugen. 
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E. Arbeitgeberbeiträge und demographische Entwicklung: Probleme 

der Rentenfinanzierung bei steigendem Alterslastquotienten 

Da eine Gefährdung der langfristigen Ergiebigkeit des Beitrags-

systems kaum mit einer zunehmenden Kapitalintensivierung der 

Produktion begründet werden kann, reduziert sich die fiskali-

sche Problematik auf die Implikationen eines steigenden Alters-

lastquotienten für die Rentenfinanzierung. In diesem Zusammen-

hang geht es zunächst einmal um eine Konkretisierung der demo-

graphisch orientierten Variante der fiskalischen Kritik an den 

lohnbezogenen Arbe~tgeberbeiträgen. Die darauf folgende Analyse 

der realen Belastungseffekte bevölkerungsbedingter Erhöhungen 

der Sozialabgaben bildet den Hintergrund· einer Diskussion der 

Wahrscheinlichkeit und der fiskalischen Konsequenzen alternati-

ver Ausweichreaktionen der Erwerbstätigen. 

I. Intergenerative Verteilungskonflikte und fiskalische Effi-

zienz der Arbeitgeberbeiträge im Zusammenhang 

Als wesentliche Ursache der langfristig zu erwartenden zusätz-

lichen finanziellen Probleme der Rentenversicherung gelten die 

aus einem deutlichen Rückgang der Geburtenhäufigkeit resultie-

renden Veränderungen der Bevölkerungsstruktur. Angesichts der 

absehbaren demographischen Entwicklung vermuten die Kritiker 

der lohnbezogenen Beitragsbemessung, daß eine deutlich steigen-

de direkte Abgabenbelastung die Grenzen der Zahlungsbereitschaft 

der Erwerbstätigen überschreiten und daher zu intergenerativen 

Verteilungskonflikten zwischen Aktiven und Rentnern führen könn-

te. Diese Auffassung wird im allgemeinen nicht durch eine Darle-

gung der vermuteten zusammenhänge zwischen Beitragserhöhungen 

und Ausweichreaktionen der Betroffenen konkretisiert. Daher ist 

es zunächst erforderlich, einen Überblick über die verschiede-

nen Interpretationsmöglichkeiten der demographisch orientierten 

Variante der fiskalischen Kritik zu gewinnen. 
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Geht man von einer mangelnden Zahlungsbereitschaft der Erwerbs-

tätigen bei merklich zunehmenden Sozialabgaben aus, so er-

scheint es naheliegend, einen wachsenden Druck auf die politi-

schen Entscheidungsträger in Richtung einer Senkung des Absi-

cherungsniveaus der Rentner zu unterstellen. 1 Andererseits 

dürfte deren politischer Einfluß in Zukunft mit ihrem Wählerpo-

tential ansteigen und daher gravierenden Eingriffen in das Lei-

stungssystem entgegenwirken. Sollten sich die Beitragszahler 

trotzdem wenigstens teilweise durchsetzen, so würden die Bei-

tragseinnahmen zur Finanzierung des bisherigen Rentenniveaus 

nicht mehr ausreichen. Wer aus sozialpolitischen Gründen Ren-

tenkürzungen relativ zum Erwerbseinkommen vermeiden will und 

eine derartige Entwicklung als wahrscheinlich ansieht, kann zu 

dem Ergebnis gelangen, daß lohnbezogene Beiträge aufgrund ih-

rer Bedeutung im politischen Entscheidungsprozeß den fiskali-

schen Anforderungen auf Dauer nicht genügen. 

Wenn der politische Druck der Erwerbstätigen nicht zu einer aus 

ihrer Sicht akzeptablen Reduktion des Beitragsanstiegs führt, 

müssen andere Ausweichreaktionen in Rechnung gestellt werden. 

Dabei dürften sowohl individuelle Möglichkeiten einer Umgehung 

der Beitragsbelastung durch vermehrte Schwarzarbeit als auch 

gruppenbezogene Aktivitäten zur Überwälzung der Abgaben im 

Rahmen der Tarifauseinandersetzungen eine Rolle spielen. Ten-

denziell wachsende inoffizielle ökonomische Aktivitäten können 

die Rentenfinanzierung in zweierlei Hinsicht gefährden: Zum ei-

nen werden Teile des Erwerbseinkommens dem Zugriff der Sozial-

versicherung entzogen, so daß eine unmittelbare Schwächung der 

Beitragsbemessungsgrundlage und damit des Beitragsaufkommens 

eintritt. Darüber hinaus sind beschäftigungsbedingte Minderein-

nahmen zu berücksichtigen, die durch einen schattenwirtschaft-

lich induzierten Anstieg der Arbeitslosigkeit im offiziellen 

Sektor hervorgerufen werden können. 

1 Denkbar wären auch verstärkte Forderungen nach einer Reduk-
tion staatlicher Ausgaben, um den Sozialabgabenanstieg durch 
geringere Steuersätze auszugleichen. Diese Möglichkeit wird 
im folgenden nicht näher untersucht, da sie keinen unmittel-
baren Bezug zur Alterssicherung aufweist. 
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Im Vergleich zu den individuellen Ausweichmöglichkeiten dürfte 

eine Verschärfung der kollektiven Verteilungskonflikte zwischen 

Arbeitnehmern und Arbeitgebern gesamtwirtschaftlich und damit 

auch für die Finanzlage der Rentenversicherung von größerer Be-

deutung sein. Während beide Gruppen gegenüber den politischen 

Entscheidungsträgern noch gemeinsame Interessen bezüglich einer 

Verlangsamung des Abgabenanstiegs geltend machen können, besteht 

bei einem unzureichenden Erfolg dieser Strategie die Gefahr ei-

ner Konfrontation mit dem Ziel, der jeweils anderen Gruppe einen 

Teil der vermuteten Mehrbelastung aufzubürden. Kommt es infolge-

dessen zu einer beitragsinduzierten Lohn-Preis-Spirale, so ist 

in Verbindung mit einem restriktiven Kurs der Geldpolitik eine 

Zunahme der Arbeitslosigkeit zu erwarten. Die daraus resultie-

renden Beitragsausfälle stellen die Rentenversicherung im Falle 

eines dauerhaften Beschäftigungseinbruchs vor gravierende Fi-

nanzierungsschwierigkeiten. 

Die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten der Beitragszahler 

stehen tendenziell in einem substitutiven Verhältnis. Schwarz-

arbeit und Verteilungsauseinandersetzungen zwischen Gewerkschaf-

ten und Arbeitgeberverbänden rücken beispielsweise um so stärker 

in den Vordergrund, je geringer der Umfang politisch durchset-

zungsfähiger Rentenniveaukürzungen ausfällt. Die Frage nach den 

in Zukunft vorherrschenden Ausweichstrategien läßt sich kaum 

eindeutig beantworten, so daß eine Prüfung aller genannten Mög-

lichkeiten angebracht erscheint. In jedem Fall hängt aber das 

Ausmaß der Abgabenwiderstände und Umgehungsversuche von der Be-

wertung demographisch bedingter Beitragserhöhungen durch die 

Erwerbstätigen, also von ihrem subjektiven Belastungsgefühl ab. 

Neben der Merklichkeit des Finanzierungsverfahrens, deren Be-

deutung von den Kritikern der lohnbezogenen Sozialabgaben be-

sonders hervorgehoben wird, dürfte die mit steigendem Alters-

lastquotienten bei konstantem Rentenniveau einhergehende reale 

Belastung der aktiven Bevölkerungsgruppen ihre Einschätzung we-

sentlich bestimmen. Die quantitativen Auswirkungen demographi-

scher Verschiebungen auf die Entwicklung des durchschnittlichen 
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Lebensstandards sind daher ein entscheidender Faktor für die 

Beurteilung der praktischen Relevanz einer mangelhaften Zah-

lungsbereitschaft der erwerbstätigen Generation und der daraus 

resultierenden Konsequenzen für die Rentenversicherung. Sie 

werden im folgenden Abschnitt zunächst untersucht, bevor auf 

der Grundlage der dabei gewonnenen Erkenntnisse eine Überprü-

fung der finanzpsychologisch orientierten Kritik an den Ar-

beitgeberbeiträgen erfolgt. 

II. Belastungswirkungen einer bevölkerungsbedingten Erhöhung 

der Sozialabgaben 

1. Die Entwicklung des erforderlichen Beitragssatzes in Ab-

hängigkeit von Rentenniveau und Alterslastquotient 

Nach den vorliegenden Modellrechnungen des Statistischen Bun-

desamtes (Modell I) " ••• wird der Alterlastquotient (das Ver-

hältnis der 60jährigen und älteren Personen zu den 20- bis un-

ter 60jährigen) von gegenwärtig 38: 100 über 43: 100 im Jahre 

2000 und 51 : 100 im Jahre 2020 auf 72: 100 im Jahre 2035 an-

steigen.111 Andere Untersuchungan gelangen zu ähnlichen Ergeb-

nissen.2 Geringfügige Abweichungen zwischen den einzelnen Pro-

gnosen erklären sich aus unterschiedlichen Annahmen über die 

Sterblichkeit und die Geburtenhäufigkeit sowie aus der jeweils 

gewählten Abgrenzung der Ausgangsbevölkerung. 3 Da es für die 

weiteren Überlegungen weniger auf den genauen Verlauf als auf 

den absehbaren Trend des Alterslastquotienten ankommt, wird 

aus Vereinfachungsgründen nur mit den beispielhaften Werten 

des Statistischen Bundesamtes gearbeitet, um die realen Bela-

stungseffekte der demographischen Entwicklung zu konkretisie-

ren. 

1 Sozialbeirat, 1981, Z.8. 
2 Vgl. Wissenschaftlergruppe des Sozialbeirats, 1981, Z.80ff; 

Grohmann, H., 1981, Z.33/34. 
3 Vgl. Wissenschaftlergruppe des Sozialbeirats, 1981, Z.80. 
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Anhand der bekannten Beziehungen zwischen Rentenniveau, Alters-

lastquotient und Arbeitnehmer- sowie Arbeitgeberbeitrag im 

einfachen Modell des Finanzierungs- und Leistungssystems läßt 

sich die erforderliche Anhebung der Beitragssätze für alterna-

tive Rentenanpassungsverfahren abschätzen. Geht man zunächst 

von der bestehenden bruttolohnbezogenen Rentenbemessung aus, 

so erhält man unter der Annahme eines langfristig konstanten 

durchschnittlichen Bruttorentenniveaus von annähernd 48,7% 

im Jahr 1980 folgende Entwicklung des gesamten Rentenversiche-
be . 1 rungs itrags: 

Tabelle 1: Entwicklung des Beitragssatzes bei kon-
stantem Bruttorentenniveau 

Alterslast- Beitragssatz 

Jahr quotient Änderung gegen-
in v.H. in v.H. über 1980 ih v.H. 

1980 38,0 18,5 0,0 

2000 43,0 20 ,9 13,2 

2020 51,0 24,8 34,1 

2035 72,0 35,1 89,7 

Da die Konstanz des Bruttorentenniveaus bei steigenden Beitrags-

sätzen eine permanente Erhöhung des Nettorentenniveaus impli-

ziert, überzeichnen derartige Prognosen den aus der sozialpoli-

tischen Zielsetzung des Sicherungssystems resultierenden lang-

fristigen Finanzbedarf. Gerade vor dem Hintergrund der absehba-

1 In den vorliegenden Prognosen wird meist mit dem Eckrenten-
niveau des Jahres 1980 gearbeitet. Die Ergebnisse ändern sich 
jedoch durch die Verwendung des mittleren Bruttorentenniveaus 
kaum, so daß weiterhin auf die in dieser Arbeit verwendeten 
Abgrenzungen zurückgegriffen werden kann. Vgl. Sozialbeirat, 
1981, Z.17: Wissenschaftlergruppe des Sozialbeirats, 1981, 
Z.80: Grohmann, H., 1981, Z.33/34. Die Berechnung basiert auf 
Gleichung (9) für die Beziehung zwischen der Summe von Ar-
beitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag und dem Produkt aus Brut-
torentenniveau und Alterslastquotient. Vgl. s. 37. 
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ren Bevölkerungsentwicklung läßt sich mit großer Wahrschein-

lichkeit vermuten, daß in den nächsten Jahren ein modifizier-

tes Rentenanpassungsverfahren mit dem Ziel weitgehend über-

einstimmender Nettolohn- und Rentenerhöhungen gesetzlich in-

stitutionalisiert wird. Unabhängig von sonstigen Fragen einer 

nettolohnorientierten Rentenbemessung, zeichnen sich fast 

alle Vorschläge durch eine zielkonforme Berücksichtigung der 

Arbeitnehmerbeiträge zur Rentenversicherung aus. 

Eine Berechnung der erforderlichen Beitragssätze auf der Basis 

des entsprechend modifizierten Rentenniveaus von annähernd 

53,7% für das Jahr 19801 dürfte daher den sinnvolleren Ansatz 

zur Prognose der zukünftigen Beitragsentwicklung darstellen. 

Aus Vereinfachungsgründen und in Übereinstimmung mit den in 

früheren Abschnitten der Arbeit gewählten Einkommensabgrenzun-

gen wird das Verhältnis zwischen Durchschnittsrente und mitt-

lerem Einkommen der Arbeitnehmer nach Abzug ihrer Beiträge zur 

Rentenversicherung von den Bruttolöhnen als Nettorentenniveau 

bezeichnet. Tabelle 2 veranschaulicht unter der Annahme einer 

langfristigen Konstanz dieser Größe die Veränderungen des ge-

samten Rentenversicherungsbeitrags: 

Tabelle 2: Entwicklung des Beitragssatzes bei kon-
stantem Nettorentenniveau 

Alterslast- Beitragssatz 

Jahr quotient 
Änderung gegen-

in v.H. in v.H. über 1980 in v.H. 

1980 38,0 18,5 0,0 

2000 43,0 20,7 11,8 

2020 51,0 24,1 30,3 

2035 72,0 32,4 75,1 

1 Dieser Wert ergibt sich rechnerisch aus Gleichung (21) bei 
einer Finanzierung je zur Hälfte durch Arbeitnehmer- und 
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Der Beitragsanstieg fällt gegenüber der bruttolohnbezogenen 

Rentenbemessung deutlich geringer aus, aber die Beitragssätze 

erreichen immer noch ein aus heutiger Sicht extrem hohes Ni-

veau. Um die Bandbreite der theoretisch denkbaren Entwicklungen 

des Rentenversicherungssystems zu verdeutlichen, bietet es sich 

an, den Beitragsänderungen bei konstantem Rentenniveau die bei 

gegebenem Beitragssatz eintretenden Rentenniveauverschiebungen 

gegenüberzustellen. Tabelle 3 enthält die entsprechenden Er-

gebnisse für brutto- und nettolohnbezogene Leistungen der Ren-

tenversicherung auf der Grundlage eines Beitragssatzes von 

18,5%: 

Tabelle 3: Entwicklung des Rentenniveaus bei konstantem Bei-
tragssatz 

Rentenniveau 

Alterslast- Änderung Jahr quotient bei bruttolohn- bei nettolohn- gegenüber 
bezogener Rente bezogener Rente 1980 1 

in v.H. in v.H. in v.H. in v.H. 

1980 38,0 48,7 53,7 0,0 

2000 43,0 43,0 47,4 - 11,6 

2020 51,0 36,3 40,0 - 25,5 

2035 72,0 25,7 28, 3 - 47,2 

1 Diese Werte beziehen sich auf brutto- und nettolohnbezo-
gene Renten in gleicher Weise. 

Auch hier dürfte das Nettorentenniveau aus den bereits erwähn-

ten Gründen einen besseren Ansatzpunkt für die Einschätzung 

der zukünftigen Entwicklung darstellen. In ihren relativen Ver-

änderungen stimmen Brutto- und Nettogrößen allerdings überein, 

weil sich das Verhältnis der Rentenniveauwerte jeweils umgekehrt 

Arbeitgeberbeiträge, wenn man den Alterslastquotienten mit 
38% und den Gesamtbeitrag mit 18,5% ansetzt. Vgl. S. 45. 
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proportional zur Relation der entsprechenden Alterslastquotien-

ten verschiebt. 1 

Da die Konstanz des Beitragssatzes auf Dauer einen gravierenden 

Rückgang des Lebensstandards der Rentner gegenüber dem der Er-

werbstätigen implizieren würde, kann aus sozialpolitischen Grün-

den kaum mit einer vollständigen Kompensation der bevölkerungs-

bedingten Finanzierungsprobleme durch eine Herabsetzung der Lei-

stungen der Rentenversicherung gerechnet werden. Insofern stellt 

sich die Frage nach der langfristigen finanziellen Ergiebigkeit 

der lohnbezogenen Sozialabgaben auch unter der Annahme einer 

begrenzten Variabilität des Rentenniveaus. Die in diesem Ab-

schnitt skizzierte absehbare Entwicklung der erforderlichen 

Beitragssätze spricht zunächst einmal für die praktische Rele-

vanz der diesbezüglichen Einwände gegen das bestehende System 

der Beitragsfinanzierung, denn der Anstieg der Sozialabgabenbe-

lastung fällt im Vergleich zum heutigen, vielfach schon als 

überzogen kritisierten Niveau doch recht deutlich aus. 

2. Die reale Belastung der Erwerbstätigen durch einen Anstieg 

des Alterlastquotienten 

a. Die Entwicklung der Sozialproduktsanteile von Unternehmern, 

Arbeitnehmern und Rentnern 

Das Ausmaß der realen Belastung aufgrund einer Verschlechterung 

der Altersstruktur dürfte einen wesentlichen Bestimmungsfaktor 

des subjektiven Belastungsgefühls der Erwerbstätigen darstellen 

und somit Abgabenwiderstände und Ausweichreaktionen stark be-

einflussen. Als Indikator für die Beurteilung der realen Wirkun-

gen steigender Rentenversicherungsbeiträge wird im folgenden das 

durchschnittliche verfügbare Einkormien der aktiven Bevölkerungs-

1 Aus den Gleichungen (9) und (21) resultiert bei konstantem Ar-
beitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag folgende Beziehung zwischen 
Rentenniveauwerten und Alterslastquotienten der Zeitpunkte t 
bzw. t-1: gt/gt-l = ht/ht~l = (R/A)t/(R/A)t-l" Dabei symboli-

siert g das Brutto-, h das Nettorentenniveau und (R/A) den 
Alterslastquotienten. Vgl. s. 37 u. 45. 



162 

gruppen herangezogen. Da die Merklichkeit von Beitragserhöhun-

gen bei weiterhin wachsenden Realeinkommen deutlich geringer 

ausfallen dürfte als bei beitragsbedingten absoluten Einkommens-

minderungen,1 bietet es sich an, zwei Dimensionen der Belastung 

zu unterscheiden: (1) Von einer realen Belastung im engeren 

Sinne soll immer dann gesprochen werden, wenn das verfügbare 

Einkommen der Erwerbstätigen im Zuge einer Erhöhung des Alters-

lastquotienten absolut sinkt. (2) Eine reale Belastung im wei-

teren Sinne liegt dagegen bereits dann vor, wenn das Einkommen 

der Aktiven nicht im sonst möglichen Umfang wächst. 

Das durchschnittliche real verfügbare Einkommen der Erwerbstä-

tigen stiinmt mit dem Produkt aus ihrem Anteil am Volkseinkom-

men und der Relation zwischen Volkseinkommen und Anzahl der Er-

werbstätigen überein. Differenziert man nach den großen sozia-

len Gruppen, so gilt dementsprechend für die Arbeitnehmer: 

(67) Y~/A = (Y~/Y) (Y/A) 

und für die Unternehmer: 

(68) Y~/U = (Y~/Y) (Y/U). 

Zur Vereinfachung der weiteren Überlegungen wird ein konstantes 

Verhältnis zwischen der Zahl der Arbeitnehmer und Unternehmer 

vorausgesetzt. 2 Bezeichnet man diesen Quotienten mit k, so läßt 

sich Gleichung (68) umformen in: 

(69) Y~/U = k (Y~/Y) (Y/A). 

Als Bestimmungsfaktoren des durchschnittlichen real verfügbaren 

Einkommens der Arbeitnehmer bzw. Unternehmer erweisen sich so-

mit die jeweiligen Anteile am Sozialprodukt und die Arbeitspro-

duktivität. 

1 Vgl. Wissenschaftlergruppe des Sozialbeirats, 1981, z. 32. 
2 Da die Neigung zu einer unternehmerischen Tätigkeit kaum mit 

der demographischen Entwicklung korrelliert sein dürfte, er-
scheint diese Annahme im vorliegenden Zusammenhang gerecht-
fertigt. Sofern die Anzahl der aus dem Erwerbsleben ausschei-
denden Unternehmer relativ zu den Aktiven ebenfalls ansteigt, 
ergeben sich möglicherweise gewisse Modifikationen aufgrund 
der Alterssicherung der betreffenden Personen. Sie werden in 
dieser Arbeit nicht näher untersucht. 
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Sofern man unterstellt, daß Veränderungen der Arbeitsprodukti-

vität nicht systematisch mit denen des Alterslastquotienten zu-

sammenhängen,1 entscheiden die bei relativ steigenden Rentner-

zahlen eintretenden Verschiebungen der Einkommensanteile über 

den Umfang der realen Belastung von Arbeitnehmern und Unterneh-

mern. Eine reale Belastung im weiteren Sinne kommt immer dann 

zustande, wenn der Anteil der Arbeitnehmer bzw. Unternehmer im 

Zuge der demographischen Entwicklung sinkt, weil in diesem Fall 

die Wachstumsrate des jeweiligen Durchschnittseinkommens hinter 

der Zunahme der Arbeitsproduktivität, also hinter der bei kon-

stanten Sozialproduktsquoten möglichen Einkommensverbesserung 

zurückbleibt. Im engeren Sinne liegt eine reale Belastung hin-

gegen erst vor, wenn das Produktivitätswachstum den Rückgang 

der Anteile am Volkseinkommen nicht mehr vollständig kompensie-

ren kann. 

Eine Analyse der Belastungseffekte von Veränderungen der Rela-

tion zwischen Rentnern und Arbeitnehmern muß sowohl die Ver-

schiebungen in der Verteilung zwischen den großen sozialen Grup-

pen als auch die Veränderungen der Arbeitsproduktivität berück-

sichtigen. Hinsichtlich des letztgenannten Faktors kann man zu-

mindest langfristig von einer weitgehend durch den technischen 

Fortschritt und damit exogen determinierten Entwicklung ausge-

hen.2 Insofern ist die Arbeitsproduktivität für die Beurteilung 

der Einkommenswirkungen vor allem als Vergleichsgröße von Bedeu-

tung. Im ersten Schritt konzentriert sich die Untersuchung daher 

1 Da bei rückläufiger Erwerbspersonenzahl der gegebene Kapital-
stock mit weniger Arbeitskräften kombiniert werden muß, könn-
ten sich Produktivitätsveränderungen einstellen. Aufgrund des 
langfristigen Charakters der Bevölkerungsverschiebungen und 
der gleichzeitig im Rahmen der Investitionstätigkeit vorgenom-
menen Anpassung des Produktionsapparates sind daraus jedoch 
keine gravierenden Effekte abzuleiten. Andere Faktoren - ins-
besondere der technische Fortschritt - dürften einen wesent-
lich stärkeren Einfluß ausüben. Vgl. Felderer, B., 1983b, 
S.294. 

2 Kurzfristig beeinflussen Veränderungen des Beschäftigungsgra-
des den Wert der Arbeitsproduktivität. Der langfristige Cha-
rakter demographischer Verschiebungen spricht aber für eine 
Trennung beschäftigungs- und bevölkerungsbedingter Finanzie-
rungsprobleme. Daher wird in diesem Abschnitt von Beschäfti-
gungsschwankungen abgesehen. 
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auf die Implikationen der gesamtwirtschaftlichen Verteilungs-

effekte einer Verschlechterung des Alterslastquotienten für 

die Entwicklung des durchschnittlichen Realeinkommens von Ar-

beitnehmern, Rentnern und Unternehmern. 

Ausgangspunkt der Oberlegungen ist auch hier die sozialpoliti-

sche Zielsetzung der Rentenversicherung, die in erster Linie 

die Gewährleistung einer bestimmten Relation zwischen dem Netto-

einkommen eines Rentners und demjenigen eines vom erreichten 

Lebensstandard her vergleichbaren Arbeitnehmers beinhaltet. Das 

sozialpolitisch erwünschte durchschnittliche Rentenniveau ent-

scheidet zunächst über die Anteile der Arbeitnehmer und Rentner 

am gesamten Einkommen dieser beiden gesellschaftlichen Gruppen. 

Bei einer Erhöhung der Relation zwischen Rentnern und Arbeit-

nehmern muß das Arbeitnehmereinkommen bezogen auf die Summe von 

Nettorenten und Nettolöhnen zugunsten des Rentnereinkommens ab-

nehmen, solange das Rentenniveau - definiert als Verhältnis 

zwischen durchschnittlicher Rente und durchschnittlichem Netto-

lohn - konstant bleibt. Dieser Zusammenhang ergibt sich zwingend 

aus der Konstruktion des sozialen Sicherungssystems und kann da-

her nur durch eine Veränderung der Zielsetzung aufgehoben oder 

modifiziert werden. 

Ausschlaggebend für die mit den Verschiebungen der Anteile am 

Nichtunternehmereinkommen einhergehende Entwicklung der ent-

sprechenden Quoten am Sozialprodukt sind die Wirkungen des zu-

nehmenden Alterslastquotienten auf den Einkommensanteil der 

Unternehmer. Sie wurden für das bestehende System der Rentenfi-

nanzierung bereits im Zusammenhang mit den gesamtwirtschaftli-

chen Konsequenzen steigender Rentenausgaben analysiert (vgl. 

Abschnitt c.III.2.b), so daß an dieser Stelle auf die entspre-

chenden Ergebnisse zurückgegriffen werden kann: 

(1) Der Anteil der Unternehmer am Sozialprodukt bleibt im Zuge 

einer Erhöh_ung der Rentenversicherungsbei träge zur Finan-

zierung bevölkerungsbedingter Ausgabensteigerungen tenden-

ziell konstant, wenn die gruppenspezifischen Konsumquoten 

der Rentner und Arbeitnehmer übereinstimmen und die monetä-
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ren Rahmenbedingungen eine Überwälzung beitragsinduziert 

wachsender Arbeitskosten zulassen. 

(2) Unter der Annahme einer vergleichsweise höheren Konsumnei-

gung der Rentner ist aufgrund des relativ zu den Arbeits-

kosten überproportionalen Nachfrageanstiegs mit einer Aus-

weitung des Nettounternehmereinkommens zu rechnen. Sie dürf-

te angesichts der geringfügigen Differenz zwischen den Kon-

sumquoten jedoch kaum ins Gewicht fallen, so daß eine Ver-

nachlässigung dieses Aspekts im weiteren vertretbar er-

scheint. 

Diese Ergebnisse gelten nur unter der Voraussetzung einer be-

schäftigungsneutralen Überwälzbarkeit der steigenden Arbeitge-

berbeiträge durch die Unternehmen. Da Verschiebungen in der Be-

völkerungsstruktur langfristig angelegt sind, fallen die erfor-

derlichen jährlichen Beitragsanpassungen nicht allzu groß aus, 

so daß ihr unmittelbarer Einfluß auf die Inflationsrate kaum 

zu restriktiven geldpolitischen Maßnahmen mit der wahrschein-

lichen Folge einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit Anlaß geben 

dürfte. 1 Derartige Reaktionen müssen nur dann in Rechnung ge-

werden, wenn die realen Belastungseffekte eines steigenden Al-

terslastquotienten zu Verteilungskonflikten führen, die sich 

über die Lohnabschlüsse kosten- und preissteigernd auswirken. 

Sie werden daher erst im Zusammenhang mit den finanzpsycholo-

gischen Aspekten wachsender Sozialabgaben behandelt. 

Bei annähernd konstantem Anteil der Unternehmer am Volkseinkom-

men lassen sich die Schlußfolgerungen hinsichtlich der Entwick-

lung von Nettorenten und Nettolöhnen bezogen auf das gesamte 

Einkommen der Nichtunternehmer unmittelbar auf die entsprechen-

den Quoten am Sozialprodukt übertragen. Der relative Rückgang 

ihres Gruppeneinkommens impliziert für den Durchschnitt der Ar-

beitnehmer in jedem Fall eine reale Belastung im weiteren Sinne. 

1 Auf der Basis eines konstanten Nettorentenniveaus in der 1980 
erreichten Höhe ergeben sich im Durchschnitt die folgenden 
Werte für den Anstieg des Arbeitgeberbeitrags: Zwischen 1980 
und 2000 ca. 0,05%, zwischen 2000 und 2020 ca. 0,08% und zwi-
schen 2020 und 2035 ca. 0,28% pro Jahr. Vgl. Tabelle 2, S.159. 
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Aufgrund der Konstanz des Nettorentenniveaus gilt dieser Zusam-

menhang auch für die Rentner, während die Unternehmer unter den 

bislang getroffenen Annahmen nicht mit geringeren Einkommenszu-
. 1 

wächsen zu rechnen haben. Im Ergebnis tragen Rentner und Ar-

beitnehmer bei einer nettolohnorientierten Gestaltung des Siche-

rungssystem also gleichermaßen die aus der demographischen Ent-

wicklung resultierende zusätzliche Alterslast. Ob es über die 

Verminderung des sonst möglichen Einkommensanstiegs hinaus auch 

zu einer realen Belastung im engeren ?inne kommt, hängt dagegen 

von den vorhandenen Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeits-

produktivität ab. 

b. Veränderungen des durchschnittlichen Lebensstandards inner-

halb der gesellschaftlichen Gruppen 

Eine Steigerung des realen Pro-Kopf-Einkommens ist auch bei 

langfristig schrumpfender Bevölkerung möglich, sofern die Ar-

beitsproduktivität im Zuge des technischen Fortschritts weiter-

hin erhöht werden kann. 2 Allerdings reicht nicht jeder absolute 

Anstieg der Arbeitsproduktivität zur Verbesserung des durch-

schnittlichen Lebensstandards aus, wenn der Alterslastquotient 

sich verschlechtert und demzufolge ein Teil der Rationalisie-

rungsgewinne zur Versorgung der zusätzlichen Rentner verwendet 

werden muß. Anhand der zur Aufrechterhaltung des bislang er-

zielten realen Pro-Kopf-Einkommens erforderlichen Wachstumsrate 

der Arbeitsproduktivität läßt sich die kritische Grenze zwischen 

absolut steigendem und sinkendem Lebensstandard festlegen. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das durchschnitt-

liche Einkommen der Arbeitnehmer. Aufgrund der sozialpolitisch 

1 Wenn auch innerhalb der Gruppe der Unternehmer die Zahl der 
Aktiven relativ sinkt, ergeben sich Modifikationen aufgrund 
der Alterssicherung der nicht mehr erwerbstätigen Unterneh-
mer. Sie bleiben wie bereits erwähnt außer Betracht. 

2 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für 
Wirtschaft, 1980, S.23. 
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erwünschten Proportionalität zwischen Renten und Löhnen können 

sie jedoch ohne weiteres auf die Rentner übertragen werden. Da 

bevölkerungsbedingte Beitragserhöhungen in der gesetzlichen 

Rentenversicherung die Unternehmer nicht unmittelbar belasten, 

werden sie an dieser Stelle nicht berücksichtigt. Ausgebend 

von der Beziehung zwischen durchschnittlicher Rente und mitt-

lerem Arbeitnehmereinkommen: 

(70) Y~/R = h (Y~/A) 

läßt sich das gesamte Einkommen der Nichtunternehmer in Abhän-

gigkeit von Rentenniveau, Alterslastquotient und Nettoarbeit-

nehmereinkommen darstellen: 

(71) Y~ = Y~ + Y~ = (1 + h (R/A)] Y~. 

Solange der Anteil der Unternehmer am Sozialprodukt sich nicht 

verändert, schwankt diese Größe proportional mit dem Volksein-

kommen: 

( 72) Yn = t Y. 
NU 

Unter Berücksichtigung von Gleichung (71) und nach Division 

durch die Anzahl der Arbeitnehmer ergibt sich daraus folgende 

Beziehung zwischen dem durchschnittlichen Arbeitnehmereinkom-

men, dem Alterslastquotienten und der Arbeitsproduktivität: 

( 73) Y~/A = l + ~ (R/A) (Y/A). 

Isoliert gesehen bewirkt eine Verschlechterung der Altersstruk-

tur einen Rückgang des Pro-Kopf-Einkommens der Arbeitnehmer: 

t h (Y/A) 
(74) d(Y~/A) = - 2 d(R/A). 

(1 + h (R/A)] 

Dagegen resultiert aus einer Erhöhung der Arbeitsproduktivität 

ceteris paribus ein Anstieg dieser Größe: 

t 
1 + h (R/A) d(Y/A). 

Wenn Y~/A und damit auch Y~/R bei relativ steigenden Rentner-

zahlen real konstant bleiben sollen, müssen sich die beiden Ef-
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t 
(76) d(Yn/A) = ----

A l+h(R/A) 
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t h (Y/A) 
d(Y/A) - ------ d(R/A) 

(1+h(R/A)]2 
o. 

Aus Gleichung (76) erhält man nach einigen Umformungen die er-

forderliche Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität in Abhängig-

keit von den Veränderungen des Alterslastquotienten: 

Produktivitätsverbesserungen in diesem Umfang reichen also zur 

Vermeidung einer realen Belastung der Arbeitnehmer im engeren 

Sinne bereits aus. Darüber hinaus ermöglicht ein Vergleich des 

kritischen Wertes mit dem tatsächlichen Produktivitätsfort-

schritt eine Quantifizierung der realen Belastung im weiteren 

Sinne. Die bevölkerungsbedingte prozentuale Verminderung der 

(potentiellen) durchschnittlichen Einkommenszuwächse entspricht 

nämlich dem Verhältnis zwischen der erforderlichen und der tat-

sächlichen Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität. 

Die Bedeutung des Produktivitätsfortschritts für die Entwick-

lung der realen Belastung der Arbeitnehmer im Zuge der demogra-

phischen Verschiebungen läßt sich anhand der Daten für die Bun-

desrepublik Deutschland konkretisieren. Auf der Basis eines 

konstanten Nettorentenniveaus von annähernd 53,7% für das Jahr 

1980 und der vorliegenden Prognosen über die Veränderungen des 

Alterslastquotienten bis zum Jahr 2035 gelangt man zunächst un-

ter Verwendung von Gleichung (77) zu den erforderlichen Wachs-

tumsraten der Arbeitsproduktivität. 1 Sie werden in der folgen-

den Tabelle sowohl für den jeweiligen Beobachtungszeitraum als 

auch für den Durchschnitt der betreffenden Jahre zusammenge-

faßt: 

1 Vgl. zu den Ausgangsdaten Tabelle 2, S.159. 
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Tabelle 4: Kritische Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität 
bei steigendem Alterslastquotienten 

Absolute Verände- Kritische Wachstumsrate der 

rung des Alters- Arbeitsproduktivität in v.H. 
Zeitraum lastquotienten im jeweiligen im Jahres-

in v.H. Zeitraum durchschnitt 

1980 - 2000 5,0 2,2 0,11 

2000 - 2020 8,0 3,5 0,17 

2020 - 2035 21,0 8,9 0,57 

1980 - 2035 34,0 15,2 0,26 

Unter alternativen Annahmen über die tatsächliche Wachstumsrate 

der Arbeitsproduktivität kann man anhand dieser Werte den Zu-

sammenhang zwischen einer realen Belastung der Arbeitnehmer im 

Sinne vergleichsweise geringerer Einkorrmenszuwächse und der 

Produktivitätsentwicklung veranschaulichen. Tabelle 5 enthält 

einmal für den gesamten Zeitraum von 1980 bis 2035 und zum 

anderen für die Jahre mit einem besonders ausgeprägten Anstieg 

des Alterslastquotienten zwischen 2020 und 2035 die durchschnitt-

lichen Wachstumsverluste der Arbeitnehmer bezogen auf den sonst 

möglichen realen Einkorrmensanstieg, der in den angenommenen Ver-

änderungen der Arbeitsproduktivität zum Ausdruck kommt: 
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Tabelle 5: Bevölkerungsbedingte Realeinkommenseinbußen der 
Arbeitnehmer in Abhängigkeit vom Produktivitäts-
fortschritt 

Bei einer tatsäch- Bevölkerungsbedingte Verminderung der 
liehen Wachstumsrate Wachstumsrate des mittleren Arbeit-
der Arbeitsprodukti- nehmereinkommens 

vität 
in v.H. 

in v.H. 1980 - 2035 2020 - 2035 

0,5 51,4 113,4 

1,0 25,7 56,7 

1,5 17,1 37,8 

2,0 12,9 28,4 

3,0 8,6 18,9 

4,0 6,4 14,2 

Die Ergebnisse zeigen eine starke Abhängigkeit der relativen 

Einkommenseinbußen von der Produktivitätsentwicklung. 1 Um einen 

groben Eindruck von der wahrscheinlichen Größenordnung zukünfti-

ger Belastungen zu gewinnen, bietet sich ein Vergleich mit den 

in der Vergangenheit realisierten Wachstumsraten der Arbeits-

produktivität an. Sie erreichten im Durchschnitt der Jahre von 

1963 bis 1968 4,7%, von 1968 bis 1973 4,1%, von 1973 bis 1978 

3,0% und von 1978 bis 1983 1,6%. 2 Die teilweise ausgeprägte Un-
terbeschäftigung in den letzten beiden Beobachtungszeiträumen 

dürfte zwar die Werte nach unten verzerrt haben, aber insge-

samt scheint eine eher rückläufige Entwicklung der Produktivi-

tätsverbesserungen vorzuliegen. Auch angesichts zunehmend skep-

1 Bei einem Produktivitätsfortschritt in Höhe von nur 0,5% wür-
de zwischen 2020 und 2035 sogar eine reale Belastung im enge-
ren Sinne eintreten, das heißt die Arbeitnehmer und aufgrund 
der Logik des sozialen Sicherungssystems auch die Rentner 
müßten ihren Lebensstandard absolut reduzieren. 

2 Als Indikator für die reale Arbeitsproduktivität dient das 
Bruttoinlandsprodukt in Preisen von 1976 je Erwerbstätigen. 
Vgl. zu den Ausgangsdaten Sachverständigenrat, 1984, S.274. 
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tischer Prognosen der langfristigen Wachstumschancen dürfte da-

her eine Veränderungsrate zwischen 2 und 3% als vorsichtige 

Schätzung des Produktivitätsfortschritts plausibel sein. 

Betrachtet man die entsprechenden demographisch bedingten Real-

einkommensverluste in Tabelle 5, so ergeben sich für den Ge-

samtzeitraum von 1980 bis 2035 immerhin durchschnittliche reale 

Belastungen im weiteren Sinne zwischen etwa 9 und 13% des 

Produktivitätsanstiegs. Von 2020 bis 2035 liegen sie sogar 

zwischen etwa 19 und 28%, so daß im Ergebnis - auch wenn 

keine absoluten Einschränkungen des Lebensstandards zu erwar-

ten sind - doch zeitweise mit deutlich verringerten Realeinkom-

menszuwächsen gerechnet werden muß. Zwar treten die gravierend-

sten Wirkungen erst im nächsten Jahrhundert, also vor dem Hin-

tergrund eines gegenüber heute vermutlich deutlich höheren 

durchschnittlichen Einkommensniveaus auf, aber die Betroffenen 

werden die bis dahin eingetretenen Veränderungen kaum zur Be-

urteilung der Situation heranziehen. Insofern kann man aufgrund 

der geschätzten Größenordnung realer Belastungen keine ausrei-

chende Akzeptanz seitens der Erwerbstätigen unterstellen. Zu-

nehmende Abgabenwiderstände und Ausweichreaktionen sind viel-

mehr von der realen Einkommensentwicklung her gesehen wahr-

scheinlich. Ausgehend von der begründeten Annahmedeut-

licher und damit praktisch relevanter Verminderungen der 

Einkommenszuwachsraten ist daher zu prüfen, inwiefern das be-

stehende Rentenfinanzierungsverfahren bei demographisch vorge-

gebene.r Realbelastung der Erwerbstätigen Art und Umfang ihrer 

Umgehungsstrategien beeinflußt und welche Konsequenzen sich 

daraus für die Beurteilung der finanziellen Ergiebigkeit lohn-

bezogener Arbeitgeberbeiträge ergeben. 
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3. Zwischenergebnis: Bevölkerungsentwicklung und Abgabenbela-

stung 

Die Wahrscheinlichkeit fiskalisch bedenklicher Ausweichreaktio-

nen der Erwerbstätigen auf eine steigende Belastung mit Sozial-

abgaben kann nur vor dem Hintergrund der damit einhergehenden 

realen Einkommenseffekte abgeschätzt werden. Eine Analyse der 

zusammenhänge zwischen Bevölkerungs-, Beitrags- und Einkommens-

entwicklung führt unter Berücksichtigung der Daten für die Bun-

desrepub~ik Deutschland zu folgenden Ergebnissen: 

(1) Der absehbare Anstieg des erforderlichen Beitragssatzes 

von 18,5% im Jahr 1980 auf etwa 32% im Jahr 2035 deu-

tet - trotz der unterstellten nettolohnbezogenen Rentenan-

passung - auf eine gravierende Verschärfung der Finanzie-

rungsprobleme im Bereich der Alterssicherung hin. 

(2) Die realen Einkommenswirkungen der bevölkerungsbedingten 

Beitragserhöhungen hängen von der Entwicklung der Sozial-

produktsanteile der großen gesellschaftlichen Gruppen und 

von den Veränderungen der Arbeitsproduktivität ab. Die Ana-

lyse der Einkommensquoten zeigt unter bestimmten, durchaus 

realitätsnahen Voraussetzungen, daß die Arbeitnehmer als 

Gruppe zugunsten der Rentner auf Teile des Sozialprodukts 

verzichten müssen, während die Unternehmer ihren Anteil 

weitgehend aufrechterhalten können. Für den Durchschnitt 

der Arbeitnehmer bedeutet dies eine reale Belastung im 

Sinne verminderter Einkommenszuwächse. Bei konstantem 

Nettorentenniveau tragen aber die einzelnen Rentner in 

gleicher Weise die demographisch bedingten Zusatzlasten, 

obwohl der Rentenanteil am Sozialprodukt insgesamt zu-

nimmt. 

(3) Die Erweiterung der Überlegungen durch die Berücksichtigung 

zukünftiger Produktivitätssteigerungen ermöglicht eine Kon-

kretisierung der quantitativen Bedeutung dieser Einkommens-

effekte. Dabei wird von einem Vergleich der kritischen 

Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität, die gerade noch zur 

Aufrechterhaltung des realen Lebensstandards ausreicht, mit 
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plausibeln Werten für die tatsächliche Wachstumsrate ausge-

gangen. Diese Gegenüberstellung belegt die Relevanz der fi-

nanzpsychologischen Kritik: Solange der Produktivitäts-

fortschritt nicht wesentlich unter 1% jährlich sinkt, sind 

zwar infolge der demographischen Entwicklung keine absolu-

ten Einschränkungen des durchschnittlichen Lebensstandards, 

wohl aber zeitweise deutlich verringerte Realeinkommenszu-

wächse zu erwarten. 

Diese Ergebnisse sprechen für einen zunehmenden Abgabenwider-

stand der Erwerbstätigen. Daraus resultierende Ausweichreakti-

onen müssen bei einer Beurteilung der fiskalischen Effizienz 

des bestehenden Beitragssystems beachtet werden. 

III. Die Bedeutung alternativer Ausweichreaktionen für die fis-

kalische Effizienz des Beitragssystems 

1. Die direkte Abgabenbelastung als Ansatzpunkt der finanzpsy-

chologischen Kritik 

Bei gegebener Realbelastung der aktiven Bevölkerungsgruppen be-

stimmt die Merklichkeit des Finanzierungsverfahrens in starkem 

Maße Art und Umfang der Ausweichreaktionen. An dieser Stelle 

setzt die fiskalisch orientierte Kritik der lohnbezogenen Ar-

beitgeberbeiträge ein, während Möglichkeiten einer Reduktion 

demographisch bedingter Zusatzlasten außer Betracht bleiben. 

Hinter den Forderungen nach einer Reform der Beitragsbemessungs-

grundlage steht die Vorstellung, daß ein Übergang zu indirekten 

Abgaben das Belastungsgefühl der Erwerbstätigen mindern und da-

mit die Rentenfinanzierung erleichtern könnte. Hinsichtlich der 

heutigen Arbeitgeberbeiträge wirkt dieser Ansatz zunächst über-

raschend, da sie weder aus der Sicht der Unternehmer noch aus 

der Sicht der abhängig Beschäftigten eindeutig als direkte Ab-

gaben zu identifizieren sind. Unter Berücksichtigung der früher 

diskutierten Einschätzung der lohnbezogenen Beiträge durch die 
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Tarifpartner (vgl. Abschnitt C.III.3) lassen sich jedoch mög-

licherweise Anhaltspunkte für eine Begründung der fianzpsycho-

logischen Position gewinnen. 

Die Unternehmer betrachten ihre Beiträge zur Rentenversiche-

rung in erster Linie als Bestandteil der Arbeitskosten. Aus 

ihrer Sicht hat der Arbeitgeberanteil eine gewisse Ähnlichkeit 

mit einer speziellen indirekten Steuer auf den Einsatz eines 

Produktionsfaktors. 1 Bei steigenden Sozialabgaben hängt das 

Belastungsgefühl der Arbeitgeber weitgehend von den vermuteten 

Überwälzungsmöglichkeiten ab, die in der Regel aufgrund des 

allgemeinen Charakters der Beiträge und der annähernd paralle-

len Kosten- und Nachfrageentwicklung positiv eingeschätzt wer-

den. Auch wenn sie die Lohnersatzfunktion der Sozialabgaben 

in Rechnung stellen, ergeben sich für die Arbeitgeber insgesamt 

keine wesentlichen Unterschiede zu anderen indirekten Abgaben, 

so daß die finanzpsychologischen Aspekte nur eine untergeord-

nete Rolle spielen dürften. Dies wird offensichtlich auch von 

einigen Kritikern des bestehenden Rentenfinanzierungssystems 

eingeräumt, denn sie betonen vor allem die negativen Wirkungen 

einer bevölkerungsbedingten Erhöhung der direkten Abgaben der 

Arbeitnehmer. 2 Dabei stellt sich allerdings erst recht die Fra-

ge nach der Relevanz der Arbeitgeberbeiträge für die Merklich-

keit des Finanzierungsverfahrens, die vor dem Hintergrund al-

ternativer Bewertungsmöglichkeiten der Sozialabgaben durch die 

Arbeitnehmer gesehen werden muß. 

Unterstellt man zunächst eine gesamtlohnorientierte Einschätzung 

der Rentenversicherungsbeiträge, so dürften Abgabenwiderstände 

der abhängig Beschäftigten keinen spürbaren Einfluß ausüben: 

Während Variationen der Arbeitnehmerbeiträge wirkungslos blie-

ben, würden höhere Arbeitgeberbeiträge sogar als Einkommensver-

besserung empfunden. Dieser Ansatz wurde jedoch bereits aus 

verschiedenen Gründen als wenig realitätsnah erkannt. Gerade 

demographisch bedingte Anpassungen der Arbeitgeberbeiträge, bei 

1 Vgl. Liefmann-Keil, E., 1961, s.164/165. 
2 Vgl. Rürup, B., 1979, S.550: Rürup, B., 1980a, S.62: Schmähl, 

W./Henke, K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, S.63. 
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denen die Arbeitnehmer keine Kompensation ihres aktuellen Ein-

kommensverzichts in der Zukunft erwarten können, gelten kaum 

als vollwertige Lohnerhöhungen. Für den Arbeitnehmeranteil gilt 

im vorliegenden Fall analog, daß eine Zunahme der Beitragsbela-

stung nicht schon deshalb ohne weiteres hingenommen wird, weil 

es sich dabei aus gesamtlohnorientierter Sicht nur um eine Ver-

änderung der Struktur des Arbeitseinkommens handelt. Daher 

reicht der Hinweis auf die Möglichkeit einer Bewertung der So-

zialabgaben als Lohnbestandteile nicht aus, um die Irrelevanz 

der fiskalischen Kritik an den Arbeitgeberbeiträgen für die 

Gruppe der Arbeitnehmer zu belegen. Die erwähnten Gesichtspunk-

te sprechen vielmehr für die Annahme einer Dominanz des Abzugs-

denkens, die weitgehend der alternativen Position einer rein 

nettolohnorientierten Beitragsbewertung entspricht. 

Ausgehend vom Zwangsabgabencharakter der Rentenversicherungs-

beiträge läßt sich dann zwar ein Anstieg des Abgabenwiderstan-

des infolge der nettoeinkommensmindernden Wirkung der Arbeitneh-

merbeiträge begründen, aber immer noch kein direkter Bezug zu 

den Arbeitgeberbeiträgen herstellen. Der nettolohnorientierte 

Ansatz eröffnet allenfalls indirekt einen Zugang zu der fiska-

lischen Kritik an den Sozialabgaben der Unternehmer. Würde man 

nämlich zukünftige Mehrbelastungen der Rentenversicherung über-

proportional durch Arbeitgeberbeiträge finanzieren, so könnte 

der Anstieg der direkten Belastung der Arbeitnehmer und damit 

möglicherweise auch ihr Belastungsgefühl reduziert werden. Da-

bei wäre es zwar nicht unbedingt erforderlich, die Bemessungs-

grundlage des Arbeitgeberanteils zu verändern, aber von einer 

solchen Umbasierung verspricht man sich offensichtlich eine Er-

leichterung der politischen Durchsetzbarkeit überproportionaler 
' h"h l Beitragser o ungen. 

Diese nicht immer deutlich vertretene Auffassung ist für die 

Interpretation der Einwände gegen das bestehende System der 

Rentenfinanzierung durchaus von Bedeutung. Die finanzpsycholo-

gisch argumentierende Variante der fiskalischen Kritik bezwei-

felt nicht primär die langfristige finanzielle Ergiebigkeit der 

1 Vgl. Rürup, B., 1980a, S.62; Molitor, B., 1980, S.236; 
Schmähl, W./Henke, K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, S.63. 
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lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge, sondern die der Arbeitnehmer-

beiträge zur Rentenversicherung. Da eine Erhöhung des Finanzie-

rungsanteils der Arbeitgeber bei unveränderter Bemessungsgrund-

lage die traditionell paritätische Aufbringung der Sozialabga-

ben sichtbar durchbrechen und eine Umbasierung der Arbeitneh-

merbeiträge die Rechtfertigung einkommensbezogener Renten er-

schweren würde, plädiert man für eine Reform der Arbeitgeber-

beiträge, um das Ziel einer isolierten Anhebung dieser Finan-

zierungskomponente auf indirektem Wege zu erreichen. 1 Aus wis-
senschaftlicher Sicht ist ein solcher Umweg jedoch nicht erfor-

derlich, denn diese finanzpsychologischen Aspekte lassen sich 

auch anhand einer Umstrukturierung des bestehenden Systems zu-

gunsten des Arbeitgeberanteils bei steigendem Beitragsniveau 

diskutieren, ohne auf die Realisierungsmöglichkeiten Rücksicht 

zu nehmen. 

Voraussetzung für die finanzpsychologische Effizienz einer Ver-

lagerung der Rentenfinanzierung auf indirekte Abgaben ist ein 

rückläufiger Abgabenwiderstand mit der Konsequenz verminderter 

Ausweichreaktionen der Erwerbstätigen. Der Hinweis auf die un-

mittelbar geringere Merklichkeit der Arbeitgeberbeiträge reicht 

zur Begründung eines steigenden Einnahmenanteils noch nicht aus, 

da die Wirtschaftssubjekte auch auf beitragsbedingte Sekundär-

effekte, zum Beispiel auf eine Erhöhung der Inflationsrate rea-

gieren können, ohne die Beitragssatzvariation als Ursache zu 

identifizieren. Derartige indirekte Zusamnenhänge werden von 

der Kritik am bestehenden Rentenfinanzierungssystem vernach-

lässigt, soweit sie sich nur gegen einen Anstieg der direkten 

Abgabenbelastung wendet. Ein Vergleich zwischen der paritäti-

schen Beitragserhebung und einer verstärkten Finanzierung demo-

graphisch bedingter Zusatzausgaben über lohnbezogene Arbeitge-

berbeiträge würde zwar die Diskussion der vorgetragenen Einwän-

de ermöglichen, aus den genannten Gründen aber die finanzpsy-

chologische Problematik nur teilweise abdecken. 

1 Teilweise wird eine isolierte Erhöhung der heutigen Arbeitge-
berbeiträge durchaus in Erwägung gezogen. Vgl. Arbeitsgruppe 
Alternativen der Wirtschaftspolitik, 1982, S.329. 
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Das Ergebnis einer Berücksichtigung der möglichen indirekten Wir-

kungen lohnbezogener Arbeitgeberbeiträge auf Abgabenwiderstände 

und Ausweichreaktionen könnte eine Ausweitung der finanzpsycho-

logischen Kritik auf das gesamte Beitragssystem sein. Die Argu-

mentation dürfte dann aber nicht mehr einfach auf den vermute-

ten Unterschied zwischen direkten und indirekten Finanzierungs-

komponenten abheben, sondern auch in dieser Hinsicht die lohnbe-

zogene Bemessung der Arbeitgeberbeiträge unmittelbar in Frage 

stellen. Im Sinne einer umfassenden Analyse bietet es sich da-

her an, zwei denkbare Varianten der Kritik zu unterscheiden: 

(1) Demographisch bedingte Beitragserhöhungen führen im heuti~ 

gen Rentenfinanzierungssystem zu einem Anstieg der direkten 

Abgabenbelastung der Arbeitnehmer. Diese Wirkung kann be-

reits durch eine Umstrukturierung des bestehenden Beitrags-

systems zu Lasten der Arbeitgeberbeiträge vermieden wer-

den. Eine Reform der Bemessungsgrundlage ist nicht aus öko-

nomischen Gründen, sondern nur im Hinblick auf die politi-

sche Durchsetzbarkeit überproportionaler Beitragssteigerun-

gen erforderlich. 

(2) Erhöhungen der lohnbezogenen Abgaben zur Finanzierung be-

völkerungsbedingter Mehrausgaben der Rentenversicherung 

implizieren auch aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Wir-

kungen der Arbeitgeberbeiträge zunehmende Ausweichreaktio-

nen. Eine Veränderung der Beitragsstruktur reicht in die-

sem Fall möglicherweise nicht mehr aus, den unerwünschten 

Wirkungen zu begegnen. Daher ist auch aus ökonomischen 

Gründen eine Reform der Bemessungsgrundlage, also eine 

Substitution indirekter Abgaben durch andere indirekte Ab-

gaben in Erwägung zu ziehen. 

Vor diesem Hintergrund werden im folgenden die finanzpsycholo-

gischen Aspekte des bestehenden Beitragssystems diskutiert. Da-

bei geht es zunächst um die individuellen Möglichkeiten zur Um-

gehung einer wachsenden Abgabenbelastung durch verstärkte 

schattenwirtschaftliche-Aktivitäten. 
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2. Interdependenzen zwischen Rentenfinanzierung und Schatten-

wirtschaft 

Ursachen und Wirkungen schattenwirtschaftlicher Aktivitäten 

stehen seit einiger Zeit im Zentrum politischer und wissen-

schaftlicher Auseinandersetzungen. 1 "Nach wie vor handelt es 

sich aber um ein äußerst schillerndes Phänomen, nach wie vor 

sind Definition, Umfang, Entwicklung und Struktur der Schatten-

wirtschaft umstritten bzw. unzulänglich geklärt. 112 Im Rahmen 

dieser Arbeit werden ausschließlich der Einfluß steigender Ren-

tenversicherungsbeiträge auf das Niveau der inoffiziellen Ak-

tivitäten sowie die daraus resultierenden Rückwirkungen auf 

die Rentenfinanzierung behandelt. Trotz dieser Beschränkung auf 

einen kleinen Ausschnitt der Problematik muß eine theoretische 

Analyse der zusammenhänge wegen der zahlreichen relevanten Be-

stimmungsfaktoren der Schattenwirtschaft mit vereinfachenden 

Annahmen arbeiten und kann daher allenfalls plausible Tendenz-

aussagen liefern. 

a. Wirkungen demographisch bedingter Beitragserhöhungen auf den 

inoffiziellen Sektor 

Soweit die fiskalische Kritik an den lohnbezogenen Sozialabgaben 

die Möglichkeit einer Ausweitung des inoffiziellen Sektors in 

Rechnung stellt, argumentiert sie implizit vor dem Hintergrund 

des finanzökonomischen Erklärungsansatzes, der die Schattenwirt-

schaft primär als Resultat der Ausweichreaktionen der Wirt-

schaftssubjekte auf eine steigende Abgabenbelastung betrachtet. 3 

Die Annahme eines individuell-rational handelnden homo oecono-

micus, der sein gesamtes Arbeitsangebot ebenso wie seine gesam-

te Güter- und Dienstleistungsnachfrage nutzenoptimal auf offi-

zielle und inoffizielie Märkte aufteilt, ist charakteristisch 

für diese theoretische Konzeption. Sie wird im folgenden nicht 

1 Im folgenden werden die Begriffe Schattenwirtschaft, inoffi-
zieller Sektor, Schwarzmarkt oder Untergrundwirtschaft synonym 
verwendet. 

2 Schmähl, W., 1985, S.77. 
3 Vgl. Mettelsiefen, B., 1984, s.53. 
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näher diskutiert, sondern zugunsten einer Konzentration auf 

die Frage nach der logischen Konsistenz der Einwände gegen das 

bestehende Rentenfinanzierungssystem als brauchbare Argumenta-

tionsgrundlage vorausgesetzt. 

Veränderungen der Beiträge zur Rentenversicherung können den 

Umfang schattenwirtschaftlicher Aktivitäten sowohl angebots-

als auch nachfrageseitig beeinflussen. Daher darf die Untersu-

chung nicht, wie dies häufig in der Literatur geschieht, auf 

den Zusannnenhang zwischen Abgabenbelastung und Arbeitsangebot 
1 . . .. 

verkürzt werden. Zur Vereinfachung der weiteren Uberlegungen 

wird davon ausgegangen, daß die Marktverhältnisse im inoffi-

ziellen Sektor weitgehend dem traditionellen Modell der freien 

Konkurrenz entsprechen. Angebot und Nachfrage variieren mit 

dem herrschenden Preisniveau und der Konkurrenzmechanismus be-

wirkt bei normal verlaufenden Funktionen eine Tendenz zum 

Marktgleichgewicht. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Be-

ziehungen zwischen Veränderungen der Sozialabgabenbelastung 

und Verschiebungen der gleichgewichtigen Preis-Mengen-Kombina-

tion im Rahmen einer komparativ-statischen Analyse aufzeigen. 

Eine Nachfrage nach Schwarzarbeit kommt nur dann zustande, wenn 

das Preisniveau unter Berücksichtigung eines Risikoabschlags, 

der primär von der Entdeckungswahrscheinlichkeit, den zu erwar-

tenden Sanktionen und den geringeren Garantieleistungen abhängen 

dürfte, unter dem Preisniveau im offiziellen Sektor liegt. 2 Da 

der überwiegende Teil schattenwirtschaftlicher Aktivitäten aus 

Dienstleistungen besteht, läßt sich das Schwarzmarktpreisniveau 

vereinfachend mit dem Lohnsatz gleichsetzen. Für die Anbieter 

1 Selbst in neueren Beiträgen zur Schattenwirtschaft werden die 
Nachfrageaspekte nicht oder nur in Randbemerkungen aufgenom-
men. Vgl. z.B. Gretschmann, K./Mettelsiefen, B., 1984, S.11ff: 
Mettelsiefen, B., 1984, S.45ff: Petersen, H.-G., 1984, S.81ff. 

2 Neben den privaten Haushalten treten auch Unternehmer als 
Nachfrager auf, wenn sie selbst Arbeitskräfte illegal beschäf-
tigen oder das Angebot illegaler Leiharbeitsvermittler in An-
spruch nehmen. Für sie bilden bereits die offiziellen Ar-
beitskosten nach Abzug der erwähnten Risikokomponente die 
Obergrenze der Nachfragefunktion. Diese Modifikation spielt 
für die weiteren Überlegungen jedoch keine wesentliche Rolle. 
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kann man unterstellen, daß sie erst dann tätig werden, wenn 

dieser Lohnsatz, ebenfalls unter Einschluß einer Risikoprämie, 

den legal erzielbaren Nettolohn überschreitet. 1 Preis- und 

Lohnniveau im offiziellen Sektor bilden somit die Ober- bzw. 

Untergrenze des Lohnsatzes in der Schattenwirtschaft. Inner-

halb dieses variablen Bereichs entscheiden nun die Verlagerun-

gen der lohnabhängigen Angebots- und Nachfragefunktionen über 

die gleichgewichtige Preis-Mengen-Kombination. 

Im bestehenden Rentenversicherungssystem impliziert eine Ver-

schlechterung des Alterslastquotienten eine proportionale Anhe-

bung der Beitragssätze, die vor allem aufgrund der kostenwirk-

samen Erhöhung des Arbeitgeberanteils tendenziell inflationär 

wirkt. Die zunehmenden Preise im offiziellen Sektor erhöhen aus 

der Sicht der Nachfrager die Attraktivität des Schwarzmarktan-

gebots, so daß sich die Nachfragefunktion bei steigender Preis-

obergrenze nach rechts verschiebt.2 Der daraus resultierende 

Nachfrageüberschuß bewirkt isoliert gesehen eine Ausweitung der 

illegalen Produktion und einen Anstieg der Schwarzmarktpreise. 

Im Zuge der Beitragsanpassungen vergrößert sich gleichzeitig 

mit wachsendem Arbeitnehmeranteil der Abstand zwischen offiziel-

lem und inoffiziellem Nettolohn, so daß auch aus der Sicht der 

Anbieter schattenwirtschaftliche Aktivitäten interessanter wer-

den.3 Bei sinkender Preisuntergrenze verschiebt sich daher die 

Angebotsfunktion ebenfalls nach rechts und es kommt isoliert 

gesehen zu Preissenkungen und Mengensteigerungen.4 In Verbindung 

mit den Nachfrageeffekten ergibt sich ein klarer Trend zur Pro-

duktionsausweitung, während die Entwicklung der Schwarzmarkt~ 

1 Unfreiwillig Arbeitslose dürften schon zu einem geringeren 
Lohnsatz schwarzarbeiten. Dadurch verschiebt sich die Nach-
fragefunktion nach unten. Auch diese Modifikation hat keinen 
wesentlichen Einfluß auf die Untersuchungsergebnisse. 

2 Diese Wirkung wird teilweise im Zusammenhang mit indirekten 
Steuern diskutiert. Vgl. Badelt, C., 1983, S.304/305, der dem 
unmittelbaren Verbilligungseffekt sogar eine überdurchschnitt-
liche Anreizfunktion zuerkennt. 

3 Dies gilt unter der Voraussetzung, daß die potentiellen An-
bieter ihre Rentenversicherungsbeiträge nicht als vollwerti-
ge Lohnbestandteile ansehen und die eintretende Verminderung 
ihrer Rentenansprüche in Kauf nehmen. 

4 Ein geringfügiger gegenläufiger Effekt kann aufgrund der In-
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preise offen ist. Sie dürften aber bei steigenden Preisen in 

der offiziellen und erhöhter Produktion in der Schattenwirt-

schaft kaum sinken. Daher kann auch für den Schwarzmarktumsatz 

ein eindeutiger Wachstumseffekt abgeleitet werden. 

Das System der paritätischen lohnbezogenen Rentenfinanzierung 

impliziert also durchaus im Sinne der fiskalischen Kritik einen 

Trend zur Ausweitung schattenwirtschaftlicher Aktivitäten im 

Falle demographisch bedingter Beitragserhöhungen. Ohne die re-

levanten zusammenhänge in unzulässiger Weise zu vereinfachen, 

läßt sich der Einfluß einer Variation der Abgabenbelastung auf 

zwei wesentliche Teileffekte reduzieren: 

(1) Steigende Arbeitnehmerbeiträge vergrößern die Differenz 

zwischen offiziellem und inoffiziellem Nettolohn und be-

wirken damit eine Angebotserhöhung in der Schattenwirt-

schaft. Dieses Ergebnis entspricht dem traditionellen fi-

nanzökonomischen Erklärungsansatz und bestätigt die Berech-

tigung der Einwände gegen die Finanzierung zusätzlicher 

Rentenausgaben durch direkte Abgaben der Arbeitnehmer. 

(2) Steigende Arbeitgeberbeiträge vergrößern die Differenz 

zwischen offiziellem und inoffiziellem Preisniveau und ver-

ursachen damit eine Nachfrageexpansion in der Schattenwirt-

schaft. Dieser meist übersehene Effekt einer indirekten 

Finanzierung der Renten ist für die Beurteilung der Erfolgs-

aussichten einer Veränderung der Beitragsstruktur zur Mil-

derung des Anstiegs der direkten Abgabenbelastung ent-

scheidend. 

Vergleicht man die paritätische Aufbringung der Beiträge mit 

einem stärker auf indirekte Unternehmerabgaben zurückgreifen-

den System, so ergeben sich im Hinblick auf die Entwicklung der 

Schattenwirtschaft gegenläufige Einflüsse. Bei höherem Arbeit-

geberanteil führen bevölkerungsbedingte Anhebungen des Beitrags-

niveaus zwar zu einer relativ schwächeren Verschiebung der An-

gebotsfunktion, dafür aber zu einer deutlicheren Verlagerung 

flationswirkungen der Beitragssteigerungen vermutet werden: 
Da illegal erzielte Einkommen überwiegend im offiziellen Sek-
tor verausgabt werden, sinkt ihr Realwert ebenso wie derje-
nige regulärer Nettolöhne, so daß bei gegebener Differenz 
der Nominalwerte der reale Vorteil schattenwirtschaftlicher 
Aktivitäten abnimmt. 
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der Nachfragefunktion im inoffiziellen Sektor. Die Absatzmenge 

dürfte sich daher durch eine Umstrukturierung nicht wesentlich 

verändern, während Preisniveau und Umsatz tendenziell anstei-

gen. 

Interessanterweise stimmt dieses Ergebnis für die Schattenwirt-

schaft weitgehend mit den früher abgeleiteten Wirkungen einer 

aufkommensneutralen Verschiebung der Beitragsstruktur im offi-

ziellen Sektor überein (vgl. Abschnitt C.III.1). In beiden Be-

reichen dominiert der Preiseffekt, während unmittelbar keine 

Mengen- bzw. Beschäftigungsreaktionen zu erwarten sind. Daraus 

folgt eine annähernde Konstanz der relativen Größe des inoffi-

ziellen Sektors. Die Tendenz zur Ausweitung schattenwirtschaft-

licher Aktivitäten im Zuge eines Anstiegs der Rentenversiche-

rungsbeiträge kann also durch eine Veränderung der relativen 

Bedeutung direkter und indirekter Finanzierungskomponenten 

nicht wirksam gebremst werden. 1 Damit erweist sich die erste 

Variante der finanzpsychologischen Kritik an den lohnbezogenen 

Arbeitgeberbeiträgen in ihren Konsequenzen hinsichtlich der 

Bekämpfung individueller Ausweichreaktionen bereits als unbe-

gründet. Andererseits gewinnt die Frage nach den Auswirkungen 

dieser Verhaltensmuster auf die finanzielle Situation der Ren-

tenversicherung für die Beurteilung der praktischen Relevanz 

der weitergehenden Einwände an Gewicht. 

b. Die Entwicklung der Rentenfinanzen bei tendenziell wachsen-

der Schattenwirtschaft 

Eine sozialabgabenbedingte Ausweitung inoffizieller ökonomischer 

Aktivitäten kann die Rentenfinanzierung über eine Verminderung 

des Einkommens und/oder der Beschäftigung im offiziellen Sektor 

beeinträchtigen, da in beiden Fällen Mindereinnahmen infolge 

einer Schwächung der Beitragsbemessungsgrundlage zustande kom-

1 Dieses Ergebnis läßt sich grundsätzlich auf die Überlegungen 
zur Venninderung des Anteils direkter Steuern am Gesamtsteu-
eraufkommen bei gegebener Staatsquote übertragen. Vgl. 
Schmähl,W., 1985, S.85. 
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men. Im folgenden werden die makroökonomischen Voraussetzungen 

schattenwirtschaftlich induzierter Einkommens- und Beschäfti-

gungseffekte sowie ihre Konsequenzen für die Rentenversiche-

rung untersucht. Die grundlegenden zusammenhänge lassen sich 

anhand unterschiedlicher Entwicklungsmöglichkeiten des offi-

ziellen Sektors bei wachsenden inoffiziellen Aktivitäten dis-

kutieren. 

Eine Expansion der Schattenwirtschaft hat unter bestimmten 

Voraussetzungen keinen Einfluß auf das reguläre Produktions-

und Beschäftigungsniveau: 

- Die Wirtschaftssubjekte erhöhen ihren gesamten Arbeitsein-

satz, ohne ihre offiziellen Tätigkeiten einzuschränken. Das 

Arbeitsangebot bleibt demzufolge unberührt. 

- Die Verausgabung legal erzielter Einkommen im inoffiziellen 

führt per saldo nicht zu Nachfrageverlusten im offiziellen 

Sektor. 

- Die Finanzierung des insgesamt steigenden Transaktionsvolu-

mens ist durch ein ausreichend elastisches Geldangebot ge-

sichert. 

In diesem theoretischen Extremfall gehen von einer Ausweitung 

illegaler ökonomischer Aktivitäten keine nennenswerten Wirkun-

gen auf die Entwicklung der Rentenfinanzen aus. Um ein reali-

tätsnäheres Bild zu gewinnen, werden die entsprechenden Voraus-

setzungen nun schrittweise modifiziert. 

Bei wachsender Attraktivität der Schattenwirtschaft läßt sich 

ein tendenziell unverändertes reguläres Arbeitsangebot mit re-

lativ starren Arbeitszeitstrukturen erklären. Angesichts der 

Bestrebungen zur Flexibilisierung der Beschäftigungsbedingungen 

dürfte dieser Faktor in Zukunft jedoch an Bedeutung verlieren. 

Eine Substitution zwischen legalen und illegalen ökonomischen 

Aktivitäten läuft auf eine individuelle Verkürzung der offi-

ziellen Arbeitszeit ohne Lohnausgleich hinaus. Die betroffenen 

Unternehmen werden zu Neueinstellungen bereit sein, da die 

Nachfrage nach ihren Produkten weitgehend konstant bleibt. So-

lange ein ungenutztes Arbeitskräftepotential zur Verfügung 
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steht, lassen sich Wachstums- und Einkommensverluste vermei-

den. Die Rentenversicherung hat dementsprechend keine zusätz-

lichen Probleme zu erwarten. 

Erst wenn die individuellen Arbeitszeitverkürzungen nicht mehr 

kompensiert werden können, geht die Expansion der Schattenwirt-

schaft zu Lasten der Einkommensentwicklung im offiziellen Sek-

tor. Die Unternehmen haben aber noch keinen Anlaß, ihre Pro-

duktion stärker zu reduzieren, als es wegen der Knappheit an 

Arbeitskräften unbedingt notwendig ist. Gemessen an der Erwerbs-

personenzahl dürfte die Beschäftigungslage daher stabil bleiben. 

Individuelle Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich reduzie-

ren allerdings das Beitragsaufkoll)ffien der Rentenversicherung, 

während die geringeren Rentenansprüche der Schattenarbeiter 
1 erst in späteren Perioden zu Buche schlagen. Schon der reine 

Einkommenseffekt einer Verlagerung ökonomischer Aktivitäten 

in den inoffiziellen Sektor verursacht also aktuelle Finanzie-

rungslücken. 

Eine expandierende Schattenwirtschaft kann neben einer Senkung 

des regulären Arbeitsangebots und auch unabhängig davon Netto-

nachfrageverluste zur Folge haben. Diese lassen sich einer-

seits unmittelbar auf eine zusätzliche Verausgabung legal er-

zielter Einkommen im inoffiziellen Sektor zurückführen. 

Zum anderen entstehen indirekte Nachfragewirkungen, wenn 

ein überproportionales Wachstum der Schattenwirtschaft auf-

grund eines unelastischen Geldangebots nicht mehr finanziert 

werden kann, ohne Produktion und Beschäftigung im offiziellen 

Sektor über investitionshemrnende Zinssteigerungen zu beeinträch-

tigen. In beiden Fällen ist eine Erhöhung der gesamtwirtschaft-

lichen Arbeitslosenquote zu erwarten. Die daraus resultierenden 

fiskalischen Probleme wurden bereits an anderer Stelle mit dem 

Ergebnis diskutiert, daß lohnbezogene Sozialabgaben bei anhal-

1 Wenn das Einkommen der Schattenarbeiter vom Durchschnitt ab-
weicht, verändert sich auch die allgemeine Bemessungsgrundla-
ge. Daraus ergeben sich Rückwirkungen auf die Rentenausgaben: 
Bei unterdurchschnittlichen (überdurchschnittlichen) Löhnen 
der Schattenarbeiter fallen die Rentenanpassungen höher (ge-
ringer) aus und das Defizit der Rentenversicherung nimmt zu 
(ab). 
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tender Unterbeschäftigung den Finanzbedarf der Rentenversiche-

rung auch mittelfristig nicht mehr befriedigen können (vgl. 

Abschnitt C.IV). Neu ist nur die Erklärung der veränderten Ar-

beitsmarktsituation mit einer Ausweitung schattenwirtschaftli-

cher Aktivitäten, die den Kritikern des bestehenden Beitrags-

systems ein weiteres Argument liefert und deren Tragfähigkeit 

daher überprüft werden mun. 1 

Ausgangspunkt der Überlegungen ist eine Erhöhung der Nachfrage 

aus legal erzielten Einkommen in der Schattenwirtschaft. Nur 

wenn sie durch Auflösung von Ersparnissen finanziert wird, 

kommt es nicht zu einem Nachfrageverlust des offiziellen Sek-

tors. Abgesehen von diesem unrealistischen Fall dürfte aber ei-

ne zusätzliche Nachfrage in der Schattenwirtschaft zu Lasten 

des offiziellen Sektors gehen. Wenn die Wirtschaftssubjekte ih-

re regulären Ausgaben vermindern, sinken auch die legal erziel-

ten Einkommen. Gleichzeitig nehmen Nachfrage und Einkommen in 

der Schattenwirtschaft zu. Die Schattenarbeiter werden den 

überwiegenden Teil der zusätzlichen Einnahmen zum Kauf regulär 

produzierter Güter und Dienstleistungen verwenden. Daher gehen 

in den folgenden Perioden die regulären Ausgaben einerseits 

aufgrund der Einkommensverluste im offiziellen Sektor zurück, 

steigen aber andererseits aufgrund der Mehreinkommen im inoffi-

ziellen Sektor an. Diese gegenläufigen Sekundärwirkungen dürften 

sich weitgehend aufheben. Der negative Primäreffekt bleibt je-

doch bestehen. Bei einer Verlagerung der Nachfrage in die 

Schattenwirtschaft muß infolgedessen mit einem Rückgang der 

regulären Produktion und Beschäftigung gerechnet werden. Von 

dieser Seite her ergeben sich also zusätzliche Anhaltspunkte 

für eine Destabilisierung der Rentenfinanzen. 

Eine Beeinträchtigung der Nachfrage im offiziellen Sektor durch 

wachsende schattenwirtschaftliche Aktivitäten kann wie erwähnt 

auch indirekt aufgrund einer unzureichenden Geldangebotselasti-

zität zustande kommen. Diese Gefahr besteht insbesondere bei 

1 Da die eher kurzfristig orientierte beschäftigungspolitische 
Kritik an den Arbeitgeberbeiträgen diesen Zusammenhang selbst 
nicht herstellt, erscheint die erstmalige Behandlung im Rah-
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einer Orientierung der Geldpolitik an der Entwicklung des re-

gulären Produktionspotentials. Wenn der inoffizielle Sektor 

überproportional expandiert und einen größeren Teil der umlau-

fenden Geldmenge beansprucht, steigen die Zinsen mit der mög-

lichen Folge einer rückläufigen regulären Investitionstätig-

keit und Beschäftigung. "Da es sich beim Wachstum der Schatten-

wirtschaft nicht um ein abrupt auftretendes Phänomen, sondern 

eher um einen allmählichen Prozeß handelt, könnte die Geldpoli-

tik einer wachsenden Untergrundwirtschaft prinzipiell durch 

vorsichtig bemessene Zuschläge zur jährlichen Geldmengenexpan-

sion Rechnung tragen." 1 Aufgrund der weitgehenden Inflations-

neutralität einer Berücksichtigung des irregulären Transaktions-

volumens dürften auch Vertreter der Geldmengenpolitik keine Be-

denken gegen eine derartige Vorgehensweise haben. Insofern las-

sen sich monetäre Faktoren als Ursache steigender Unterbeschäf-

tigung im Zusammenhang mit der Schattenwirtschaft vernachlässi-

gen. 

Der reine Einkommenseffekt einer Reduktion des regulären Ar-

beitsangebots und die kombinierten Einkommens- und Beschäfti-

gungswirkungen schattenwirtschaftlich bedingter Nettonachfra-

geverluste belegen die fiskalische Problematik einer Expansion 

illegaler ökonomischer Aktivitäten. Verstärkte individuelle 

Ausweichreaktionen, die sich auch durch eine Verlagerung der 

Rentenfinanzierung auf den Arbeitgeberanteil nicht wirksam 

bekämpfen lassen, können also durchaus zugunsten einer Reform 

der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge im Sinne der weitergehen-

den zweiten Variante der finanzpsychologischen Kritik angeführt 

werden. Sie sind dementsprechend bei der Analyse alternativer 

Bemessungsgrundlagen zu berücksichtigen (vgl. Abschnitt F.IV.2). 

men der Diskussion der umfassender angelegten finanzpsycholo-
gischen Einwände gerechtfertigt. 

1 Langfeldt, E., 1984, s.193. 
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3. Bevölkerungsbedingte Beitragserhöhungen als Ursache kollek-

tiver Verteilungskonflikte 

Neben den Möglichkeiten der Beitragszahler zur individuellen 

Umgehung staatlicher Zwangsabgaben existieren unter den Bedin-

gungen einer parlamentarischen Demokratie mit organisierten 

Interessenverbänden mehrere Ebenen zur Austragung kollektiver 

Auseinandersetzungen um die Anteile verschiedener sozialer 

Gruppen am Volkseinkommen. Wie bereits erwähnt, interessieren 

im Zusammenhang mit bevölkerungsabhängigen Variationen der Ren-

tenversicherungsbeiträge insbesondere die Forderungen der Er-

werbstätigen an die gewählten politischen Entscheidungsträger 

nach einer Begrenzung der Abgabenbelastung sowie der Einfluß 

der Beitragsentwicklung auf die Lohnpolitik der Tarifpartner. 

In beiden Fällen dürfte aufgrund der absehbaren demographischen 

Verschiebungen die Intensität der Überwälzungsversuche zuneh-

men. 

a. Die Bedeutung der Rentenfinanzierung im politischen Ent-

scheidungsprozeß 

Die aus der demographischen Entwicklung resultierenden Finan-

zierungsschwierigkeiten der Rentenversicherung waren bereits 

in den zurückliegenden Jahren ein wichtiges Thema der politi-

schen Auseinandersetzung in der Bundesrepublik Deutschland. Es 

ist davon auszugehen, daß sein Stellenwert mit wachsendem Pro-

blemdruck in Zukunft weiter ansteigen wird. Die politischen 

Entscheidungsträger sehen sich dann mit der Notwendigkeit kon-

frontiert, Lösungsvorschläge zu präsentieren, die sowohl den 

Rentnern als auch den Beitragszahlern akzeptabel erscheinen. 

Insbesondere Köhrer hat bereits frühzeitig auf die möglicherwei-

se wahlentscheidende Bedeutung der Alterssicherung angesichts 

gravierender Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur hingewie-

sen. Ausgehend von dem schon heute erkennbaren wachsenden Be-

mühen der Parteien um die sogenannten Senioren fragt er nach 

dem Verhalten der Politiker in einer Zeit, in der die Rentner 
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nahezu ein Viertel der Bevölkerung und ein Drittel der Wähler 

stellen werden: "Zynisch die dynamische Rente und den Genera-

tionenvertrag aufzugeben, wird ihnen politisch nicht möglich 

sein. Denn so, wie dieses Wählerpotential die politischen 

Parteien zunächst zu kurzsichtigen Verteilungsmaßnahmen ver-

leiten kann, wird diese von 2000 an stark anwachsende Wähler-

gruppe in der für die Rentenversicherung höchst kritischen 

Phase kategorisch befriedigende Lösungen verlangen, wobei sie 

von den zahlenmäßig schrumpfenden jüngeren Jahrgängen im Hin-

blick auf ihre steigende Beitragsbelastung (nach dem jetzt gel-

tenden Finanzierungssystem) ebenso kategorisch Unterstützung 

erfahren werden. 111 

Eine plausible Voraussage über das Ergebnis des politischen 

Entscheidungsprozesses im.Spannungsfeld zwischen den Interes-

sen der Beitragszahler und Rentner erscheint kaum möglich. 

Während der jeweiligen Rentnergeneration an einer Aufrechter-

haltung des bestehenden Absicherungsniveaus gelegen sein dürf-

te, sind die Forderungen der Beitragszahler nicht klar auszu-

machen. Zwar werden sie sich gegen eine steigende Abgabenbela-

stung wehren, aber daraus läßt sich keineswegs zwangsläufig ein 

Widerspruch zu dem Interesse der Rentner an einer gleichmäßigen 

Entwicklung der durchschnittlichen Nettoeinkommen beider Grup-

pen ableiten. Die Arbeitnehmer dürften nämlich erkennen, daß 

dauerhafte Rentenniveaukürzungen auch ihre relative Einkommens-

position im Alter gefährden würden und sie somit gezwungen wä-

ren, ihre privaten Vorsorgeaufwendungen auszudehnen. Je stärker 

dieser Zusammenhang zwischen heutigen Beiträgen und zukünftigen 

Leistungen in den Vordergrund rückt, desto höher dürfte die Ak-

zeptanz von demographisch bedingten Beitragserhöhungen seitens 

der Erwerbstätigen ausfallen. Statt eine Verminderung der Merk-

lichkeit des Finanzierungsverfahrens anzustreben, könnten die 

Politiker also auch versuchen, auf die langfristig nicht unbe-

dingt gegenläufigen Interessen der verschiedenen Bevölkerungs-

gruppen aufmerksam zu machen und damit das Verständnis für sy-

1 Köhrer, H., 1979, S.336. 
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stemkonforme Finanzierungsmaßnahmen bei den Beitragszahlern 

zu vergrößern. 

Ein wesentlicher Schritt in Richtung auf ein interessenausglei-

chendes Alterssicherungssystem ist die Berücksichtigung demo-

graphisch bedingter Beitragserhöhungen bei der Rentenanpassung. 

Sie gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der zusätzlichen 

Alterslast auf Rentner und Arbeitnehmer durch die Aufrechterhal-

tung der sozialpolitisch erwünschten Relation zwischen Netto-

renten und vergleichbaren Nettoerwerbseinkommen. In dieser Ar-

beit wurde stets im Hinblick auf eine nettolohnorientierte Ren-

tenbemessung argumentiert, da sie der Zielsetzung der Renten-

versicherung besser entspricht als die heutige Regelung und sehr 

wahrscheinlich in den nächsten Jahren gesetzlich institutionali-

siert wird. Die Kritiker der lohnbezogenen Rentenfinanzie-

rung setzen dagegen in der Regel ein unverändertes Leistungs-

system voraus und gelangen vermutlich auch aus diesem Grund zu 

einer skeptischeren Einschätzung der Zahlungsbereitschaft der 

Erwerbstätigen. Sie übersehen damit die Chancen einer systemge-

rechten Weiterentwicklung der Rentenversicherung mit dem Ziel 

einer Erhöhung der Akzeptanz bevölkerungsbedingter Beitragsan-

passungen seitens der erwerbstätigen Generation. 

Sofern die Beitragszahler trotz der angeführten Gesichtspunkte 

einen gebremsten Anstieg der Abgabenbelastung vorziehen und dies 

auch politisch durchsetzen können, bleibt im heutigen Rentenver-

sicherungssystem - abgesehen von Verschiebungen der Altersgren-

ze - vor allem die Möglichkeit einer Senkung des durchschnitt-

lichen Rentenniveaus zur Stabilisierung der Rentenfinanzen. So-

weit die fiskalische Kritik an den lohnbezogenen Beiträgen eine 
derartige Entwicklung in Rechnung stellt, geht sie implizit da-

von aus, daß ein solcher Weg aus sozialpolitischen Gründen 

nicht akzeptiert werden könne. Diese Auffassung läßt sich mit 

wissenschaftlichen Argumenten sicher nicht zwingend widerlegen, 

da die Vorstellungen über ein adäquates Rentenniveau nie ein-

heitlich ausfallen werden. Zumindest sollte man aber berücksich-

tigen, daß relative Rentenkürzungen erst zu einer Zeit ins Auge 

gefaßt werden müssen, in der die Versorgung mit Gütern und 
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Dienstleistungen gegenüber heute vermutlich deutlich gestiegen 

sein wird. 1 Da die Rentenversicherung außerdem, ohne den bis 

dahin erreichten realen Lebensstandard der Rentner zu senken, 

bereits durch einen verzögerten Rentenanstieg entlastet werden 

kann, 2 erscheinen begrenzte Veränderungen im Leistungsrecht zur 

Sanierung der Rentenfinanzen auch aus sozialpolitischer Sicht 

nicht von vornherein ausgeschlossen. 

Angesichts der vorhandenen politischen Möglichkeiten zur Siche-

rung der Zahlungsbereitschaft der Erwerbstätigen und des wachsen-

den Wählerpotentials der Rentner dürfte der Druck auf die poli-

tischen Parteien in Richtung einer Senkung des Absicherungs-

niveaus kaum ein Ausmaß annehmen, daß diesen Rahmen sprengen und 

damit die Realeinkommensposition der Rentner gefährden würde. 

Die finanzpsychologischen Einwände gegen das bestehende Finanzie-

rungsverfahren lassen sich daher nur unzulänglich mit der Be-

deutung der Beiträge im politischen Entscheidungsprozeß begrün-

den. Trotzdem soll abschließend der Frage nach den Ansatzpunk-

ten zur Begrenzung derartiger intergenerativer Verteilungskon-

flikte Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Wiederum kommt zunächst eine Umstrukturierung des Einnahmen-

systems zu Lasten der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge in Be-

tracht, um einen überzogenen Anstieg der direkten Abgabenbela-

stung der Arbeitnehmer zu vermeiden. Weder die abhängig Beschäf-

tigten noch die Rentner werden sich einer solchen Maßnahmen wi-

dersetzen. Dagegen dürften die Unternehmer Veränderungen mit 

dem Hinweis auf die bewährte und ausgewogene Beitragsgestaltung 

im heutigen System ablehnen. Ein ausreichender Überwälzungsspiel-

raum könnte den politischen Druck der Arbeitgeber in Grenzen hal-

ten, wird aber kaum zu einem Verzicht auf die vorhandenen Ein-

flußmöglichkeiten führen. Trotz des relativ geringen Wählerpo-

tentials dieser Interessengruppe erscheint die politische Durch-

1 Gemäßigte Kritiker räumen ein, daß man die Rentner an der fi-
nanzwirtschaftlichen Bewältigung demographischer Probleme be-
teiligen könnte, weil man sich bis dann" ••• noch mehr als 
bisher vom Klischee des 'armen Rentners' wird gelöst haben 
dürfen." Rürup, B., 1983, S.490. 

2 Vgl. Oberhauser, A., 1982, s.146. 
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setzbarkeit einer Verlagerung der Rentenfinanzierung auf in-

direkte, aber weiterhin lohnbezogene Sozialabgaben im Sinne der 

ersten Variante der finanzpsychologischen Kritik angesichts der 

Erfahrungen mit anderen Reformvorhaben (Mitbestimmung, § 116 

Arbeitsförderungsgesetz) keineswegs gesichert. 

Sollte sich eine überproportionale Erhöhung der Arbeitgeberbei-

träge realisieren lassen, so stellt sich immer noch die Frage 

nach ihrer Eignung zur Entschärfung intergenerativer Verteilungs-

konflikte. Ein arbeitskosteninduzierter Anstieg der Inflations-

rate dürfte die Erwerbstätigen zwar kaum zu Forderungen nach 

einer Reduktion der Beitragssätze mit der Konsequenz eines sin-

kenden Rentenniveaus animieren, da sie den gesamtwirtschaftli-

chen Zusammenhang in der Regel nicht erkennen. Insofern wäre 

die finanzpsychologische Effizienz der Umstrukturierung hin-

sichtlich der Sicherung der sozialpolitisch erwünschten Ergie-

bigkeit des Beitragssystems nicht unmittelbar gefährdet. 1 An-

dererseits dürften die Wähler einen beschleunigten Inflations-

prozeß ebenso als wirtschaftspolitische Fehlleistung bewerten 

wie eine wachsende direkte Abgabenbelastung. Die politischen 

Entscheidungsträger können daher den Stellenwert der Alterssi-

cherung in der politischen Auseinandersetzung nur um den Preis 

einer Ausweitung des Konfliktpotentials eines anderen Problem-

feldes der Wirtschaftspolitik reduzieren. 

In dieser für den Politiker unbefriedigenden Situation ist ei-

ne wachsende Neigung zur Reform der Bemessungsgrundlage des Ar-

beitgeberanteils nicht auszuschließen. Sie wäre allerdings kein 

Ergebnis ökonomisch begründeter Überlegungen zur Verminderung 

fiskalisch problematischer Abgabenwiderstände. Im übrigen er-

scheint es mehr als zweifelhaft, ob die Politiker den Preisni-

veauanstieg als Folge einer Verlagerung der Rentenfinanzierung 

auf die lohnbezogenen Beiträge der Unternehmer betrachten. Da 

sich in keinem Fall eine direkte Beziehung zwischen den Zweifeln 

an der fiskalischen Ergiebigkeit des heutigen Beitragssystems 

und derartigen politischen Spekulationen herstellen läßt, er-

1 Die zweite Variante der finanzpsychologischen Kritik ist da-
her im vorliegenden Zusammenhang irrelevant. 
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scheint es nicht sinnvoll, diesen hier nur angedeuteten Zusatz-

aspekt weiter zu verfolgen. 

Im Ergebnis sprechen die Überlegungen zur politischen Bedeutung 

der Rentenfinanzierung eher gegen die finanzpsychologische Kri-

tik an den lohnbezogenen Abgaben. Sowohl das langfristige Inte-

resse als auch die politischen Möglichkeiten der Arbeitnehmer 

lassen einen zunehmenden Druck in Richtung einer Verminderung 

der Beitragsbelastung unsicher erscheinen. Sollte er dennoch 

zum Tragen kommen, so könnten die Rentenfinanzen notfalls durch 

begrenzte Rentenniveaukürzungen stabilisiert werden, ohne das 

Alterssicherungssystem im Grundsatz zu gefährden. Überproportio-

nale Erhöhungen der Arbeitgeberbeiträge eröffnen darüber hinaus 

bereits bei gegebener Bemessungsgrundlage die Möglichkeit zur 

Verminderung des Belastungsgefühls der Erwerbstätigen. 1 Aus öko-

nomischer Sicht lassen sich die lohnbezogenen Abgaben der Unter-

nehmer daher nicht mit dem Hinweis auf eine Verschärfung poli-

tisch relevanter intergenerativer Verteilungskonflikte in Frage 

stellen. 

Somit bleibt nur die These von der leichteren politischen Durch-

setzbarkeit überproportionaler Anhebungen der Arbeitgeberbei-

träge als Argument für eine Umstellung der Bemessungsgrundlage. 

Sie kann zwar nicht überzeugend widerlegt, aber genauso wenig 

zwingend begründet werden. Die konzeptionell möglicherweise 

besseren Voraussetzungen alternativer Bemessungsgrundlagen zur 

isolierten Variation der Beitragskomponenten2 reichen jedenfalls 

für sich genommen kaum aus, um eine Reform des bestehenden Sy-

stems der Rentenfinanzierung zu rechtfertigen. 

1 Damit soll nicht für eine Umstrukturierung des Beitragssystems 
plädiert werden. Andere Gründen - ökonomisch gesehen vor allem 
die Rückwirkungen auf die Lohnpolitik (vgl. E.III.3.b) -
sprechen eher gegen eine Abschaffung der paritärischen Aufbrin-
gung der Sozialabgaben. 

2 Vgl. Rürup, B., 1983, s.492 und Abschnitt F~IV.2. 
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b. Wirkungen bevölkerungsbedingt steigender Sozialabgaben auf 

die Lohnpolitik 

Neben der politischen Auseinandersetzung mit demographischen 

Problemen bilden die Tarifverhandlungen eine zweite Ebene der 

Austragung kollektiver Verteilungskonflikte. Im Gegensatz zu 

den Entscheidungen über Rentenniveau und Abgabenbelastung stehen 

sich die Interessen der Rentner und Erwerbstätigen hier nicht 

mehr direkt gegenüber. Es geht vielmehr um die gesamtwirtschaft-

liche Bedeutung von Bestrebungen der Arbeitnehmer und Unterneh-

mer zur Abwälzung bevölkerungsbedingter Zusatzlasten auf die je-

weils andere Gruppe. Insbesondere die abhängig Beschäftigten 

bzw. die Gewerkschaften als deren Interessenvertreter dürften 

in der Lohnpolitik die wesentliche Möglichkeit zur Begrenzung 

von Einkommensverlusten sehen.· 

Die Konsequenzen steigender Rentenversicherungsbeiträge für die 

Tarifverhandlungen wurden schon im Zusammenhang mit den makro-

ökonomischen Überwälzungsmöglichkeiten geprüft (vgl. Abschnitt 

C.III.3). Dabei standen Beitragsvariationen zur Finanzierung ei-

nes höheren Rentenniveaus im Vordergrund. Die dort erzielten 

Ergebnisse sind nun unter Berücksichtigung der bislang vernach-

lässigten Besonderheiten demographisch bedingter Mehrausgaben 

der Rentenversicherung zu modifizieren. Dies erscheint notwen-

dig, weil vor allem die Reaktionen der Arbeitnehmer von der 

Verwendung der zusätzlichen Beitragseinnahmen bestimmt werden 

dürften. Im Falle einer Verschlechterung des Alterslastquotien-

ten können sie nämlich nicht mehr davon ausgehen, daß ihr aktu-

eller Einkommensverzicht durch höhere Rentenansprüche in der 

Zukunft belohnt wird. 

Im letzten Abschnitt wurde darauf hingewiesen, daß die abhängig 

Beschäftigten den Zusammenhang zwischen heutigen Beiträgen und 

später anfallenden Leistungen auch bei Veränderungen im Bevöl-

kerungsaufbau erkennen dürften. Trotzdem macht es einen Unter-

schied, ob Beitragserhöhungen zu einer Verbesserung der rela-

tiven Einkommensposition im Alter führen, oder nur eine Ver-

schlechterung verhindern. Insofern kann man nicht mit einer in 

etwa gleichen Akzeptanz der wachsenden Abgabenbelastung rechnen. 
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Darüber hinaus dürften grundlegende Kenntnisse der Logik eines 

urnlagefinanzierten Rentenversicherungssystems die Arbeitnehmer 

nicht zwangsläufig von Versuchen zur Kompensation ihrer Einkom-

mensverluste im Rahmen der Lohnpolitik abhalten. 

Der finanzpsychologischen Kritik liegt unausgesprochen die An-

nahme einer ausgeprägt nettolohnorientierten Bewertung der Ren-

tenversicherungsbeiträge durch die Arbeitnehmer zugrunde. So-

lange die Mehreinnahmen zur Anhebung des durchschnittlichen Ren-

tenniveaus verwendet werden, erscheint es allerdings aus ver-

schiedenen Gründen nicht ausgeschlossen, daß die Gewerkschaften 

- abweichend von den Implikationen einer Dominanz des Abzugs-

denkens - auf eine direkte Einbeziehung der Beiträge in die Ta-

rifverhandlungen verzichten. Selbst in diesem Fall dürften je-

doch die aus steigenden Arbeitgeberbeiträgen resultierenden In-

flationstendenzen indirekt zu höheren Lohnforderungen ~nlaß ge-

ben. Bevölkerungsbedingte Beitragsanpassungen führen nun auf-

grund der weniger spürbaren zukünftigen Vorteile aller Wahr-

scheinlichkeit nach bereits für sich genommen zu Bestrebungen 

nach einem (Teil-)Ausgleich in der Lohnpolitik. Daher ist unter 

diesen Bedingungen mit vergleichsweise deutlicheren lohnpoli-

tischen Verstärkerprozessen zu rechnen. 

Sofern es den Gewerkschaften gelingt, höhere Lohnforderungen 

trotz der formal proportionalen Beteiligung der Arbeitgeber an 

der Rentenfinanzierung durchzusetzen, wächst die Gefahr einer 

beitragsinduzierten Lohn-Preis-Spirale mit der Konsequenz re-

striktiver geldpolitischer Gegenmaßnahmen. Verschlechtert sich 

infolge der Begrenzung der makroökonomischen Überwälzungsmög~ 

lichkeiten die Beschäftigungssituation, so hat die Rentenversi-

cherung zumindest bei anhaltender Arbeitslosigkeit mit gravie-

renden Finanzierungsschwierigkeiten zu kämpfen. Obwohl dieser 

Zusammenhang von den Gegnern des bestehenden Finanzierungssy-

stems selbst nicht in den Vordergrund ihrer finanzpsychologi-

schen Überlegungen gestellt wird, 1 scheint er aus gesamtwirt-

1 Bei Rürup findet sich ein kleiner Hinweis auf die Möglich-
keit einer Entschärfung der Tarifkonflikte durch die Reform 
der Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung. Vgl. Rürup, 
B., 1983, S.491. 
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schaftlicher Sicht einen wichtigen Einwand gegen die fiskali-

sche Effizienz der lohnbezogenen Abgaben angesichts der abseh-

baren Wandlungen der Bevölkerungsstruktur zu liefern. 

Anhand eines Vergleichs zwischen dem heutigen System der Ren-

tenfinanzierung und einem stärker auf Arbeitgeberbeiträge zu-

rückgreifenden Verfahren lassen sich wiederum die Möglichkeiten 

einer Verminderung der Ausweichreaktionen im Sinne der ersten 

Variante der finanzpsychologischen Kritik überprüfen. Ausgehend 

von der in diesem Zusammenhang vorausgesetzten besonderen Merk-

lichkeit direkter Abgaben, dürften die Lohnforderungen bei ei-

nem gebremsten Wachstum der Arbeitnehmerbeiträge isoliert ge-

sehen relativ geringer ausfallen. Dieses Ergebnis kann jedoch 

nicht als realitätsnah gelten, da es die indirekten Wirkungen 

der nun stärker steigenden Unternehmerabgaben auf die Tarifver-

handlungen vernachlässigt. Aufgrund des höheren Inflationsim-

pulses ist vielmehr damit zu rechnen, daß der dämpfende Effekt 

einer Senkung des Arbeitnehmeranteils über die Forderung nach 

einem Inflationsausgleich bei den Löhnen wieder aufgehoben 

wird. Die folgenden Überlegungen sollen diesen Zusammenhang 

zwischen Veränderungen der Beitragsstruktur und gewerkschaft-

lichen Lohnvorstellungen konkretisieren. 

Es läßt sich zeigen, daß kompensatorische Nominallohnforderun-

gen unabhängig von der Finanzierungsstruktur der Rentenversi-

cherung sind, wenn man eine volle Preis- und damit Lohnwirksam-

keit der Arbeitgeberbeiträge unterstellt. 1 Im Extremfall eines 

ausschließlich über Abgaben der Unternehmer finanzierten Ren-

tenversicherungssystems errechnet sich der erforderliche Bei-

tragssatz nach der Formel: 

(78) bU = h (R/A). 2 

1 Preiseffekte infolge einer Verschiebung der Anteile am Nicht-
unternehmereinkommen zugunsten der Rentner spielen eine un-
tergeordnete Rolle und sind ohnehin unabhängig von der Bei-
tragsstruktur. Sie bleiben daher im folgenden außer Betracht. 

2 Vgl. S. 45, Anm. 1. 
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Steigt der Alterslastquotient in einer Periode von (R/A) auf 
* * (R/A) , so muß der Arbeitgeberbeitrag von bu auf bu erhöht 

werden. Während das Nettoeinkommen der Arbeitnehmer nominell 

unverändert bleibt, gilt dann für die Wachstumsrate der Ar-

beitskosten: 

Sie stimmt unter den genannten Bedingungen mit der Preisstei-

gerungsrate überein und erhöht damit die (Brutto-)Lohnforderun-

gen um den gleichen Prozentsatz: 

Da im vorliegenden Finanzierungsmodell Brutto- und Nettolöhne 

übereinstimmen - die sonstigen Abgaben bleiben auch hier außer 

Betracht-, gewährleistet diese Lohnzuwachsrate einen nominel-

len Inflationsausgleich. 2 

Werden die Beiträge zur Rentenversicherung nur von den Arbeit-

nehmern aufgebracht, so gilt folgende Beziehung zwischen dem 

erforderlichen Beitragssatz und dem Alterlastquotienten: 

(81) bA = h (R/A) / [1 + h (R/A)]. 3 

* Bevölkerungsbedingte Beitragserhöhungen von bA auf bA lassen 

die Arbeitskosten unberührt, während das Nettoarbeitnehmerein-

kommen sinkt: 

( 82) 

Nach einer kompensatorischen Bruttolohnerhöhung muß das Netto-

arbeitnehmereinkommen nominell wieder seinen Ausgangswert er-

reichen, das heißt es muß folgender Zusammenhang bestehen: 

1 Die Wachstumsrate ist hier als prozentuale Steigerung der 
Lohnforderungen, nicht als tatsächliche (Brutto-)Lohnerhöhung 
definiert. 

2 Real müssen die bereits bekannten gesamtwirtschaftlichen Über-
wälzungsprozesse beachtet werden. Hier geht es jedoch zunächst 
nur um die Lohnforderungen, nicht um das Ergebnis der Tarif-
verhandlungen unter Berücksichtigung ihrer ökonomischen Folge-
wirkungen. 

3 Vgl. S. 45, Anm. 1. 
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(83) n br * br* 
y = (1-b) Y = (1-bA) YA . A A A 

Aus Gleichung (83) erhält man die erforderliche Relation zwi-

schen altem und neuem Bruttolohn: 

(84) 

Sie läßt sich umformen zu: 

(85) 

Diese prozentuale Steigerung der Lohnforderungen gewährleistet 

wiederum einen nominellen Ausgleich der beit.ragsbedingten (Net-

to-)Einkommensverluste der Arbeitnehmer. 

Vor dem Hintergrund der jeweils gültigen Bestimmungsgleichungen 

für den Beitragssatz lassen sich die kompensatorischen Lohnzu-

wachsraten miteinander vergleichen. Ersetzt man das Produkt 

aus Rentenniveau und Alterslastquotient h(R/A) in der Formel 

(81) durch den damit übereinstimmenden erforderlichen Beitrags-

satz in einem ausschließlich über Unternehmerabgabenfinanzier-

ten Rentensystem bu, so gilt: 

Unter Berücksichtigung dieser Beziehung, die bei gegebenem Ren-

tenniveau und Alterslastquotienten sozialpolitisch äquivalente 

Ergebnisse der verschiedenen Finanzierungsverfahren gewährlei-

stet, läßt sich Gleichung (85) umformen zu: 

Trotz der extrem unterschiedlichen Beitragsstruktur führt also 

die Untersuchung der beiden betrachteten Finanzierungsmodelle 

zu übereinstimmenden kompensatorischen Nominallohnforderungen. 1 

1 Die bislang abgeleiteten Folgerungen treffen auch bei einer 
Aufbringung der Einnahmen je zur Hälfte über Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberbeiträge in vollem Umfang zu. Die wesentlichen 
Aspekte konnten jedoch anhand der beiden Extremfälle leichter 
diskutiert werden. Alle Zwischenlösungen lassen sich im Er-
gebnis auf eine Kombination der dargestellten Teileffekte zu-
rückführen. 
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Die weitgehende Unabhängigkeit lohnpolitischer Ausweichreaktio-

nen von der relativen Bedeutung der Arbeitnehmer- und Arbeit-

geberbeiträge spricht dafür, eine Umstrukturierung des Beitrags-

systems zugunsten indirekter lohnbezogener Abgaben aus finanz-

psychologischer Sicht auch hinsichtlich der Entschärfung kollek-

tiver Verteilungsauseinandersetzungen als ineffizient einzustu-

fen. 

Unter Berücksichtigung des Primäreffektes einer Verlagerung der 

Beitragsfinanzierung auf den Arbeitgeberanteil könnte man sogar 

einen negativen Einfluß vermuten, da dieser schon für sich ge-

nommen eine Lohn-Preis-Spirale in Gang setzen kann. Allerdings 

dürften die Arbeitgeber auch bei grundsätzlich positiver Ein-

schätzung der Überwälzungsmöglichkeiten ihren steigenden Anteil 

an der Rentenfinanzierung als Argument gegen höhere Löhne in 

die Tarifverhandlungen einführen. Kommt es infolge des ver-

gleichsweise stärkeren Widerstands der Unternehmer nur zu einem 

nominellen Teilausgleich beitragsbedingter Einkommensverluste, 

so wird der isoliert gesehen höhere Inflationsimpuls einer in-

direkten Rentenfinanzierung tendenziell kompensiert. Insgesamt 

kann man daher von einer annähernden Äquivalenz unterschiedlich 

strukturierter Beitragssysteme hinsichtlich der Summe primärer 

und sekundärer Preiseffekte ausgehen. Somit dürfte auch die 

Wahrscheinlichkeit geldpolitischer Restriktionen mit der Konse-

quenz einer rückläufigen Produktion und Beschäftigung in etwa 

gleich zu veranschlagen sein. 

Aufgrund der geringen Erfolgsaussichten einer Reform innerhalb 

des bestehenden Beitragssystems im Sinne der ersten Variante 

der finanzpsychologischen Kritik gewinnen auch hier die weiter-

gehenden Einwände an Bedeutung. Eine steigende Intensität kol-

lektiver Verteilungskonflikte im Zuge bevölkerungsbedingter Bei-

tragsanpassungen impliziert die Gefahr einer Destabilisierung 

der Rentenfinanzen durch beschäftigungsbedingte Mindereinnahmen. 

Insofern erweisen sich die Zweifel an der langfristigen finan-

ziellen Ergiebigkeit der lohnbezogenen Beiträge als berechtigt. 

Der Zusammenhang zwischen Abgabenbelastung und Lohnpolitik lie-

fert den gravierendsten Anhaltspunkt für die praktische Relevanz 
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der finanzpsychologischen Kritik und für die daraus resultie-

renden Überlegungen zur Reform der Beitragsbemessungsgrundla-

ge. 

4. Zwischenergebnis: Ausweichreaktionen und Beitragsaufkommen 

Die finanzpsychologische Kritik am bestehenden System der Ren-

tenfinanzierung geht von einem wachsenden Abgabenwiderstand im 

Zuge demographisch bedingter Beitragserhöhungen aus und vermu-

tet negative Rückwirkungen auf die Rentenfinanzen durch ver-

stärkte Ausweichreaktionen der Erwerbstätigen. Die Auseinander-

setzung mit diesen Überlegungen führt zu folgenden thesenartig 

zusammengefaßten Ergebnissen: 

(1) Zwischen der direkten Abgabenbelastung und den lohnbezogenen 

Arbeitgeberbeiträgen besteht kein unmittelbarer Zusammen-

hang. Erst die Forderung nach einer Anhebung des Arbeitge-

beranteils zur Finanzierung bevölkerungsbedingter Mehraus-

gaben eröffnet den Zugang zur finanzpsychologischen Kritik. 

Dabei sind zwei mögliche Varianten zu unterscheiden: 

- Ein gebremstes Wachstum der direkten Sozialabgaben der 

Arbeitnehmer kann bereits durch eine Umstrukturierung des 

heutigen Systems erreicht werden. Ein Wechsel der Bemes-

sungsgrundlage erleichtert nur die politische Durchset-

zung überproportional steigender Arbeitgeberbeiträge. 

- Auch die lohnbezogenen Beiträge der Unternehmer beeinflus-

sen über ihre.gesamtwirtschaftlichen Wirkungen den Umfang 

der Ausweichreaktionen. Erst unter dieser Voraussetzung 

rücken die Möglichkeiten einer Substitution durch andere 

indirekte Abgaben in den Mittelpunkt des Interesses. 

(2) Individuelle Ausweichreaktionen im Sinne einer Verstärkung 

schattenwirtschaftlicher Aktivitäten werden gleichermaßen 

durch steigende Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge her-

vorgerufen. Im Hinblick auf dieses Problem erweist sich die 

erste Variante der finanzpsychologischen Kritik infolgedes-

sen als unbegründet. Eine Expansion der Schattenwirtschaft 

kann allerdings zu Finanzierungsengpässen bei der Rentenver-
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sicherung führen, wenn Arbeitsangebot oder (Netto-)Nachfra-

ge im offiziellen Sektor sinken und daraus Einkommens- und 

Beschäftigungsverluste resultieren. Die zweite Form der fi-

nanzpsychologischen Kritik ist daher im vorliegenden Zusam-

menhang nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. 

(3) Eine zunehmende Intensität kollektiver Verteilungsauseinan-

dersetzungen kann sich als Druck auf die politischen Ent-

scheidungsträger in Richtung einer Senkung des Absicherungs-

niveaus äußern. Eine zielkonforme Änderung des Rentenanpas-

sungsverfahrens würde diesem Phänomen jedoch entgegenwirken. 

Auch dürften begrenzte Rentenniveaukürzungen in der Zukunft 

bei höherem Volkseinkommen sozialpolitisch durchaus akzepta-

bel sein. Im übrigen würde bereits eine Umstrukturierung des 

bestehenden Beitragssystems den·politisch wirksamen Abgaben-

widerstand vermindern, so daß aus dieser Sicht kein Anlaß 

für einen Wechsel der Bemessungsgrundlage besteht. 

(4) Die Tarifverhandlungen bilden eine zweite Ebene kollektiver 

Verteilungskonflikte. Von einer überproportionalen Finanzie-

rung der Renten durch lohnbezogene Arbeitgeberbeiträge geht 

allerdings kein dämpfender Einfluß auf die Lohnabschlüsse 

aus, so daß auch hier die erste Variante der finanzpsycholo-

gischen Kritik nicht überzeugen kann. Aufgrund der wahr-

scheinlichen beschäftigungspolitischen und fiskalischen Kon-

sequenzen einer Verschärfung der Tarifauseinandersetzungen 

gewinnen aber die weitergehenden Einwände deutlich an Ge-

wicht: Bevölkerungsbedingte Beitragsanpassungen implizieren 

im heutigen System die Gefahr einer Destabilisierung der 

Rentenfinanzen durch beschäftigungsbedingte Mindereinnahmen. 

Daher erscheint es angebracht, nach Alternativen Ausschau zu 

halten, die eine Begrenzung dieser fiskalisch problematischen 

Ausweichreaktionen versprechen. 

Die Wirkungen eines spürbaren Anstiegs der Beitragsbelastung auf 

die Schattenwirtschaft und vor allem auf die Lohnpolitik lassen 

erkennen, daß die Rentenversicherung bei der Bewältigung des de-

mographischen Wandels mit gravierenden Problemen zu rechnen hat. 
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Insofern kann die finanzpsychologische Kritik, deren Vertreter 

meist auf eine Konkretisierung ihres Ansatzes verzichten, theo-

retisch durchaus fundiert werden. Sie ist dementsprechend im 

Zusammenhang mit den fiskalischen Eigenschaften alternativer 

Beitragsformen zu berücksichtigen. 
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F. Wertschöpfungsbezogene Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversi-

cherung - Eine Alternative zum heutigen System? 

Die Analyse der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge hat gezeigt, 

daß sie unter bestimmten Voraussetzungen zu einer Beeinträch-

tigung von Beschäftigung und Rentenfinanzen führen können. So-

mit stellt sich nun die Frage nach den Erfolgsaussichten einer 

Änderung der Rentenfinanzierung. Anhand eines Vergleichs konkur-

rierender Reformvorschläge erfolgt zunächst eine Reduktion des 

Entscheidungsproblems auf die Wahl zwischen der heutigen Bemes-

sungsgrundlage und einer idealtypischen Alternative. Anschlie-

ßend sind die beschäftigungspolitisch und fiskalisch bedeutsa-

men Eigenschaften des neuen Finanzierungsmodells zu analysieren. 

Dabei geht es sowohl um die Wirkungen in der Umstellungsphase 

als auch um die längerfristigen Implikationen für die Funktions-

weise der Rentenversicherung. 

I. Die Nettowertschöpfung als idealtypische Grundlage einer re-

formierten Beitragsbemessung 

In der Literatur über alternative Bemessungsgrundlagen für die 

Rentenversicherungsbeiträge der Arbeitgeber dominieren Vorschlä-

ge zur Umbasierung auf Wertschöpfungsgrößen. Der betriebliche 

Kapitaleinsatz wird zwar von verschiedenen Autoren als Ansatz-

punkt einer Reform in Erwägung gezogen, spielt aber in der ak-

tuellen Diskussion keine wesentliche Rolle. 1 Kapitalbezogene 

Bemessungsgrundlagen werden der häufig vertretenen Forderung 

nach einer wettbewerbsneutralen Gestaltung des Beitragssystems 

1 In der Literatur finden sich zahlreiche kapitalbezogene Be-
messungsgrundlagen, die meist nur angeführt, aber nicht näher 
untersucht werden. Vgl. die Übersicht bei Schmäh!, W./Henke, 
K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, S.72. Von den Befürwortern ei-
ner Reform beschäftigt sich vor allem Bußmann mit verschiede-
nen Kapitalgrößen (Investitionen und Anlagekapital), gelangt 
aber zu einer ablehnenden Bewertung. Vgl. Bußmann, L., 1981, 
S.107ff. 
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nicht gerecht, da sie die Abgabenlast (formal) vom Produktions-

faktor Arbeit einseitig auf den Produktionsfaktor Kapital ver-

lagern.1 Außerdem können sie nicht als geeignete Indikatoren 

der betrieblichen Leistungsfähigkeit gelten und laufen damit 

einem zentralen Anliegen der Kritiker der lohnbezogenen Arbeit-

geberbeiträge zuwider. 2 Ohne auf die spezielle Problematik un-

terschiedlicher Kapitalgrößen einzugehen, werden däher im fol-

genden nur die wertschöpfungsorientierten Bemessungsgrundlagen 

untersucht. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil einer Konzen-

tration der Überlegungen auf die wichtigsten Alternativen der 

Rentenfinanzierung. 

1. Abgrenzungsprobleme und Belastungskonzeptionen wertschöpfungs-

orientierter Bemessungsgrundlagen 

a. Die Erfassung der betrieblichen Leistungsfähigkeit als domi-

nierendes Auswahlkriterium 

Ziel der folgenden Überlegungen ist die Ermittlung einer Alter-

native zur lohnbezogenen Beitragsbemessung, die den Vorstellun-

gen der Reformanhänger möglichst nahekommt. Als Kriterium zur 

Beurteilung der verschiedenen Möglichkeiten einer wertschöpfungs-

orientierten Umbasierung der Arbeitgeberbeiträge dient daher die 

konzeptionelle Eignung der jeweiligen Bemessungsgrundlage zur 

Erfassung der betrieblichen Leistungsfähigkeit. Dieser enge An-

satz mag zunächst befremden, da in der Literatur zahlreiche an-

dere Grundsätze für die Überprüfung neuer Finanzierungsformen 

aufgestellt wurden. 3 In der vorliegenden Arbeit stehen jedoch 

die makroökonomisch ausgerichteten Einwände gegen die lohnbezo-

genen Abgaben im Vordergrund des Interesses. Sie bilden den 

Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung, in 

deren Verlauf die Befürworter einer Änderung der Beitragsfinan-

1 Vgl. Bußmann, L., 1981, S.123 und S.129: Rürup, B., 1982, 
S.28. 

2 Vgl. Hujer, R./Schulte zur Surlage, R., 1980, S.48/49: Buß-
mann, L., 1981, s.127 und s.129. 

3 Vgl. Rürup, B., 1983, S.483ff: Bußmann, L., 1983, S.523ff: 
Schmäh!, W./Henke, K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, S.SSff. 
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zierung immer wieder Bemessungsgrundlagen gefordert haben, die 

möglichst gut die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens wider-

spiegeln. Sie versprechen sich davon sowohl die Vermeidung ne-

gativer Beschäftigungseffekte als auch eine höhere fiskalische 

Effizienz des Beitragssystems. 1 

Die übrigen Gestaltungsprinzipien wurden meist zur Begründung 

von Gegenpositionen verwendet. Sie können vernachlässigt werden, 

solange sich - gemessen an den beschäftigungspolitischen und 

fiskalischen Zielen - keine Überlegenheit der wertschöpfungs-

bezogenen Beiträge herauskristallisiert (vgl. Abschnitt A.II. 

2). So gesehen dürfte es gerechtfertigt erscheinen, die vorlie-

genden Modelle der Rentenfinanzierung zunächst ausschließlich 

mit ihrem selbstgesetzten zentralen Anspruch zu konfrontieren. 

Damit lassen sich Vorschläge, die bereits aus der Sicht der 

Gegner des heutigen Verfahrens nur als begrenzt tauglich gel-

ten können, von vornherein ausschließen. Diese Vorgehensweise 

entspringt der Überlegung, daß ein Vergleich der lohnbezogenen 

Beiträge mit der theoretisch überzeugendsten Möglichkeit einer 

wertschöpfungsorientierten Beitragsbemessung die relativen Vor-

und Nachteile am besten verdeutlichen kann. 

b. Vergleich alternativer Wertschöpfungsbegriffe und Reduktion 

des Entscheidungsproblems 

Den Ausgangspunkt für die Ermittlung der verschiedenen Wert-

schöpfungsgrößen bildet der Bruttoproduktionswert. Er umfaßt 

den Wert aller von einer Wirtschaftseinheit während eines be-

stimmten Zeitraumes erzeugten Sachgüter und Dienstleistungen, 

stimmt also mit der Wertsumme aus Verkäufen, Bestandsänderung 

an eigenen Erzeugnissen und Zugang zu selbsterstellten Anlagen 

überein. Setzt man vom Bruttoproduktionswert die Vorleistungen 

ab, so erhält man als erste mögliche Bemessungsgrundlage die 

Bruttowertschöpfung, die auch als Nettoproduktionswert bezeich-

1 Vgl. Ehrenberg, H./Fuchs,H., 1980, S.385/386; Hujer, R./ 
Schulte zur Surlage, R., 1980, S.48/49: Rürup, B., 1983, 
S.488/489: Bußmann, L., 1983, S.535: Mackscheidt, K., 1983, 
S.504. 
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net wird. Sie stellt den Beitrag einer Wirtschaftseinheit zum 

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen dar. 

Die Bruttowertschöpfung enthält noch die Abschreibungen als 

Ausdruck der im Rechnungszeitraum eingetretenen Wertminderung 

des reproduzierbaren Anlagevermögens. Erst nach ihrem Abzug 

ergibt sich die Nettowertschöpfung zu Marktpreisen, die den 

Wert aller in der betreffenden Periode zusätzlich geschaffenen 

Sachgüter und Dienstleistungen umfaßt. Berücksichtigt man außer-

dem die geleisteten indirekten Steuern und die empfangenen Sub-

ventionen, so gelangt man zur Nettowertschöpfung zu Faktorko-

sten, die meist einfach als Wertschöpfung bezeichnet wird. Sie 

kann auch alternativ als Summe der im Produktionsprozeß ent-

standenen Einkommensteile Löhne und Gehälter, Zinsen, Mieten, 

Pachten und Gewinne ermittelt werden. 1 

Neben diesen häufig genannten Wertschöpfungsgrößen wurden von 

verschiedenen Autoren Kombinationen einzelner Bestandteile 

der Bruttowertschöpfung als alternative Bemessungsgrundlagen 

in Erwägung gezogen. Der Vorschlag von Bußmann, die Arbeitge-

berbeiträge an der Summe von Nettowertschöpfung zu Faktorko-

sten und Abschreibungen zu orientieren, 2 unterscheidet sich 

von einer bruttowertschöpfungsbezogenen Beitragsbemessung nur 

durch die Nichtberücksichtigung des Saldos aus indirekten Steu-

ern und Subventionen. Rürup geht einen Schritt weiter, indem 

er nur noch die Löhne und Gehälter sowie die Abschreibungen als 

Finanzierungsgrundlage propagiert, 3 also auf eine Einbeziehung 

der Kapitalerträge verzichtet. Trotz dieser Beschränkung auf 

zwei Komponenten ist sein Ansatz im Zusammenhang mit einer Um-

basierung der Arbeitgeberbeiträge auf die Wertschöpfung zu se-

1 Hujer und Schulte zur Surlage bereinigen Brutto- und Netto-
wertschöpfung um durchlaufende Posten wie Umsatz- und Ver-
brauchsteuern. Vgl. Hujer, R./Schulte zur Surlage, R., 1980, 
S.68ff. Bischoff setzt darüber hinaus die Bruttowertschöpfung 
der Sektoren Wohnungsvermietung und Land- und Forstwirtschaft 
sowie einen Wertschöpfungsfreibetrag zugunsten kleiner Unter-
nehmen von der Bruttowertschöpfung ab. Vgl. Bischoff, G.-U., 
1980, S.99 und S.102. Derartige vorwiegend zu empirischen 
Zwecken vorgenommene Modifikationen bleiben im folgenden aus 
Vereinfachungsgründen unberücksichtigt. 

2 Vgl. Bußmann, L., 1981, s.165ff. 
3 Vgl. Rürup, B., 1979, S.553ff. 
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hen, denn er begründet ihn als meßtechnisch problemlosere Nähe-

rungslösung. Die beiden zusätzlichen Möglichkeiten werden daher 

im folgenden ebenso wie die traditionellen Wertschöpfungsbe-

griffe im Hinblick auf konzeptionelle Vor- und Nachteile unter-

sucht. 

Die Bruttowertschöpfung stellt nur einen relativ groben Indika-

tor der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens dar. Zwar werden 

durch den Ausschluß der Vorleistungen wettbewerbspolitisch uner-

wünschte Mehrfachbelastungen der Wertschöpfung verschiedener 

Produktionsstufen vermieden. 1 Die Einbeziehung der Abschreibun-

gen erscheint jedoch problematisch, weil diese - bei korrekter 

Bemessung - nur den eingetretenen Sachvermögensverlust ausglei-

chen und somit nicht als Teil des in einer Periode zusätzlich 

geschaffenen Einkommens aufgefaßt werden können. Allerdings 

kann man sich auf den Standpunkt stellen, die Summe aus Gewin-

nen und Abschreibungen sei analog zum Bruttoeinkommen aus un-

selbständiger Arbeit als eine Einkommensgröße zu interpretie-

ren, die neben den Faktorerträgen auch die Reproduktionskosten 

enthält. 2 Wenn man in den gesamten Löhnen und Gehältern implizit 

die Reproduktionskosten des Faktors Arbeit akzeptiere, könne 

man das gleiche für den Produktionsfaktor Kapital verlangen. 

Überzeugender als diese Argumentation wirkt ihre Umkehrung: Die 

Bruttowertschöpfung wäre nicht nur um die Abschreibungen, son-

dern auch um die Reproduktionskosten des Faktors Arbeit zu redu-

zieren, wollte man den Wert aller neu geschaffenen Güter und 

Dienstleistungen korrekt ermitteln. Da der produktionsbedingte 

Verschleiß des Faktors Arbeit sich einer quantitativen Erfassung 

entzieht, kann er zwar in der Praxis nicht berücksichtigt wer-

den, aber aus diesem Tatbestand ergibt sich keineswegs die Kon-

sequenz, auch auf eine Korrektur der Bruttowertschöpfung um die 

Abschreibungen zu verzichten. Ihre Einbeziehung würde vielmehr 

zu einer Doppelbelastung des Faktors Kapital führen und damit 

den Intentionen der Befürworter einer Reform der Arbeitgeber-

beiträge zuwiderlaufen. 3 

1 Vgl. Bußmann, L., 1981, S.132. 
2 Vgl. Bußmann, L., 1981, S.136. 
3 Vgl. Schmähl, W./Henke, K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, S.140. 
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Insgesamt gelangt man daher zu dem Ergebnis, daß die Brutto-

wertschöpfung nur eine erste Annäherung an den gesuchten Indi-

kator der betrieblichen Leistungsfähigkeit darstellt und somit 

als idealtypische Alternative zu den Bruttolöhnen nicht in Be-

tracht kommt. Das gleiche gilt für die Kombination aus Netto-

wertschöpfung zu Faktorkosten und Abschreibungen, die sich wie 

erwähnt nur durch den Saldo aus indirekten Steuern und Subven-

tionen von der Bruttowertschöpfung unterscheidet. Die Frage 

nach der Einbeziehung dieser Größe stellt sich ohnehin bei ei-

nem Vergleich der beiden Formen der Nettowertschöpfung, so daß 

hier auf ihre Diskussion verzichtet werden kann. 

Auch die zusammengesetzte Bemessungsgrundlage Löhne und Ab-

schreibungen enthält die Reproduktionskosten des Faktors Kapi-
tal. Wenn man beide Komponenten als bewerteten und periodisier-

ten Input der Produktionsfaktoren interpretiert, 1 so scheint 

diese mögliche Bezugsgröße eine Kombination von Arbeits- und 

Kapitalkosten darzustellen. Gegen diese Auffassung spricht aber, 

daß die Löhne nicht nur eine Kosten-, sondern auch eine Ertrags-

komponente umfassen. Da kein adäquater Maßstab für eine entspre-

chende Aufteilung der Löhne existiert, können sie zusammen mit 

den Abschreibungen allenfalls näherungsweise die gesamten Repro-

duktionskosten der Produktionsfaktoren zum Ausdruck bringen. 

Weshalb die betriebliche Leistungskraft überhaupt inputorien-

tiert ermittelt werden soll, ist ohnehin schwer einzusehen. 

Nicht der Einsatz von Produktionsfaktoren, sondern der damit zu-

sätzlich geschaffene Wert an Gütern und Dienstleistungen liefert 

Anhaltspunkte für die erbrachte Leistung eines Unternehmens. In-

sofern kann dieser von Rürup selbst als weniger ambitionierte 

Lösung bezeichnete Vorschlag nicht überzeugen. 2 

Alle bislang diskutierten Wertschöpfungsgrößen zeichnen sich da-

durch aus, daß sie neben den bei der Produktion entstehenden 

Einkommen auch die Abschreibungen enthalten. Demgegenüber um-

1 Vgl. Rürup, B., 1979, S.553/554 und 1982, S.28. Rürup begrün-
det im übrigen nicht, weshalb er die Zinsen bei der Ermittlung 
der Kapitalkosten vernachlässigt. 

2 Vgl. Rürup, B., 1979, S.554. 
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faßt die Nettowertschöpfung nur den Wert aller Güter und Dienst-

leistungen, die in einer Periode tatsächlich neu geschaffen wur-

den, also den Wert, den die Unternehmen erworbenen Rohstoffen 

und Halbfabrikaten unter Erhaltung ihrer Vermögenssubstanz 

hinzugefügt haben. Sie scheint daher als Indikator der ökonomi-

schen Leistungsfähigkeit der Unternehmen besonders gut ge-

eignet zu sein. Die Einbeziehung des Produktionsfaktors Kapital 

in die Rentenfinanzierung vollzieht sich bei der Nettowert-

schöpfung nur im Umfang der Kapitalerträge. Damit knüpft sie 

am unmittelbarsten an der gesamtbetrieblichen Leistungserstel-

lung an und führt zu einer faktorunspezifischen Belastung der 

Einkommensentstehung im Unternehmen. 

Vergleicht man die Nettowertschöpfung zu Faktorkosten mit der 

Nettowertschöpfung zu Marktpreisen, so stellt sich die Frage 

nach der Einbeziehung des Saldos aus indirekten Steuern und Sub-

ventionen in die Bemessungsgrundlage. Im Gegensatz zu.den übri-

gen Bestandteilen der Wertschöpfung stehen beiden Größen keine 

Faktorleistungen gegenüber. 1 Insofern kann ein Ausschluß durch-

aus begründet werden. Zudem läßt sich die Differenz zwischen 

Nettowertschöpfung zu Faktorkosten und der entsprechenden Größe 

zu Marktpreisen als reines Bewertungsproblem interpretieren, 

denn einmal erfolgt eine Bewertung der Güter und Dienstleistun-

gen mit dem Gesamtbetrag der bei ihrer Produktion entstandenen 

Faktoreinkommen, während im anderen Fall die bei ihrem Verkauf 

erzielten Preise zugrundegelegt werden. Da man die Belastungs-

unterschiede, die sich bei gleichem Abgabensatz ergeben würden, 

durch entsprechend differenzierte Abgabensätze weitgehend aus-

gleichen könnte, 2 scheint dieses Problem nicht sehr gravierend 

zu sein. Daher bietet es sich an, den Saldo aus indirekten 

Steuern und Subventionen herauszulassen, weil die Bewertung zu 

Faktorkosten dem Konzept einer gleichmäßigen Belastung der im 

Produktionsprozeß entstehenden Einkommen am besten entspricht. 

Als Alternative zur Wertschöpfung wurden in der Literatur häu-

fig - in erster Linie aus praktischen Erwägungen - Umsatzmaß-

zahlen diskutiert und als Bemessungsgrundlage für die Arbeitge-

1 Vgl. Stobbe, A., 1976, s.110. 
2 Vgl. Pohmer, D., 1980, S.696. 
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berbeiträge vorgeschlagen. Sie knüpfen ebenfalls nicht an ein-

zelnen Produktionsfaktoren, sondern an den betrieblichen Lei-

stungen an. Fraglich erscheint, ob Umsatzgrößen die ökonomische 

Leistungskraft der Unternehmen hinreichend zum Ausdruck bringen 

können, oder ob sie sich im Vergleich zur Nettowertschöpfung 

als unterlegen erweisen. Sie sollten jedenfalls nur dann in 

Betracht gezogen werden, wenn ihre konzeptionelle Eignung 

nicht wesentlich von der der Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 

abweicht. 

Man kann den Bruttoumsatz als erste Annäherung an die Wert-

schöpfung eines Unternehmens auffassen, denn er stimmt bis auf 

die Vorleistungen, die Bestandsänderung an eigenen Erzeugnissen 

und den Zugang von selbsterstellten Anlagen mit der Bruttowert-

schöpfung überein. Die beiden zuletzt genannten Größen sind 

zwar Teil der Wertschöpfung einer Periode, führen aber erst in 

späteren Perioden zu Umsätzen. 1 Ob sie bereits bei der Produk-

tion oder erst beim Verkauf leistungsfähigkeitserhöhend berück-

sichtigt werden sollen, ist - auch wegen ihrer geringen quanti-

tativen Bedeutung - kein allzu gravierendes Problem. Will man 

die Periodenabgrenzung so gestalten, daß die betriebliche 

Wertschöpfung schon bei ihrer Entstehung erfaßt wird, so muß 

man allerdings die Bruttowertschöpfung vorziehen. 

Ein wesentlich größerer Nachteil der Bemessungsgrundlage Brut-

toumsatz ergibt sich aus der Einbeziehung der Vorleistungen. 

Die daraus resultierenden Mehrfachbelastungen sind unter dem 

Gesichtspunkt der gleichmäßigen Berücksichtigung der betrieb-

lichen Leistungsfähigkeit unerwünscht und wirken darüber hinaus 

konzentrationsfördernd. Vermindert man den Bruttoumsatz um 

die Vorleistungen, so gelangt man zu einer Größe, die sich nur 

noch in der Periodenabgrenzung von der Bruttowertschöpfung un-

terscheidet. Wie erwähnt, läßt sich daraus aber gerade kein Vor-

teil dieser Bemessungsgrundlage ableiten, so daß der Bruttoum-

satz aus dem Kreis möglicher Bezugsgrößen der Arbeitgeberbeiträ-

ge ausgeschlossen werden kann. 

1 Vgl. Bußmann, L., 1981, s.132. 
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Im Gegensatz zum Bruttoumsatz trifft die Kritik hinsichtlich 

der Einbeziehung der Vorleistungen den Nettoumsatz nicht. Er 

ergibt sich als Differenz zwischen Bruttoumsatz und sämtlichen 

im Bemessungszeitraum beschafften Vorleistungen, unabhängig 

davon, ob sie bereits in die Produktion eingegangen sind oder 

•nicht (Sofortabzug). Da auch die Investitionen bereits in der 

Anschaffungsperiode in voller Höhe abgesetzt werden, beeinflus-

sen die für diese Güter verrechneten Abschreibungen den Netto-

umsatz der Folgeperioden nicht mehr. Der Unterschied zwischen 

Nettowertschöpfung zu Marktpreisen und Nettoumsatz besteht so-

mit in der Periodisierung der Wertschöpfung. Im Jahr der An-

schaffung von Gütern, die erst in späteren Perioden verbraucht 

werden, ist der Nettoumsatz um diese später anfallenden Aufwen-

dungen geringer als die Wertschöpfung, während in den Perioden, 

in denen die Abschreibungen und der Verbrauch von Lagerbestän-

den die Bemessungsgrundlage nicht mehr vermindern, der Netto-

umsatz die Nettowertschöpfung übersteigt. Ein Ausgleich ergibt 
1 sich nur bei einer Totalbetrachtung. 

Während eine Abgabe auf der Basis der Nettowertschöpfung zu 

Marktpreisen gesamtwirtschaftlich gesehen das Nettoinlandspro-

dukt ohne Rücksicht auf dessen Verwendung belastet, trifft ei-

ne Abgabe auf den Nettoumsatz nur die gesamten Konsumausgaben. 2 

Unter dem Gesichtspunkt der Erfassung der ökonomischen Lei-

stungsfähigkeit eines Unternehmens dürfte eine verwendungsunab-

hängige Belastung der Wertschöpfung die überzeugendere Lösung 

sein. Für den Nettoumsatz mögen erhebungstechnische Gründe 

sprechen, aber seine unzu~änglichen Indikatoreigenschaften ver-

bieten die Heranziehung als Vergleichsgröße in der theoretischen 

Analyse. 

Die Untersuchung der konzeptionellen Eigenschaften verschiede-

ner Wertschöpfungsbegriffe führt zu dem Ergebnis, daß nur die 

Nettowertschöpfung ( zu Faktorkost.en) als adäquater Ausdruck 

der produktiven Leistung eines Unternehmens interpretiert wer-

1 Vgl. Wöhe, G., 1975, s.199/200. 
2 Vgl. Pohmer, D., 1980, S.697/698. 
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den kann. Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung, die auf 

dieser Grundlage erhoben werden, belasten die Entstehungsseite 

des Sozialproduktes gleichmäßig und somit faktorunspezifisch. 

Sie entsprechen den Vorstellungen der Kritiker des bestehenden 

Beitragssystems am besten und bilden daher die anspruchsvoll-

ste Alternative zu den lohnbezogenen Abgaben. Die oft nur un-

ter pragmatischen Gesichtspunkten vorgeschlagenen sonstigen Fi-

nanzierungsmodelle werden aufgrund ihrer konzeptionellen Män-

gel nicht weiter verfolgt. Die Reduktion des Entscheidungspro-

blems auf die Wahl zwischen Bruttolohn und Nettowertschöpfung 

ermöglicht einen idealtypischen Vergleich der beiden wesent-

lichen und in der Diskussion dominierenden Formen der Beitrags-

bemessung. 

c. Abgrenzung der Nettowertschöpfung unter Berücksichtigung der 

neuen Arbeitgeberbeiträge 

Vor der Auseinandersetzung mit den beschäftigungspolitischen 

und fiskalischen Problemen einer Reform der Arbeitgeberbeiträ-

ge soll noch kurz auf ihre Implikationen hinsichtlich der Ab-

grenzung der Nettowertschöpfung zu Faktorkosten eingegangen wer-

den. Dies erscheint angebracht, um Mißverständnissen aufgrund 

unterschiedlicher Begriffsverwendungen vorzubeugen. Die wei-

teren Überlegungen orientieren sich vor allem an den entspre-

chenden Ausführungen im Krelle-Gutachten, 1 die für den Zweck 

dieser Untersuchung nur geringfügig modifiziert werden müssen. 

"Bei einer Umstellung auf eine wertschöpfungsbezogene Bemes-

sungsgrundlage ist zunächst zu regeln, ob sich der neue, für 

die Basisperiode Aufkommensneutralität herstellende Beitrags-

satz auf die Wertschöpfung inklusive oder exklusive der Arbeit-

geberbeiträge beziehen soll. 112 Werden die Beiträge lohnbezogen 

bemessen, so setzt sich die Nettowertschöpfung zu Faktorkosten 

(Y~) gesamtwirtschaftlich gesehen aus der Summe der Nettoein-

kommen aller gesellschaftlichen Gruppen zusammen: 

1 Vgl. Krelle, W., 1985, S.73-75. 
2 Krelle, W., 1985, S.73. 
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(88) 

Da das Nichtunternehmereinkommen in der hier stets verwendeten 

Abgrenzung mit den Arbeitskosten übereinstimmt, läßt sich Glei-

chung (88) umformen zu: 

Die Arbeitgeberbeiträge sind also Teil der Nettowertschöpfung 

zu Faktorkosten. Gemäß den Konventionen der Volkswirtschaftli-

chen Gesamtrechnung zählen sie zum Bruttoeinkommen aus unselb-
1 

ständiger Arbeit. In der Bemessungsgrundlage sind die Beiträge 

selbst nicht enthalten, denn der Beitragssatz bezieht sich nicht 

auf die gesamten Arbeitskosten, sondern nur auf die Bruttolöhne. 

Nach einer Abkoppelung der Beiträge von den Löhnen muß die ge-

samtwirtschaftliche Wertschöpfung neu definiert werden. Dabei 

lassen sich zwei Formen unterscheiden: Ohne Berücksichtigung 

der neuen Arbeitgeberbeiträge erhält man die Nettowertschöpfung 

zu direkten Faktorkosten (YgF) als Summe der Bruttolöhne, die 

nun den gesamten Arbeitskosten entsprechen, und der Nettoun-

ternehmereinkommen: 

(90) 

Diese Größe umfaßt neben den Nettoeinkommen der Erwerbstätigen 

nur den Teil des Rentnereinkommens, der aus Arbeitnehmerbei-

trägen finanziert wird. Sie kann daher nicht als Ausdruck des 

volkswirtschaftlichen Gesamteinkommens interpretiert werden. 

Dieses stimmt vielmehr mit der Nettowertschöpfung zu totalen 

Faktorkosten (Y~F), also mit der Summe aus Nettowertschöpfung 

zu direkten Faktorkosten und wertschöpfungsbezogenen Arbeit-

geberbeiträgen (W0 ) überein: 

(91) 

1 Diese Größe darf nicht mit den Bruttolöhnen verwechselt wer-
den, die in der vorliegenden Arbeit auch als Bruttoarbeit-
nehmereinkommen bezeichnet wurden. 
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Die Nettowertschöpfung zu totalen Faktorkosten entspricht in 

ihrer Abgrenzung der bisher gebräuchlichen Begriffsbildung. 1 

Ausgehend von beiden möglichen Wertschöpfungsdefinitionen 

stellt sich nun die Frage nach der adäquaten Bezugsgröße der 

reformierten Ar bei tgeberbei t·räge. Im heutigen System sind die 

Arbeitgeberbeiträge zwar Teil der Wertschöpfung, zählen aber 

nicht zur Bemessungsgrundlage. Insofern dürfte es naheliegen, 

die neuen Beiträge auf der Basis der Nettowertschöpfung zu 

direkten Faktorkosten zu berechnen. Unter Berücksichtigung 

des wertschöpfungsbezogenen Beitragssatzes (wu) gilt dann für 

den Arbeitgeberanteil: 

und für die Nettowertschöpfung zu totalen Faktorkosten als Aus-

druck des gesamtwirtschaftlichen Nettoeinkommens: 

( 93) 

Der Unterschied zwischen lohn- und wertschöpfungsbezogenen So-

zialabgaben der Unternehmer liegt also in der Behandlung ihres 

Nettoeinkommens, das nun in die Beitragsbemessungsgrundlage 

einbezogen wird. 

Aufgrund der Analogie zum heutigen Verfahren wird im weiteren 

Verlauf der Arbeit eine Beitragserhebung nach Maßgabe der Net-

towertschöpfung zu direkten Faktorkosten vorausgesetzt. Sie 

stellt den "natürlichen" Ansatz dar. 2 Die Wahl der Nettowert-

schöpfung zu totalen Faktorkosten hätte zwar bei entsprechender 

1 Andere Autoren rechnen die wertschöpfungsbezogenen Arbeitge-
berbeiträge zum Saldo aus indirekten Steuern und Subventio-
nen. Vgl. Schrnähl, W./Henke, K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, 
S.277. Derartige terminologische Unterschiede spielen jedoch 
eine untergeordnete Rolle. Die Begriffsverwendung in dieser 
Arbeit orientiert sich nicht an der erwähnten Einordnung, da 
die Beiträge aufgrund ihrer Zweckbindung dem steuerlichen 
Nonaffektationsprinzip widersprechen. 

2 Vgl. Krelle, W., 1985, S.75. 
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Modifikation des Beitragssatzes1 keinen Einfluß auf die Ergeb-

nisse, würde aber zu unnötigen Komplikationen hinsichtlich der 

Vergleichbarkeit mit den lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträgen 

führen. 

2. Auswirkungen einer Reform auf den Zusammenhang zwischen Bei-

tragseinnahmen und Rentenausgaben 

Mit der Umbasierung der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge soll 

das Finanzierungssystem der Rentenversicherung beschäftigungs-

politisch und fiskalisch effizienter gestaltet werden. Die Re-

formvorschläge zielen dagegen nicht auf eine Modifikation der 

sozialpolitischen Aufgabe, die relative Einkommensposition der 

Rentner nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben annähernd 

aufrechtzuerhalten. Ein Vergleich alternativer .Finanzierungsmo-

delle kann daher von der Voraussetzung eines gegebenen relati-

ven Finanzbedarfs der Rentenversicherung ausgehen. Er wird wie 

bisher durch das aus der sozialpolitischen Zielsetzung resultie-

rende und in diesem Sinne erwünschte Verhältnis zwischen Netto-

rentner- und Nettoarbeitnehmereinkommen modellmäßig erfaßt: 

(94) Y~/Y~ = h (R/A). 

Gleichung (94) charakterisiert das Leistungssystem der gesetz-

lichen Rentenversicherung vor und nach der Beitragsreform. 

Die Veränderung des Finanzierungssystems erfordert dagegen eine 

Neuformulierung der grundlegenden Beziehung zwischen den rele-

vanten Nettoeinkommensgrößen und den Rentenversicherungsbeiträ-

gen. Bemessungsgrundlage für die Sozialabgaben der Unternehmer 

ist nun die Nettowertschöpfung zu direkten Faktorkosten, also 

die Summe aus Bruttolöhnen und Nettounternehmereinkommen. Die 

Einnahmen der Rentenversicherung aus Arbeitgeberbeiträgen hän-

gen dementsprechend von dieser Größe und dem wertschöpfungsbe-

1 Bezeichnet man den auf Y~F 

so ergibt sich das gleiche 
* gung: wu = wu/(l+wul. 

* bezogenen Beitragssatz mit wu, 

Einnahmenvolumen unter der Bedin-
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zogenen Beitragssatz ab. Für die Arbeitnehmerbeiträge gilt wei-

terhin die bruttolohnbezogene Beitragserhebung, so daß sich für 

die gesamten Beitragseinnahmen folgende Bestimmungsgleichung er-

gibt: 

( 95) B = wU YgF + bA Y~r. 

Aufgrund der Konzeption des Alterssicherungssystems müssen Bei-

tragseinnahmen und Rentenausgaben auf Dauer übereinstimmen. 

Analog zur Vorgehensweise bei der Entwicklung des makroökono-

mischen Ausgangsmodells für das heutige Finanzierungsverfahren 

(vgl. Abschnitt B.I.1) werden Budgetsalden daher zunächst aus-

geschlossen. Die verwendeten Größen sind als Durchschnittswerte 

zu interpretieren, die eine Ableitung des längerfristigen Zu-

sammenhangs zwischen Einnahmen und Ausgaben der Rentenversiche-
„ 1· h l rung ermog ic en. 

Bezeichnet man den mittleren Anteil des Nettounternehmereinkom-

mens am Gesamteinkommen aller gesellschaftlichen Gruppen, also 

an der Nettowertschöpfung zu totalen Faktorkosten mit Yu• so 

erhält man aufgrund der beitragssatzabhängigen Proportionalität 
. h n n zwisc en YDF und YTF als Bestimmungsgleichung für das Nettounter-

nehmereinkommen: 

(96) 

Daraus resultiert in Verbindung mit der Definition von YgF 

für die Bemessungsgrundlage der Arbeitgeberbeiträge: 

(97) 

und unter Berücksichtigung von Gleichung (95) für die gesamten 

Beitragseinnahmen der Rentenversicherung: 

(98) B = [bA + 
1 -

Ybr 
A • 

1 Die Problematik konjunkturbedingter Abweichungen von den je-
weiligen Mittelwerten wird im weiteren Verlauf der Untersu-
chung noch ausführlich diskutiert. Vgl. Abschnitt F.III. 
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Die Summe aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen soll im 

einfachen Modell mittelfristig den Rentenausgaben, also dem 

gesamten Nettoeinkommen der Rentner entsprechen. Bezogen auf 

das Nettoarbeitnehmereinkommen, das weiterhin als Differenz 

zwischen Bruttolöhnen und lohnbezogenen Arbeitnehmerbeiträgen 

zu definieren ist, gilt unter dieser Voraussetzung: 

(99) 
B 

yl1 
A 

bA wU 
---+ 
1 - bA (1-bA) [1 - Yu (l+wu)J 

Gleichung (99) charakterisiert - analog zu Gleichung (20) für 

eine ausschließlich lohnbezogene Bemessung der Sozialabgaben 

(vgl. Abschnitt B.I.4) - die Finanzierungsseite eines Renten-

versicherungssystems auf der Basis lohnbezogener Arbeitnehmer-

und wertschöpfungsbezogener Arbeitgeberbeiträge in der Durch-

schnittsbetrachtung. 

Im Gegensatz zum heutigen System hängt die Einkommensrelation 

Y~/Y~ nicht nur von der Höhe der Beitragssätze, sondern auch 

vom durchschnittlichen Anteil der Unternehmer am Gesamteinkom-

men ab. Diese Größe muß daher bei der Festlegung des wertschöp-

fungsbezogenen Arbeitgeberbeitrags beachtet werden. Das sozial-

politisch erwünschte Verhältnis zwischen Rentner- und Arbeit-

nehmereinkommen resultiert nach Gleichung (94) aus dem (Netto-) 

Rentenniveau und dem Alterslastquotienten. Diese beiden Bestim-

mungsfaktoren entscheiden bei gegebenem Anteil der Unternehmer 

am Sozialprodukt über die erforderliche Höhe d_er Beitragssätze. 

Soll der Haushalt der Rentenversicherung im Durchschnitt ausge-

glichen sein, so muß folgende Beziehung zwischen den relevan-

ten Größen bestehen: 

(100) h (R/A) 
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Auch hier kommen unterschiedliche Kombinationen von Arbeitneh-

mer- und Arbeitgeberbeitrag in Betracht. 1 Gleichung (100) ver-

deutlicht - wie Gleichung (21) bei ausschließlich lohnbezogener 

Bemessung der Sozialabgaben (vgl. Abschnitt B.I.4) - in einfa-

cher Form den Zusammenhang zwischen Leistungen und Finanzierung 

der Rentenversicherung nach einer Umstellung der Arbeitgeberbei-

träge auf die Nettowertschöpfung zu direkten Faktorkosten. Sie 

bildet den Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen zu den öko-

nomischen Wirkungen wertschöpfungsbezogener Sozialabgaben. 

1 Für die beiden Grenzfälle einer ausschließlichen Finanzie-
rung der Renten über Arbeitnehmer- (a) bzw. Arbeitgeberbei-
träge (c) und für eine Finanzierung je zur Hälfte über beide 
Beitragskombponenten (b) erhält man folgende Beziehungen zwi-
schen Beitragssätzen, Rentenniveau und Alterslastquotient: 

(a) bA = h (R/A) / (1 + h (R/A)] 

(b) bA h (R/A) / [2 + h (R/A)] und 

wu [h (R/A) (1-yu>] / [2 + h (R/A) (l+yu)] 

(c) wu = [h (R/A) (1-yu>J / (1 + h (R/A) Yu]-
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II. Auswirkungen einer aufkommensneutralen Umbasierung des Ar-

beitgeberanteils in der Übergangsphase 

Ein Vergleich zwischen lohn- und wertschöpfungsbezogenen Ar-

beitgeberbeiträgen zur Rentenversicherung muß sowohl die kurz-

und mittelfristigen Wirkungen einer Umstellung des Beitrags-

systems als auch die langfristigen Wirkungen nach Ablauf der 

umstellungsbedingten Anpassungsprozesse berücksichtigen. Zu-

nächst stehen die Reaktionen der Wirtschaftssubjekte auf die 

Veränderung der Bemessungsgrundlage im Mittelpunkt. Dabei wird 

zur Verdeutlichung der charakteristischen Eigenschaften der 

neuen Beiträge von einer aufkommensneutralen Gestaltung der Fi-

nanzreform ausgegangen. Nach der Einführungsphase ist die 

Funktionsweise des Rentenversicherungssystems unter veränderten 

Finanzierungsbedingungen zu prüfen. Hier geht es dann um die 

längerfristige beschäftigungspolitische und fiskalische Bedeu-

tung der Beitragsbemessungsgrundlage und um die Wirkungen einer 

Variation der Beitragssätze zur Finanzierung steigender Renten-

ausgaben, vor allem im Hinblick auf die langfristig angelegten 

Verschiebungen der Bevölkerungsstruktur. 

1. Die Problematik einer aufkommensneutralen Gestaltung der 

Beitragsreform 

Im bestehenden Alterssicherungssystem werden die Renten je zur 

Hälfte über Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge finanziert. 

Wenn die neuen Arbeitgeberbeiträge ceteris paribus das gleiche 

Aufkommen wie bisher erbringen sollen, muß der Beitragssatz 

nach der folgenden Formel berechnet werden: 

(101) 
1 

w = h (R/A) (1-yU) 
U 2 + h (R/A) (l+yu) . 

Dabei stellt Yu den Anteil der Unternehmer am Nettosozialpro-

dukt (zu totalen Faktorkosten) dar, der vereinfachend als ge-

samtwirtschaftliche Gewinnquote bezeichnet werden kann. 

1 Vgl. S.217, Anm. 1. 
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Aufkommensneutralität im Umstellungszeitpunkt impliziert die 

Verwendung der aktuellen Gewinnquote zur Ermittlung des neuen 

Beitragssatzes. Wenn sie unter (über) ihrem mittelfristigen 

Durchschnittswert liegt, ergibt sich auf Dauer eine Tendenz zu 

Budgetüberschüssen (-defiziten) der Rentenversicherung. Will 

man diesen Effekt vermeiden, weil er sich nicht mit einer umfas-

send verstandenen Neutralität der Beitragsreform verträgt, so 

bieten sich zwei Möglichkeiten an: 

(1) Im Umstellungszeitpunkt wird die durchschnittliche Gewinn-

quote angesetzt. Die Rentenversicherung muß dann vorüber-

gehend mit einer Veränderung ihres Budgetsaldos rechnen. 

Diese Lösung gewährleistet zwar unabhängig von den gerade 

vorliegenden Rahmenbedingungen eine mittelfristige fiska-

lische Äquivalenz der lohn- und wertschöpfungsbezogenen 

Beiträge. Sie erlaubt aber keinen Vergleich der beiden Fi-

nanzierungsformen unter der Voraussetzung kurzfristiger 

Aufkommensneutralität. 

(2) Im Umstellungszeitpunkt wird die laufende Gewinnquote ange-

setzt. Zukünftige Veränderungen des Budgetsaldos sind durch 

Beitragssatzvariationen zu kompensieren. In diesem Fall er-

geben sich für die kurzfristige Analyse keine besonderen 

Probleme. Auf Dauer steht das Verfahren allerdings einem 

sinnvollen Vergleich der Beitragssysteme entgegen, denn man 

kann nicht einmal mit konstanten und zum anderen mit variab-

len Beitragssätzen operieren. 

Im folgenden wird daher mit einer Kompromißlösung gearbeitet: 

Nach einer kurzfristig neutralen Umbasierung der Arbeitgeber-

beiträge paßt die Rentenversicherung den Beitragssatz bis zur 

Erreichung seiner mittelfristig bedarfsdeckenden Höhe an. Zu-

sätzliche Mehr- oder Mindereinnahmen werden also nur solange 

kompensiert, bis die tatsächliche erstmals mit der durchschnitt-

lichen Gewinnquote übereinstimmt. Danach bleibt der Beitrags-

satz bei konstantem Rentenniveau und Alterlastquotienten unver-

ändert, so daß sich die besonderen Merkmale des nun etablierten 

Finanzierungssystems korrekt herausarbeiten lassen. 
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Die Kritiker der lohnbezogenen Sozialabgaben könnten gegen die-

se Vorgehensweise einwenden, daß hier mit willkürlichen An-

nahmen operiert wird, die zu wenig aussagefähigen Ergebnissen 

führen müssen. Möglicherweise richten sie ihre fiskalischen 

Hoffnungen gerade auf den langfristigen Effekt einer zunächst 

aufkommensneutralen Finanzreform, denn gegenwärtig kann man 

wohl aufgrund der Unterauslastung des Produktionspotentials von 

einer relativ geringen Gewinnquote ausgehen. Eben deshalb er-

scheint es angebracht, die zur Diskussion stehenden alternativen 

Beitragssysteme theoretisch vergleichbar zu konstruieren. Ein 

heute aus mittelfristiger Sicht zu hoch bemessener wertschöp-

fungsbezogener Beitragssatz stellt nichts anderes als eine ver-

schleierte Abgabenerhöhung dar. Vor diesem Hintergrund wirkt 

der gewählte methodische Ansatz keineswegs fragwürdig, sondern 

ermöglicht erst eine faire Abwägung der relativen Vor- und 

Nachteile konkurrierender Finanzierungsmodelle. 

2. Verschiebungen der Marktanteile zwischen belasteten und ent-

lasteten Unternehmen 

Werden die Arbeitgeberbeiträge von den Bruttolöhnen auf die Net-

towertschöpfung (zu direkten Faktorkosten) umgestellt, so sinken 

die Arbeitskosten nach Maßgabe der Differenz zwischen altem und 

neuem Beitragssatz. Dies führt isoliert gesehen zu einer Entla-

stung der Unternehmen, deren Bruttogewinne zunehmen. Gleichzei-

tig haben die Arbeitgeber im Umfang der reduzierten Arbeitsko-

sten aus den Bruttogewinnen zusätzliche Beiträge zu entrichten. 

Deren Bemessungsgrundlage sind die Gewinne nach Abzug der darauf 

entfallenden Sozialabgaben, denn diese rechnen nicht zum bei-

tragspflichtigen Einkommen der Unternehmer. Aufkommensgleichheit 

zwischen alten und neuen Arbeitgeberbeiträgen impliziert nun 

die Konstan.z des gesamten Nettounternehmereinkommens, da sich 

die Bruttogewinne von den Nettogewinnen gerade durch die zu-

sätzlichen gewinnabhängigen Sozialabgaben unterscheiden. 
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Aufgrund der Kompensation der rückläufigen Arbeitskosten durch 

den Teil der neuen Arbeitgeberbeiträge, der auf das Unterneh-

mereinkommen entfällt, werden die Unternehmen im Durchschnitt 

kostenmäßig nicht entlastet. Die gesamtwirtschaftlichen Nach-

fragebedingungen bleiben bei unveränderten Leistungen der Ren-

tenversicherung ebenfalls weitgehend konstant. Arbeitnehmer 

und Rentner haben keinen Anlaß, ihre Konsumgüternachfrage zu 

variieren. Auch die Unternehmer dürften angesichts einer ten-

denziell stabilen durchschnittlichen Kosten-Erlös-Relation ihr 

Konsum- und Investitionsniveau insgesamt nicht wesentlich modi-

fizieren. Diese Konstellation spricht für eine Aufrechterhal-

tung der bestehenden Produktion und Beschäftigung sowie der 

Finanzlage der Rentenversicherung. 

Die Durchschnittsbetrachtung mit ihren relativ optimistischen 

Ergebnissen muß allerdings wegen der unterschiedlichen Gewinn-

quoten der einzelnen Unternehmen als wenig realitätsnah ange-

sehen und dementsprechend differenziert werden. Bei unver-

änderter Preis-Absatz-Kombination steigen die Nettogewinne der 

Betriebe mit geringem Anteil des Nettounternehmereinkommens 

an der Nettowertschöpfung infolge der insgesamt rückläufigen 

Arbeitgeberbeiträge. Gewinnstarke Unternehmen müssen dagegen 

eine zusätzliche Belastung hinnehmen. Diese Verschiebungen wir-

ken sich im übrigen nicht generell - wie in der Literatur häufig 

behauptet wird - zugunsten der arbeitsintensiven Unternehmen aus, 

denn das Faktoreinsatzverhältnis und die effektive Relation der 

Faktorerträge müssen sich keineswegs zwangsläufig parallel ent-

wickeln. Der Genauigkeit halber sollte man daher im vorliegen-

den Zusammenhang von lohn- bzw. gewinnintensiven statt von ar-

beits- bzw. kapitalintensiven Unternehmen sprechen. 

Für eine dissaggregierte Analyse ist ein weiterer Gesichts-

punkt von Bedeutung: Die gesamtwirtschaftliche Gewinnquote 

- definiert als Anteil des Nettounternehmereinkommens am Net-

tosozialprodukt (zu totalen Faktorkosten) - stimmt in ihrer 

Abgrenzung nicht mit der einzelwirtschaftlich relevanten Ge-

winngröße überein. Aus betrieblicher Sicht muß zwischen den tat-

sächlich anfallenden Zinsen für die Nutzung von Fremdkapital und 
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den im Unternehmen verbleibenden Einkommensteilen unterschie-

den werden. 1 Da bei gegebenem Fremdkapitaleinsatz die verein-

barten (Netto-)Zinsen nach einer Reform der Arbeitgeberbeiträ-

ge zunächst unverändert bleiben, schlagen sich beitragsbedingte 

Variationen des Nettounternehmereinkommens voll in den betrieb-

lichen Gewinnen nieder. Daher können auch Wirtschaftsbereiche 

mit unterdurchschnittlichem (überdurchschnittlichem) Anteil der 

Gewinne an der Nettowertschöpfung bei einem Wechsel der Bemes-

sungsgrundlage belastet (entlastet) werden, sofern die Fremd-

kapitalzinsen entsprechend hoch über (unter) dem Durchschnitt 

liegen. 

Entscheidend für die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen beitrags-

induzierter Gewinnänderungen sind die Reaktionen der betroffe-

nen Unternehmen. Die belasteten Wirtschaftsbereiche zeichnen 

sich zwar durch eine relativ geringe Lohnquote aus, aber wie 

die Differenzierung zwischen Fremdkapitalzinsen und betriebli-

chen Gewinnen gezeigt hat, kann daraus nicht unbedingt auf ei-

ne ausgeprägte Gewinnstärke geschlossen werden. Nimmt man hin-

zu, daß auch gut verdienende Unternehmen Gewinnsenkungen nicht 

ohne weiteres akzeptieren und eine Kompensation über Lohnkür-

zungen praktisch kaum in Frage kommt, so ist die Wahrschein-

lichkeit von Überwälzungsversuchen trotz der weitgehend kon-

stanten Nachfragebedingungen relativ hoch anzusetzen. 

Sofern die belasteten Unternehmen zu Preiserhöhungen greifen, 

müssen sie mit Produktions- und Beschäftigungseinbußen rechnen. 

Umgekehrt können begünstigte Wirtschaftsbereiche über sinkende 

Absatzpreise höhere Marktanteile erzielen und ihre Beschäfti-

gung ausdehnen. "Demnach wird in den belasteten Branchen das 

Angebot verknappt, bis die zum Kostenausgleich notwendige Preis-

erhöhung auf dem Markt durchgesetzt ist. In den entlasteten 

Branchen steigt das Angebot, bis die Kapitalrendite auf ein an-

1 Mieten und Pachten werden vereinfachend in die Fremdkapital-
zinsen einbezogen. Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen rechnen 
zu den Nettogewinnen, denn sie begründen nur dann eine Abga-
benpflicht, wenn sie sich tatsächlich in der Erfolgsbilanz 
des Unternehmens niederschlagen. 
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gemessenes Niveau gesunken ist. 111 Unter der Voraussetzung eines 

weitgehend symmetrischen Preisbildungsverhaltens treten allen-

falls vorübergehende Friktionen auf. Nach einer Phase der struk-

turellen Anpassung kompensieren sich die gegenläufigen Effekte 

annähernd, so daß Beschäftigung und Rentenfinanzen auf Dauer 

nicht gefährdet erscheinen. 

Der Anpassungsprozeß verzögert sich, wenn die begünstigten Un-

ternehmen nicht bereit sind, ihre Preise in ausreichendem Umfang 

zu senken. Auch in diesem Fall dürfte die verbesserte Kosten-

Erlös-Relation in den betreffenden Wirtschaftsbereichen eine 

Tendenz zur Ausweitung der Investitionstätigkeit und damit der 

Produktionskapazitäten mit dem Ziel mittelfristiger Absatzstei-

gerungen induzieren. Umgekehrt werden _die belasteten Unternehmen 

dazu neigen, ihre Produktionskapazitäten im Rahmen der Reinvesti-

tionsentscheidungen an die neuen Marktverhältnisse anzupassen. 

Die Angleichung der Ertragsraten erfolgt wiederum durch eine 

Verlagerung von Produktionsfaktoren in die begünstigten Wirt-

schaftszweige.2 

Die Verschiebungen der Marktanteile zwischen den Unternehmen be-

wirken keine gravierenden gesamtwirtschaftlichen Fehlentwicklun-

gen, solange positive und negative Kapazitätsänderungen sich 

annähernd die Waage halten. Davon kann im Falle einer unterbe-

schäftigten Wirtschaft mit freien Produktionsmöglichkeiten 

nicht ohne weiteres ausgegangen werden. Wohl dürften Wachstums-

branchen, deren Auslastungsgrad auch bei ungünstiger gesamtwirt-

schaftlicher Lage relativ hoch anzusetzen ist, auf Belastungen 

respektive Entlastungen in der geschilderten Weise reagieren. 

Wirtschaftszweige mit Überschußkapazitäten und einem hohen An-
teil wachstumsschwacher Unternehmen werden dagegen auch bei rück-

läufigen Gesamtkosten ihre Kapazitäten mittelfristig kaum erwei-

tern, sondern den Umstellungseffekt nur zur Verminderung ihres 

gegenwärtigen Ertragsdefizits ausnutzen. Gleichzeitig ist aber 

in den belasteten Betrieben dieser Gruppe sofort mit einer sin-

kenden Investitionsbereitschaft zu rechnen. 3 

1 Schmähl, W./Henke, K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, S.193. 
2 Vgl. Schmähl, W./Henke, K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, S.197. 
3 Vgl. zu diesen sektoralen Aspekten Schmähl, w./Henke, K.-D./ 

Schellhaaß, H.M., 1984, S.197-202. 
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Im Zusammenhang mit den gesamtwirtschaftlichen Wirkungen pro-

duktivitätsbezogener Lohnabschlüsse wurde die Auffassung ver-

treten, daß Produktivitätsdifferenzen zwischen den Unternehmen 

weitgehend preis- und beschäftigungsniveauneutral durch Anpas-

sungen der Produktionskapazitäten aufgefangen werden können 

(vgl. Abschnitt C.II.2.c). Darin liegt kein Widerspruch zu den 

gerade angestellten Überlegungen: Negative Beschäftigungseffek-

te gehen hier von der möglicherweise unzureichenden Investi-

tionsbereitschaft entlasteter, aber wachstumsschwacher Unter-

nehmen aus. Am durchschnittlichen Produktivitätsfortschritt 

orientierte Lohnerhöhungen entlasten aber gerade die relativ 

wachstums- und produktivitätsstarken Unternehmen. In diesen Be-

reichen kann die erforderliche Investitionsneigung durchaus 

vorausgesetzt werden, so daß einigermaßen symmetrische Kapazi-

tätsanpassungen wesentlich wahrscheinlicher sind als bei einer 

Umstellung der Arbeitgeberbeiträge auf die Wertschöpfung. 

Aufgrund der genannten strukturellen Faktoren ist eine Ver-

schlechterung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und Beschäf-

tigung mit der Konsequenz abnehmender Beitragseinnahmen der 

Rentenversicherung nicht ausgeschlossen. Die Umbasierung der 

lohnbezogenen Sozialabgaben läuft daher wenigstens unter den 

gegenwärtigen Bedingungen, die vermutlich auch für die abseh-

bare Zukunft charakteristisch sein werden, den Intentionen der 

Befürworter einer Beitragsreform tendenziell entgegen. Sie kön-

nen allenfalls darauf verweisen, daß die mit den Überwälzungs-

prozessen einhergehenden Kapazitätsanpassungen über zusätzliche 

Erweiterungs- oder unterlassene Reinvestitionen nur einen Teil. 

der mittelfristigen Investitionseffekte ausmachen. Neben den 

kostenniveauabhängigen Verschiebungen der Wettbewerbspositionen 

spielen nach ihrer Auffassung insbesondere umstellungsbedingte 

Änderungen der Arbeits- und Kapitalkosten eine wichtige Rolle 

für das Investitionsverhalten in der Übergangsphase. Damit 

rücken nochmals die zusammenhänge zwischen relativen Faktor-

preisen, Rationalisierung und Beschäftigung in den Vordergrund. 
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3. Anpassung der Rationalisierungsinvestitionen an die Entwick-

lung der Faktorpreise 

Die bislang diskutierten, im Ergebnis eher negativen Auswirkun-

gen einer Reform der Arbeitgeberbeiträge müssen durch faktor-

preisinduzierte Substitutionsprozesse zwischen Arbeit und Kapi-

tal überkompensiert werden, wenn die Beurteilung der neuen Be-

messungsgrundlage aus beschäftigungspolitischer und fiskalischer 

Sicht mittelfristig insgesamt günstig ausfallen soll. Nun hat 

die Analyse der lohnbezogenen Sozialabgaben zwar gezeigt, daß 

steigende Arbeitskosten infolge weitgehend paralleler Verände-

rungen der Investitionsgüterpreise die Faktorpreisrelation kaum 

beeinflussen (vgl. Abschnitt D.II). Dieser Zusammenhang impli-

ziert aber keineswegs automatisch die Neutralität eines Wechsels 

der Bemessungsgrundlage hinsichtlich der Rationalisierungstätig-

keit der Unternehmen. Daher ist die Möglichkeit einer Verlangsa-

mung der Faktorsubstitution durch die Beitragsreform nicht ohne 

weiteres von der Hand zu weisen. 

Wenn wachsende Arbeitskosten pro Stück bei Dominanz stückkosten-

orientierter Preisbildungsverfahren zu mehr oder weniger pro-

portional steigenden Investitionsgüterpreisen führen, ändert 

sich die Relation der Faktorpreise nur aufgrund einer Variation 

des Zinsniveaus in spürbarem Maße. In Umkehrung dieses Zusam-

menhangs könnte man annehmen, daß der Rückgang der Arbeitsko-

sten im Zuge eines Wechsels der Bemessungsgrundlage der Arbeit-

geberbeiträge die Herstellungs- oder Anschaffungskosten der Ka-

pitalgüter entsprechend reduziere und somit das Faktorpreisver-

hältnis ebenfalls unberührt lass~. Diese Schlußfolgerung ist 

jedoch aus zwei Gründen unzulässig: (1) Eine symmetrische Berück-

sichtigung der Arbeitskostenentwicklung in der Preiskalkulation 

kann nicht generell unterstellt werden und (2) die Belastung 

des Zinseinkommens durch wertschöpfungsbezogene Sozialabgaben 

dürfte das effektive Zinsniveau beeinflussen. 

Die Investitionsgüterpreise sinken auch bei einer primär stück-

kostenorientierten Kalkulation allenfalls dann parallel zu den 

Arbeitskosten, wenn sich die (kalkulatorischen) Kapitalkosten 
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pro Stück nicht durch eine entgegengerichtete Veränderung des 

effektiven Zinssatzes erhöhen. Um den Einfluß der Arbeitskosten 

isoliert herausarbeiten zu können, wird eine derartige Konstel-

lation im ersten Schritt vorausgesetzt. Die Bedeutung der Bei-

tragsreform für die Entwicklung der Zinskosten und die daraus 

resultierenden Rückwirkungen auf die Preisbildung im Investi-

tionsgütersektor werden anschließend in die Betrachtung aufge-

nommen. Somit stellt sich zunächst die Frage nach der Wahrschein-

lichkeit kostenproportionaler Preissenkungen im Sinne einer 

symmetrischen Anpassung an die Stückkostenentwicklung. 

Da einzelne Anbieter über Preissenkungen höhere Marktanteile 

erzielen und ihre Gesamtgewinne bei stabilen Stückgewinnen er-

höhen können, sorgt der Konkurrenzmechanismus im Idealfall mit-

telfristig für eine Weitergabe der Kostenvorteile an die Abneh-

mer. Empirische Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, daß 

die Unternehmer die Erfolgsaussichten einer offensiven Preispo-

litik - nicht nur unter oligopolistischen Marktbedingungen -

eher gering einschätzen. 1 Während die Überwälzung allgemeiner 

Kostensteigerungen zu Lasten der Nachfrager für alle beteilig-

ten Anbieter vorteilhaft erscheint und daher in Erwartung eines 

weitgehend parallelen Verhaltens der Konkurrenz wenigstens ver-

sucht wird, verzichten sie möglicherweise - wiederum zum ge-

meinsamen Vorteil und zu Lasten der Abnehmer - im umgekehrten 

Fall auf Preisanpassungen, weil sie sonst mit einem Nachziehen 

der Wettbewerber rechnen müssen. Daher kann man für industriel-

le Unternehmen im Investitionsgütersektor nicht ausschließen, 

daß sie ihre Absatzpreise im vorliegenden Fall aufrechterhalten 

oder nur unwesentlich senken werden. Auch bei konstantem Zins 

würde sich das Faktorpreisverhältnis dann zugunsten des Pro-

duktionsfaktors Arbeit verschieben. 

Die Voraussetzung eines unveränderten Zinsniveaus muß im Hin-

blick auf einen Wechsel der Bemessungsgrundlage der Arbeitge-

berbeiträge zur Rentenversicherung ohnehin aufgegeben werden. 

Wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, bleibt die durchschnitt-

1 Vgl. Wied-Nebbeling, S., 1984, S.115. 
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liehe Kapitalrendite - gemessen als Relation zwischen Netto-

unternehmereinkommen und Kapitalbestand - zwar weitgehend 

konstant, wenn die strukturelle Anpassung beschäftigungsneutral 

erfolgt. Entscheidend für das Rationalisierungsverhalten sind 

aber die Erfolgsaussichten alternativer Produktionsfaktor-

kombinationen, die sich erst im Zuge der Investitionstätigkeit 

realisieren lassen. Aufgrund der Einbeziehung des Zinseinkom-

mens in die Rentenfinanzierung sinkt die Rentabilität geplanter 

Rationalisierungsinvestitionen, weil sowohl die effektiven Fremd-

kapital- als auch die kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen bei 

gegebenem Nettozinsniveau beitragsproportional steigen. Somit 

ist mit einer (weiteren) Verschlechterung des Faktorpreisver-· 

hältnisses für den Produktionsfaktor Kapital zu rechnen. 

Dieser Effekt wäre nur durch eine kompensatorische Reduktion 

der Nettozinsen zu vermeiden. Solange die Unternehmen ihr In-

vestitionsniveau im Durchschnitt real aufrechterhalten und die 

Investitionsgüterpreise einigermaßen stabil bleiben, kommt je-

doch keine Entlastung des Kapitalmarktes zustande. Es ist dann 

auch nicht einzusehen, warum sich der Marktzins bei gegebenem 

Geldangebot ändern sollte. Nur wenn die (Erweiterungs-)Inve-

stitionen und damit die Geldnachfrage im Zuge der Beitragsre-

form aus den oben diskutierten strukturellen Gründen tatsäch-

lich sinken, kann das Nettozinsniveau in Bewegung geraten und 

die beitragsbedingte Verteuerung des Produktionsfaktors Kapital 

teilweise ausgleichen. 

Im Ergebnis dürften asymmetrische P·reisreaktionen und steigende 

kalkulatorische Zinsen eine Verschiebung der relativen Faktor-

preise zu Lasten des Kapitals bewirken. Beide Ursachen hängen 

in der Realität zusammen, denn höhere Zinskosten veranlassen 

die Unternehmen im Investitionsgütersektor erst recht dazu, 

auch bei tendenziell sinkender Nachfrage nur einen Teil der Min-

derausgaben für den Produktionsfaktor Arbeit in den Preisen 

weiterzugeben. Während die lohnbezogenen Beiträge die Substi-

tution von Arbeit durch Kapital nicht wesentlich beschleuni-

gen, geht also von -der Umbasierung der Beitragsbemessungsgrund-

lage ein dämpfender Effekt auf die Rationalisierungstätigkeit 
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aus. Seine gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen sind für die Be-

urteilung der alternativen Rentenfinanzierungsverfahren von Be-

deutung. 

Eine Verminderung der Rationalisierungsanreize könnte die Un-

ternehmen mittelfristig zu einer vergleichsweise arbeitsinten-

siveren Gestaltung ihrer Produktionsverfahren veranlassen. Die-

ser isoliert gesehen arbeitsplatzschaffende Substitutionseffekt 

impliziert allerdings einen Verzicht auf ansonsten geplante 

Rationalisierungsinvestitionen, geht also zu Lasten der ohne-

hin durch die Beitragsreform eher geschwächten Investitionsgü-
1 . 

ternachfrage. In der Anpassungsphase dürften sich die daraus 

resultierenden zusätzlichen Beschäftigungseinbußen und die Ver-

meidung andernfalls eintretender rationalisierungsbedingter Ar-

beitskräftefreisetzungen per saldo weitgehend aufheben. "Erst 

nach Abschluß des Substitutionsprozesses und Normalisierung der 

Investitionsgüternachfrage wirkt sich die Verzögerung der Kapi-

talintensivierung der Produktionsverfahren beschäftigungserhal-

tend aus." 2 

Von einer dauerhaften Verbesserung der Arbeitsmarktbedingungen 

kann jedoch nur dann die Rede sein, wenn die Beschäftigung bei 

gleichbleibendem Rationalisierungstempo (stärker) sinken würde. 

Wie die Analyse verschiedener Kompensationsstrategien an frühe-

rer Stelle gezeigt hat, führen Freisetzungseffekte aber keines-

wegs zwangsläufig zu wachsender Arbeitslosigkeit. Einkommensver-

besserungen sowie Arbeitszeitverkürzungen stellen geeignete Mit-

tel zur Bekämpfung gesamtwirtschaftlicher Fehlentwicklungen im 

Zuge einer Rationalisierung der Produktion dar (vgl. Abschnitt 

D.III.2). In beiden Fällen läßt sich der rationalisierungsbe-

dingte Produktivitätsfortschritt weitgehend beschäftigungsneu-

tral und fiskalisch unbedenklich zur Erhöhung des durchschnitt-

lichen Lebensstandards nutzen. 

1 Bei insgesamt rückläufiger Investitionsnachfrage können sowohl 
die Preisforderungen der Investitionsgüterindustrie als auch 
das Zinsniveau nachträglich sinken. Diese Korrektur der Kapi-
talkosten bremst die Verschiebung des Faktorpreisverhältnis-
ses, kehrt sie aber nicht um. 

2 Schmähl, w./Henke, K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, s.183. 
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Die Verzögerung des Übergangs zu kapitalintensiveren Produk-

tionsverfahren impliziert einen Verzicht auf derartige Verbes-

serungen. Auch im Hinblick auf den zukünftig wachsenden rela-

tiven Finanzbedarf der Rentenversicherung erscheint ein gebrem-

ster Produktivitätsfortschritt von Nachteil, weil die Zunahme 

der realen Belastung der Erwerbstätigen dann vergleichsweise 

stärker zu Buche schlägt. Unter Berücksichtigung der vorhande-

nen Möglichkeiten eines Ausgleichs rationalisierungsbedingter 

Freisetzungseffekte spricht daher wenig für eine positive Be-

wertung der Faktorpreisverschiebungen infolge einer Ablösung 

der lohnbezogenen durch die wertschöpfungsbezogenen Arbeitge-

berbeiträge zur Rentenversicherung. Den eher negativen Kapazi-

tätsanpassungen stehen zumindest von dieser Seite her keine 

überzeugenden beschäftigungspolitischen und fiskalischen Vor-

züge gegenüber. 

4. Der Übergang zur mittelfristig aufkommensneutralen Um-

stellung des Arbeitgeberanteils 

Die bislang angestellten Überlegungen gingen von der Voraus-

setzung einer im Umstellungszeitpunkt aufkommensneutralen Re-

form der Rentenfinanzierung aus. Sofern die aktuelle Gewinn-

quote nicht mit der durchschnittlichen übereinstimmt, treten 

jedoch mittelfristig Veränderungen des Budgetsaldos der Ren-

tenversicherung auf, die einer umfassend verstandenen Neutra-

lität der Bemessungsgrundlage zuwiderlaufen. Aus diesem Grund 

wurde angenommen, daß der Beitragssatz solange variiert, bis 

die durchschnittliche Gewinnquote erstmals tatsächlich erreicht 

wird. Die daraus resultierenden zusätzlichen Probleme sind nun 

modifizierend zu berücksichtigen. Dabei bilden die real zu be-

obachtenden Schwankungen der Gewinnquote im Konjunkturverlauf 

den Ausgangspunkt der Betrachtung. 

Zwar besteht insbesondere nach den Erfahrungen der zurücklie-

genden Jahre zwischen dem Anteil des Nettounternehmereinkom-

mens am Sozialprodukt und der Beschäftigungslage nur ein locke-

rer Zusammenhang, aber man wird in noch zulässiger Weise ver-
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einfachend unterstellen dürfen, daß unterdurchschnittliche Ge-

winne eher für Abschwung- und Depressionsphasen, überdurch-

schnittliche dagegen eher für Aufschwung- und Überhitzungspha-

sen typisch sind. Befindet sich die Wirtschaft zum Umstellungs-

zeitpunkt in einer Unterbeschäftigungssituation ohne merkliche 

Auftriebstendenzen, so führt die Verwendung der aktuell relativ 

niedrigen Gewinnquote bei der Berechnung des neuen aufkommens-

neutralen Beitragssatzes im Aufschwung zu überproportionalen 

Mehreinnahmen der Rentenversicherung. Diese kommen nicht auf-

grund überlegener fiskalischer Eigenschaften der neuen Bemes-

sungsgrundlage, sondern aufgrund eines ursprünglich zu hoch ge-

wählten Abgabensatzes zustande. 

Wenn die Rentenversicherung den Teil der Mehreinnahmen, der 

über den Anstieg der bislang maßgeblichen Bruttolohnsumme hin-

ausgeht, über Beitragsanpassungen kompensiert, entlastet sie 

isoliert gesehen die Wirtschaft und wirkt somit konjunkturför-

dernd. Verglichen mit dem heutigen System ergeben sich jedoch 

in dieser Phase keine abweichenden Entzugs- und Leistungseffek-

te, denn die Beitragsvariationen gewährleisten gerade die fis-

kalische Äquivalenz zwischen beiden Finanzierungsverfahren. We-

gen des zunächst über seinem mittelfristigen Wert liegenden 

Beitragssatzes sieht sich die Wirtschaft allerdings im Umstel-

lungszeitpunkt mit einem überzogenen Handlungsbedarf konfron-

tiert. Sofern sie die zukünftige Entwicklung nicht völlig kor-

rekt antizipiert, besteht die Gefahr einer falschen Reaktion 

auf die Reform der Sozialabgaben im Sinne überflüssiger struktu-

reller Anpassungen. 

Bei absehbar steigendem relativen Finanzbedarf der Rentenversi-

cherung - etwa infolge demographischer Verschiebungen - könnte 

sich ein aktuell zu hoher Beitragssatz auf Dauer als richtig er-

weisen. Selbst dann gilt aber, daß später notwendige Beitrags-

erhöhungen bei der Umstellung auf das neue Verfahren bereits 

vorweggenommen wurden. Immerhin könnten sich die Unternehmen 

frühzeitig auf steigende Belastungen einstellen, wobei das Aus-

maß der Anpassungserfordernisse allerdings nur zufällig richtig 
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signalisiert wird. In jedem Fall wäre daher eine rechtzeitige 

Ankündigung der mittelfristig zu erwartenden Abgabenhöhe an-

gebracht. 

Geht man von einer überdurchschnittlichen Gewinnquote und kon-

junkturellen Überhitzungserscheinungen aus, so sinken die Ein-

nahmen der Rentenversicherung im folgenden Abschwung überpro-

portional. Eine Kompensation durch Beitragserhöhungen stellt 

wiederum die fiskalische Äquivalenz zum heutigen System her, 

bewirkt also nur isoliert gesehen eine Verstärkung der Rezes-

sionstendenzen. Da der Arbeitgeberbeitrag ursprünglich zu ge-

ring angesetzt wurde, verzögern sich bei unvollständiger Anti-

zipation der zukünftigen Entwicklung die Anpassungsprozesse im 

Unternehmensbereich. Dies erleichtert möglicherweise die Um-

stellung, verlagert aber auch die notwendigen Maßnahmen in ei-

ne Phase rückläufiger Gewinne. 

Da die Beitragsanpassungen in beiden Fällen bei Erreichung ei-

nes annähernd normalen Auslastungsgrades des Produktionspoten-

tials und der entsprechenden Gewinnquote gestoppt werden sollen, 

entfallen die skizzierten Konjunktureffekte nach einiger Zeit, 

können sich also stabilitätspolitisch nicht weiter negativ aus-

wirken. Insgesamt erscheint die Verwendung aktueller Gewinnquo-

ten bei der Umstellung jedoch problematisch, weil die Wirtschaft 

mit mittelfristig falschen Informationen arbeiten muß. Unter 

Berücksichtigung dieser Modifikationen gelangt man erst recht 

zu der Schlußfolgerung, daß die Umstellungsprobleme in der Reali-

tät kaum beschäftigungsneutral und damit fiskalisch unbedenklich 

gelöst werden können. 
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III. Auswirkungen der neuen Bemessungsgrundlage nach Ablauf um-

stellungsbedingter Anpassungsprozesse 

Eine Reform der Beitragsfinanzierung kommt angesichts der er-

forderlichen und gesamtwirtschaftlich durchaus problematischen 

Anpassungsvorgänge in der Übergangsphase nur bei .entsprechend 

hohen längerfristigen Vorteilen in Betracht. Daher sind die 

charakteristischen Eigenschaften alternativer Systeme der Ren-

tenfinanzierung nach ihrer Einführung zu vergleichen. In diesem 

Sinne werden die wertschöpfungsbezogenen Arbeitgeberbeiträge 

nun unter der Voraussetzung einer bereits abgeschlossenen Um-

stellung hinsichtlich ihrer beschäftigungspolitischen und fis-

kalischen Effizienz überprüft. Dabei stehen analog zu den lohn-

bezogenen Abgaben zunächst die quantitativen Veränderungen der 

neuen Beitragsbemessungsgrundlage im Mittelpunkt. Sie lassen 

sich einmal auf (Brutto-)Lohnerhöhungen und zum anderen auf Ge-

winnschwankungen zurückführen, so daß eine entsprechend diffe-

renzierte Analyse angebracht erscheint. 

1. Die Anpassung der Renten an Nominallohnsteigerungen unter 

veränderten Finanzierungsbedingungen 

Im Zusammenhang mit den lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträgen zur 

Rentenversicherung wurde bei einer Veränderung der Bruttolöhne 

stets eine gleichgerichtete Variation der Rentenausgaben unter-

stellt. Dies war vor dem Hintergrund der sozialpolitischen Ziel-

setzung des Alterssicherungssystems gerechtfertigt, denn die 

Renteneinkommen sollen sich bei gegebenem Rentenniveau und Al-

terslastquotienten weitgehend parallel zu den Nettoarbeitneh-

mereinkommen entwickeln. Da eine Reform der Rentenfinanzierung 

auch nach Auffassung ihrer Befürworter das Leistungssystem nicht 

berühren soll, ist die Anpassung der Renten an Nominallohnstei-

gerungen sinnvollerweise nach einem Übergang zu wertschöpfungs-

bezogenen Arbeitgeberbeiträgen unter den gleichen Voraussetzun-

gen wie bisher zu analysieren. Zur Vereinfachung der Überlegun-
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gen werden Modifikationen der grundlegenden makroökonomischen 

zusammenhänge, auf deren untergeordnete Bedeutung bereits frü-

her hingewiesen wurde, im vorliegenden Fall vernachlässigt 

(vgl. Abschnitt C.II.2). 

Auch ein Rentenversicherungssystem auf der Basis lohnbezogener 

Arbeitnehmer- und wertschöpfungsbezogener Arbeitgeberbeiträge 

impliziert bei steigenden Bruttolöhnen eine proportionale Er-

höhung der Arbeitskosten nach Maßgabe der auf die Löhne ent-

fallenden Sozialabgaben. Für die Konsumgüternachfrage der Nicht-

unternehmer gilt aufgrund der Anpassung der Renten an die Netto-

lohnentwicklung bei gegebenen Beitragssätzen und gruppenspezi-

fischen Konsumquoten das gleiche: Bruttolöhne, Arbeitskosten 

und Nichtunternehmerkonsum verändern sich auch im neuen System 

weitgehend parallel, solange der relative Finanzbedarf der Ren-

tenversicherung - definiert als sozialpolitisch erwünschtes 

Verhältnis zwischen Nettorenten und Nettoarbeitnehmereinkommen 

- annähernd konstant bleibt. 

Wenn die Einnahmen der Rentenversicherung mit den Ausgaben 

Schritt halten sollen, darf der lohnabhängige Zuwachs der Ren-

ten nicht von dem gleichzeitig eintretenden Beitragsanstieg 

abweichen. Dieser ergibt sich nach Gleichung (98) für die ge-

samten Beitragseinnahmen in Abhängigkeit von Arbeitnehmerbei-

trag, Arbeitgeberbeitrag und Anteil der Unternehmer am Sozial-

produkt:1 

(102) dB [ b wU ] dY~r. 
A + 1 - Yu (l+wul 

Aus Gleichung (94) für das Leistungssystem der Rentenversiche-

rung folgt für die gesamten Rentenausgaben bei konstantem Ar-

beitnehmerbeitrag: 

(103) Y~ = h (R/A) Y~ = h (R/A) (1-bA) y~r 

und für die Erhöhung der Nettorenten im Zuge der Nominallohn-

steigerungen: 

1 Vgl. zu den folgenden Ableitungen Abschnitt F.I.2. 



234 

(104) 

Einnahmen und Ausgaben der Rentenversicherung wachsen daher mit 

der gleichen Rate, sofern folgende Bedingung erfüllt ist: 

(105) 
dB 

dYbr 
A 

Diese Konstellation der relevanten Bestimmungsfaktoren muß 

nach Gleichung (100) bereits bei der Festlegung mittelfristig 

bedarfsgerechter Beitragssätze vorliegen, denn sie charakteri-

siert auch generell ein finanzielles Gleichgewicht der Renten-

versicherung. Die beschäftigungspolitische und fiskalische Pro-

blematik paralleler Lohn- und Rentenerhöhungen läßt sich daher 

am einfachsten vor dem Hintergrund einer ursprünglich normal 

ausgelasteten Wirtschaft und dementspreche~d zur Rentenfinan-

zierung ausreichenden Beitragseinnahmen diskutieren. 1 

Die Analyse der gesamtwirtschaftlichen Wirkungen von allgemei-

nen Bruttolohnerhöhungen bei ausschließlich lohnbezogener Be-

messung der Sozialabgaben hat gezeigt, daß ein paralleler An-

stieg von Arbeitskosten und Nichtunternehmerkonsum unter be-

stimmten Voraussetzungen keine Verschiebungen der Sozialpro-

duktsanteile der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen bewirkt. 

Da eine derartige Situation auch nach einer Umbasierung der 

Arbeitgeberbeiträge für den Fall wachsender Bruttolöhne charak-

teristisch ist, dürften die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen 

im wesentlichen die gleichen sein. Man kann somit von einem an-

nähernd konstanten Anteil des Nettounternehmereinkommens am 

Nettosozialprodukt ausgehen, (1) solange sich die Lohnsteigerun-

gen im Rahmen des Produktivitätsfortschritts bewegen oder (2) 

solange die Überwälzung über den Produktivitätsfortschritt hin-

ausgehender Lohnerhöhungen nicht an einer unzureichenden Geld-

1 Die folgenden Überlegungen gelten in der Tendenz auch unter 
der Voraussetzung bereits existierender Abweichungen vom nor-
malen Auslastungsgrad des Produktionspotentials. Beigrund-
sätzlich gleicher Wirkungsrichtung spielen sich die relevan-
ten makroökonomischen Veränderungen dann auf einem anderen 
Niveau des nominellen oder realen Sozialproduktes ab. 
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angelx>tselastizität scheitert. In beiden Fällen sind keine ne-

gativen Produktions- und Beschäftigungswirkungen und auch keine 

Finanzierungsengpässe der Rentenversicherung zu erwarten, denn 

bei konstanter Gewinnquote und stabiler Arbeitsmarktsituation 

führen wertschöpfungsbezogene ebenso wie lohnbezogene Arbeit-

geberbeiträge zu tendenziell ausgabenparallel wachsenden Bei-

tragseinnahmen. 

Sollte es im Fall expansiver Nominallohnerhöhungen und begrenz-

ter Geldangelx>tselastizität über steigende Zinsen zu einem Rück-

gang von Investitionen, Produktion und Beschäftigung kommen, so 

ergeben sich auch nach einer Reform der Rentenfinanzierung be-

schäftigungsbedingte Mindereinnahmen. Da·eine sinkende Investi-

tionsquote bei gegebenem Sparverhalten überproportionale Netto-

einkommensverluste der Unternehmer bewirkt, 1 fallen diese fis-

kalischen Effekte jedoch vergleichsweise höher aus, wenn die 

Beitragseinnahmen nicht mehr alleine von der Lohn-, sondern 

auch von der Gewinnentwicklung abhängen. Eine wertschöpfungsbe-

zogene Beitragserhebung verstärkt gegenüber dem heutigen Ver-

fahren die Konjunkturanfälligkeit der Rentenversicherung. Die-

ser Effekt läuft den Intentionen der Befürworter einer Reform 

zuwider, denn von einer Verbesserung der finanziellen Ergiebig-

keit des Beitragssystems kann zumindest kurz- und mittelfristig 

nicht die Rede sein. 

Im Rahmen einer antizyklischen Konzeption der Wirtschafts- und 

Finanzpolitik ist die Erhöhung der built-in-flexibility der 

Rentenversicherung allerdings nicht unbedingt negativ zu be-

werten. Bei einem annäherenden Ausgleich der Budgetsalden über 

den Konjunkturzyklus hinweg läßt sich in der Rezession die Be-

schäftigung und in der Hochkonjunktur das Preisniveau stabili-

sieren, wenn Budgetdefizite und -Überschüsse kurzfristig passiv 

hingenommen werden. Dauerhafte Finanzierungsprobleme treten dann 

nicht auf. Gerade lohnbedingte Stagflationserscheinungen können 

aber nicht ohne weiteres mit dem traditionellen Konjunkturmuster 

gleichgesetzt werden. Wie die praktischen Erfahrungen der zu-

1 Vgl. Külp, B., 1974, S.18/19. 
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rückliegenden Jahre zeigen, sind asymmetrische Wachstumszyklen 

eher die Regel als die Ausnahme, so daß eine mittelfristige 

Haushaltskonsolidierung keineswegs zwangsläufig zustande kommt 

(vgl. Abschnitt C.IV). 

Trotzdem spricht eine Verstärkung der built-in-flexibility aus 

stabilitätspolitischer Sicht für die wertschöpfungsbezogenen 

Arbeitgeberbeiträge, denn die politischen Entscheidungsträger 

dürften bei Unterbeschäftigung automatisch eintretende Budget-

defizite eher akzeptieren als eine zusätzliche antizyklische 

Verschuldung. Die Vermeidung weiterer Produktions- und Beschäf-

tigungsverluste muß allerdings mit anhaltenden Finanzierungs-

lücken bei der Rentenversicherung erkauft werden, wenn es nicht 

gelingt, die Stagflation durch eine koordinierte Finanz-, Geld-

und Lohnpolitik zu überwinden. 1 Da die Vorstellung einer mit-

telfristig weitgehend konfliktfreien Beziehung zwischen stabi-

litätspolitischen und fiskalischen Zielen unter den heutigen 

Bedingungen kaum aufrechtzuerhalten ist, muß die Bewertung ei-

ner Umbasierung der Arbeitgeberbeiträge im vorliegenden Zusam-

menhang offen bleiben: Den tendenziell positiven Beschäftigungs-

effekten stehen die möglicherweise negativen Budgetwirkungen 

entgegen, so daß - auch und gerade aus der Sicht der Kritiker 

des heutigen Systems - keine eindeutige Präferenz für die eine 

oder andere Lösung entwickelt werden kann. 

2. Die beschäftigungspolitische und fiskalische Bedeutung exo-

gener Schwankungen der Gewinnquote 

Nachdem bereits die Analyse steigender Bruttolöhne bei begrenz-

tem Geldangebot die Aufmerksamkeit auf Variationen der zweiten 

Komponente der neuen Bemessungsgrundlage gelenkt hat, ist nun 

zu fragen, ob neben den lohnbedingten Verminderungen der Gewinn-

quote auch exogene Veränderungen dieser Größe Anhaltspunkte für 

die beschäftigungspolitische und fiskalische Beurteilung wert-

schöpfungsbezogener Arbeitgeberbeiträge liefern. Im Gegensatz 

1 Vgl. dazu Oberhauser, A., 1985, S.201-216. 
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zu den Nominallohnerhöhungen erscheint es bei schwankendem Net-

tounternehmereinkorranen generell nicht sinnvoll, eine gleichge-

richtete Variation der Rentenausgaben zu unterstellen, da dies 

unter der Voraussetzung einer konstanten Bevölkerungsstruktur 

zu sozialpolitisch unerwünschten Verschiebungen des Rentenni-

veaus führen würde. 1 Im folgenden wird daher angenorranen, daß 

die Rentenversicherung bei rückläufiger (zunehmender) Gewinn-

quote Budgetdefizite (-Überschüsse) akzeptiert. 

Geht man von einer Orientierung der Beitragssätze am längerfri-

stig zu erwartenden Durchschnittswert der Gewinnquote aus, so 

bewirken vorübergehende Gewinnschwankungen Abweichungen zwischen 

Rentenausgaben und Beitragseinnahmen. Wie die Kreislauftheorie 

der Verteilung gezeigt hat, führen steigende (sinkende) Spar-

quoten der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ebenso wie 

eine rückläufige (zunehmende) Investitionsquote zu einer Ver-

minderung (Erhöhung) des Anteils der Unternehmer am Sozialpro-

dukt.2 Da die Unternehmer nicht auf jede Veränderung der Gewin-

ne mit Produktions- und Beschäftigungsanpassungen reagieren, 

sondern in einem gewissen - allerdings kaum zu quantifizieren-

den - Spielraum derartige Schwankungen hinnehmen dürften, sind 

die daraus resultierenden Beitragseffekte auch bei (zunächst) 

konstanter Arbeitsmarktsituation in Rechnung zu stellen. Eine 

Umbasierung der Arbeitgeberbeiträge auf die Nettowertschöpfung 

bringt somit ein zusätzliches Element der Instabilität in das 

Alterssicherungssystem. 

Auch hier ist allerdings zu prüfen, ob die rein gewinnquoten-

abhängigen Budgetdefizite und -Überschüsse der Rentenversiche-

rung stets negativ zu bewerten sind. Werden beispielsweise die 

Investitionen relativ zum Sozialprodukt reduziert, so bewirkt 

die Konstanz der Rentenausgaben bei rückläufiger Abgabenbela-

stung eine Stabilisierung der Gewinne. Man kann die Beitragsein-

nahmen als Gesamteinkorranen der Rentner und die Surrane aus ihren 

1 Die unterschiedliche sozialpolitische Relevanz der beiden Be-
standteile der Nettowertschöpfung begründet in erster Linie 
die Notwendigkeit einer getrennten theoretischen Behandlung. 

2 Vgl. Külp, B., 1974, S.18-25. 
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freiwilligen Ersparnissen und dem Budgetsaldo der Rentenversi-

cherung als Gesamtersparnis interpretieren. Insofern läuft ei-

ne zusätzliche Verschuldung der Rentenversicherung bei gleich-

bleibenden freiwilligen Ersparnissen auf eine Verminderung der 

gesamten Sparquote der Rentner hinaus. 1 Dieser Zusammenhang 

steht hinter dem Gewinneffekt und sorgt dafür, daß sich abneh-

mende Investitionen nur teilweise auf den Anteil der Unterneh-

mer am Sozialprodukt übertragen. Lohnbezogene Arbeitgeberbei-

träge implizieren dagegen unter denselben Bedingungen bei zu-

nächst unverändertem Beschäftigungsstand eine gleichbleibende 

Abgabenbelastung und konstante Gesamtersparnisse der Rentner. 

Die gewinnstabilisierende Wirkung einer wertschöpfungsorientier-

ten Beitragsbemessung vermindert den Anpassungsdruck im Unter-

nehmensbereich und erleichtert die Aufrechterhaltung der (rea-

len) Produktion und Beschäftigung. 

Diese Überlegungen gelten mit umgekehrten Vorzeichen für einen 

Anstieg der Investitionsquote und weitgehend analog für exogene 

Veränderungen der gruppenspezifischen Sparquoten. Sie führen 

zu einer Verallgemeinerung der Ergebnisse des letzten Ab-

schnitts: Die partielle Abhängigkeit der Beitragseinnahmen von 

der Gewinnentwicklung läuft zumindest kurzfristig, im ungünsti-

gen Fall aber auch dauerhaft der fiskalischen Zielsetzung zu-

wider. Soweit die Rentenversicherung ihre Ausgaben konstant 

hält, werden dafür sonst mögliche Beschäftigungseinbußen, die 

ihrerseits zu Beitragsausfällen führen würden, in bestimmten 

Situationen vermieden oder wenigstens abgeschwächt. Aufgrund 

der tendenziell konfliktären Beziehung zwischen den beiden do-

minierenden Zielen einer Beitragsreform läßt sich eine Bevorzu-

gung der wertschöpfungsbezogenen Sozialabgaben hinsichtlich ih-

rer Wirkungen bei schwankender Bemessungsgrundlage kaum über-

zeugend vertreten. 

1 Diese kann sogar negativ werden, wenn das Defizit der Renten-
versicherung die freiwilligen Ersparnisse der Rentner über-
steigt. 



239 

IV. Beitragserhöhungen zur Finanzierung wachsender Ausgaben 

bei wertschöpfungsbezogenem Arbeitgeberanteil 

Die beschäftigungspolitisch und fiskalisch motivierte Kritik an 

den lohnbezogenen Sozialabgaben wurde primär im Hinblick auf 

überproportional wachsende Sozialleistungen entwickelt. Daher 

spielt die Eignung des reformierten Beitragssystems zur Bewäl-

tigung eines steigenden relativen Finanzbedarfs der Rentenver-

sicherung für die ökonomische Beurteilung der neuen Arbeitge-

berbeiträge eine wesentliche Rolle. Die folgenden Überlegungen 

konzentrieren sich im ersten Schritt auf die gesamtwirtschaft-

lichen Primäreffekte einer beitragsfinanzierten Erhöhung der 

Rentenausgaben unter veränderten Finanzierungsbedingungen. Wie 

bei den lohnbezogenen Abgaben wird die Analyse anschließend 

durch die Berücksichtigung beitragsinduzierter Lohnforderungen 

und anderer Ausweichreaktionen ergänzt. 

1. Makroökonomische Primärwirkungen einer beitragsfinanzierten 

Erhöhung der Rentenausgaben 

Der relative Finanzbedarf der Rentenversicherung kann aufgrund 

einer Anhebung des mittleren Rentenniveaus oder einer Verschlech-

terung des Alterslastquotienten zunehmen. Beide Möglichkeiten 

unterscheiden sich im wesentlichen durch ihre makroökonomischen 

Ausgangsbedingungen, denn die Bevölkerungsverschiebungen gehen 

in der Regel mit einer Verminderung des Arbeitskräftepotentials 

und deshalb wenigstens auf Dauer mit einem gebremsten Wirt-

schaftswachstum einher. Hinsichtlich ihrer aktuellen Kosten-

und Nachfrageeffekte lassen sich beitragsfinanzierte Ausgaben-

steigerungen aber zusammenfassend analysieren (vgl. Abschnitt 

C.III.2.a). Zur Vereinfachung der Überlegungen wird von Produk-

tivitätsverbesserungen abgesehen. Dies impliziert eine Nutzung 

des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts durch all-

gemeine Einkommenserhöhungen oder Arbeitszeitverkürzungen, so 

daß Rentensteigerungen über die Lohndynamisierung hinaus nicht 

aus dem realen Wachstum finanziert werden können. 
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Dauerhafte Mehrausgaben der Rentenversicherung erfordern eine 

Anpassung der Beitragssätze nach Maßgabe der Veränderung von 

Rentenniveau bzw. Alterslastquotient. Soll die bislang ange-

strebte Relation zwischen dem Aufkommen aus Arbeitnehmer- und 

Arbeitgeberbeiträgen annähernd konstant bleiben, so sind die 

neuen Beitragssätze nach den bekannten Formeln für eine der 

heutigen Regelung entsprechende paritätische Finanzierung zu 

berechnen. 1 Das gewünschte Einnahmenwachstum stellt sich aller-

dings nur dann ein, wenn Beschäftigung und Anteil der Unterneh-

mer am Sozialprodukt nicht wesentlich mit der Beitragsentwick-

lung variieren - eine Voraussetzung, deren Realitätsnähe noch 

zu prüfen sein wird. 

Aufgrund der beitragsfinanzierten Ausgabensteigerungen wächst 

das gesamte Einkommen der Nichtunternehmer zunächst im Umfang 

der zusätzlichen Arbeitgeberbeiträge. Bei übereinstimmenden grup-

penspezifischen Konsumquoten nimmt der Nichtunternehmerkonsum 

parallel, bei einer relativ höheren Konsunquote der Rentner 

sogar überproportional mit dem Gesamteinkommen der Arbeitneh-

mer und Rentner zu. Diese Nachfragewirkungen unterscheiden sich 

nicht von denen in einem System mit lohnbezogenen Sozialabga-

ben, denn dort erhöhen die zusätzlichen Arbeitgeberbeiträge das 

Nettoeinkommen der Nichtunternehmer in gleichem Maße. 

Hinsichtlich der Kosteneffekte ergeben sich allerdings gewisse 

Modifikationen. Während heute die Abgaben der Unternehmer zu 

den Arbeitskosten zählen, gilt dies bei einer wertschöpfungs-

bezogenen Beitragsbemessung nur zum Teil. Für die kurzfristi-

gen Überwälzungsbestrebungen dürfte der Unterschied keine we-

sentliche Rolle spielen, denn es wird den Unternehmen ziemlich 

gleichgültig sein, ob zusätzliche Belastungen den Arbeitskosten 

oder anderen Kostenfaktoren anzurechnen sind. Möglicherweise 

gehen aber von strukturell verschiedenen Kosteneffekten auf 

Dauer abweichende Rationalisierungsanreize aus, die Beschäfti-

gung und Rentenfinanzen beeinflussen könnten. Da dieser Aspekt 

1 Vgl. S.217, Anm. 1. 
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erst in der Folgezeit Relevanz besitzt, wird er vorläufig zu-

gunsten einer Untersuchung der Kostenniveauwirkungen zurückge-

stellt. 

Die Gesamtkosten der Produktion ergeben sich aus makroökonomi-

scher Perspektive unabhängig von der Form der Beitragsbemessung 

als Differenz zwischen Produktionserlösen und Nettogewinnen bzw. 

in additiver Darstellung als SUimle aus Bruttolöhnen und Arbeit-

geberbeiträgen zur Rentenversicherung. 1 Sie stimmen daher mit 

dem gesamten Einkommen der Nichtunternehmer überein. 2 Bei gege-

benem Rentenniveau und Alterslastquotienten sowie konstanter 

Aufkommensrelation zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträ-

gen erreichen die Gesamtkosten im alten und neuen System das 

gleiche Niveau. Auch verändern sie sich unter den genannten Be-

dingungen durch paritätisch finanzierte Mehrausgaben absolut 

und relativ zum Ausgangswert in gleicher Weise. Wegen der Äqui-

valenz von Gesamtkosten und Nichtunternehmereinkommen gelangt 

man daher - unter Berücksichtigung der Abhängigkeit des Nicht-

unternehmerkonsums von dieser Größe - zu dem Ergebnis, daß 

sich die primären Kostenniveau- und Nachfrageeffekte nicht 

gravierend nach der gewählten Bemessungsgrundlage für die Ar-

beitgeberbeiträge unterscheiden. 3 

Sofern sich die Konsumquoten von Arbeitnehmern und Rentnern ent-

sprechen, wachsen Gesamtkosten und Konsumgüternachfrage der 

Nichtunternehmer weitgehend parallel. Trotz der Differenzen in 

1 Eine andere Frage ist es, inwiefern der gewinnabhängige Teil 
der Beiträge in die betriebliche Kostenfunktion eingeht. Ob-
wohl er bei der Ermittlung der optimalen Preis-Absatz-Kombina-
tion in mikroökonomischen Modellen keine Rolle spielt, dürften 
die Unternehmen in der Praxis Veränderungen der aus den Brutto-
gewinnen zu zahlenden Abgaben (auch die Gewinnsteuern) durchaus 
bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Dies gilt insbesonde-
re vor dem Hintergrund der gleichzeitig eintretenden Nachfrage-
verschiebungen, die in einfachen preistheoretischen Modellen 
vernachlässigt werden. 

2 Formal gilt im neuen System: Y~ 
br = YA + WU. 

3 Bei unterschiedlichen Ausgangswerten des Sozialproduktes gilt 
dieser Zusammenhang nur für die entsprechenden Anteilsgrößen. 
Ein Vergleich muß aber sinnvollerweise von übereinstimmenden 
Werten ausgehen, so daß derartige Modifikationen zu vernach-
lässigen sind. 
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der Kostenstruktur dürften die kurzfristigen Reaktionen der Un-

ternehmer daher bei lohn- und wertschöpfungsbezogener Bemessung 

ihrer Sozialabgaben ähnlich ausfallen. Unter der Voraussetzung 

eines elastischen Geldangebots werden sie im einen wie im ande-

ren Fall kaum dazu neigen, ihren Konsum oder ihre Investitionen 

real einzuschränken. Angesichts der dann eintretenden Nachfrage-

entwicklung können die Unternehmen ihre Absatzpreise annähernd 

kostenproportional erhöhen und somit den Beitragsanstieg über-

wälzen. Ihr Anteil am Sozialprodukt bleibt tendenziell konstant. 

Dies gewährleistet auch im neuen System ausreichende Mehreinnah-

men der Rentenversicherung und ermöglicht die sozialpolitisch 

begründete Verschiebung zwischen Rentner- und Arbeitnehmerein-

kommen. 

Bei monetär begrenzten Überwälzungsmöglichkeiten sind neben den 

Inflationstendenzen negative Beschäftigungswirkungen und daraus 

resultierende Finanzierungsengpässe in Rechnung zu stellen. 

Letztere fallen im neuen System größer aus, weil die Gewinnquo-

te überproportional sinkt. Auf die Bedeutung dieser Eigenschaft 

wurde bereits hingewiesen, so daß sie an dieser Stelle nicht 

nochmals gewürdigt werden muß (vgl. Abschnitt F.III.1). 

übersteigt die Konsumquote der Rentner die der Arbeitnehmer, 

so wächst der Nichtunternehmerkonsum stärker als die Gesamtko-

sten. Dies ermöglicht den Unternehmen bei ausgelasteten Produk-

tionskapazitäten überproportionale Preissteigerungen mit der 

Konsequenz einer Erhöhung der Gewinnquote. Bei Unterauslastung 

kann der Gewinnanstieg auch auf Mengenanpassungen beruhen und 

geht dann mit einer Verbesserung von Produktion und Beschäfti-

gung einher. In beiden Fällen spielen die Modifikationen auf-

grund der kaum ins Gewicht fallenden Differenz der Konsumquoten 

keine ausschlaggebende Rolle. 

Aus diesen Überlegungen folgt hinsichtlich der rnakroökonornischen 

Überwälzungsvorgänge eine weitgehende Äquivalenz zwischen altern 

und neuen Finanzierungssystem. Beitragsfinanzierte Ausgabenstei-

gerungen wirken tendenziell inflationär, können aber bei restrik-

tiver Geldpolitik auch zu vermehrter Arbeitslosigkeit und damit 
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zu Finanzierungsengpässen bei der Rentenversicherung führen. 

Ein relativer Vorteil der wertschöpfungsbezogenen Sozialabga-

ben ist im vorliegenden Zusammenhang nicht zu erkennen. Dies 

ändert sich möglicherweise, wenn man neben den kostenniveau-

abhängigen preispolitischen Reaktionen der Unternehmen ihr 

kostenstrukturabhängiges Rationalisierungsverhalten in der Fol-

gezeit unter alternativen Beitragsbedingungen vergleicht. 

Ein Rentenversicherungssystem auf der Basis lohnbezogener Sozi-

alabgaben impliziert bei paritätischen Beitragserhöhungen einen 

Anstieg der Arbeitskosten, der in Verbindung mit stückkosten-

orientierten Preisbildungsverfahren zu mehr oder weniger paral-

lel wachsenden Investitionsgüterpreisen führt. Solange der Zins-

satz annähernd konstant bleibt, sind keine spürbaren Faktor-

preisverschiebungen zu erwarten. Wertschöpfungsbezogene Sozial-

abgaben führen bei steigendem Finanzbedarf der Rentenversiche-

rung zwar zu ähnlichen Kostenniveaueffekten, dürften also die 

Investitionsgüterpreise ebenfalls nach oben treiben. Der Zuwachs 

der Arbeitskosten liegt aber unter dem Gesamtkostenzuwachs und 

damit unter der Inflationsrate im Investitionsgütersektor. Dar-

über hinaus kommt es zu einem beitragsbedingten Anstieg der 

effektiven Fremdkapital- und der kalkulatorischen Eigenkapital-

zinsen, so daß der Produktionsfaktor Arbeit im Ergebnis relativ 

billiger wird. Bei begrenztem Geldangebot und steigenden Netto-

zinsen ändert sich an dieser Tendenz wenig, da der Nettozins-

effekt in beiden Finanzierungssystemen gleichermaßen zu Buche 

schlägt. 

Voraussetzung für die volle Wirksamkeit der Faktorpreisverschie-

bungen ist eine von der Form der Beitragsbemessung weitgehend 

unabhängige Entwicklung des Kostenniveaus im Investitionsgüter-

sektor, weil nur dann mit annähernd übereinstimmenden Verände-

rungen der Investitionsgüterpreise gerechnet werden kann. Für 

den Durchschnitt der Unternehmen dieser Branche erscheint es 

nicht plausibel, gravierende Abweichungen von der mittleren ge-

samtwirtschaftlichen Gewinnquote _zu unterstellen - andernfalls 

müßte man dem Marktsystem eine wirksame Tendenz zum Ausgleich 

der Ertragsraten absprechen. Wenn aber die Gewinnquote im In-
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vestitionsgütersektor der durchschnittlichen, dem wertschöp-

fungsbezogenen Beitragssatz zugrundeliegenden Gewinnquote ent-

spricht, fällt das Kostenniveau in den zur Diskussion stehenden 

Beitragssystemen gleich aus, so daß die genannte Bedingung er-

füllt ist. Somit kann der Faktorpreiseffekt durchaus praktische 

Relevanz beanspruchen. 

Die wertschöpfungsbezogenen Arbeitgeberbeiträge bewirken also 

nicht nur bei der Umstellung der Rentenfinanzierung, sondern 

auch im Zuge anschließend erforderlicher Beitragsanpassungen 

eine Verminderung der Rationalisierungsanreize im Vergleich zum 

heutigen System. Angesichts der Möglichkeiten einer beschäfti-

gungsneutralen Nutzung rationalisierungsbedingter Freisetzungs-

effekte bedeutet ein gebremster Produktivitätsfortschritt aller-

dings den Verzicht auf sonst mögliche Einkommensverbesserungen 

oder Arbeitszeitverkürzungen. Die Faktorpreisverschiebungen 

sprechen daher aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive keines-

wegs für eine Reform der Beitragsbemessung. Unter Berücksichti-

gung der weitgehend übereinstimmenden Überwälzungseigenschaften 

läßt sich vielmehr die Auffassung vertreten, daß lohn- und 

wertschöpfungsbezogene Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversiche-

rung bei steigenden Beitragssätzen - ebenso wie bei schwanken-

der Bemessungsgrundlage - beschäftigungspolitisch und fiska-

lisch annähernd gleichwertig einzustufen sind. 

Probleme der Beitragsfinanzierung resultieren bei lohn- und 

wertschöpfungsbezogener Bemessung der Sozialabgaben vor allem 

aus kosteninduzierten Inflationstendenzen. Geringe jährliche 

Beitragserhöhungen, wie sie auch in Zukunft zu erwarten sind; 

"führen aber für sich genommen kaum zu bemerkenswerten Preisef-

fekten und dürften daher der Zentralbank keinen Anlaß zu einer 

restriktiven Politik geben. Für die Beurteilung der Beiträge 

sind die weiteren Reaktionen der Wirtschaftssubjekte von ver-

gleichsweise größerer Bedeutung. Infolgedessen bleibt abschlie-

ßend zu fragen, ob nach einer Beitragsreform trotz ähnlicher 

Primärwirkungen unterschiedliche Ausweichreaktionen zu erwar-

ten sind, die möglicherweise doch noch einen relativen Vorteil 

der wertschöpfungsbezogenen Sozialabgaben begründen könnten. 
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2. Der Einfluß steigender Beitragssätze auf Abgabenwiderstand 

und Ausweichreaktionen 

Die Anhänger einer Reform der Beitragsfinanzierung gehen davon 

aus, daß ein bevölkerungsbedingter Anstieg wertschöpfungsbezo-

gener Sozialabgaben die Zahlungsbereitschaft der Erwerbstäti-

gen vergleichsweise weniger beeinträchtigt als dies im heutigen 

System der Fall wäre. B.Rürup, einer der engagiertesten Ver-

fechter dieser These, führt zu ihrer Begründung folgende Argu-

mente an: 

- Eine Abkoppelung der Arbeitgeberbeiträge von den Löhnen würde 

wie eine Erhöhung indirekter Steuern wirken. Über die Anhe-

bung nur dieses Beitragsanteils könnte der intergenerative 

Verteilungsdruck teilweise aufgefangen werden, da zusätzli-

che Belastungen von allen Gesellschaftsgruppen in Form eines 

(leichten) Preisniveauanstiegs zu tragen wären. 

- Die weniger spürbare Finanzierung wachsender Rentenausgaben 

hätte darüber hinaus eine gewisse Entschärfung der Tarifver-

handlungen zur Folge. 

- Bei einer größeren Bemessungsgrundlage ließen sich die er-

forderlichen Beitragssatzerhöhungen leichter durchsetzen, so 

daß die "deckungspolitische Anpassungsfähigkeit" des Einnah-

mensystems zunehmen würde. 

- In diesem Zusammenhang sei ein weiterer Vorteil alternativer 

Bemessungsgrundlagen darin zu sehen, daß die Beitragssätze 

zur Bewältigung von Belastungsspitzen auch unabhängig von 

den Arbeitnehmerbeiträgen variiert werden könnten. 1 

Andere Kritiker des·heutigen Finanzierungsverfahrens äußern 

sich weniger konkret zur finanzpsychologischen Problematik. Da-

her konzentrieren sich die folgenden Überlegungen auf die Be-

deutung der skizzierten Argumente für die fiskalische Beurtei-

lung einer Beitragsreform. 

Interessant ist zunächst einmal die Behauptung, eine Abkoppe-

lung der Arbeitgeberbeiträge von den Löhnen habe den Effekt ei-

ner Erhöhung der indirekten Steuern. Solange man eine aufkom-

1 Vgl. Rürup, B., 1982, S.32-33: Rürup, B., 1983, S.490-494. 
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mensneutrale Umstellung der Bemessungsgrundlage voraussetzt, 

trifft sie nämlich nicht zu, da bereits die heutigen Sozialab-

gaben der Unternehmer indirekt am Erwerbseinkommen anknüpfen. 

Ein gebremster Anstieg der direkten Abgabenbelastung kann dem-

zufolge bei gegebenem relativen Finanzbedarf der Rentenversi-

cherung nur erreicht werden, wenn das Aufkommen aus wertschöp-

fungsbezogenen Arbeitgeberbeiträgen überproportional zunimmt. 

Sieht man von einer nicht-aufkommensneutralen Festlegung des 

Beitragssatzes zunächst einmal ab, so vergrößert sich der An-

teil der neuen Arbeitgeberbeiträge am Gesamtaufkommen nur bei 

rückläufiger Lohnquote. 

Die fiskalischen Konsequenzen einer solchen Entwicklung lassen 

sich für das heutige System folgendermaßen skizzieren: Ein 

langfristig angelegter Trend zur Verminderung der {Brutto-) 

Lohnquote führt aufgrund der Funktionsweise eines beitragsfi-

nanzierten Alterssicherungssystems mit einkommensbezogenen Lei-

stungen zu weitgehend parallel sinkenden Einnahmen und Ausgaben. 

Daher entstehen keine zusätzlichen fiskalischen Probleme (vgl. 

Abschnitt D.III.3.b). Erst wenn gleichzeitig der relative Fi-

nanzbedarf aus demographischen Gründen wächst, kann ein Vorteil 

wertschöpfungsbezogener Arbeitgeberbeiträge begründet werden. 

Automatisch eintretende Mehreinnahmen, die sonst überhaupt 

nicht benötigt würden, ermöglichen dann eine (Teil-)Finanzie-

rung der steigenden Ausgaben. 

Theoretisch setzt eine langfristige Erosion der Lohnquote eine 

zunehmende Investitions- und/oder eine abnehmende Sparneigung 

voraus {vgl. Abschnitt D.III.3.a). Überzeugende Argumente für 

derartige trendmäßige Veränderungen wurden jedoch bisher nicht 

vorgetragen. Auch die vorliegenden empirischen Untersuchungen 

sprechen gegen einen dauerhaften Rückgang des Anteils der Löhne 

am Sozialprodukt. 1 Daher kann der Möglichkeit eines Zusammentref-

fens demographisch bedingter Finanzierungsengpässe mit einer 

1 Vgl. Krelle, W., 1985, S.49-55 und S.334-336: Schmähl, W./ 
Henke, K.-D./Schellhaaß, H.M., 1984, S.26: Rürup, B., 1979, 
S.549/550. 
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Erosion der heutigen Bemessungsgrundlage keine besondere Bedeu-

tung beigemessen werden. Dies wird auch .von den Befürwortern 

einer Umbasierung (zumindest implizit) zugestanden. Sie betonen 

vor allem die konzeptionell günstigeren Voraussetzungen zur 

überproportionalen Anhebung wertschöpfungsbezogener Arbeitgeber-

beiträge. Infolge ihrer größeren Bemessungsgrundlage und der 

Möglichkeit zur isolierten Variation des Beitragssatzes erwar-

tet man eine leichtere politische Durchsetzbarkeit der erforder-

lichen Beitragserhöhungen. 

Die breitere Finanzierungsbasis führt zu einem optisch relativ 

geringeren Abgabenniveau und könnte daher das subjektive Bela-

stungsgefühl der Arbeitgeber tendenziell senken. Solange ihnen 

die Überwälzung der absolut gleichen Kosten der sozialen Si-

cherung jedoch nicht tatsächlich leichter fällt als im heutigen 

System, läßt sich daraus noch kein gravierender Vorteil ablei-

ten. Es ist kaum anzunehmen, daß die Unternehmer schon allein 

aus diesem Grund weniger Widerstand gegen überproportionale Er-

höhungen ihres Anteils an der Rentenfinanzierung leisten wer-

den. Der Unterschied zu den lohnbezogenen Abgaben dürfte allen-

falls gradueller Natur sein. 

Hinsichtlich der Vermutung, die neuen Beiträge könnten leichter 

isoliert angehoben werden, gelten ähnliche Überlegungen. Die 

Arbeitgeber werden sich sowohl im politischen Entscheidungspro-

zeß als auch in den Tarifverhandlungen - unter Berücksichtigung 

der weitgehend übereinstimmenden Überwälzungsmöglichkeiten -

gleichermaßen gegen.überproportionale Mehrbelastungen wehren. 

Auch dürfte die Akzeptanz einer paritätischen Heranziehung der 

beiden sozialen Gruppen zur Bewältigung des demographischen Wan-

dels seitens der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften kaum von 

der Bemessungsgrundlage des Arbeitgeberanteils abhängig sein. 

Insgesamt kann daher nicht mit einer spürbaren Verbesserung 

der Realisierungschancen einer Umstrukturierung des Beitrags-

systems in Richtung seiner indirekten Komponente gerechnet wer-

den. Die finanzpsychologische Kritik an den lohnbezogenen Sozi-

alabgaben verliert damit stark an Bedeutung, denn aus ihrer 
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Sicht hat" .•• die Umstellung der Arbeitgeberbeiträge nur dann 

Sinn, wenn von vornherein eine zusätzliche Belastung der Arbeit-

geber angestrebt wird. 111 Um den Kritikern entgegenzukommen, soll 

abschließend trotzdem der Frage nachgegangen werden, ob ein 

steigender Anteil der Unternehmer an der Rentenfinanzierung das 

Ausmaß fiskalisch bedenklicher Ausweichreaktionen der Erwerbs-

tätigen überhaupt reduzieren könnte. 

Im Hinblick auf eine beitragsinduzierte Ausweitung der schatten-

wirtschaftlichen Aktivitäten spricht auch nach einer Reform der 

Bemessungsgrundlage wenig für eine Umstrukturierung zu Lasten 

des Arbeitgeberanteils. Die Wirkungen auf das Preisniveau fallen 

ähnlich aus wie bei einer entsprechenden Verschiebung der (for-

malen) Beitragsbelastung im heutigen System, da die Unternehmen 

Kostensteigerungen bei parallel wachsender Nachfrage weitgehend 

unabhängig von der Art der Kosten überwälzen können. Eine stär-

kere Heranziehung indirekter Abgaben führt zwar zu relativ ge-

ringeren Angebots-, dafür aber zu höheren Nachfrageeffekten im 

inoffiziellen Sektor. Die Tendenz zur Expansion der Schatten-

wirtschaft kann infolgedessen durch derartige Umschichtungen 

nicht wirksam gebremst werden (vgl. Abschnitt E.III.2.a). So-

weit die individuellen Ausweichreaktionen Beschäftigung und Ren-

tenfinanzen gefährden (vgl. Abschnitt E.III.2.b), sehen sich 

die wertschöpfungsbezogenen Arbeitgeberbeiträge den gleichen 

Vorwürfen ausgesetzt wie die lohnbezogenen. 

Betrachtet man den Einfluß der Sozialabgaben auf die Lohnpoli-

tik, so sind wiederum zwei gegenläufige Wirkungen zu unterschei-

den. Ein gebremster Anstieg der direkten Abgabenbelastung der 

Arbeitnehmer führt zwar isoliert gesehen zu tendenziell rück-

läufigen Lohnforderungen. Aufgrund des zusätzlichen Inflations-

impulses einer Erhöhung des Arbeitgeberanteils dürfte aber die-

ser Effekt über die Forderung nach einem Inflationsausgleich 

bei den Löhnen weitgehend aufgehoben werden (vgl. Abschnitt 

E.III.3.b). Hinsichtlich der Entschärfung kollektiver Vertei-

lungsauseinandersetzungen verbessert ein Wechsel der Bemessungs-

1 Bäcker, G./Kühn, H., 1985, S.129. 
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grundlage also keineswegs die Erfolgsaussichten einer Umstruk-

turierung des Einnahmensystems. Negative gesamtwirtschaftliche 

Konsequenzen demographisch bedingter Mehrbelastungen sind nach 

wie vor - unabhängig von der relativen Bedeutung der direkten 

und indirekten Finanzierungskomponenten - in Rechnung zu stel-

len. 

Der wesentliche Mangel in der Argumentation der Kritiker des 

heutigen Systems liegt in der Vernachlässigung der Folgewirkun-

gen einer Substitution zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-

beiträgen. Sie sehen nur den finanzpsychologischen Vorteilei-

ner Verminderung der direkten Abgabenbelastung, erkennen aber 

nicht, daß die bei unverändertem (relativen) Finanzbedarf der 

Rentenversicherung erforderliche Erhöhung der indirekten Abga-

ben diesen positiven Effekt tendenziell kompensiert. 1 Dabei 

spielt die Bemessungsgrundlage angesichts der weitgehend über-

einstimmenden makroökonomischen Primärwirkungen lohn- und wert-

schöpfungsbezogener Arbeitgeberbeiträge eine untergeordnete 

Rolle für Art und Umfang der Ausweichreaktionen. Selbst wenn 

die Überlegung zutreffend wäre, daß sich die Möglichkeiten ei-

ner Verlagerung der Rentenfinanzierung auf den Arbeitgeberanteil 

im Zuge einer Beitragsreform verbessern würden, hätte man in-

folgedessen noch nicht viel gewonnen. 

Die langfristigen Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung 

lassen sich nicht einfach durch den Übergang zu einer anderen 

Bemessungsgrundlage aus der Welt schaffen. Die besonders pro-

blematischen Auswirkungen bevölkerungsbedingter Mehrbelastungen 

auf die Lohnpolitik sind nur zu vermeiden, wenn die Einsicht in 

grundlegende gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge bei den verant-

wortlichen Entscheidungsträgern zunimmt. Gerade den Gewerkschaf-

ten dürfte es schwerfallen, die erforderlichen Konsequenzen zu 

ziehen, müßten sie doch in den Tarifverhandlungen auf eine Be-

l Den gleichen Fehler machen Autoren, die sich von einer auf-
kommensneutralen Umstrukturierung des Steuersystems zugunsten 
indirekter Steuern positive gesamtwirtschaftliche Auswirkun-
gen versprechen. 
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rücksichtigung steigender Arbeitnehmerbeiträge und auf einen 

Ausgleich für die Inflationseffekte zunehmender Arbeitgeber-

beiträge weitgehend verzichten. Die Bedingungen einer Imple-

mentation dieser lohnpolitischen Maßnahmen können hier nicht 

untersucht werden. Sie sollten aber in der weiteren Auseinan-

dersetzung mit den langfristigen Problemen der Rentenfinanzie-

rung stärkere Beachtung finden. Eine Reform der lohnbezogenen 

Arbeitgeberbeiträge dürfte jedenfalls kein geeigneter Weg zur 

Anpassung der Rentenversicherung an veränderte demographische 

Rahmenbedingungen sein. 
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G. Zusammenfassung: Beurteilung der lohnbezogenen Arbeitgeber-

beiträge und der Möglichkeiten einer Beitragsreform 

In der neueren Diskussion über die Arbeitgeberbeiträge zur Ren-

tenversicherung spielen beschäftigungspolitische und fiskali-

sche Aspekte eine dominierende Rolle. Anhänger und Gegner einer 

Reform konzentrieren sich dabei auf die Wirkungen einer Verän-

derung der Beitragsbemessungsgrundlage für den Arbeitgeberan-

teil. Demgegenüber wurde in dieser Arbeit erstmals der Versuch 

einer systematischen und umfassenden Auseinandersetzung mit 

den theoretischen Grundlagen der Kritik an der lohnbezogenen 

Beitragsbemessung unternommen. Die folgenden Ausführungen geben 

einen Überblick über den Gang der Untersuchung und ihre wichtig-

sten Ergebnisse. 

In Kapitel A wurden die Schwerpunkte und Entwicklungslinien der 

Kritik am heutigen Finanzierungsverfahren herausgearbeitet. 

Zwei zentrale Argumentationsmuster waren zu erkennen: 

- Die Ausdehnung der sozialen Sicherungssysteme, insbesondere 

infolge der wachsenden Zahl nicht erwerbstätiger Personen, hat 

in der Vergangenheit zu einem permanenten Anstieg der Arbeits-

kosten beigetragen. Diese Entwicklung nahmen zahlreiche Auto-

ren zum Anlaß, auf die möglichen Beschäftigungswirkungen ei-

ner beitragsbedingten Verteuerung des Produktionsfaktors Ar-

beit hinzuweisen. Sie befürchten eine künstliche Verschär-

fung des Rationalisierungsdrucks und eine forcierte Freiset-

zung von Arbeitskräften im Zuge faktorpreisinduzierter Sub-

stitutionsprozesse. 

- Der Trend zur Kapitatintensivierung der Produktion beinhaltet 

nach Auffassung der Kritiker des heutigen Beitragssystems die 

Gefahr einer langfristigen Erosion der Lohnsumme mit der Kon-

sequenz einer Destabilisierung der Rentenfinanzen. Darüber 

hinaus wurden die absehbaren Verschiebungen in der Bevölker-

rungsstruktur immer wieder zur Begründung fiskalischer Be-

denken gegenüber den lohnbezogenen Sozialabgaben herangezogen. 

Demographisch bedingte Beitragserhöhungen könnten die Grenzen 

der Zahlungsbereitschaft der Erwerbstätigen überschreiten und 

zu intergenerativen Verteilungskonflikten führen. 
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Diese Einwände bilden den Ausgangspunkt einer Diskussion der 

beschäftigungspolitisch und fiskalisch relevanten Eigenschaften 

der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge. Sie lassen sich nur un-

ter Berücksichtigung der Mittelverwendung mit der erforderli-

chen Realitätsbezogenheit analysieren. Daher wurden in Kapitel 

B zunächst die grundlegenden zusammenhänge zwischen Einnahmen 

und Ausgaben der Rentenversicherung untersucht. Ihre Kenntnis 

ermöglicht die Ableitung direkter Kosten- und Nachfrageeffekte 

in Abhängigkeit von der Bemessungsgrundlage und den darauf be-

zogenen Beitragssätzen. 

Die Primärwirkungen ziehen Anpassungsprozesse nach sich, die 

letzten Endes über die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen der 

ursprünglichen Variationen der genannten Größen entscheiden. 

Im Hinblick auf eine Erhöhung der Arbeitskosten stellt sich da-

her die Frage nach möglichen Transmissionsmechanismen. Die Un-

ternehmen sind keineswegs auf verstärkte Rationalisierungsmaß-

nahmen angewiesen, um einem wachsenden Kostendruck zu begegnen. 

Sie können alternativ oder ergänzend dazu auch versuchen, ihre 

Absatzpreise entsprechend anzuheben. Infolgedessen war die 

Überwälzbarkeit der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge in Kapi-

tel C gesondert zu überprüfen. 

Im Zusammenhang mit der Rentenfinanzierung lassen sich verschie-

dene Ursachen eines nominellen Anstiegs der Arbeitskosten unter-

scheiden. Ihre absolute Höhe variiert mit der Beitragsbemessungs-

grundlage und dem Anteil der Unternehmer am gesamten Beitrags-

aufkommen. Zusatzkosten ergeben sich dementsprechend zunächst 

einmal durch Nominallohnerhöhungen. Darüber hinaus können sie 

aus einer Anhebung des Arbeitgeberbeitrags im Zuge einer aufkom-

mensneutralen Verschiebung der Finanzierungsanteile oder einer 

beitragsfinanzierten Erhöhung der Rentenausgaben resultieren. 

In allen Fällen kommt es zu einem tendenziell parallelen Wachs-

tum der Arbeitskosten und der Konsumgüternachfrage der Nichtun-

ternehmer. Die makroökonomischen Überwälzungsprozesse fallen 

daher ähnlich aus: 
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- Wenn der Kostenanstieg sich im Rahmen des Produktivitätsfort-

schritts bewegt, bleiben die Arbeitskosten pro Stück annä-

hernd konstant. Die Unternehmen werden dazu neigen, ihre Pro-

duktion weitgehend preis- und beschäftigungstieutral auszuwei-

ten. Gehen die Kostenerhöhungen über den Produktivitätsfort-

schritt hinaus, so ist aufgrund der wachsenden Stückkosten 

mit Preisanpassungen zu rechnen. Bei elastischem Geldangebot 

kann von einer ausreichenden gesamtwirtschaftlichen Nachfrage 

ausgegangen werden. Beschäftigung und Rentenfinanzen bleiben 

dann weitgehend stabil, während das Preisniveau solange zu-

nimmt, bis die ursprüngliche Kosten-Erlös-Relation wieder her-

gestellt ist. 

Die Inflationstendenzen können die Zentralbank zu einer re-

striktiven Geldpolitik veranlassen. Daraus resultierende Zins-

erhöhungen gehen vorwiegend zu Lasten der Investitionsgüter-

nachfrage und reduzieren damit den Überwälzungsspielraum. Pro-

duktions- und Beschäftigungsverluste sowie Mindereinnahmen bei 

der Rentenversicherung sind die wahrscheinlichen Folgen. Vor 

diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Bedeutung 

der lohnbezogenen Sozialabgaben für die gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung. 

Sofern expansive Kostensteigerungen auf eine überzogene Lohn-

politik zurückgehen, spielt die Rentenversicherung keine ei-

genständige Rolle, sondern stabilisiert bei unverzögerter Ren-

tenanpassung nur die damit einhergehenden Wirkungen. Varia-

tionen des Arbeitgeberbeitrags fallen dagegen unmittelbar in 

den Verantwortungsbereich der Sozialpolitik. Unterstellt man 

realistischerweise, daß Nominallohnerhöhungen (zumindest) den 

Produktivitätsfortschritt ausschöpfen, so führen Beitragsan-

hebungen zu (weiteren) Preissteigerungen. Die beschäftigungs-

politischen und fiskalischen Probleme, die sich bei unelasti-

schem Geldangebot ergeben können, sind dann den lohnbezogenen 

Arbeitgeberbeiträgen zuzurechnen. 

- Angesichts der relevanten Größenordnung des Inflationsimpulses 

dürfte er zwar für sich genommen keine restriktive Geldpolitik 

provozieren. Beitragsänderungen und damit einhergehende Preis-
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effekte können jedoch die Tarifverhandlungen beeinflussen. 

Lohnpolitische Verstärkerprozesse beschleunigen die abgaben-

induzierten Inflationstendenzen und erhöhen damit die Wahr-

scheinlichkeit geldpolitischer Gegenmaßnahmen. Insofern kann 

bei einer lohnbezogenen Bemessung des Arbeitgeberanteilsei-

ne Verschlechterung der Arbeitsmarktlage ebensowenig ausge-

schlossen werden wie eine beschäftigungsbedingte Beeinträch-

tigung der Rentenfinanzen. 

Die makroökonomischen Überwälzungsmechanismen werden von den 

Kritikern des bestehenden Beitragssystems in der Regel vernach-

lässigt. Hinsichtlich der Beschäftigungswirkungen einer zuneh-

menden Abgabenbelastung betonen sie vielmehr die Bedeutung der 

relativen Faktorpreise. Eine forcierte Substitution von Arbeit 

durch Kapital im Sinne des Rationalisierungsdruckarguments 

setzt voraus, daß höhere Arbeitgeberbeiträge eine Verschiebung 

des Faktorpreisverhältnisses zu Lasten der Arbeit bewirken. 

In Kapitel D konnte jedoch gezeigt werden, daß sich ein der-

artiger Zusammenhang bei allgemein steigenden Arbeitskosten 

kaum überzeugend begründen läßt: 

- Zinsen und Investitionsgüterpreise bestimmen bei gegebenem 

Abschreibungssatz die Entwicklung der Kapitalkosten. Wenn die 

Aufwendungen für den Produktionsfaktor Arbeit lohn- oder bei-

tragsbedingt über den Produktivitätsfortschritt hinaus zuneh-

men, werden die Unternehmen im Investitionsgütersektor ihre 

Preisforderungen an die veränderte Kostensituation anpassen. 

Die Dominanz stückkostenorientierter Kalkulationsverfahren in 

der betrieblichen Praxis spricht zunächst einmal für den Ver-

such einer weitgehend arbeitskostenproportionalen Anhebung 

der Absatzpreise. Die nominelle Investitionsgüternachfrage 

entscheidet darüber, ob eine vollständige Überwälzung der Ar-

beitskosten gelingt. 

- Bei elastischem Geldangebot und demzufolge annähernd konstan-

ten Zinsen ist durchaus mit einem entsprechenden Nachfragean-

stieg zu rechnen. Angesichts der tendenziell parallelen Ent-

wicklung von Arbeitskosten und Konsum können die übrigen Un-

ternehmen ihre Preise so stark anheben, daß sich trotz der zu-
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nehmenden Kapitalkosten keine realen Gewinneinbußen ergeben. 

Sie dürfen die höheren Preisforderungen der Investitionsgü-

terindustrie daher akzeptieren. Die Verteuerung des Produk-

tionsfaktors Kapital im Zuge der gesamtwirtschaftlichen Über-

wälzungsprozesse führt zu einer weitgehenden Kompensation der 

Wirkungen allgemein steigender Arbeitskosten auf Faktorpreis-

verhältnis und Rationalisierungsinvestitionen. 

- Reagiert die Zentralbank auf kosteninduzierte Inflationsten-

denzen mit einer restriktiven Geldpolitik, so bewirken die 

daraus resultierenden Zinserhöhungen eine Verschiebung der 

relativen Faktorpreise zu Lasten des Kapitaleinsatzes. Ein 

nachfragebedingter Druck auf die kostenbezogenen Gewinnzu-

schläge im Investitionsgütersektor kann den Zinseffekt mil-

dern, aber nicht aufheben. Infolgedessen dürften die Unter-

nehmen ihre Rationalisierungsinvestitionen nun sogar absolut 

einschränken. 

Die zentrale These der beschäftigungspolitisch motivierten Kri-

tik an den lohnbezogenen Sozialabgaben ist vor diesem Hinter-

grund nicht mehr aufrechtzuerhalten. Sie basiert auf einem mik-

roökonomischen Kostenminimierungskalkül und vernachlässigt die 

gesamtwirtschaftliche Interdependenz der Faktorpreise. Die Kon-

sequenzen einer verstärkten Rationalisierung der Produktion für 

die Beschäftigung können daher im vorliegenden Zusammenhang au-

ßer Betracht bleiben. Sie spielen aber für die fiskalische Be-

urteilung des Beitragssystems eine Rolle. Rationalisierungsbe-

dingte Freisetzungseffekte implizieren, auch wenn sie unabhän-

gig von der Arbeitskostenentwicklung zustande kommen, die Mög-

lichkeit einer langfristigen Erosion der Lohnsumme. Dieser As-

pekt wurde in Kapitel D ebenfalls überprüft. Dabei waren fol-

gende Ergebnisse zu verzeichnen: 

- Rationalisierungsmaßnahmen führen nur dann zu anhaltenden Fi-

nanzierungsengpässen bei der Rentenversicherung, wenn sie ei-

ne dauerhafte Erhöhung der Arbeitslosigkeit nach sich ziehen. 

Damit ist keineswegs zwangsläufig zu rechnen, denn der Pro-

duktivitätsfortschritt kann durch geeignete Maßnahmen neutra-

lisiert werden. Infolge der mangelhaften Flexibilität der 

Preise nach unten dürfte es zwar kaum möglich sein, negative 



256 

Beschäftigungseffekte bei gegebener Nachfrage durch Mengen-

steigerungen zu vermeiden. Über produktivitätsbezogene Lohn-

und Rentenerhöhungen läßt sich der erforderliche Nachfrage-

spielraum jedoch schaffen. Die Unternehmen sind dann in der 

Lage, ihre Produktion bei annähernd konstanten Stückkosten 

gewinnbringend auszuweiten, ohne Beschäftigung oder Absatz-

preise variieren zu müssen. 

- Rationalisierungsbedingte Arbeitskräftefreisetzungen können 

nicht nur durch Einkommensverbesserungen, sondern auch durch 

Arbeitszeitverkürzungen kompensiert werden. Sie sind weitge-

hend stückkosten- und nachfrageneutral, wenn auf sonst mög-

liche Lohnerhöhungen verzichtet wird. Die Unternehmen dürften 

daher ihre Produktion und den Arbeitseinsatz gemessen an der 

Beschäftigtenzahl aufrechterhalten. Die vorhandenen Möglich-

keiten zur Ausschöpfung des Produktivitätsfortschritts spre-

chen gegen eine trendmäßige zunehmende technologische Arbeits-

losigkeit und gegen eine damit verbundene Destabilisierung 

der Rentenfinanzen. 

Die Lohnsumme könnte im Zuge der produktionstechnischen Entwick-

lung auch bei unverändertem Arbeitseinsatz relativ zur gesamt-

wirtschaftlichen Wertschöpfung an Bedeutung verlieren. Diese 

Variante der fiskalischen Kritik stellt einen Zusammenhang 

zwischen Kapitalintensität und Arbeitseinkommen her. Sie kann 

aus zwei Gründen nicht überzeugen: 

- Die wachsende Kapitalintensität der Produktion führt keines-

wegs zwangsläufig zu einem technologisch bedingten Rückgang 

des Anteils der Löhne am Sozialprodukt. Im Rahmen einer kreis-

lauftheoretischen Betrachtung der Bestimmungsfaktoren der 

(Brutto-)Lohnquote läßt sich vielmehr zeigen, daß diese bei 

unverändertem Sparverhalten und konstanten Rentenversiche-

rungsbeiträgen nur aufgrund einer trendmäßig zunehmenden 

Nettoinvestitionsquote sinken kan. Für eine derartige Ent-

wicklung gibt es aber weder theoretische, noch empirische 

Anhaltspunkte. Die These von der langfristigen Erosion der 

Lohnquote muß daher bereits im Ansatz als verfehlt angesehen 

werden. 
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- Unabhängig von der Realitätsnähe der Voraussetzungen gilt, 

daß eine sinkende Lohnquote keine gravierenden Belastungen 

der Rentenversicherung nach sich ziehen würde. Die Gegner 

der lohnbezogenen Beitragsbemessung übersehen die system-

immanente Verknüpfung von Einnahmen und Ausgaben. Bei gege-

benem Rentenniveau und Alterslastquotienten variieren die 

Leistungen der Rentenversicherung mit den Bruttolöhnen. Dem-

zufolge reichen lohnbezogene Abgaben auch bei einem unter-

proportionalen Wachstum der Bemessungsgrundlage in einer mit-

telfristig normal ausgelasteten Wirtschaft zur Finanzierung 

der Renten aus. 

Da eine Gefährdung der finanziellen Ergiebigkeit des Beitrags-

systems kaum mit einer zunehmenden Kapitalintensivierung der 

Produktion erklärt werden kann, reduziert sich die fiskalische 

Problematik auf die Implikationen einer Verschlechterung der 

Bevölkerungsstruktur für die soziale Sicherung im Alter. Die 
Kritiker befürchten intergenerative Verteilungskonflikte auf-

grund einer merklich steigenden direkten Abgabenbelastung. 

Deshalb wurden in Kapitel E die Einkommenseffekte demographisch 

bedingter Beitragserhöhungen und die daraus resultierenden Aus-

weichreaktionen der Erwerbstätigen untersucht: 

- Beitragsfinanzierte Mehrausgaben der Rentenversicherung gehen 

vorwiegend zu Lasten der Arbeitnehmer. Unter Berücksichtigung 

zukünftiger Produktivitätsverbesserungen ergeben sich zwar 

keine absoluten Einschränkungen des durchschnittlichen Lebens-

standards, wohl aber deutlich verringerte Realeinkommenszu-

wächse. Diese Wirkungen sprechen für einen wachsenden Abga-

benwiderstand, der sich in verschiedenen Ausweichreaktionen 

niederschlagen kann. Daher erscheint es naheliegend, die Merk-

lichkeit des Finanzierungsverfahrens durch geeignete Maßnahmen 

herabzusetzen. 

- Im Hinblick auf eine Verminderung der direkten Abgabenbela-

stung durchaus in Betracht zu ziehen, aber politisch nur 

schwer zu realisieren wäre eine Umstrukturierung zugunsten 

des heutigen Arbeitgeberanteils. Sie könnte mögliche Forde-

rungen nach sozialpolitisch unvertretbaren Rentenniveaukür-
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zungen in Grenzen halten. Allerdings werden andere Ausweich-

reaktionen durch die verstärkte Inanspruchnahme dieser indi-

rekten Finanzierungskomponente kaum beeinflußt. 

- Die finanzpsychologische Ineffizienz einer überproportionalen 

Anhebung der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge resultiert aus 

ihren gesamtwirtschaftlichen Wirkungen. Es treten zusätzliche 

Preissteigerungen auf, die den positiven Effekt einer ver-

gleichsweise geringeren direkten Abgabenbelastung weitgehend 

kompensieren. Dieser Zusammenhang gilt sowohl für individuel-

le Bestrebungen zur Vermeidung der Beitragszahlungen durch 

vermehrte Schwarzarbeit als auch für gruppenbezogene Aktivi-

täten zur Überwälzung der Sozialabgaben in den Tarifverhand-

lungen. 

- Eine beitragsinduzierte Expansion der Schattenwirtschaft kann 

auf zwei wesentliche Teileffekte zurückgeführt werden. stei-

gende Arbeitnehmerbeiträge gehen zu Lasten der Nettolöhne und 

erhöhen daher das Schwarzmarktangebot. Eine Verteuerung der 

regulären Produktion durch steigende Arbeitgeberbeiträge be-

günstigt dagegen die Nachfrage im inoffiziellen Sektor. Ver-

lagerungen der Abgabenbelastung bewirken einander entgegenge-

richtete Angebots- und Nachfrageverschiebungen, so daß die 

Tendenz zur Ausweitung schattenwirtschaftlicher Aktivitäten 

per saldo bestehen bleibt. Für die Rentenversicherung können 

sich daraus Finanzierungsengpässe ergeben, wenn der offizielle 

Sektor Einkommens- oder Beschäftigungsverluste infolge eines 

rückläufigen Arbeitsangebots oder einer sinkenden Nettonach-

frage hinnehmen muß. 

- Demographisch bedingte Beitragsanpassungen führen nicht zu 

einer Verbesserung der Einkommensposition im Alter. Daher dürf-

ten die Gewerkschaften versuchen, höhere Arbeitnehmerbeiträge 

in den Tarifverhandlungen abzuwälzen. Sie werden aber auch die 

Preiseffekte steigender Arbeitgeberbeiträge in ihren Forderun-

gen nach einem Inflationsausgleich berücksichtigen. Verände-

rungen der Abgabenstruktur können die Gefah~ einer beitrags-

induzierten Lohn-Preis-Spirale demnach kaum vermindern. Kommt 

es bei unelastischem Geldangebot zu einem Rückgang der Be-
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schäftigung, so hat die Rentenversicherung mit gravierenden 

Finanzierungsschwierigkeiten zu rechnen. 

Die Problematik der lohnbezogenen Sozialabgaben wird vor dem 

Hintergrund eines langfristig wachsenden Finanzbedarfs der Ren-

tenversicherung besonders deutlich. Zwar erweisen sich die in 

der Diskussion dominierenden Einwände gegenüber den Arbeitge-

berbeiträgen in wesentlichen Teilen als unbegründet. Die Analy-

se der gesamtwirtschaftlichen_Wirkungen einer zunehmenden Ab-

gabenbelastung zeigt aber, daß mehrstufige Überwälzungsprozesse 

mit Produktions- und Beschäftigungsverlusten sowie rückläufigen 

Beitragseinnahmen einhergehen können. Daher wurde in Kapitel F 

die Frage nach den Erfolgsaussichten einer Reform der Rentenfi-

nanzierung im Hinblick auf eine Verbesserung der beschäfti-

gungspolitisch und fiskalisch relevanten Eigenschaften des Bei-

tragssystems gestellt. 

Ausgangspunkt war ein Vergleich konkurrierender Finanzierungs-

modelle mit dem Resultat, daß eine Bemessung des Arbeitgeberan-

teils nach der Nettowertschöpfung die theoretisch überzeugend-

ste Alternative zum heutigen Verfahren darstellt. Wertschöpfungs-

bezogene Sozialabgaben orientieren sich an der ökonomischen Lei-

stungsfähigkeit der Unternehmen, die in der Summe der bei der 

Produktion entstehenden Einkommen zum Ausdruck kommt. Sie er-

füllen damit einen zentralen Anspruch der Befürworter einer Bei-

tragsreform. Um ihren Vorstellungen entgegenzukommen, wurde 

das Entscheidungsproblem auf die Wahl zwischen den Bemessungs-

grundlagen versicherungspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt und 

Nettowertschöpfung reduziert. Die Analyse wertschöpfungsbezoge-

ner Rentenversicherungsbeiträge der Arbeitgeber führte zu fol-

genden Ergebnissen: 

- Eine aufkommensneutrale Umbasierung des Arbeitgeberanteils 

konfrontiert die Wirtschaft in der Übergangsphase mit Anpas-

sungsproblemen. Zwar werden die Unternehmen insgesamt nicht 

belastet, aber es ergeben sich beitragsinduzierte Gewinnver-

schiebungen, die den Wettbewerb zwischen den Unternehmen be-

einflussen. Sofern die entlasteten Wirtschaftszweige ihre Pro-

duktion nicht so stark erhöhen, wie es zum Ausgleich der Ab-
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satzverluste in der übrigen Wirtschaft notwendig wäre, ist 

mit einer zunehmenden Arbeitslosigkeit und beschäftigungsbe-

dingten Beitragsausfällen zu rechnen. Insbesondere bei unter-

ausgelasteten Produktionskapazitäten besteht die Gefahr, daß 

die begünstigten Unternehmen den Umstellungseffekt nur zur 

Verminderung ihres aktuellen Ertragsdefizits ausnutzen. 

- Diese tendenziell negativen Wirkungen können durch eine An-

passung der Rationalisierungsinvestitionen an Veränderungen 

der Faktorpreise modifiziert werden. Beitragsbedingt steigen-

de Zinskosten bei annähernd stabilen Investitionsgüterpreisen 

sorgen dafür, daß sich der Einsatz des Produktionsfaktors Ka-

pital durch einen Wechsel der Bemessungsgrundlage relativ 

verteuert. Eine Verminderung der Rationalisierungsanreize 

wäre mittelfristig positiv zu beurteilen, wenn andernfalls 

eintretende Freisetzungseffekte den Arbeitsmarkt belasten 

würden. Beschäftigungsverluste lassen sich jedoch durch Ein-

kommenserhöhungen oder Arbeitszeitverkürzungen weitgehend 

vermeiden. Eine Verzögerung des Produktivitätsfortschritts, 

die den Verzicht auf derartige Verbesserungen beinhaltet, 

kann somit kaum zugunsten der wertschöpfungsbezogenen Arbeit-

geberbeiträge angeführt werden. 

Die Wirkungen in der Übergangsphase sprechen eher gegen eine 

Beitragsreform. Ein Gesamturteil muß aber auch die Eigenschaf-

ten des neuen Finanzierungsmodells nach Ablauf umstellungsbe-

dingter Anpassungsprozesse berücksichtigen. Dabei geht es vor 

allem um die laufende Anpassung der Renten und um Beitragsan-

passungen zur Bewältigung des demographischen Wandels. Sie wur-

den unter der Voraussetzung einer unveränderten sozialpoliti-

schen Zielsetzung der Rentenversicherung diskutiert: 

- Steigende Bruttolöhne implizieren auch nach einem Wechsel 

der Bemessungsgrundlage parallele Kosten- und Nachfrageer-

höhungen, die bei elastischem Geldangebot keine negativen 

Wirkungen auf Beschäftigung und Rentenfinanzen ausüben. Ein 

wesentlicher Unterschied zum heutigen System ergibt sich erst, 

wenn Investitionen und Beschäftigung aufgrund expansiver Lohn-

erhöhungen verbunden mit einer restriktiven Geldpolitik sinken. 
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In diesem Fall gehen die Unternehmergewinne als Bestandteil 

der Nettowertschöpfung überproportional zurück und es kommt 

zu vergleichsweise höheren Beitragsausfällen. Die größere 

built-in-flexibility des neuen Systems äußert sich auch bei 

exogenen Schwankungen der Gewinnquote. Sie ist stabilitäts-

politisch positiv zu werten, läuft aber wenigstens kurzfri-

stig der fiskalischen Zielsetzung zuwider. Daher kann in die-

ser Hinsicht keine eindeutige Präferenz zugunsten der lohn-

oder wertschöpfungsbezogenen Sozialabgaben entwickelt werden. 

- Paritätische Beitragsanhebungen zur Finanzierung bevölke-

rungsbedingter Mehrausgaben beeinflussen Gesamtkosten und 

Nachfrage weitgehend unabhängig von der Bemessungsgrundlage 

für den Arbeitgeberanteil. Die makroökonomischen Überwäl-

zungsprozesse dürften sich daher kaum unterscheiden. Wert-

schöpfungsbezogene Abgaben führen allerdings nicht nur in 

der Übergangsphase, sondern auch bei steigenden Beitrags-

sätzen zu einer relativen Verteuerung des Produktionsfak-

tors Kapital. Da ein höherer Produktivitätsfortschritt be-

schäftigungsneutral genutzt werden kann und somit die Wachs-

tumschancen der Volkswirtschaft verbessert, dürfte eine Ver-

minderung der Rationalisierungsanreize aber gerade vor dem 

Hintergrund der absehbaren demographischen Entwicklung eher 

unerwünscht sein. 

- Auch aus finanzpsychologischer Sicht können dem neuen Finan-

zierungsverfahren keine langfristigen Vorteile zuerkannt wer-

den. Eine überproportionale Inanspruchnahme der Arbeitgeber-

beiträge beeinflußt weder die Entwicklung der Schattenwirt-

schaft noch die Intensität der kollektiven Verteilungsaus-

einandersetzungen in nennenswertem Umfang. Die positiven Wir-

kungen eines gebremsten Anstiegs der direkten Abgabenbela-

stung werden wie im heutigen System durch zusätzliche Infla-

tionsimpulse weitgehend aufgehoben. 

Insgesamt erweist sich eine Reform der Rentenfinanzierung als 

ungeeigneter Ansatz zur Lösung beschäftigungspolitischer und 

fiskalischer Probleme. Der gesamtwirtschaftlich entscheidende 

Transmissionsmechanismus bleibt im wesentlichen unberührt. 
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Beitragserhöhungen induzieren unabhängig von der Bemessungs-

grundlage für den Arbeitgeberanteil mehrstufige Überwälzungs-

prozesse, die bei einer begrenzten Elastizität des Geldange-

bots zu Stagflationserscheinungen führen können. Der Hinweis 

auf die Möglichkeit derartiger Fehlentwicklungen trifft nicht 

nur die lohnbezogenen, sondern auch die wertschöpfungsbezoge-

nen Arbeitgeberbeiträge. 

Wer den negativen Konsequenzen einer langfristig zunehmenden 

Abgabenbelastung begegnen will, muß entweder die Leistungen der 

Rentenversicherung reduzieren, oder dafür sorgen, daß die Er-

werbstätigen auf einen Ausgleich demographisch bedingter Bei-

tragserhöhungen verzichten. Der Versuch einer Verschleierung 

realer Einkommenseffekte bewirkt jedenfalls keine Entschärfung 

der Verteilungskonflikte und der damit einhergehenden Gefahr 

einer Destabilisierung von Beschäftigung und Rentenfinanzen. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sprechen daher für 

die Beibehaltung der lohnbezogenen Arbeitgeberbeiträge zur Ren-

tenversicherung. 
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